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V or wo r t.

Auf åhnliche Weiſe , wie Hr. Dr. S. L. Schnell in

Bern das berneriſche Civil- Sefekbuch kommentirte ,

wird hier das luzerneriſche zu erklären verſucht , und

dabei die Arbeit des Hrn. Schnell, ſo weit es ſich

tytn làpt , beiệt.

Da die Geſeke dogmatiſch und nicht eregetiſch aba

gefaßt ſind , d . h . da ſie eine Vorſchrift ohne weitere

Erklärung der Gründe , und ohne nåhere Belehrung ,

welche vielmehr der Schule angehört , hinſtellen , ſo

ift für ſolche, die nicht Rechtsgelehrte find , eine

Erklärung und Belehrung über die Gefeße , zu beſſerer

Kenntniß und richtigerer Anwendung derſelben immer:



hin nůßlich. Die Beibringung ſolcher Kenntniß bez

zwedt der gegenwärtige Kommentar , und der Verfaſ

fer ift befriedigt, wenn er den vorgeſtedten Zwed wes

nigſtens einigermaſſen erreicht, was er wünſcht und

hoft.

Luzern den 1. Jänner 1832 .

Dr. Kaſimir Þfyffer.



Vorläufige Begriffe.

Screß im weiteſten Sinne des Worts heißt alles , was

eine gewiſſe Nothwendigkeit mit ſich führt .

Liegt die Nothwendigkeit in der Natur förperlicher

Kräfte , fo beißt das Gefeß ein pbyfifches. Es fällt

3. B. ein Stein nach dem pbyfiſchen Screße der Schwere

gur Erde.

Liegt hingegen die Nothwendigkeit in der menſchlichen

Vernunft , ſo beißt das Gefeß ein moraliſches , und

bezieht fich auf die freien Handlungen der Menſchen.

Die moraliſchen Gefeße find entweder ethifce ( Sit.

tengereße ) oder juridiſche (Rechtsgeſeße ) .

Sie ſind ethiſche oder Sittengereße , wenn ihre

Erfüllung jedem blod durch fein Gewiſſen vorgeſchrieben

iſt , ohne daß er durch äuſſern Zwang zu dieſer Erfüllung

angehalten werden kann . Dieſe Gereße begründen eine

Liebespflicht, oder ſogenannte unvollkommene

Verbindlichkeit. So iſt z . B. die Verbindlichkeit ,

Almoſen zu geben , eine unvollkommene Verbindlichkeit

oder Liebespflicht.

Die moraliſchen Gereße ſind hingegen juridiſche oder

Nechtsgereße, wenn ihre Erfüllung , falls ſie nicht

freiwillig geſchieht , erzwungen werden fann. Dieſe Geo

Teße begründen eine Zwangspflicht oder ſogenannte

vollkommene erbindlich feit. So if . B. die

Verbindlichkeit einen andern nicht zu beftehlen , eine voll .

tommene Verbindlichkeit oder Zwangspflicht.
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Den eigentlichen innern und weſentlichen Unterſchied

der ethiſchen und juridiſchen Gefeße zu entwickeln , gehört

in das Gebiet der Rechtsphyloſophie. Es genügt hier

zu bemerken : daß die Gefeße , ohne deren Beobachtung

die Freiheit des Einzelnen neben der Freiheit aller An.

dern nicht beſtehen kann, Nechtsgereße find, deren Beob.

achtung erzwungen werden kann ; Gereße hingegen , deren

Beobachtung die Vernunft zwar gebietet , aber bei deren

Nichtbeobachtung die Menſchen dennoch als freie Weſen

nebeneinander exiſtiren können , ſind Sittengereße.

Im Rechtsgebiethe wird bloß darauf geſehen , daß die

Menſchen durch ihre Handlungen einander nicht ſtören ,

auf die beffere oder ſchlechtere Geſinnung, weßwegen die

Störung unterlaſſen wird , auf die Triebfeder , fommt es

dabei nicht an ; im Gebiethe der Moral kommt hingegen

alles auf die Geſinnung , auf die Triebfeder an .

Was irgend einem Gefeß oder einer Regel gemäß iſt ,

insbeſondere das , was den moraliſchen und im trengſten

Sinne , was den juridiſchen Gefeßen gemäß oder nicht

entgegen iſt , nennen wir recht.

Da ſich demnach die Prädikate recht und unrecht

auf ein Gefeß und die Uebereinſtimmung einer Handlung

mit demſelben beziehen , ſo erhält von daher das Subſtan .

tjvum Recht ſeine Bedeutung , zu Folge welcher es das

Bermögen , nach den Gefeßen etwas zu thun ausdrüdt. In

der uneigentlichen Bedeutung verſteht inan dann aber auch

unter dem Worte Recht den Inbegriff der Gefeße einer .

lei Art , ſo ſagt man f. B, das Kriminalrecht , das Civil,

recht 4. ſ, w.

Die Rechtsgelese laſſen ſich , nach ihren verſchiedenen

Beziehungen , verſchieden eintheilen . Die bauptſächlichſten

dieſer Beziehungen ſind der Urſprung und der Gegen .

ftand der Geſese.
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Dem urſprunge oder den Quellen nach find die Geo

feße entweder ſolche , welche unmittelbar aus der Vernunft

fließen , und deßwegeu unveränderlich , wie diere ſelbſt ,

bei allen Menſchen , zu allen Zeiten und allen Orten die

nämlichen ſind. Dieſe Gefeße beißen natürliche und

der Inbegriff derſelben biltet das Naturrecht.

oder die Gereße jind durch die Wilführ der Menſchen

eingeführt und deßwegen wandelbar und veränderlich , wie

die menſchliche Wilführ nach Lagen und Umſtänden . Dieſe

Gereße heißen poſitive , und der Inbegriff derſelben

bildet das Poſitivrecht.

Das Naturrecht iſt bei allen Bölfern eines und daſſelbe,

dagegen hat jeder Staat ein eigenthümliches Poſitivrecht,

weil jedes Bolk einen eigenen Charafter , Lebensart , und

Grad der Kultur, oder eine beſondere findividualität

hat.

Was aber das Verhältniß des Naturrechts zum pofiti.

ven Recht betrifft , ſo darf das poſitive Recht mit den ewi.

gen Wahrheiten des natürlichen Rechts nie in einem ab

foruten Widerſpruche ſtehen , wenn es vernünftig ſeyn ſou .

Das poſitive Recht , welches ein Gefeßgeber in einem

Staate cinführt , fol nichts anderes reyn , als die An

wendung der allgemeinen natürlichen Gefeße auf einen

beſondern Staat , und ſo wird alſo durch dafjelbe das Na.

turrecht keineswegs aufgehoben , ſondern nur näher be.

ſtiinmt. Das Naturrecht lehrt z . B. daß ein Unmündiger we.

gen Abgang der Verſtandesreife fein Rechtigeſchäft gültig

ſchließen fönne ; allein durch das Naturrecht wird das Al.

ter wo die Mündigkeit eintritt , nicht beſtimmt , ſondern

dieſe nähere Beſtimmung iſt Sache des Poſitivrechts ,

weil in einem Lande früher , in einem andern ſpäter die

Menſchen zur Verſtandesreife gedeihen .

Die poſitiven Gereße ſind dann wieder gefchriebene

oder ungeſchriebene.

6 : 9
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A. Bon den geſchriebenen Gefeßen.

Gerdhriebene Gefeße oder fundgemachtes

Recht find jene Porſchriften , die von dem Gereggeber

den Staatsbürgern mittelſt dem Druck oder auf einem an.

dern Wege der Mittheilung zum Verbalt ausdrüdlich be.

kannt gemacht werden. Die geichriebenen Civilgereße des

Kantons Luzern befunden bis zum Jahr 1798 in dem fo .

genannten Munisipale oder Stadtrecht, das zuerſt

im Jahr 1706 und zuleßt im Jahr 1790 gedruđt wurde.

Seither erſchienen mehrere Gefeßen . Sammlungen. Die

vom Fahr 1798 bis 1814 erlaffenen Gefeße und Bér.

ordnungen , nebit den ältern noch in Kraft ftehenden , find

in vier Bänden und einem kleinen Nachtrag enthalten ,

betittelt : » SSammlung der revidirten Gereße und Regida

„ rungs-Verordnungen des Kantons Luzern . Die vom

Fahr 1814 bis 1830 erſchienenen Gefeße füllen fechs Bände ,

und eine neue Bänderfolge iſt gegenwärtig eröffnet. Die

Reviſion der dergeſtalt gerſtreuten Gefeße iſt bereits ver

ordnet. Einen Beſtandtheil der neu revidirten Gereßes .

Sammlung wird das bürgerliche Gereßbuch bilden ,

das wir uns hier zu erläutern vorgenommen haben , und

von dem aubereit der erſte Theil erſchienen iſt.

Eine andere Art der geſchriebenen Gereße ſind bei uns

die einigen Ortſchaften beſtätigten Land . oder Amtsrechte.

Die verſchiedenen Gebiethbtheile , welche gegenwärtig den

Kanton Luzern bilden , wurden nach und nach mit dem

felben verbunden . Jeder derſelben batte feine beſondern

Herfommenbeiten , Gebräuche und Gewohnheiten. Da wo

dié Herkommen nicht in Schrift verfaßt wurden , giengen

fie allmählig verloren . Andere Landſchaften oder ſogenannte

Aemter rammelten und ſchrieben ibre øerfommen nieder

und legten die Sammlung der Obrigkeit zur Sanktion

vor , auf welche Art dann die obrigkeitlich beſtätigten

and , und Amtsrechte entſtunden .
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Solche Amts , und Ortsrechte finden jedoch mit Auß .

nahme der Eberechts .. und Erbsfachen nur im Abgange

eines allgemein verfügenden Gefeßes ihre Anwendung.

: B. von den ungefchriebenen Gefeßen.

ungeſchriebene Gereße oder nicht fundge

machtes Recht find rechtliche Normen , die nicht auf

einen aus d r üdlichen Willen des Gefeßgebers beruhen ,

ſondern aus Handlungen der Staatsbürger entſtanden ſind,

und durch die ftillich weigende Billigung des Gefeße

gebers Kraft erhalten haben. Hieber gehören vorzüglich

das ſogeheiffene Gewobubeitsrecht und der Ge .

richtsgebrauch .

a. von Gewohnheitsrechte.

Wenn alle Bürger eines Staats oder eine gewiſſe Klaſſe

derſelben in den nämlichen Fäden , f. B. in Erbstheilungen

ein und die nämliche Regel beſtändig beobachten , ſo ento

Ateht hieraus eine verbindliche Norm für alle fünftigen Fälle

gleicher Art , welche man gewohnbeitsrecht oder

gefeßlich e uebung , indem ſie die Stelle eines Gefeßes

vertritt , nennt.

Damit aber eine ſolche gereßliche Uebung , ein Gewohn.

beitsrecht , vorhanden ſeye , wird erfordert :

1. daß nach einer ſolchen Regel mehrere Handlun.

gen , ununterbrochen , eine gera umeZeit , ohne

Widerſpruch des Gefeßgebers , vorgenommen wurden ;

2. daß die Handlungen unternommen wurden in der

Meinung , es müſſe von Rechtswegen geſchehen . Wenn

3. B. Bettler mehrmal aumofen erhalten , ſo kann durch

aus fein Gewohnbeitsrecht für fie entſtehen ;

3. endlich dürfen die Handlungen , die eine gefeßliche

Gewohnheit begründen ſollen , nicht der geſunden Bernunft

und den guten Sitten zuwider laufen . 3. B. der Dieb,
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ftabl , mag er auch noch ſo vielfältig ſtatt finden , kann

nie zur geſeßlichen Gewohnheit erwachſen.

Die Behauptung, daß es gar kein Gewohnheitsrecht

geben fönne , würde aller Erfahrung widerſprechen , welche

lehrt , daß alle Völker in den erſten Jahrhunderten ihres

Zuſammenlebens nur Sitte und Gewohnheiten kannten ,

nach denen fie ihre Handlungen einrichteten , und aus die.

fen erſt ſpäter, nach dem ſich die Kenntniſſe durch die fort.

laufende Erfahrung entwickelt hatten , die geſchriebenen

Gefeße , gleichſam als eine gezeitigte Frucht, bervorgien

gen. Auf dieſe Weiſe bildete ſich größtentheils das rö.

miſche und eben ſo das deutſche Recht.

Nur in dem Falle einzig , wo der Gefeßgeber ausdrück .

lich erklärt , daß er in ſeinem Staate fein Gewohnbeits.

recht gedulde , muß dieres als eine Rechtsquelle hinweg

fallen , indem alles Gewohnbeitsrecht auf der ftillichwei .

genden Billigung des Geſcßgebers beruht , neben einer

ſolchen ausdrücklichen Erflärung eine ftillſchweigende Bil.

ligung aber nicht beſtehen fann.

Wenn in dieſer Hinſicht Hr. Dr. S... Schnell in Bern

( Handbuch des Civilrechts ) fagt : „ daß die Gewohnheit

„ nur in dem Staate eine Rechtsquelle fey , deſſen Ber.

faſſung lie ( unpolitiſch genug ) dazu erhebt , ” ro fönn .

ten wir dieſes Urtheil nicht unbedingt unterzeichnen ,

ſondern glauben vielmehr : daß die Gewohnheit in allen

Staaten eine Rechtsquelle feye, deren Verfaſſung fie nicht

geradezu aufhebt. Wir finden beinahe in allen Staaten ,

die nicht einer höchſt ausgebildeten Gefeßgebung ſich erfreuen ,

Gewohnheitsrechte.

Im Kanton Luzern tritt das Gewohnheitsrecht oder die

gereßliche Uebung täglich in Vorſchein , und in und auf .

fer den Gerichten wird es in Anwendung gebracht. So

3. B. bildet der Sak : Rauf und Tod bricht Leben ,

der auf fein geſchriebenes Geſex fich füßt , ein unbezwei.

22
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feltes Gewohnbeitsrecht . Der Saß : Kauf bricht

Mietbe iſt dem römiſchen Rechte gemäß , aber daß

auch der Tod die Miethe oder das Leben bricht , iſt etwas

fingulaires .

Wünſchenswerth ist jedoch immer , daß das Gewohn.

beitsrecht fortan mehr in geſchriebenes Recht ſich ver

wandle. Wo die geſchriebenen Gefeße beſtimmt und ohne

Lücken find , da fällt das Gewoonbeitsrecht hinweg , weil

es dann keine Fäde der Anwendung für daſſelbe mehr giebt .

b. von dem Gerichtsgebrauch .

Wenn die gleiche Rechtsfrage , von dem gleichen Ge.

richtshofe, verſchiedene Male auf die gleiche Weiſe ent .

ſchieden wird , ſo entſteht hieraus ein Gerichts gebrauch ,

gemäß welchem dieferGerichtshof, um die Conſequenz zu

beobachten , und die Bürger in ihren Handlungen nicht

irre zu führen , dieſe nämliche Rechtsfrage , ſo oft ſelbe

in Zukunft vorkommt , auf die nämliche Art wie bisher

beurtheilen wird .

Es verſteht ſich aber , daß ein Gerichtsgebrauch als cine

Rechtsquelle nur in Fällen , wo fein oder nur ein zwci .

deutiges Gefeß vorhanden iſt, eintreten fann ; denn gegen

ein unzweideutig ſprechendes geſchriebenes Geſcß darf fich

das Urtheil des Richters nicht verſtoſſen .

It bei einem fich ergebenden Rechtsfalle weder ein

Gefeß noch eine gefeßliche Uebung vorhanden , welche auf

denfelben bezogen werden kann , ſo find allgemeine natür.

liche Grundfäße in Anwendung zu bringen , denn das Na.

turrecht iſt das Supplement aller poſitiven Gerebe, und

Abgang derſelben Subſidiarrecht.

Man hört oft von Billigkeit ſprechen , nach welcher

der Richter urtheilen ſoll . Mit dem Wort Billigkeit

pflegt man aber gewöhnlich einen höchſt unklaren Begriff

zu verbinden , und es lohnt ſich daher der Mühe dieſen

Gegenſtand etwas näher zu erörtern ,
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Es ift fchwer , einen deutlichen Begriff von dem , wat

man Billigkeit nennt , zu geben , weil ſelbe ein gar

reltſames Ding ift. Sie iſt nicht eine Tugendpflicht und

nicht eine Rechtspflicht, ſondern ein Zwitter von beiden.

Denn wenn jemand etwas aus Gründen der Billigfeit for.

dert , fo fpricht er nicht blos an die Tugendpflicht eines

andern und verlangt Wohlwollen oder Gütigkeit , ſondern

er fußt fich auf ein Recht, deſſen Regel er für verleßt

bält und weiß doch , daß er nach ftrengem Recht nichts zu

fordern bat. Am anſchaulichſten läßt ſich dieſes in Bei.

ſpielen zeigen . Wenn ein reicher Mann eine Forderung ,

die ihm gegen einen armen Mann zuſteht , einklagt , ſo

kann man von ihm wohl fagen ; er iſt ein barter Mann ,

aber wenn feine andere Umſtände obwalten , fann man

nicht ſagen , er iſt ein unbilliger Mann , denn

es wäre nur Wohlwollen und Güte , wenn er Nachſicht

bätte , und hierin beruhte das Weſen der ſogenannten

Bidigkeit nicht. Man denke ſich hingegen den Fall , es ver.

bindet ſich jemand mit andern zu einem gemeinſchaftlichen

Unternehmen , unter der Bedingung , daß der Gewinn un.

ter alle gleich getheilt werden ſoll. Zufälligerweiſe aber

thut jener mehr als jeder andere. Nun macht er an ſeine

Mitfontrabenten die Forderung, ibm wegen dieſem Beſtre.

ben einen größern Theil des Gewinns zukommen zu laſſen ,

und dieſe Forderung gründet er auf die Billigkeit.

Er fordert es nicht als Güte , nicht als Wohlwollen , ſon

dern gleichſam als ein Recht. Er glaubt nemlich des an

geregten Umftandes wegen ein Recht zu baben , zu for .

dern , daß die andern von dem ftrengen Recht , das fie

ſchüßt und auf ihrer Seite ſteht , abweichen . Der Ric

ter aber rou ſtets nach ſtrengem Necht, und nicht nach der

fogenannten Billigkeit ſeine Urtheile ſprechen . Das Recht

muß ſtrenge ſeyn , oder es giebt gar fein Recht. Wenn

nur ein Sota von dieſer Strenge abgewichen wird , ro geo
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winnt die Widführ des Richters die Oberband , und die

Partheien find ihm Preis gegeben. Wiuführ aber iſt das

Grab der Gerechtigkeit.

Wir haben gefeben , daß die Gefeße hinſichtlich ihres

Urſprung & entweder naturrechtliche oder pofi.

tive find; daß ſodann die poſitiven Gefeße wieder in ge.

fchriebene und ungeſchriebene fich theilen , und

daß zu den leßtern vorzüglich das Gewohnbeitsrecht

und der Gerichtsgebrau ch gehören.

In Rückficht des Gegenſtande beziehen fich die

Gereße entweder auf die rechtlichen Verhältniſſe der Bürger

zu einander als Privatperſonen . Der Inbegriff der Gefeße

dieſer Gattung heißt Brivatrecht ( jus privatum ) , auch

Civil oder bürgerliches Recht. Oder die Gefeße

beziehen fich auf das Verhältniß der Bürger zu der böch

ften Gewalt, alſo auf Verfaſſungund Regierung des Staats.

Den Fnbegriff dieſer Geſeße beißt man Staatsrecht

(jus publicum ). Die Gefeße oder Normen endlich , welche

fich auf das Verhältniß verſchiedener Staaten oder Völfer

ju einander beziehen , bilden das Bölferrecht.

Wir behandeln bier das Privatret,
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Einleitungstitel.

Von den bürgerlichen Gefeßen überhaupt.

S. 1

Begriff des Der Inbegriff der Geſetze , wodurch die Rechte

bürgerlichen und Pflichten der Einwohner des Kantons unter fidh
Nechts.

beſtimmt werden , wacht das bürgerliche Recht in dem

felben aus.

Dieſer $ . findet ſeine binlängliche Erläuterung in dem

in der Entwicklung der vorläufigen Begriffe, oben Geſagten .

§. 2 .

Kundmachung Die Geſeke ſollen durch den Drud bekannt gemacht,
der Gerebe.

und die Erſdheinung derſelben ſowohl unmittelbar vor

oder nach dem öffentlichen Gottesdienſte, als durch den

Anſdlag an den dazu beſtimmten Orten angezeigt

werden.

Die von der gereßgebenden Gewalt beſchloſſenen Geree

müſſen , damit ſie beobachtet werden fönnen öffentlich

bekannt gemacht oder publizirt werden.

Die Publikation nun geſchieht , indem die beſchloſſenen

Gefeße dem Drucke übergeben , dem Amtsblatte beigerückt,

und vor oder nach dem öffentlichen Gottesdienſte dem ver

ſammelten Volfe vorgeleſen werden . Iſt ein Gereß ro

weitläufig , daß es nicht füglich abgeleſen werden kann ,

ſo liegt im Sinne der obigen Vorſchrift, daß die Anzeige

des fnbalts eines ſolchen Gefeßes öffentlich angeſchlagen,

und bei dem Gottesdienſte vertefen werde , mit beigefügter

Bemerkung , wo Feder Einſicht von dem ganzen Gefeße neh.

men könne.
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$ . 3.

Die Wirkſamkeit eines Gefeßes und die daraus Wirfſamfeit

entſpringenden rechtlichen Folgen nehmen gleich nach der Geſebe.

der Kundmachung ihren Anfang , es wåre denn , daß

in dem fundgemachten Gefeße ſelbſt der Zeitpunkt rei

ner Wirkſamkeit weiter hinaus beſtimmt würde.

Kein Gefeß ſoll auf Thdtfachen angewendet wer:

den , die ſich vor dem Zeitpunkt, wo es in Wirtfam

keit getreten iſt, zugetragen haben.

Ein Geſet bleibt ſo lange in Straft , bis es von

dem Gefeßgeber aufgehoben oder abgeåndert worden iſt.

In der Regel pflegt cin Gefeß gleich nach ſeiner Be.

fanntmachung in Wirkſamkeit zu treten . Doch pflegt bei

weitläufigen und tief eingreifenden Gefeßen der Zeitpunkt

der Wirkſamkeit etwas hinausgefeßt zu werden , um es Ie.

dermann möglich zu machen , ſich noch vor feinem Eintritte

eine genaue Kenntniß des Gefeßes zu erwerben. Aus

dieſem Grunde iſt der Zeitpunkt der Wirkſamkeit des vor.

liegenden Geſezbuches vom 22. Weinmonat 1831 , wo es

die Sanktion erhalten , bis zum 1. Jänner 1832 hinaus.

gereßt worden .

Kein Gefeß hat zurückwirkende Kraft, oder mit andern

Borten , ein Gefeß fod nie auf Thatſachen angewendet

werden , die ſich vor dem Zeitpunkt zugetragen , wo es

in Wirkſamkeit getreten . Thatſachen , die ſich früher

ereignet, find , wenn fie erſt nach dieſem Zeitpunkt zur

Beurtheilung kommen , nach dein ältern Gereße zu beur.

theilen , daher bleiben alle Rechte , welche vor der Wirf.

famkeit eines neuen Gefeßes auf eine gültige Weiſc er.

worben worden , in Kraft, wenn gleich das neue Gerek

unterſagt ; dergleichen Rechte fünftighin auf jene Weiſe

zu erwerben.

Die Auslegung des zweideutigen oder dunkeln Buch .

ftabens eines Gefeßes , welche von dem Gereßgeber ſelbſt
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berrührt ( authentiſche Auslegung ) , darf ebenſowenig 20

rüdwirfen , als ein neues Gefeß : denn , da fie von der

Chatſache ausgeht , daß jener Buchſtabe den Sinn des Ge.

feßgebers nicht richtig ausdrüde ; ro fann vou deu Betheis

ligten nicht erwartet werden , daß fie denſelben gleichwohl

in demjenigen Sinne aufgefaßt baben , den er nun durch

die Auslegung erhält. Jede authentiſche Auslegung iſt

ein neues Sereß , welches das alte ganz oder zum Theil

abändert , weil ſie demſelben einen andern Sinn beilegt,

als den , in welchem es aufgefaßt worden.

Ein poſitives Gefeß iſt eine Geburt der Zeit , und bloo

inſofern zweckmäßig , als es mit den Einrichtungen und Sit.

ten des Zeitalters übereinſtimmt; fo trie ſich bei den un.

aufhaltbaren Fortſchritten der Geifteskultur die öffentli .

chen Einrichtungen , die Sitten , ja , ſogar die Sprache

verändern , müffen auch die Gefeße umgeformt und dem

neuen Zeitalter angepaßt werden. Eine bedeutende Wer

änderung des Geldwerths macht eine Veränderung des

Münzfuſſes ; die Verminderung von Treu und Glauben ,

eine Vermehrung der Förmlichkeiten bei der Eingebung

rechtlicher Geſchäfte; eine beſſere Erziehung , andere Beo

ftimmungen über die Vormundſchaften ze. nothwendig.

Iſt ein Rechtsverhältniß einmal gereßlich beſtimmt, fo

verliert dieſe Beſtimmung ihre Verbindlichkeit nicht, wenn

fie gleich in einigen Fällen , von denen der Sereşgeber

teine Kunde genommen , nicht beobachtet worden , ſondern

ſie behält ſo lange ihre Kraft, bis ſie durch eine neue

Beſtimmung ( ein neues Gereß ) wieder aufgehoben wird ,

die entweder einen einfachen Widerruf derſelben , oder eine

neue Verfügung über den gleichen Gegenſtand enthält ,

neben welcher die ältere nicht mehr beſtehen fana. Ent.

bält ein neues Gefeß keinen ausdrüdlichen Widerruf des

alten , ſo bleiben diejenigen Beſtimmungen dieſes leßtera ,

welche mit jenem nicht im Widerſtreite liegen , fortdauernd

in Kraft,
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ig zu

# der

S. 4 .

Die Rechtlunwiſſenheit kommt Niemanden zu ftat: unwiſſenheit

ten ; ſobald ein Geſek gehörig kund gemacht worden iſt,
des Nechts .

kann ſich niemand damit entſchuldigen , daß ihm dass

ſelbe nicht bekannt geworden ſen.

Ethel

10066

Burd

beil

106

Sit.

dhe

emi

bet

Seder Staatsbürger verlangt bei den Rechten geſchüßt

zu werden , welche ihm das Gefeß anerkennt , und fteht

daher in einer vollkommenen Pflicht, ſich mit den Bedin.

gungen bekannt zu machen , unter denen ihm dieſer Schutz

zugeſichert wird , und macht ſich durch ſeine Unterlaſſung,

dieſes zu thun , einer groben Nachläßigkeit ſchuldig , deren

Folgen er zu ertragen hat. Wenn eine gerekwidrige Hand

lung durch die Vorſchüßung der Unfunde des Gefeßes ent

ſchuldiget werden fönnte , ſo würde die Gefährde und die

Nachläßigkeit ihren Vortheil darin finden , die Gereße gar

nicht zu kennen . Der Grundſaß , daß eiv förmlich bekannt

gemachtes Gefeß alle Perſonen verpflichtet, welche durch

die Befanntmachung Gelegenheit erhalten , daſſelbe fennen

zu lernen , darf ſchlechthin keine Ausnahme leiden.

S. 5 .

Nur diejenigen Statuten einzelner Landesbezirke

( Amts- und Ortsrechte ) haben in Zukunft noch Ges

repeskraft, welche nach Kundmachung dieſes Geſet

buches von dem Gefeßgeber revidirt, und neuerdings

beſtåtiget worden ſind. Die Ortſchaften , welche ihre

Statuten beizubehalten wünſchen , müſſen für die Res

viſion und die Beſtätigung derſelben einkommen , und

die beſtåtigten Statuten druden laſſen.

fo Statute .

11

ľ

1

-

Die Amts- und Ortsrechte rühren aus einem Zeitalter

ber , wo die verſchiedenen Landſchaften des Kantons durch

fein politiſches Band zu einem Ganzen verknüpft waren ,

2
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1

und der mangel eines allgemeinen Gefeßes beſondere Vors

ſchriften nothwendig machte. Es iſt zu hoffen , die Aemter

werden nicht für die Beſtätigung veralteter Gewohnheiten

einkommen , ſondern ſich höchſtens darauf beſchränken , hin.

fichtlich der Eherechts- und Erbsfachen das Herkommen

beyzubebalten , obwohl ſehr gewünſcht werden muß , daß

auch in dieſen Dingen eine Gleichförmigkeit im ganzen

Kanton eingeführt werden möchte.

Es darf hier nicht unbemerkt gelaſſen werden , daß auch

bisanbin die ehemaligen Amts . und Ortsrechte nur info .

fern Anwendung fanden , als über Gegenſtände feine auge.

meinen poſitiven Gefeße vorhanden waren ( Gefeß vom 18.

April 1810 , die Reviſion der Gereße und ihre Anwendung

beſtimmend. ) Dieſer Grundſaß wird beybebalten werden.

S. 6 .

Umfang Die bürgerlichen Gefeße beziehen ſich auf alle Per

der Gefeße. ſonen und auf alle Sachen , die in dem Gebiete des

Kantons fich befinden , und der hieſigen Botmaßigkeit

unterworfen ſind.

Für Handlungen und Seſchäfte jedoch , welche

Staatsbürger im Auslande , und Fremde innerhalb

des Kantons vornehmen , bleiben die einen und die an

dern in Betreff der perſönlichen Fähigkeit , dieſelben

vorzunehmen , den Gefeßen des Landes ihrer Herkunft

unterworfen .

Die Form eines Rechtsgeſchåfts ift nach den Gefes

ßen des Landes zu beurtheilen , wo es vorgenommen

worden.

Dieſe Saßung bezeichnet die Perſonen , die Saden

und die rechtlichen Gerchäfte , welche den biefigen

Civilgeſeßen unterworfen find.

Ade einheimiſche und fremde Perſonen , die fich in

dem Staatsgebiethe aufhalten , find den hieſigen Gefeßen
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unterworfent; nur mit der näheren Beſtimmung , daß die

Fremden , die ſich hier , und die Hiefigen , die ſich im Aus.

lande aufhalten in Sinſicht auf ihre perſönliche Fä.

higkeit rechtlichen Geſchäften von den biefigen Geo

richten nach den Gefeßen des Landes ihrer Herkunft beur.

theilt werden ſollen . Der Zuſtand des eigenen Rechts ,

die Fäbigfeit eine leßte Willensverordnung zu errichten sc.

ift nach den Gefeßen des Orts zu beurtheilen , wo die

Perſon verbürgert iſt , deren Fähigkeit beurtheilt werden

fol . Wollte man diefes nicht ſo annebmen , ſo würden die

gröften Infonveniengen daraus entfteben. 3. B. einer der

zu Hauſe volljährig wäre , würde zu gletcher Zeit an ei

nem andern Orte , wo er ebenfalls etwas befäße , minder

tährig ſeyn .

Die beweglichen und unbelveglichen Sachen ſind dem

feße des Staats unterworfen , in welchem fie liegen . Der

Grundfat, Mobilia ossibus personæ inhærent , gemäß wels

them die beweglichen Sachen dem Gereße des Staats unter

worfen ſind , wo der Eigenthümer ſeinen Wohnſiß hat, iſt

blos in Erbſchafts- und Geldstagsſachen , und nur in Ben

treff derjenigen eidgenöſſiſchen und fremden Staaten an.

wendbar , mit denen der hieſige Stand in Konforðats -

oder Reziprozitäts · Verhältniſſen fteht *). Iſt daher eine

fremde , im Auslande angefefenc, Berſon Eigentümer von

Sachen , die in der hieſigen Botmäßigkeit liegen , oder be.

fißt ein bier angeſeſſener Staatsbürger Bermögen im Aus.

lande ; fo fann es fich ereignen , daß zwei Erbfolgen über

den Nachlaß , oder zwey Konkurſe über das Vermögen des

Einen oder andern ſtatt haben , wenn die beyden Staaten

weder in Reziprozitäts - Verbältniſſen ftehen , noch fich dar

über vereinigen können , nach welchem Gefeße die Erbfolge

eröffnet oder die Gläubiger logirt werden ſollen .

Die äuffere Form eines Rechtsgeſchäft 6 , d. b. die

jenigen äuſſern Handlungen , die zu der gültigen Abſchlieſa

* ) in Betref der Eidgenofien , 1. konfordat vom 15. Seu

monat 1822,

1
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fung eines ſolchen gefeßlich vorgeſchrieben ſind ( Förmlich .

feiten ) , wird nach den Gefeßen des Landes beurtheilt ,

wo das Geſchäft zur Bobftändigkeit gelangt iſt , weil die

Beamten und Notare , welche dabei mitzuwirken haben ,

dieſe Gefeße befolgen müffen . Wird demnach ein Tefta

ment, welches ein bieſiger Staatsbürger zu Zürich oder

Bern errichtet , vor einem biefigen Gerichte angefoch

ten ; ſo iſt die Fähigkeit des -Teſtators , ein Teſtament über

feine Berlaſſenſchaft oder einen Theil derſelben zu errich

ten nach den Luzerneriſchen , die äuſſere Form des Teſta .

ments aber z. B. die Zahl und die Fähigfeit der Zeugen ,

des Notars , die nothwendigen Unterſchriften 2c. , nach

den zürcher'ſchen oder berner'ſchen Gefeßen zu beurtheilen .

S. 7 .

Wer in einem Falle , wo es zuläßig iſt ( S. 6 ) ,

aus einem ausländiſchen Gefeße ein Recht herleiten

will, muß den Inhalt deſſelben und ſeine dermalige

Gültigkeit genügend beſcheinigen.

Anwendung

fremder

Gerete.

Die Gerichtsperſonen ſollen eine ſo genaue Kenntniß

der inländiſchen Gefeße haben , um ſie auch da an wenden

zu fönnen , wo ſie von den Betheiligten nicht darauf ver

wieſen werden ; hingegen iſt ihnen nicht zuzumuthen , die

Gefeße anderer Staaten zu tennen. Ein Betheiligter

der fich in einem Falle, wo es die hieſigen Gefeße zulaſſen ,

auf ein Gereß des Auslandes beruft, führt die That .

fache an , eine beſtimmte Vorſchrift babe zu einer beſtimm .

ten Zeit in einem beſtimmten Staate Gefeßesfraft gehabt,

und muß dieſelbe , wenn ſie ihm widerſprochen wird , ge

nügend beſcheinigen , was am fchidlichſten durch ein Zeug

niß einer : obern Regierungsbehörde jenes Staats geſchehen

fann.

Es iſt hier der Ort , noch etwas von der Retorfion

zu ſprechen . Erläßt ein beſtimmter Staat zum Nachtheil

der Fremden überhaupt , oder der hieſigen Angebörigen
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insbeſondere drückende Verordnungen , durch die eine

Rechtsungleichheit zwiſchen den Inländern und Aus.

ländern eingeführt wird , wie H. B. ein Gefeß, nach wel.

chem in Konkursfäden die Forderungen der Fremden , ohne

Rüdeficht auf die innern Eigenſchaften derſelben , erſt nach

der vollſtändigen Ausweiſung der Forderungen der eigenen

Bürger bezahlt werden ſollen , fo muß der bierfeitige Staat

zur Retorſion oder Wiedervergeltung reine Zuflucht neh.

men , welche in der Anweiſung der inländiſchen Gerichte

beſteht , das ungerechte Gefeß jenes Staats gegen die Bür.

ger deſſelben gleichfalls anzuwenden. In dem angeführten

Beiſpiele würde man ſie in Konfursfällen , die ſich hier

ereignen ; gleichfalls erſt nach Ausbezahlung der hieſigen

Gläubiger zu Bezahlung gelangen laſſen. Die blofie Ber.

ſchiedenheit der geſeßlichen Beſtimmungen zweier Staa.

ten berechtiget feinen derſelben zur Retorſion , weil keiner

von dem andern verlangen fann , daß er ſeine Gefeße an.

nehme.

1
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Eintheilung

de 6

bürgerlichen Recht 8 .

Unter den verſchiedenen Gegenſtänden der Sinnenwelt

unterſcheiden wir Perſonen und Sachen .

Unter Perſon verſteht man ein mit Vernunft und

Willensfreiheit begabtes Weſen . Da jedem Menſchen

dieſe Eigenſchaften angebohren ſind , und gerade diere Et.

genſchaften ihn zum Menſchen machen , ſo kommt auch je.

dem die Perſönlichkeit zu , d . b . jeder Menſch iſt eine Per.

ſon *) . Perſonen nennt man in der Rechtsſprache Sub.

jefte von Rechten .

Unter Sachen hingegen verſteht man alles , was auſſer

den Perſonen ein Gegenſtand des Rechts für dieſelben feyn

fann , weswegen man fie Objefte von Rechten nennt.

Alle Rechte nun , welche den Menſchen zuſtehen , bezie.

ben ſich entweder einzig auf ihre Perſon und den perſönli.

chen Zuſtand ( status ) ohne Rücficht auf die mit der Per.

ſon in Verbindung ſtehenden Sachen , oder umgekehrt , die

Rechte beziehen ſich nicht auf den perſönlichen Zuſtand ,

ſondern auf die mit einer Perſon in Verbindung ſtehenden

Sachen .

Der Inbegriff der Rechte erſterer Art bildet das Per .

ponenrecht. Der Inbegriff der Rechte zweiter Art nennt

man das Sachenrecht. Das Civilrecht theilt ſich ſomit

in das Perſonenrecht und das Sachenrecht als

feine zwei Haupttheile .

* ) Nach dem römiſchen Rechte verhielt es fich anders. Nach

demſelben waren Menſch und Perſon verſchiedeneBe.

griffe. Jede Perſon war ein Menſch , aber nicht jeder

Menſch eine Perſon . Berfon hieß nur derjenige Menſch,

der einen bürgerlichen Zuſtand d. b. der Rechte

im römiſchen Staate hatte. Dieſer Definition ge

gemäß waren die Sklaven Menſchen , aber keine Per.

fonen .
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E r ft er Theil.

Von dem Perſonen r e ch t.

Er ſt er Titel.

Von den Perſonen und ihre n

Rechten übe r h a u p t.

S. 8 .

Jeder Menſch iſt fåhig, unter den geſeßlichen Be- Perſönlichkeit.

dingungen Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten

einzugehen , und heißt in dieſer Hinſicht eine Perſon .

In den givilifirten Staaten des neuen Europa find

die Begriffe Menſch und Perſon gleichbedeutend , weil

die Geſeße alle Menſchen rechtsfähig erklären . Ein Sklave

wird zur Perſon , ſo wie er das Staatsgebiet betritt.

Jede Perſon fann vermöge ihrer Rechtsfähigkeit durch

die von dem Gefeße anerkannten Erwerbungsarten aller

Arten Rechte ſowohl erwerben , als auf Andere übertragen.

S. 9 .

Die Rechte beider Geſchlechter ſind einander gleich , Geſchlechts.

inſofern das Geſeß nicht beſondere Ausnahmen beſtimmt.
eigenſchaft.

In Hinſicht auf das Geſchlecht find die Menſchen ent.

weder Männer oder Weiber. Daß es wahre Zwitter
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oder Hermaphroditen gebe , welche als Männer zeugen und

als Weiber gebähren fönnen , wird nicht mehr geglaubt.

Im allgemeinen gilt die Regel, daß Manns- und Weibs.

perſonen einerlei Rechte zu genieſſen haben . Allein die

Regel leidet merkliche Ausnahmen , indem die Rechte der

Weibsperſonen gegenüber denjenigen der Männer in vielen

Staaten beſchränkt ſind. So z . B. find die Weibsperſo .

nen von den öffentlichen Staatsämtern ausgeſchloſſeni , fie

fteben unter einer beſtändigen Geſchlechtstutel u. f. w.

Fede folche Ausnahme muß aber in den Gefeßen beſtimmt

ausgedrüdt ſeyn.

S. 10.

Ungeborne Kinder , welche von dem Zeitpunkte

ihrer Empfängniß an unter dem Schutz der Geſetze

ſtehen , werden , in ſo weit es um ihre Rechte zit thun

iſt, als geborne angeſehen ; ein todtgebornes Kind aber

wird in Rüdſicht auf die ihm für den Lebensfall vorbe

haltenen Rechte ſo betrachtet , als wäre es nie empfan

gen worden .

Rechte der

Ungebornen.

Da von dem Zeitpunkte , wann die Perſönlichkeit oder

die Rechtsfähigkeit eines Menſchen anhebt oder aufhört ,

die wichtigſten Rechte abbängen fönnen , f. 3. auf eine

Erbſchaft, in Hinſicht der Frage , ob ſie ihm angefallen

fey oder nicht ? ſo iſt es wichtig , dieſen Zeitpunkt zu fen.

nen. Die Perſönlichkeit eines Menſchen bebt im Rechts .

gebiethe der Regel nach in dem Augenblicke an , wo er

lebendig zur Welt fommt , und währt bis zu ſeinem Lode.

Lebendig heißt eine Seburt , die nach ihrer vollſtändigen

Trennung von der Mutter irgend ein Lebenszeichen gegeben,

3. B. einen Athemzug gethan bat.

Sonſt pflegt zur Rechtsfähigkeit neben dem Leben eines

neugebornen Kindes, auch defien Lebensfähigkeit ( Vi.

talität ) erfordert zu werden. Lebensfähig nennt man

eine Geburt , wenn ihre Lebenswerkzeuge im Mutterleibe



25

bereits denjenigen Grad der Vollkommenbeit erhalten haben,

der es möglich macht , daß fie das Leben aufſerbalb deffel .

ben fortſeßen kann *) . Eine Geburt , die nicht lebensfähig

iſt , beißt abortus ). Ob in einem gegebenen Falle die

Lebensfähigkeit vorhanden ren , iſt eine in die Wiſſenſchaft

der Medizin einſchlagende Thatfrage, die von den Aerzten

entſchieden werden muß. Allein das Luzerniſche Geſeßbuch

fchweigt, gleich andern neuern Gefeßgebungen gänzlich von

der Lebensfähigkeit. Kommt ein Kind todt zur Welt , ro

iſt eine Unterſuchung über deſſelben Lebensfähigkeit unnüş,

und kommt es lebend zur Welt , ftirbt aber bald nach der

Geburt , ſo iſt die Unterſuchung über die Lebensfähigkeit

febr ſchwierig und der Ausſpruch ſchwanfend und ungemiß.

Hierin man der Grund liegen , warum einige neuere Gereß .

gebungen von der Lebensfähigkeit gänzlich abſtrahir .

ten , und fich lediglich auf das Leben beziehen . **)

Uebrigens muß eine Geburt , um die Rechtsfähigkeit zu

genieſſen , eine menfchliche Geſtalt haben. Eine Ge.

burt , die feinen menſchlichen Körper bat , heißt eine Min.

geburt ( monstrum ) und genießt die Rechte eines Men.

ſchen nicht. Ob aber der Körper menſchlich ren , iſt nach

gemeiner Lehre aus dem Kopfe zu beurtheilen , wenn dieſer

nur menſchlich iſt , po macht Mißgeſtalt der übrigen Glie.

der nicht zum Monſtrum . ***)

*) Sierzu iſt der allgemeinen Erfahrung zufolge ein fieben .

monatlicher Aufenthalt der Leibesfrucht im Mutterleibe

nothwendig . F. F. Meßger , gerichtliche Arzneiwiſſenſchaft

S. 280. Nach der Vorſchrift des römiſchen Reichs wird

zur Lebensfähigkeit erfordert , daß ein Kind ſich 182 Tage

im Mutterleibe befunden und der Ausbildung genoſſen habe.

L. 12. D. de Statu hom . Es gründet ſich dieſe Vorſchrift

auf eine ſchon von bipofrates angegebene Regel. £. 3.

$ . 12. D. de Suis et le git . hered .

**) {m berniſchen Geſetbuche wird von der Lebensfähigkeit

geſprochen , im aargauiſchen hingegen , welches dem öffrei.

chiſchen folgt , nicht,

***) Meßger a. a. D. $ . 260. definirt eine Mißgeburt : „ daß fie

„ ein zwar organiſches von einem Weibe gebornes , aber97
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Bon der Beſtimmung , nach welcher die Perſönlichkeit

eines Menſchen erſt in dem Zeitpunfte erbebt , wo er le.

bendig zur Welt gekommen , macht der . 10 des Gefeßes

zum Vortheil der ungebornen , aber bereits empfangenen ,

Leibesfrucht eine Ausnahme , indem dieſelbe von dem Zeit .

punkt der Empfängniß hinweg des Rechts der Perſönlich

feit unter der Vorausſeßung theilhaftig erklärt wird , daß

fie lebendig zur Welt kommen werde, um ſie dadurch in

die Möglichkeit zu reßen , von jenem Zeitpunkte an auf die.

fen Fall bin Erwerbungen, *. B. bei dem Todfalle des Ba

ters als geſeßlicher Erbe , zu machen . Demnach , wenn

ein Ehemann ſtirbt und ſeine Frau ſchwanger hinterläßt ,

ſo iſt der Anfal der Erbſchaft ungewiß. Kommt die Lei.

besfrucht ſpäter lebendig zur Welt , ſo wird angenommen,

die Erbſchaft rey ihr ſchon bei dem Tode des Vaters an.

gefallen ; trift hingegen dieſe Bedingung nicht ein , ſo wird

angenommen , die Erbſchaft rey demjenigen angefallen , der

zu der Zeit des Todes des Erblaſſers das nächſte Recht

dazu gehabt : denn da die Vorausſeßung nicht eingetreten

iſt unter welcher das Erbrecht der Leibesfrucht zugeſichert

war, ſo bat fie daſſelbe weder erwerben , noch auf An

dere übertragen können.

S. 11 .

Rechtsvermus In zweifelhaftem Falle , ob ein Kind lebendig oder

thung für das todtgeboren worden ren , wird das Erſtere vermuthet.
Leben .

.

Wer das Gegentheil behauptet , muß es beweiſen.

Sobald einmal das Faktum , daß jemand zum Leben

gekommen , bewieſen oder rechtlich vermutbet wird , ſo

muß die neu hinzukommende Thatſache oder Ereigniß , daß

er wieder verſtorben fey , erwieſen oder mit einer rechtli.

chen Vermuthung bewährt werden. Da nun das Gefeß

„ von der menſchlichen Bildung zu weit abweichendes Ge.

ſchöpf feme , als daß es bei fortdaurendem animaliſchen

„ Leben der menſchlichen Kultur fähig wäre. "
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permuthet , daß das Kind im Mutterleibe gelebt babe

( f . 10 ) und die Geburt feine gewöhnliche Urſache des

Codes eines Kindes iſt , ſo fließt daraus , daß nicht

dem , welcher behauptet , daß das Kind lebend zur Welt

fam , ſondern jenem , der das Gegentheil behauptet , der

Beweis obliege . Dieſer Beweis muß durch das Befinden

von Sachverſtändigen d . 1. von Aerzten hergeſtellt werden .

Gewöhnlich pflegt man die ſogenannte Lungenprobe , in

welche aber in neuerer Zeit viel Mißtrauen gefeßt wird ,

anzuwenden.

Beweis

des Todes.

S. : 12

Im Zweifel, welche von zwei oder mehrern ver

ftorbenen Perſonen zuerſt mit Tod abgegangen ſer

muß derjenige , welcher den frühern Todfall der einen

oder andern behauptet , ſeine Behauptung beweiſen .

If dieſer Beweis nicht geleiſtet, ſo werden alle als

zu gleicher Zeit verſtorben vermuthet , und es kann

von Uebertragung der Rechte der einen auf die andern

teine Rede ſeyn.

Der Tod mehrern Perſonen kann gewiß , aber der Zeit .

punkt ihres Codes ungewiß , mithin fann der Umſtand ,

wer aus ihnen früber verſtorben ſey , zweifelhaft, und der

Zweifel von wichtigen rechtlichen Folgen ſeyn, Ø . B. in

Hinſicht auf die Erbfolge, wenn Vater und Sohn umge.

kommen ſind. Das Gefeß begegnet dem Zweifel mit der

Vermuthung , daß ſie zu gleicher Zeit verſtorben feyen .

Dieſe allgemeine Vermathung bat die Wirkung , daß der.

jenige , welcher das Gegentheil , und daher z. B. behaup

tet , daß durch den frühern Tod des Vaters deſſen gange

Vertafenſchaft auf den ſpäter verſtorbenen Sohn , und von

dieſem auf deſſen Erben übertragen worden fer , reine

( faftiſche ) Behauptung beweiſen müſſe. Das Gefeß be.

schränkt dieſe Vermuthung nicht blos auf den Fall , wo

mehrere in ein und der nämlichen Gefahr : ( 8. B. eines
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Schiffbruches , nach welchem ihre Leichnahme von dem

Waſſer ausgeworfen gefunden worden ) umgekommen ſind,

fondern das Gefeß redet allgemein.

/

S. 13 .

Durch eine
Wenn ein Zweifel entſteht, ob eine Perſon noch

Rechts

vermuthung. am Leben ren , oder nicht , fo wird ihr Tod unter

folgenden Umſtånden vermuthet :

1. Wenn ſeit ihrer Geburt ein Zeitraum von achtzig

Fahren verſtrichen , und ſeit fünf Jahren von

ihrem Leben keine zuverläßige Nachricht einge

gangen iſt ; in dieſem Falle wird der letzte Tag

der fünfjährigen Friſt als der Todestag anges

nommen.

2. Wenn , ohne Hinſicht auf ihr Ulter , dreißig

Jahre lang keine zuverläßige Nachricht von ihrem

Leben eingegangen ; in dieſem Falle wird der

leşte Tag der dreißigjährigen Friſt, als der To

destag angenommen.

3. Wenn die Perſon , die es betrifft, im Kriege

ſchwer verwundet worden , oder in einer andern

nahen Todesgefahr geſtanden iſt , und ſeit dieſem

Zeitpunkte drei Jahre lang vermißt worden ; in

dieſem Falle wird angenommen , ſie ren in der

Todesgefahr, umgekommen.

In allen dieſen Fällen kann die Todeserklärung

nachgeſucht , und unter den ( S. 193 u. f . ) beſtimmten

Vorſichten vorgenommen werden .

1. Dieſer Paragraph bandelt von verſchollenen ,

d. b. folchen Abweſenden , welche nach dem gewöhnlichen

Ziele des menſchlichen Lebens , und bei dem Umſtande ,

daß man von ihrem Leben oder Zode feine Nachrichter.
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bält, wahrſcheinlich todt ſind. Die gefeßliche Bermuthung,

daß der , welcher zum Leben fam , noch fort lebe , beruht

auf dem gewöhnlichen Laufe der Natur. Allein es iſt auch

Ordnung der Natur , daß der Menſch ein gewiſſes Lebens.

ziel nicht überſchreite , ſo wie man beym Zuſammentreffen

mebrerer , fehr bedenklicher Umſtände mit Grund anneh.

men kann , daß er , auch ohne jedes Lebensziel erreicht zu

baben , umgekommen fer . Dann wird die Vermuthung für

das Leben durch die nachfolgende stärkere Vermuthung des

Lodes entfräftet. Welches das ordentliche Lebensziel

der Menſchen fer , darüber iſt man nicht einig , und es kommt

dabei vieles auf die Lebensart , Beſchäftigung , Lage , das

Klima und andere Lokalverhältniffe an. Indeſſen kann

man doch annehmen , daß die Menſchen gewöhnlicher

Weiſe ein Alter von achzig Fabren nicht überleben.

Kommt nun noch dazu , daß ſeit einem längern Zeitraumer

wie dem von fünf Jahren , keine Spur von der Exiftens

eines Menſchen , der fchon ein Alter von achzig Jahren

zurückgelegt haben müßte , ungeachtet einer ſorgfältigen

Nachforſchung , erhoben werden konnte , ſo kann der Ge.

reßgeber füglich beſtimmen , daß der Tod eines ſolchen Ver.

mißten zu vermuthen rey , damit den Anwärtern der Se.

nuß der ihnen auf den Todesfall eines Bermißten vorbe.

haltenen Rechte eingeräumt werden kann.

2. Eine gleiche Bewandtniſ hat es mit einem Menſchen ,

von deffen Geburt an zwar achzig Fabre noch nicht verftri.

chen find ; der aber feit einem Zeitraum von dreißig

Fahren vermißt wird. Die ungleich längere Vermiffung

erreßt hier an der Vermuthung den Abgang deß in dem

vorigen Falle voraus gefeßten höchſten Lebenszieles.

3. Endlich giebt e$ Fälle einer beinahe für jedes Alter

gleich nahen Todesgefahr , als : ſchwere Verwundung

im Kriege , wo die Verwundeten oft bürflos auf dem

Schlachtfelde verlaſſen oder frühe beerdiget worden ; Schiff

bruch ; Berbeerungen einer Ueberſchwemmung, der Peſt

oder eines Brandes und d. gl. Wenn eine Permiſſung.
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1

von wenigſtens drei Jahren fich hierzu gefellet, fo tant

der Tod des Vermißten rechtlich vermuthet werden.

4. Die nächſte Wirkung dieſer Rechtsvermuthungen iſt,

daß die Rechtsanwärter des Vermißten H. B. die Erben,

die Codeserklärung deſſelben bei den vormundſchaftlichen

Bebörden ( f. 193 ) anſuchen können. Die Vorſichten

welche, bevor zur Todeserflärung geſchritten werden darf ,

angewendet werden müſſen , und die Wirkungen der wirkli.

chen Todeserklärung kommen ſpäter vor. ( J .. 193 , 1947

195 und 196. )

$ . 14.

Eigenes Recht. Eine Berſon , die zu der Ausübung ihrer Rechte

weder der Vertretung noch des Beiffandes einer andern

bedarf, hat den Zuſtand des eigenen Rechts.

Ungeachtet alle Menſchen in gleichem Grade rechtsfähig

find, 0. b. Rechte erwerben können und bei denſelben durch

den Staat geſchüßt werden , fo find doch nicht alle gleich

geeignet , ihre rechtlichen Angelegenheiten felbft zu verwal.

ten . Den unmündigen und Minderjährigen fehlt dte Reife

des Urtheils , dem weiblichen Geſchlechte die Erfahrung

in Geſchäften , und einigen mehrjährigen die erforderlicher

geiſtigen and körperlichen Fähigkeiten , ſo daß die einen

wie die andern in der Ausübung ihrer Rechte des Beiſtan .

des anderer Perſonen bedürfen , oder ſich von denfelben

bei ihren rechtlichen Handlungen vertreten laſſen müffen .

Aden dieſen Berfonen fehlt demnach in größerem oder ge

ringerem Grade der Zuſtand des eigenen Rechts oder

der vollkommenen Unabhängigkeit in der Verwaltung ihrer

cigenen Angelegenheiten , den nur diejenigen in potem

Maße beſißen , welche zur Ausübung ihrer Nechie weder

des Beiſtandes , noch der Vertretung einer andern bedürfen .

Unter den Perſonen , welche in der Abhängigkeit von an .

dern k. B. Vormündern u. f. w. feben , feichnen ſich je .

doch einige , wie z . B. mehrjährige Weibsperſonen dadurch
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aus , daß ihnen die freie Verfügung über beſtimmte Ver.

mögenstheile überlaſſen iſt. ( f. 176. )

Diejenigen Perſonen , welchen der Zuſtand des eigenen

Rechts fehlt , fteben unter dem Schuße anderer , die da .

durch das Recht erlangen , das Betragen derſelben in ſo

weit zu leiten , als ſie ihrem Schuße unterworfen find.

Der Ebemann fou die Frau ( ſ. 45 ) , der Vater die

Kinder ( f . 66 ) , der Vormund die Pflegebefohlenen

( ſ. 135 ) beſchüßen und die Vormundſchaftsbehörde wacht

von Amtswegen darüber , daß ſowohl der Vater reine Rechte

gegen die Kinder ( ſ. 61 ) , als die Vormünder die ibri.

gen gegen ihre Pflegebefohlenen ( 5. 112 , 137 und 142 )

innerhalb der Gränzen ihrer Pflicht ausüben.

S. 15.

Das Verhältniß mehrerer Perſonen zu einander , Begriff der

Verwandt

welches durch Abſtammung begründet wird , rey es
ſchaft und

durch Abſtammung der einen von der andern ( gerade Schwäger

Linie ) , oder beider von einem gemeinſchaftlichen
fchaft.

Stammhalter ( Seitenlinie ) , heißt Verwandſchaft,

und das Verhåltniß des einen Ehegatten zu den Ver

wandten des andern , Schwågerſchaft.

Unter Verwandfchaft oder Blutsfreundſchaft

( consanguinitas ) verſteht man die durch Erzeugung be.

gründete Verbindung zwiſchen zwey oder mehrern Perſo.

nen. Sie beruht alſo auf der Einheit des Bluts.

Bei der Verwandſchaft ftammt entweder die eine

Perſon von der andern ab , rey es unmittelbar oder mittel.

bar durch eine Zwiſchenperſon , oder die beiden oder meh .

rern Perſonen , von denen die Rede ift, ſtammen von einem

gemeinſchaftlichen Dritten ab. Vater und Sohn find Ber.

wandte, weil dieſer von jenem unmittelbar abftammt ; Groß

vater und Enkel , weil der reßte von dem erfen mittelbar

berkommt. Bruder und Bruder , Neffe und Dheim , Ger

ſchwiſterfinder 4. f. w . find verwandt , weil ſie einen gee
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meinſchaftlichen Stammvater oder eine gemeinſchaftliche

Stammmutter oder beides zugleich baben . Ob die Erzeu.

gung in einer rechtmäßigen Ehe oder in einem unehelichen

Beiſchlafe geſchehen fer , ändert an der Verwandſchaft

an und für ſich nichts , wohl aber an den bürgerlichen

Folgen derſelben , 3. B. der Beerbung.

Die durch ein gemeinſchaftliches Haupt vereinigten

Verwandten bilden einen Stamm ; und diejenigen derſel.

ben , welche unmittelbar einer von dem andern abftammen ,

eine Linie , die man aufſteigende nennt , wenn von

dem Gezeugten ( Deszendent ) auf den Erzeuger ( Adjen .

dent ) aufwärts , und abſteigende wenn von dem Er.

zeuger auf den Gezeugten abwärts geſchritten wird. Tref

fen mehrere Linien in einer Perſon zuſammen , was durch

folgende Figur ausgedrückt wird , bei welcher jeder Kreis

eine Perſon , und jede Verbindungslinie zweier Kreiſe

eine Zeugung andeutet ,

1

d

ſo nennt man die eine Linie , im Verhältniß zu der andern,

Seitenlinie ( lima obliqua ) und die Verwandten Sci

tenverwandte ( Kollaterales ) da hingegen jede dieſer

Linien , wenn ſie für fich betrachtet und mit der andern

in fein Verhältniß gefeßt wird, gerade Linie ( linia recta )

heißt. Großvater und Enkel ( fiebe obige Figur a und d )
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ſo wie a und e) ſind in gerader Linie , hingegen Dheim und

Neffe ( b und e ), Geſchwiſter ( b und c ) und Geſchwiſter

kinder ( d und e ) find in der Seitenlinie verwandt. Die Sei.

tenlinien beißen gleiche, wenn die Zahl der auf der einen

ftebenden Perſonen der Zahl der Perſonen gleich iſt , die auf

der andern ſtehen , und ungleiche , wenn auf der einen Li.

nie mehr Perſonen ſtehen , als auf der andern. Geſchwi.

fterfinder ( d und e ) find in gleicher , Oheim und Neffe

( b und e ) in ungleicher Seitenlinie miteinander verwandt.

In den Seitenlinien tritt zuweilen ein Verhältniß ein , das

bei der geraden Linie nie eintretten kann , nämlich die

halbe Geburt. Man nennt die Verwandſchaft voll .

bürtig , wenn die Verwandten von einem ganzen Paar

abſtammen. Geſchwiſter, die den gleichen Vater und die

gleiche Mutter , alſo das gleiche Elternpaar haben , find

volbürtige. Hingegen heißt man die Verwandſchaft halb.

bürtig , wenn die Verwandten von einer einzigen

Perſon , die in zwei verſchiedenen Paaren vor.

fommt , abſtammen , ſo daß alſo nur die Hälfte des Paares

gemeinſchaftlich iſt. Geſchwiſter , die nur den gleichen Va.

ter , oder nur die gleiche Mutter haben (ſogenannte Stief.

geſchwiſter *) find halbbürtige..

Die Verwandſchaft und zwar ſowohl in der gera.

den als in der Seitenlinie - fann eine einfache oder

eine mehrfache reyn. Einfach iſt die Verwandſchaft ,

wenn die verwandten Perſonen daſſelbe Blut nur auf

einem Wege , mehrfach , wenn ſie es auf mehrern Wegen

erhalten haben. Das iſt z. B. der Fall bei Deszendenten

aus einer Ebe von Geſchwiſterkindern.

*) Dieſe Benennung iſt aber im Grunde nicht richtig , denn

halbbürtige Geſchwiſter find wahre , leibliche Geſchwifter ,

und der Ausdruď Stiefgeſchwiſter bedeutet in richtigem

Sinne ganz etwas anders. Mein Stiefbruder iſt der

Sohn meines Stiefvaters oder meiner Stiefmutter , was

man bei uns guſammengetragetié Sainder zu nen

nen pflegt , zwiſchen welchen gar keine Blutsverwandt

ſchaft ift.

3
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Sereßt a bätte drei Söhne b c d und die von b

und c abſtammenden Kinder e und h beuratben einander

( was durch den Bogen angezeigt wird , welcher dieſe bei.

den Perſonen vereinigt. Die Weibsperſonen pflegt man

anſtatt , wie die Mannsperfonen mit einem Kreis mit einem

Vierec oder Dreied zu bezeichnen ) und erzeugen das

Kind g , ſo iſt dieſes mit a als Kind zweier Kinder rei.

ner Söbne zweifach verwandt ; a iſt doppelt der synvater

des g , rowohl von der Vater , als der Mutterfeite.

Auf ähnliche Weiſe kann eine dreifache Verwandſchaft

entſtehen .
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Der Inbegriff der von einem gemeinſchaftlichen Stamm .

rater berrührenden Perſonen beißt eine Familie im wei.

tern Sinn des Worts ; im engern Sinne verſteht das alla

gemeine poſitive Recht unter einer Familie nur die Perſo

nen , welche ſich durch die nämlichen Deszendenten des

Stammvaters verwandt find , ( agnaten oder Schwertma.

gen ) und feßt dieſen jene, die ſich durch die weiblichen

Deszendenten verwandt find , ( Kognaten oder Spilmagen )

entgegen ; denn fobald ſich eine Weibsperſon mit einer nicht

zu der Familie gehörenden Mannsperſon verbeirathet , tritt

fie in die Familie ihres Mannes über und pflanzt dieſe fort.

Atle unter ſich durch das Blut verwandten Perſonen heißen

Kogoaten im weitern Sinne. Wenn aber die Verwandte

fchaft zwiſchen zwei Perſonen durch Lauter Manns .

perſonen begründet iſt , ſo beißen fie a g naten . Ift

hingegen die Verwandfchaft zwiſchen ihnen durch eine

Weibsperſon vermittelt , ſo beißen fie cognaten im

engeru Sinne , und in dieſem Sinne feßt man fie den

Agnaten entgegen . Nach deutſchem Recht nennt man die

Agnaten Schwerdtmagen * ) und die Kognaten Spill.

magen oder Spindelmage n **). Die bisher be.

ſchriebene Verwandtſchaft , die auf einer wirklichen

Erzeugung beruht , nennt man die wahre , im See

*) Das Wort Magen ift gleichbedeutend mit Berwandtent.

Der Ausdrud Schwertmagen bezeichnet die Verwandten

väterlicher oder männlicherſeits ; die Spills oder

Spindelmagen hingegen ſind die Verwandten mütter .

licher- oder weiblicherſeits.

**) Die Ausdrüde Agnaten und Kognaten , Schwerdtmas

gen und Spillmagen ſind nicht gleichbedeutend den Auss

drüden Vatermagen und Muttermagen , wie dieſe in

dem ſogenannten Stadtrechte von Luzern vorkommen. In

Folge einer in dieſem Stadtrecht , wahrſcheinlich unrichtig
aufgeftellten Definition ift der Begriff von Batermag

viel weiter als der von Agnat oder Schwerdt mag

indem jeder ein Verwandter von Vatermag ift , wel cher

mit der betreffenden Perſon won demjenigen

männlichen Stamm berfließt , von dem dieſe
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genſaß der fingirten Berwandſchaft , wo nämlich die

Erzeugung blos fingirt wird , d. h . wo ſie nicht auf einer

eigentlichen Erzeugung , ſondern auf Handlungen beruht ,

die durch poſitive Beſtimmung der Geſetze der Zeugung

gleichgefeßt ſind. Die fingirte Verwandſchaft zerfällt in

die bürgerliche und in die geiſtliche , je nachdem die

Fiktion durch das bürgerliche oder das Kirchenrecht einge.

führt worden iſt.

ihr Geburtsherkommen und Geſchlecht an ſich

gebracht hat , ſie reyen mit derrelben des gleis

chen oder eines andern Gerchlechts. In dieſer leß

tern Beſtimmung liegt der weſentliche Unterſchied ; denn Agna

ten oder Schwerdtmagen müſſen immer des gleichen (Na

mens ) Geſchlechts feyn . Meiner Schweſter Sohn z . B. ift

nach dem bisher gültigen luzerneriſchen Stadtrecht mir zu Ba

termag verwandt, während er nach gemeinem Recht kein Ag

nat oder Schwerdtmage, ſondern ein Kognat oder Spilmage

von mir ift. - Ein Verwandter von Muttermagnach lus

gerneriſchem Stadtrecht iſt derjenige , welcher mit einer

Perſon von einem ſolchen männlichen Stammen

her fließt und ab ft ammt , von welchem die Muts

ter dieſer Perſon ihr Geburtsherkommen und

Geſchlecht an ſich gebracht hat. Nach dieſer Defini

tion ergiebt ſich das auffallende Reſultat , daß während die

zwei gleichen Perſonen immer einander auch gleich verwandt

ſeyn ſollten , dieſes nach dem luzerneriſchen Stadtrecht nicht

der Fall ift. Während meiner Schwefterſohn . B. mir zu

Vatermag verwandt ift , bin ich thm hingegen zu Mut

termag verwandt. Es ergiebt ſich hieraus die Unrichtig

keit der aufgeſtellten Definitionen , die aber noch mehr dar

aus erhellt, daß es nach denſelben Verwandte giebt , die

weder Vater- noch Muttermagen ſind , während doch dieſe bei

den, nämlid, väterliche und mütterliche Verwandte ,

Verwandtſchaft erſchöpfen ſollten . Diejenigen , die mit mir

von meinem mütterlichen Großvater mütterlicherſeits ab

ftammen , find mir unftreitig verwandt , und doch find fie

weder meine Water- noch meine Muttermagen nach der ge

Teblichen Definition . Dieſe Definition und die Beſtimmung

des Begriffs der väterlichen und mütterlichen Verwandten

wird daher , ſo wie die. Reviſion des bürgerliche Gefeßbuchs

zu dem Erbrecht fortſchreitet , wo dieſe Begriffe beſonders

in Anwendung kommen , einer Verbeſſerung bedürfen .

die gange
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Die bürgerliche Verwandtſchaft entſteht nach dem

gemeinen Rechte durch die Adoption oder Annahme an

Kindesſtatt. Unter Adoption verſteht man nämlich diejenige

Rechtshandlung , wodurch unter öffentlicher Autorität eine

Perſon an Kindesſtatt angenommen wird . Das luzerneriſche

Recht fennt dieſes Inſtitut nicht. Man fann wohl jeman .

den an Kindesſtatt annehmen , verpflegen und erzieben

allein eine ſolche Annahme bewirft nicht Kindesrechte hin.

fichtlich der Beerbung und anderer Familienverhältniſſe.

Die geiftliche Verwandtſchaft entſteht aus der Taufe

zwiſchen dem Laufenden und den Pathen einerſeits , und

dem Täufling und deſſen Eltern andererſeits. Eben ro aus

der Firmung. Endlich entſteht eine geiſtliche Verwandt.

ſchaft durch die Beichte zwiſchen dem Beichtvater und

dem Beichtfinde.

Ein der Verwandtſchaft ähnliches Verbältniß , mit der :

ſelben aber nicht zu verwechſein , ift die Schwägerſchaft

( affinitas ). Unter dieſer verſteht man das durch Beiſchlaf

entſtandene Verhältniß zwiſchen dem einen Ehegat .

ten und den Verwandten des andern. Die Schwä.

gerſchaft iſt übrigens, wie die Verwandtſchaft entweder eine

ebeliche oder unebeliche , je nachdem der Beiſchlaf,

wodurch ſie begründet wird , in oder auffer der Ebe fatt

findet. Aus dem aufgeſtellten Begriffe der Schwägerſchaft

erhelt , daß wenn zwei Perſonen miteinander beirathen ,

daß dadurch die Verwandten der einen Perſon feine Schwä.

ger von den Verwandten der andern werden. Sehr unei

gentlich nennt man im gemeinen Leben zwei Männer , welche

zwei Schweſtern heirathen , Schwäger ; im Rechten find

ſie nicht als folche zu betrachten.

Beides zuſammen , Berwandtſchaft und Schwä .

gerſchaft, bezeichnet der Ausdruck Sippſchaft.

S. 16 .

Die Nähe der Verwandſchaft wird nach Graden Berechnung
der

berechnet. Verwandt

ſchaft.
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In der geraden Linie werden ſo viel Grade ges

zählt , als Zeugungen von einer. Perſon zur andern

find. Vater und Sohn ſind im erſten , Großvater und

Großſohn im zweiten Grade verwandt u . ſ. w.

In der Seitenlinie find zwei Perſonen in dem

Grade unter ſich verwandt , in welchem jede derſelben

mit dem gemeinſchaftlichen Stammhalter verwandt ift.

Geſchwiſter ſind im erſten , Geſchwiſterkinder im zwei

ten Grade verwandt u. f. w. Sind die Seitenlinien

ungleich , fo werden die Grade der långern gezählt ,

zugleich aber auch die Grade der fürzern angegeben .

Oheim und Neffe ſind im zweiten zum erſten Grade ,

Großoheim und -Großneffe im dritten zum erſten vers

wandt u. r. w.

Die Nähe oder die Entfernung eines verwandtſchaft.

lichen Verhältniſſes hängt von dem Umſtande ab , ob die

Perſonen , deren Verhältniß ausgemittelt werden fou, mehr

oder weniger von dem gemeinſchaftlichen Haupte entfernt

find. Diejenigen Berfonen , welche das Stammhaupt un.

mittelbar erzeugt bat (die Kinder derſelben ) , ftehen fowohl

mit ihm als unter ſich in den nächſten verwandtſchaft.

lichen Verhältniſſe. Ein folcher Fortſchritt beißt ein

Grad. Gewöhnlich wird die Art und Nähe der Verwandt.

ſchaft in einem äußern Bild dargeſtellt. Das kanoniſche

Recht bedient fich des Bildes eines Baumes mit Zweigen

wober die Ausdrüde Stamm vater, Stammbaum ,

Zweige herrühren .

Die Art und Weiſe , wie man die Berwandtſchafts.

grade berechnet , iſt nach den verſchiedenen Gefeßgebungen

abweichend.

In der geraden Linie jedoch ſtimmen alle bekannten

Berechnungsarten mit einander überein , indem ſie indges

fammt die Regel aufftellen : Po viel Zeugungen

erforderlich ſind , um eine Verwandtſchaft
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zwiſchen zwei beftimmten Perſonen zu begrün.

den , in dem fo vielften Grade find dieſe bei.

den Perſonen mit einander verwandt. Vater

und Sohn find demnach im erſten , Großvater und Enkel

'im zweiten, Ahavater und Urenkel im dritten Grade verw

wandt.

Deſto mehr aber weichen die Berechnungsarten der

Verwandtſchaft in der Seitenlinie von einander ab .

Das römiſche Recht bleibt auch hier bei der Regel :

fo viel Generationen , fo viel Grade. Es fängt

bei der betreffenden Perſon zu zählen an , ſteigt von Ge.

neration zu Generation zu dem gemeinſchaftlichen Stamm.

vater hinauf , und durch die andere Linie zu der betref

fenden Perſon hinunter , und zählt ro viele Grade ars

Zeugungen ; Bruder und Schweſter ſind demnach im zwei..

ten , Oheim und Neffe im dritten , Kinder von Geſchwi.

ſtern ( Geſchwiſterkinder ) im vierten Grade einander ver .

wandt.

Das kanoniſche Rect * ) hingegen ſtellt die Regel

auf : In eben dem Grade , in welchem die Per.

fon der einen linie , und zwar bei ungleichen

linien die entferntere Perſon dem gemein

fchaftlichen Stammbater verwandt ift , in

eben dem Grade ift fie der betreffenden Ber.

fon der andern kopie verwandt , inzwiſchen pflegt

man der Beſtimmtheit wegen bei ungleichen Seitenlinien

die Zahl der Grade in beiden Linten anzugeben , weil ,

wenn man dieſes nicht thut , Perſonen , die ſich nicht

gleich nahe verwandt ſind , auf gleiche Welfe bezeichnet

werden , f . B. Dheim und Neffe ſind nach obiger Regel

im zweiten Grade verwandt , Kinder von Seſchwiſtern aber

auch im zweiten Grade und doch ſind Oheim und Neffe fich

*) Unter kanonifchem Recht verfieht man den Inbegrif

der Gereße der chriftlichen Kirche , die theils aus Synodal.

beſchlüſſen (canones) theils aus Dekretalen der Päbfte bes

ſtehen , deren {nhalt ſich nicht bloß auf die Kirchenverfafs

ſung , ſondern auch auf bürgerliche Verhältniſſe beziehen.

.
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näher verwandt , als Geſchwiſterfinder. Um nun den tn.

terſchied zu bezeichnen , ſagt man bei Geſchwiſterkindern

einfach : fie ſind einander im zweiten Grade verwandt ,

beim Neffe und Oheim aber : er iſt ihm im zweiten zum

erſten Grade verwandt.

Das deutſcheRechtendlich, ebedas römiſcheund kano .

niſche Necht in Deutſchland einheimiſch wurde , zählte in der

Seitenlinie nicht nach Graden , fondern nach Glieder n.

Das alte Sachſenrecht nämlich ſtellte die Verwandte

ſchaft unter dem Bild des menſchlichen Körpers dar ; der

Kopf bezeichnete den Stammvater ; an den Achſeln , als

dem erſten Glied , ſteben die Geſchwiſter ; an den Ellen .

bogen , dem zweiten Glied , Geſchwiſterfinder u . f. f.

Die entfernteſten Verwandten kamen auf den Nagel zu

ſtehen , von wober man folche entfernte Verwandten Na .

gelmagen zu nennen pflegte. Gemäß dieſer Berech .

nungsart wurden allemal zwei Perſonen , die in zwei

Seitenlinien in gleicher Entfernung von dem gemeinſchaft,

lichen Stammvater ſtehen , für ein Glied gezählt . Sind

aber die Seitenlinien ungleich , ſo daß in der einen eine

Zeugung mehr vorhanden iſt , als in der andern , ſo macht

dieſe Zeugung ein halbes Glied aus, fo z. B. ſtehen Dheim

und Neffe im erft und ein balben Glied. Das lue

gerneriſche Recht folgte ſonſt dieſer Berechnungsart nach

Gliedern , was aus den in dem ehemaligen Stadtrecht

enthaltenen Erbsgeſeßen ganz leicht zu entnehmen ift.

Längſt aber verlor ſich in der Praxis der Begriff Glied ,

und derjenige des Grades trat an ſeine Stelle. So

näherte ſich die Berechnungsart der kanoniſchen , die nun.

mebr förmlich durch das Gefeß aufgeſtellt iſt.

Hinſichtlich der Verwandtſchaft und ihrer Grade be.

trachte man die beiliegende Verwandtſchaftstafel.

S. 17.

In derjenigen Linie und demjenigen Grade, in

welchem jemand mit dem einen Ehegatten verwandt iſt,

in derjenigen Linie und demjenigen Grade ift er mit

dem andern Ehegatten verſchwågert.

Berechnung

der

Schwäger

ſchaft.
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1

Da beide Ehegatten als Eine Perſon angeſeben wer.

den , ſo tritt jeder derſelben durch die Heirath in ein

näheres Verhältniß zu den Verwandten des andern , wel.

ches man das ſch w ägerſchaftliche nennt. Die Nähe

und die Entfernung deſſelben wird auf die gleiche Weiſe

berechnet , wie diejenige des verwandtſchaftlichen. Der

Ehemann iſt mit den Eltern ſeiner Frau im erſten Grade

der geraden Linie , mit den Geſchwiſtern im erſten Grade

der Seitenlinie verſchwägert u . f. w.

S. 18 .

Gemeinden und Korporationen , welche einen blets Moraliſche

Berſonen .

benden Zwed haben , der ihnen vom Gefeßgeber zuges

ſichert worden , find moraliſche Perſonen , die unter

der Aufſicht der Regierung auf ihren eigenen Namen

Rechte erwerben , und Verbindlichkeiten eingehen können.

Die Fähigkeit , Rechte zu erwerben und Verbindlich

feiten einzugeben , iſt das Merkmal der Perſönlichkeit (1.8) .

Der einzelne Menſch , der dieſelben befißt, iſt eine phy .

fiſche Perſon. Die Hauptbedingung der Perſönlich .

feit , nemlich die Vernunft und Willensfähigkeit wird

im eigentlichſten Sinne bloß bei Menſchen oder phyfirchen

Perſonen angetroffen. Dennoch wird durch die Gefeße

die Rechtsfähigkeit auch Subjekten beigelegt , die weder

vernunft - noch willensfähig ſind , und dergeſtalt ſolche

Subjefte zu Perſonen umgeſchaffen. So wird z . B. eine

nicht angetretene Erbſchaft , eine Konkursmaffe , ein Kol.

legium, in mehrern Hinſichten als Eine Perſon angeſehen ,

weil derſelben Rechte und Verbindlichkeiten beigelegt

werden . Dergleichen von dem Gefeßgeber geſchaffene

Subjefte von Rechten und Berbindlichkeiten , beißt man

zum Unterſchiede von den phyfirchen Perſonen , mora .

lifche oder my ftiſche Perſonen.

Eine zu einem fortdaurenden Zwecke z . B. der Beſorgung

gemeinſchaftlicher Angelegenheiten verbundene Mehrheit

pbyfirder Perſonen , welcher des Gefeß , des von ihm ge.
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billigten Zweds wegen einen gemeinſchaftlichen Willent,

anerkennt, und die es als ein individuelles Subjekt von

Rechten und Verbindlichkeiten anſieht , beißt eine Kor .

poration oder Gemeinbeit, ß . B. Dorf- und Stadt.

gemeinden , Zünfte u . f. w. Eine ſolche Korporation oder

moraliſche Perſon iſt von einer blofien Gerellſchaft oder So.

zietät mehrerer phyſiſchen Perſonen weſentlich verſchieden .

Eine moraliſche Perſon fann Nechte erwerben und ſich ver

pflichten , ohne daß dadurch die einzelnen phyfirchen Perſoo

nen , aus denen ſie beſteht , berechtigt und verpflichtet wer.

den , was bingegen bei einer bloſſen Geſellſchaft aicht der

Fall iſt. Der karakteriſtiſche Unterſchied aber zwiſchen

einer Gemeinbeit als moraliſchen Perſon , und einer

Sozietät mehrerer phyſiſchen Perſonen beruht darin ,

daß die Gemeinheit einen bleibenden fortdaurenden Zweck

bat, unter öffentlicher Autorität errichtet und von dem

Staate als eine moraliſche Perſon anerkannt ift.

Die Korporationen oder Semeinbeiten find je nach ihrem

Zwecke , weltliche oder geiſtliche. Zu den leßtern gehören

Klöſter , Stifte , Kongregationen u. 1. f.

Was die innere Einrichtung der Gemeinheiten betrift ,

ſo beſorgen entweder alle Gemeindsglieder die gemeinſchaft.

lichen Angelegenheiten , oder es iſt die Beſorgung und Lei.

tung dieſer Angelegenheiten einigen von den Gemeinddgite.

dern übertragen , die dann Organ des Widens der Gemein .

beit find , und die Vorfteberſchaft derſelben bilden.

Bcforat eine Gemeinbeit ihre Geſchäfte ganz oder zum

Tbeil felbft, fo fann dieſes nur durch Sammeln der Stim

men geſcheben . Wenn eine Gemeinbeit auf-gebörige Weiſe,

d. 6. nachdem alle Glieder auf die ( in der Verfaſſung der

Gemeinbeit ) vorgeſchriebene Art berufen worden ſind , zu .

fammengetreten iſt , ſo begründet der Schluß der Majori.

tät der Erſchienenen *) ein Sereß in allen Gemeindeſachen ,

>

*) Das römiſche Recht forderte , daß von den Berufenen wes

nigſtens zwei Drittheile erſchienen . Darüber muß die Ver

faſſung jeder Gemeinheit die nöthigen Beſtimmungen enta

halten.
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wir ſagen Gemeindefachen , denn über die Rechte des

einzelnen Mitglieds , welche dieſes nicht in ſeiner Eigen.

fchaft als Mitglied der Gemeinbeit , fondern al8 pbyfiſche

Perſon befißt , kann auch die Majorität nicht verfügen.

Beſorgt eine Gemeinheit ihre Geſchäfte nicht ſelbſt , ſo

muß die Verfaſſung der Gemeinbeit die Beftimmung ent.

balten , wer das Organ des Willens derſelben ſeyn ſoll ,

( 3. B. die Verfaſſung einer Stadt macht den Stadtrath

zum Willensorgan der Stadtgemeinde ), und dieſelbe giebt

die Art und Weiſe an , wie dieſes Organ den Willen der

moraliſchen Perſon zu erflären babe , damit ſeine Erflä.

rung als der Wille dieſer angefeben werde , 3. B. daß die

Meinung , welche die Mehrzahl der Glieder des , förmlich

zuſammengebotenen und in geſeßlich beſtimmter Anzahl ver.

ſammelten , Stadtraths erklärt , als der Wide des ganzen

Ratbs und ſo auch als der Wide der Stadtgemeinde ( mit.

bin ſelbſt der diffentirenden Mitglieder ) anzuſehen fey.

Die Rechtsverhältniſſe einer Semeinheit und deren Glie.

der beſtehen in folgendem :

1. Eine Gemeinbeit, als moraliſche Perſon, ift fähig,

ein aftives und paſſives Vermögen , Guthaben und Schule

den, zu befißen.

2. Da das Subjeft der Rechte und Verbindlichkeiten

einer Gemeinbeit durch den Wille der Majorität gebildet

wird , ſo folgt daraus der Saß , daß. das einzelne Ge.

meindeglied weder an den Rechten noch an den Verbind .

lichkeiten der Gemeinheit pro rata Antheil bat.

Dieſer Saß iſt ſehr wichtig . Wenn mebrere in einer

Gemeinſchaft fteben , f . B. wenn zwei ein Haus , das fie

miteinander geerbt oder gekauft , gemeinſchaftlich beſißen ,

fo fann jeder von ihnen einem Drittmann , welcher wider. ,

rechtliche Anſprüche an das Haus macht, in eigenem Name,

ſeiner Rata wegen , widerſtreiten .

Ganz anders verhält es ſich bei einer Gemeinheit.

Wenn nämlich ein Dritter fich eine Gemeinderache anmaßt,

ſo fann das einzelne Mitglied nicht pro rata gegen ibu fla



44

gen , ſondern die ganze Gemeinheit muß einen Bevollmäch.

tigten ( Syndifus , Gemeindoprokurator ) beſteden , der

Namens ihren flagt. Ferner, wegen einer Gemeindſchuld

fann nur die Gemeinde und das Gemeindevermögen, nicht

der Einzelne pro rata belangt werden , während bei einer

andern Gemeinſchaft oder Sozietät jedes Geſellſchaftsmit.

glied für ſeinen Antheil belangt werden fann.

3. Durch den Austritt oder den Tod eines oder meh.

rerer Mitglieder einer Gemeinheit wird dieſelbe weder ganz

noch zum Theil aufgelöst , ſondern beſteht ſo lange , als

die zu ihrer Beſtehung erforderlichen Bedingungen vor.

handen ſind, z . B. eine in der Verfaſſung beſtimmte Anzahl

von Gemeindsgliedern . Eine Gemeinheit beſteht nicht blos

aus den jeweilen zu der einen oder andern Zeit lebenden

Mitgliedern , ſondern in der ununterbrochenen aufeinander.

folgenden Reihe der gegenwärtigen und zukünftigen Ge.

nofſen. Eine moraliſche Perſon ftirbt nicht. Eine blofie

Sozietät hingegen hört mit dem Tode eines jeden Geſel.

ſchaftsmitglieds auf. Jedes Gemeindseigenthum if in

Folge obiger Säße eine Sache , auf welche die Nachkom .

men der Gemeindsbürger nicht zu vergebende Rechte haben,

und von daher kommt , daß das Eigenthum der Korpora.

tionen der obrigkeitlichen Aufſicht und Obervormund

fchaft unterworfen iſt , und daher kann auch eine Kor.

poration nur mit hoheitlicher Bewilligung ihr Eigenthum

angreifen oder gar zur Bertheilung deſſelben unter die le

benden Mitglieder ſchreiten * ). Selbſt die die Verwaltung

* ) Ueber die Frage : wie eine Theilung der Gemeindegüter uns

ter die Mitglieder der Gemeinheit beſchloſſen und ausgeführt

werden könne , find die Meinungen der Rechtsgelehrten ſehr

verſchieden . Alle die verſchiedenen Anſichten hier aufzuzäh

len würde allzu weit führen , wir begnügen uns daher einige

Schriftſteller anzugeben , die über dieſe Materie handeln.

Nunde deutſches Privatrecht. S. 181. c.

$ agemann & Landwirthſchaftsrecht. $ . 94 .

Gönner über Kultur und Vertheilung von Gemeindweis

den.

Dan bandbuch des deutſchen Privatrechts. Bd. 2. S. 547.

Thibaut civiliſtiſche Abhandlungen Nro. 18,
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und Benußung eines Gemeinddguts betreffenden Regle.

ments bedürfen von daher der obervormundſchaftlichen Be.

ftätigung der Regierung , und die Rechnungen der Korpo.

rationen ſind ihr zur Einſicht mitzutheilen . Da eine Ge

meinheit oder moraliſche Perſon als beſtändig fortdaurend

zu betrachten iſt, ſo wird eine ſolche auch eine Ewig

feit , und da , was eine Gemeinheit erwirbt, in ihrer Hand

gemeiniglich unveräußert und gleichſam todt bleibt , ohne

daß es mehr an andere Perſonen gelangt , eine toote

Hand genannt.

Eine Gemeinheit hört auf , wenn auch das leßte Mit.

glied derſelben wegfädt oder der Staat fie aufhebt. In

dieſem leßtern Fade fält das etwa vorhandene Vermögen

der Gemeinbeit , wenn dieſe eine öffentliche war ( % . B.

eine Univerſität ) an den Staat , war ſie aber eine Privat.

gemeinheit ( f . B. eine Zunft ) ſo wird ihr Vermögen un.

ter die leßten Mitglieder vertheilt.
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3 weiter Titel

Von dem Genufre der bürger :

lidhen Rechte.

Kantons,

bürgerrecht.

S. 19.

Den vollen Genuß der bürgerlichen Rechte er :

wirbt man durch das Staats- oder Kantonsbürger -

recht. Zu dieſen Rechten gehört hauptſächlich die

Befugniß , ſich in jeder Gemeinde des Kantons nie

Derzulaſſen , und in derſelben nach den allgemeinen

Gefeßen ſein Gewerbe zu treiben ; ferner , zu jeder

Zeit und unter allen Umſtånden in feiner Ortsbür

gergemeinde Aufnahme zu finden , und an dieſelbe im

Verarmungsfalle Anſprüche auf Unterſtüßung zu haben.

1

Staatsbürger oder Kantonsbürger heißen die.

jenigen , welche als Mitglieder des Staats , aldAngehör...

des Kantons zu betrachten ſind. Davon unterſcheiden ſich

die fremden odeë Auswärtigen , ſowohl jene , die ſich

gar nicht in dem Staatsgebiet befinden , als auch die blofa

fen ( zeitlichen ) Einwohner , die zwar den Aufenthalt im

Staate genießen , aber doch nicht eigentliche Mitglieder der

felben find.

Die Fremden genießen in allen zivilifirten Staaten ei.

nen gleichen allgemeinen Schuß der Privatrechte, aber

nicht durchaus die gleichen ( von den politiſchen Geſe.

Ben zugeſtandenen ) Vortheile mit den Staatsbürgern .

Auch iſt die Verwilligung der Privatrechte, auf die Be .

dingung der gleichen Willfährigkeit ( Rezipro .

zität ) fremder Staaten eingeſchränft , und da , wo die

Verhältniſſe es erbeiſchen , wird eine billige Ausnahme ge.



macht. In dieſem Sinne ſagt der Paragraph , daß man

den vollen ( unbedingten ) Genuß der bürgerlichen Rechte

durch die Staats- oder Kantonsbürgerſchaft erwerbe .

S. 20 .

Das Kantonsbürgerrecht iſt den Kindern eines Erwerbung

deſſelben .

Kantonsbürgers durch die Geburt eigen. Fremde er:

langen daſſelbe, indem ſie unter den geſeglichen Be:

dingungen , mit Genehmigung der oberſten Landes

behörde , das Ortsbürgerrecht in irgend einer Ge:

meinde des Kantons erwerben . Eine fremde Weibs

perſon erhålt das Gemeindebürgerrecht des Kantons

bürgers , mit welchem ſie ſich verehelicht , und wird

dadurch Kantonsbürgerin.

Die zwei Hauptarten wie das Bürgerrecht entſteht,

ſind die Geburt und die Aufnahme.

Die erſte gründet ſich in der Natur des Staats ; denn

in der Natur des Staats , als einer zur Sicherheit der

Rechte nothwendigen , ewigen Geſellſchaft, liegt die Ab.

ficht ſowobr der öffentlichen Verwaltung , als der einzelnen

Glieder , daß die Staatsbürgerſchaft auf die Kinder der

Bürger fortgepflanzt werden ſoll.

Die zweite Hauptart der Erwerbung des Bürgerrechts

mittelft Aufnahme, gehört mehr der politiſchen Gereggen

bung an , roll aber hier doch nicht ganz übergangen werden .

Ein beſonderes Gefeß beſtimmt, wie Bürgerrechte über.

haupt , und das Kantonsbürgerrecht insbeſondere erworben

werden können. Der Fremde , welcher Kantonsbürger

werden will , hat ſich vor allem der Aufnahme als Bürger

in einer Gemeinde des Kantons vorläufig zu verſichern ,

und iſt dieſes geſchehen , ſich an den Großen Rath zu wen.

den , der dann jené Aufnahme genehmigt oder verwirft.

Durch die Genehmigung wird der Betreffende ein Bürger

jener Gemeinde und gleichzeitig Kantonsbürger.
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$ . 21 .

Kinder , deren Seltern unbekannt geblieben ſind

( Findelfinder ) , erhalten das Ortsbürgerrecht der

Gemeinde, in welcher fie gefunden worden.

Dieſer ſo ſorgt für die Fündlinge , welche von ihren

Aeltern ausgereßt werden. Dieſelben werden Ortsbürger

derjenigen Gemeinde , in welcher ſie gefunden werden , ſo

wie denn auch dieſe Gemeinde für ihre Unterhaltung und

Erziehung zu ſorgen hat. Eigentlich ſollte die Laft auf

den Staat fallen , weswegen auch andere Gefeßgebungen

( S. 7. B. allgemeines bürgerliches Gereßbuch für den Kan.

ton Aargau S. 35 ) beſtimmen , daß der Staat die betref .

fende Gemeinde für das Ortsbürgerrecht und die unter.

haltungs- und Erziehungskoſten zu entſchädigen hat. Das

Sefe von Luzern bleibt einfach dabei ſteben , daß der

Fündling das Ortsbürgerrecht der Gemeinde , wo er gefun.

den wird , erhalte.

S. 22.

Das Kantonsbürgerrecht wird verloren , ſobald

Iemand freiwillig darauf Verzicht leiſtet , was aber

nur geſchehen kann , wenn der Verzichtleiſtende fich

über ein anderwårtiges Heimathrecht ausweist. Jeder

kann das Kantonsbürgerrecht nur für ſeine eigene

Perſon , und ein Ehegatte nur mit der Einwilligung

des andern Ehegatten aufgeben. Kinder , welche

noch unter der våterlichen Gewalt ftehen, und deren

Aeltern auf das Bürgerrecht Verzicht leiſten , ſollen

durch einen außerordentlichen Beiſtand vertreten werden.

Verlarft

deſſelben .

Das Gefeß knüpft die Wirkſamkeit der freiwilligen Ber:

zichtleiſtung auf das Kantonsbürgerrecht an die Bedingung,

daß der Verzichtleiſtende an einem andern Orte eines Hei.

matbrechts fich verſichert habe , weil in der neuſten Zeit
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zur Vorbeugung und Aufgebung der Heimathroſigkeit der

Grundraß zwiſchen den Kantonen der Eidgenoſſenſchaft an.

genommen wurde , daß jeder Heimathlore demjenigen Kan.

ton angehören roll , wo er oder reine Ueltern urſprünglich

ein Heimathrecht befaſſen. In Folge dieſes Grundfaßes iſt

die bloße Berzichtleiſtung zum Verlurſt des Heimathrechts

nicht binreichend und ein Kanton iſt einer Perſon nicht mit

Gewißheit entlediget , wenn ſelbe nicht anderwärts ein Hei.

matbrecht erwirbt .

Ein Water fodann fann im Namen feiner bereits ge.

bohrnen minderjährigen Kinder nicht ſchlechthin auf das

Kantonsbürgerrecht Verzicht leiſten , und ſie auf dieſe Weiſe

deſſelben verlurſtig machen , denn ein Vater darf eben ro

wenig als ein Vormund auf die Rechte der unter reiner

Gewalt ſtehenden Kinder Verzicht leiſten . Eine ſolche Ver.

zichtleiſtung muß , um gültig zu ſeyn , von der vormunde

ſchaftlichen Behörde , nach vorhergegangener Unterſuchung,

ob dieſelbe den Kindern zum Vortheil gereiche, gutgeheiſ.

ren werden . Daher beſtimmt das Gefeß , daß ſolche Kinder

mit einem außerordentlichen Beiſtand verſehen werden

rollen .

S. , 23 .

Eine Kantonsbürgerin verliert ihr Bürgerrecht

durch ihre Verehelichung mit einem Fremden , und

das Ortsbürgerrecht durch ihre . Verehelichung mit

dem Bürger einer andern Gemeinde des Kantons.

S. 24 .

Den Fremden kommen gleiche bürgerliche Rechte Rechte

und Verbindlichkeiten wie den Kantonsbürgern zu ,
der Fremden .

wenn nicht zu dem Genuſſe dieſer Rechte ausdrüd- ;

lich die Eigenſchaft eines Kantonsbürgers erfordert

wird.

Bon den Staatsbürgern unterſcheiden ſich die Frem .

den , ſelbſt diejenigen , die ſich im Staatsgebiete befin .

4



50

den . Daraus , daß den Staatsbürgern der volle Ge .

nuß der bürgerlichen Rechte zugeſtanden wird, folgt nicht,

daß er auch den Fremden zugeſtanden ſey.

1. Nach dem ftrengen natürlichen Staaten- oder Völ .

ferrechte wäre der Staat befugt. Fremde . von ſeinem Ge.

biete oder dem Verfebre mit ſeinen Bürgern auszuſchließen ;

um ro mehr hängt es von ihm ab , unter welchen Bedin.

gungen er ihnen den Eintritt oder Verkehr geſtatten , folga

lich ob , oder inwiefern er ihnen gleiche Rechte mit den

Eingebornen zugeſtehen wolle. Aber Billigkeit und Staats.

flugheit fordern , daß der Staat fie der bürgerlichen

Rechte theilhaft mache. Dadurch befördert er den feinen

Bürgern felbft febr vortheilhaften Verkehr , er bewegt

fremde Unterthanen , wenigſtens einen geitlichen Aufent.

balt im Gebiete zu nehmen , und er bewegt fremde, bil.

lig denkende Regenten , den Bürgern eines ſolchen Staa.

tes ebenfalls in ihrem Gebiete die bürgerlichen Rechte

zu gewähren .

2. Nach dem vorſtehenden Paragraphe kommen den

Fremden überhaupt gleiche Rechte mit den Einheimiſchen

zu . Sie befißen alſo in der Regel ( inſofern nicht aus

den politiſchen oder bürgerlichen Gefeßen eine Ausnahme

bewieſen werden kann ) gleich den Bürgern , nebſt den

übrigen angebornen Rechten , die rechtliche Fähigkeit , ju

erwerben , theils durch die urſprünglichen oder unmittel.

baren Erwerbungsarten , wie durch Okupation , Akzeſſion ,

theils vermittelſt Erbſchaft, Verträge u . ſ. w . und ſie

können ihre Rechte , wie die Anheimiſchen oder Eingebor.

nen , auf dem vorgezeichneten Rechtswege verfolgen .

3. Da aber Rechte und Verbindlichkeiten fich wechfel.

'weiſe aufeinander beziehen , To müffen die Fremden , denen

gleiche Rechte mit den Bürgern zugeftanden werden , ſich

gefallen laſſen, auch gleichen Rechtsverbindlichkeiten unter.

worfen zu werden , und nur von dieſen iſt hier , in dem

bürgerlichen Rechte , die Rede.

.

i
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Inwiefern Fremde den politiſchen Anordnungen

und den Strafgeſeßen unterliegen , iſt aus der politi.

ſchen und aus der Strafgeſeßgebung zu entnehmen .

4. Die über das Rechtsverhältniß der Fremden aufge.

itellte Regel redet von Fremden im Allgemeinen , ohne

zu unterſcheiden , ob ſie ſich im Staatsgebiete befinden

oder nicht. Alſo auch der Fremde im Auslande fann fich

auf feine angebornen Rechte , gleich unſerm Bürger , beru.

fen , er kann in der Regel unmittelbar felbft , oder durch

Bevollmächtigte , mittelft der nämlichen Rechtstitel und Ar

ten , erwerben und auf gleiche Art reine Rechte verfolgen ;

er muß aber auch , ſo bald er ſich in Nechtsgeſchäfte , die

in unſer'm Staatsgebiete zu beurtheilen ſind , einläßt ,

die durch unſere Gereße beſtimmten Rechtsverbindlichkeiten

auf ſich anwenden laſſen .

.

S. 25.

Ein von einem Fremden in dem Kanton unter:

nommenes Geſchäft , wodurch er Andern Rechte ein

räumt, ohne dieſelben fich gegenſeitig zu verpflichten ,

d. h . , ohne daß dieſe etwas dagegen leiſten müſſen ,

ift entweder nach dem gegenwärtigen Gefeßbuche, oder

nach dem Sefeß ſeiner Heimath zu beurtheilen ; je

nachdem das eine oder das andere die Gültigkeit des

Geſchäfts am metften begünſtiget.

Dieſer und die folgenden S$ . bandeln von der Gültig.

keit eines von einem Fremden vorgenommenen Rechtsge.

ſchäfts. Das Geſchäft iſt entweder einſeitig nur für

den Fremden oder deſſen Nachkommen verbindlich ( f . B.

eine Schenkung oder ein Teftament u . f. w . , oder es iſt

zweiſeitig verbindlich % . B. ein Kauf- oder Miethvertrag

u. f. w . ) Der gegenwärtige . bat blos den erſtern Fall

zum Gegenſtande. If nun das in unſerm Staate unter.

nommene für den Fremden ( oder deſſen Nachkommen ) ein.
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ſeitig verbindliche Geſchäft eine wohlthätige , unentgeld.

liche Uebertragung eines Rechts , ſo find beide auf das

Geſchäft ſich beziehenden Geſete , ſowohl das auswärtige

welchem der Fremde als wahrer ( ſtäter ) Unterthan unter.

liegt , als auch das innländiſche unſeres Kantons , wo er

fich zeitlich aufhält, vor Augen zu haben , und über . die

Gültigkeit des Geſchäfts nach demjenigen der beiden Gefeße

zu entſcheiden , welches für die Gültigkeit oder Aufrechthala

tung des Geſchäfts das günſtigere iſt ( valeat omni meliori

modo quo valere potest. ) Man feße , ein Fremder , deſſen

vaterländiſches Geſeß eine Schenkung über tauſend Gul.

den verbiethet , würde hier einen Schenkungsaft von zwei.

tauſend Gulden ausſtellen. Der Aft wird inſofern unſere

Gerichte über die Gültigkeit zu entſcheiden haben , als

gültig zu erklären ſeyn . Seße man hingegen umgekehrt im

Waterland des Fremden wären die Schenkungen unbedingt

erlaubt , bei uns aber nur bis auf tauſend Gulden, und der

Fremde würde hier eine Schenkung von zweitauſen Gulden

machen , ſo iſt dieſe von unſern Gerichten , wenn ihnen die

Beurtheilung anheim fädt , ebenfalls als gültig zu erklä.

ren . Der Grund der Begünſtigung liegt darin , weil aus

dieſer Berfahrungsweiſe für die bierſeitigen Staatsbürger

nur Vortheil und niemals Nachtheil hervorgeben kann ,

ohne daß darin eine Rechtsverleßung Fremder liegt. In

zwiſchen iſt die Begünſtigung nicht blos auf den Fall ein

geſchränkt, wo die Einräumung eines Rechts von Seite

eines Fremden einem unſerer Bürger zugedacht worden

iſt , ſondern bezieht ſich auch auf den Fall , wo ein Mit

bürger des Fremden , oder der Bürger eines Dritten Staats

bedacht wird. Hingegen muß das Geſchäft von dem Frem.

den in unſerem Kanton volbracht worden ſeyn. Sm.

mer wird auch vorausgeſeßt, daß die Frage über die Gül.

tigkeit des Geſchäfts bei unſern Gerichtshöfen zur Sprache

komme , und die Entſcheidung geltend gemacht werden könne.

Ob der fremde Staat die bierländiſche Entſcheidung re.

ſpektiren , ob er z . B. die zugedachte Schenkung ausfolgen

werde , iſt eine andere Frage , wenigſtens wird die Ente;
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ſcheidung in Hinſicht auf das inner unſerm Staatsgebiete

befindliche Vermögen ihre Wirkung haben .

S. 26 .

Wenn ein Fremder im Kanton ein wechſelſeitig

verbindliches Geſchåft, wo nåmlich jeder dem audern

etwas zu leiſten hat , mit einem Kantonsbúrger eins

Heht , ſo wird es ohne Ausnahme nach gegenwärtigem

Gefeßbuche, dafern er es aber mit einem Fremden

ſchließt, nur dann nach demſelben beurtheilt , wenn

nicht bewieſen wird , daß bei Abſchließung ein anderes

Recht zum Grund gelegt worden ſen .

1. Bei zweiſeitig verbindlichen Geſchäften unterſcheidet

das Gefeß , ob es von einem Auswärtigen hier Landes mit

einem unſerer Staatsbürger , oder ebenfalls mit einem

Ausländer geſchloſſen wurde. Im erſten Falle wird über

das Geſchäft ſchlechterdings nach unſern eitrheimiſchen Ge.

feßen geurtheilt , weil der Bürger : ( wenigſtens in feinem

Vaterlande ) ſich nur nach ſeinem vaterländiſchen Rechte

verbinden kann , und wie zu vermuthen iſt, nur nach ſeinem

vaterländiſchen Rechte , das ihm vor Augen ſchwebt , fich

verbinden will , eine Betrachtung , die auch dem Auslän.

der , der ſich in das Geſchäft mit dem hieſigen Bürger ein.

läßt , nicht entgehen kann. Darum muß z . B. ein Fremder ,

der hier eine Wohnung miethet , fich nach unſer'm Mieth

gereße bequemen.

2. Schließt ein Ausländer mit einem Ausländer bier

Landes ein zweiſeitig verbindliches Geſchäft , ( f . B. eine

Aftermiethe ) ſo iſt nicht ohne Grund zu vermuthen , daß

die Kontrahenten unſer einheimiſches Recht im Geſichte

balten , daher muß die entgegengeſeßte Behauptung, f . B.

daß fie nach ihren vaterländiſchen Gefeßen oder Gewohn.

heiten den Vertrag errichtet haben , bewieſen werden .
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S. 27 .

Wenn Fremde mit Fremden oder mit Kantons

bürgern außer dem Kanton Rechtsgeſchäfte vorneh

men , ſo find fie nach den Gefeßen des Orts , wo

das Geſchåft abgeſchloſſen wurde , zu beurtheilen ,

dafern bei der Abſchließung nicht ein anderes Recht

zum Grund gelegt worden ift , und den Kantonshůrs

gern die im S. 6 enthaltene' Vorſchrift hinſichtlich der

perſönlichen Fähigkeit nicht entgegenſteht.

1. Noch übriget der Fall , daß ein Fremder im Aus.

lande entweder mit einem Bürger unſeres Staates , oder

mit einem andern Fremden , der ſich in jenem Lande auf

hält , ein Rechtsgeſchäft eingegangen iſt, welches vor un.

fern Gerichten , weil der Bürger hier belangt wird , oder

der verpflichtete Fremde mit einem Theife des Vermögens

fich hier befindet , zur Entſcheidung fommt. Dann iſt zu

vermuthen , daß die Partheien bei Schließung des Geſchäfts

die Gereße des Orts , wo das Geſchäft geſchloſſen worden ,

vor Augen batten , mithin wollten , daß es nach eben die .

fen Sefeßen beurtheilt werden ſoll . Die Bermuthung

müßte aber dem Beweiſe weichen , daß die Kontrahenten

auf ein anderes Recht ( %. B. Ihres gemeinſchaftlichen Ba.

terlandes ) Bedacht genommen haben.

2. Allein ſowohl in dieſem , als in den übrigen ( S. 25

und 26 ) auseinander gefeßten Fällen bleibt ſtets die Re.

gel , daß die perſönliche Fähigkeit der Partheien zu einem

Rechtsgeſchäfte nach ihren vaterländiſchen Gefeßen ' qui

prüfen fer ( S. 6 ) .
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Dritter Titel,

Von der Beurt undung des

bürgerlichen Stande 6.

S. 28 .

Zu Beurkundung des bürgerlichen Standes wer: Beurtundung
den vonder des

bürgerlichen
Sterberegiſter geführt. Standes.

Dieſe Regiſter ſollen nach den nachſtehenden Vor:

ſchriften abgefaßt ſeyn , und geführt werden.

Der Perſonenſtand z . B. ob einer verbeurathet, ob er va.

ter eines gewiſſen Kindes ſey u . [. w . , und die davon abhän .

genden bürgerlichen Rechte wird durch die Geburts- oder

Laufbücher und die Ehe , und Sterberegiſter beurkundet.

Dieſe Regiſter werden von den Pfarrgeiftlichen nach Vor :

ſchrift geführt .

Der Pfarrer iſt ſchon als ſolcher von der Kirche zu

gewiſſenhafter Führung dieſer Regiſter , als geiſtlicher

Amtsbücher , verbunden.

Er hat aber auch noch von Seite des Staats den Auf

tros jene Regiſter, Behufs der Beweisleiſtung in bür.

gerlichen Angelegenheiten z . B. bei Erbfäden zu führen ,

und in dieſer Beziehung erſcheint er als ein Sivilbeamter.

S. 29 .

Die Trauungs- oder Ehebücher ſollen enthalten :

a . Jahr , Monat und Tag der erfolgten Eheeinſeg

nung ;

b . die Vor- und Geſchlechtsnamen der beiden Brauts

leute ; ihr Alter , ob ſie ledig oder verwittweten

a. Ebebücher.
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Standes fenen , und im letztern Falle der ab

geſtorbenen frühern Ehehålfte Vor- und Ges

ſchlechtsnamen nebſt Beiſeßung des Datums und

Orts , wo fie ſich mit dieſer haben einſegnen

laſſen ; ihren Heimaths- und ihren Aufenthalts

ort , ſo wie ihren Stand ;

c. die Vor- und Seſchlechtsnamen beider Braut:

leute Geltern, ihren Stand und Heimath ;

d. die Vor- und Geſchlechtsnamen der Beiſtånde

oder Eheeinſegnungszeugen .

Hinſichtlich dieſes Paragraphs ift blos zu bemerken ,

daß die umſtändliche Einſchreibung , und beſonders die Ein

ſchreibung der Namen der deltern der Brautleute zur

Ausmittlung der Identität nothwendig iſt. Denn wenn

im Ehebuch , wie es bisher an den meiſten Orten zu ge.

ſchehen pflegte, nur die Namen der Brautleute eingezeich .

net werden , und in der gleichen Gegend mehrere Perſo .

nen des gleichen Namens wohnen , ſo kann man nach der

Hand nicht mehr wiſſen , welche von dieſen mehrern Ber

fonen zur Zeit fich verehlichte Wenn man z. B. in einem

Ehebuch findet : im Jahr 1701 hat fich fohann Mül .

ler mit der Maria Meyer vereblichet und dann aus

dem Taufbuch damaliger Zeit fich ergiebt , daß mehrere

Johann Müller an jenem Ort ungefähr im gleichen

Alter , exiftirten , ſo kann man aus dem Ehebuch unmöga

lich entnehmen , welcher von den verſchiedenen fobann

Müller im Sabr 1701 fich mit der Maria Meyer

verehelichte , und ſo iſt dann kein Beweis der Abſtammung

möglich. Werden hingegen die Heltern der Brautleute

ebenfalls eingetragen , po if , da wenn mehrere Perſonen

auch den gleichen Namen führen , doch nicht anzunehmen

iſt, daß ihre Aeltern ebenfalls unter fich gleichlautende

Namen haben , die Identität leicht auszumitteln.
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S. 30 .

Die Geburts- und Taufbücher müſſen enthalten : b. Taufbücher.

a. Jahr , Monat , Tag und Stunde , in welcher

die Geburt erfolgt ift ;

b. Jahr , Monat , Tag und Stunde der erfolgten

Taufe ;

c . das Geſchlecht des Kindes , die in der Taufe

dem Kinde beigelegten Vornamen , und ob dar

ſelbe ehelicher oder unehelicher Geburt fer);

d . den Vor- und Geſchlechtsnamen deſſelben Ael

tern , das Datum und den Ort ihrer Eheein

ſegnung ; ihren Heimaths-, ſo wie ihren Aufent

haltsort , endlich ihren Stand ;

e . den Vors und Geſchlechtsnamen und den Stand

des Kindes Großvaters , våterlicherſeits , ſo

wie deſſelben Heimathorts ;

f . den Vor- und Geſchlechtsnamen der beiden

Zaufpathen.

Der Name des Vaters eines unehelichen Kindes

darf nicht eingeſchrieben werden , bis das gerichtliche

Zuerkennungsurtheil ( S. 86 ) vorliegt.

Dieſer Paragraph , ſo wie die folgenden bedarf keiner

Erläuterung , da ſie für ſich klar find. Nur was der leß.

ten Abſaß betrifft, ſo iſt zu bemerken , daß bisher der

Mißbrauch in unſerm Kanton und anderwärts herrſchte ,

daß man ohne Bedenken ſogleich denjenigen als Vater des

unehelichen Kindes in das Laufbuch eintrug, den die Mutter,

der Nuf oder die individuelle Ueberzeugung des Seelſorgers

als Bater bezeichnete.

Die vorliegende Gereßesvorſchrift fteuert nun dieſem

Mißbrauch , indem der Name des Vaters eines unehelichen

Kindes erſt auf einen gerichtlichen Akt hin in das Lauf

buch eingetragen werden darf.
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c . Sterbe.

büdyer.

S. 31 .

Die Sterbebücher müſſen ausweifen :

a. Jahr ; Monat , Tag und Stunde , ſo wie den

Ort , wo der Tod erfolgt iſt;

h. Datum der ſtatt gehabten Beerdigung ;

c. Vor- und Geſchlechtsnamen , Alter und Stand

des Verſtorbenen , wann und wo er getauft

worden , ob er ledig , verehelicht oder verwittwet

war , und in beiden leßtern Fåden den Vor -

und Sefdhlechtsnamen der andern Ehehålfte,

ſo wie wann und wo er fich mit ihr habe ein

regnen laſſen ; endlich ſeinen Heimathss und

Aufenthaltsort;

d . den Vor- und Geſchlechtsnamen deſſelben Ael

tern , ihren Stand und Heimathsort.

In ſo weit man von allem dieſem Nachridst haben

kann.

S. 32.

Jeder in den Ehe - , Tauf- und Sterbebüchern

während einem Jahr vorkommende Fall iſt darin mit

einer fortlaufenden Nummer , der Zeitrechnung nach ,

einzutragen.

Es darf von dem einen zum andern kein freier

Zwiſchenraum gelaſſen , Einſchaltungen gemacht, oder

etwas anderes hineingeſchrieben werden , als was

durch das Gefeß vorgeſchrieben iſt.

S. 33.,

Neben dieſen Büchern wird in jeder Gemeinde ,

wo die Pfarrkirche liegt , durch den Gemeindeammann

zu Erwahrung ihrer Vollſtändigkeit eine Kontrolle

geführt.

Kontrolle.
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S. .34.

Die Angaben für dieſe , nach S. 28 zu führenden Angaben zum
Behuf der

Pfarrbücher , und die durch den vorgehenden Paras Bfarrbücher.

graph vorgeſchriebenen Kontrollen haben , bei eigener

Verantwortlichkeit , ſowohl bei dem Pfarrer , als dem

kontrollirenden Semeindebeamten zu machen : .

a . der Vater des getauften Kindes , oder , in Er:

manglung des Baters , der Arzt , die Hebamme,

die Krankenwärter ; oder andere Perſonen die

bei der Niederkunft zugegen geweſen find ;

b . die Brautleute bei den Sponſalien oder am Tage

nach ihrer Eheeinſegnung ;

c. die nächſten Anverwandten der verſtorbenen Bery

ſon oder , bei Abgang von ſolchen oder bei ihrer

Abweſenheit, der Hausvater , bei dem der Tod

einer Perſon erfolgt ift.

Die Einſchreibung in die Pfarrbücher und Kon

trollen hat zu erfolgen , ohne daß der Angeber dafür

etwas zu bezahlen hat.

S. 35.

Für die Ehe . , Tauf- und Sterbebücher , ſo wie Einrichtung

für die daherigen Kontrollen , ſollen eigens dazu ein
Pfarrbücher.

gerichtete Bücher , deren Blåtter von Seite zu Seite

mit fortlaufenden Zahlen verſehen , und untenher para:

phirt fenn , und in welchen Büchern auf der vorderſten

und hinterſten Blattſeite zugleich die Anzahl der Blåt

ter mit Worten angeſchrieben reyn muß , gefertigt,

und dieſe, auf Rechnung des betreffenden Pfarrkreiſes,

der Pfarrgeiſtlichkeit und den im S. 33 angegebenen

Gemeindebeamten zugeſtellt werden.

der
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Erwahrung.

S. 36 .

Nach Verfluß jeden Jahres und zwar im Laufe

des Monats gånner hat ſich ein Mitglied des Amtss

raths in jeden Pfarrort hinzubegeben , und gegen die

von dem Ortsbeamten zu Handen genommene Kontrolle

die von dem Pfarrer zu führenden Ehes , Tauf- und

'Sterbebücher zu vergleichen , und die darin fich ergeben

den Fehler oder Auslaffungen möglichſt verbeſſern und

ergången zu laſſen. Nachdem dieſes erfolgt ſeyn wird,

haben zum Zeichen der vorgenommenen Verifikation ,

nebſt Anſeßung des Datums , unter welchem dieſe ers

folgt ift ; das Mitglied des Amtsraths und der Pfarrer

die verifizirten Bücher mit ihren Unterſchriften zu

verſehen .

. 37.

Sobald dieſe Erwahrung vor fich gegangen ift ,

hat jeder Pfarrer Abſchriften von den durch ihn gea

führten Pfarrbüchern zu verfertigen , und dieſe ſollen

in hiezu beſtimmte Bücher eingetragen , mit ſeiner und

der Unterſchrift des Mitgliedes des Amtsraths verſehen ,

in der Depoſitaltaſſe der Gemeinde , wo die Pfarrkirche

liegt , aufbewahrt werden .

S. 38.

Jeder Beamte , welcher in Führung der ihm an

vertrauten Regiſter durch ſein Verſchulden Jemand

in Schaden verſekt , iſt perſönlich dafür verantwortlich

und zum Erſaß deſſelben verpflichtet.

S. 39.

Sind die Regiſter unvollſtändig geführt worden

oden verloren gegangen , ſo wird ein anderer Beweis

zugelaſſen , und die Geburt , die Ehe und der Tod

Verantwort

lidkeit.

Beweis neben

den

Pfarrbüchern .
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einer Berfon können in dieſen Fåden , ſowohl durch

die von ihren verſtorbenen Weltern hinterlaſſenen Schrif:

ten , als durch öffentliche Urkunden oder durch Zeugen

bewieſen werden.

Der ordentliche Beweis der Geburt , der Ebe oder

des Todes einer Perſon und des Zeitpunkts , wenn ſich

dieſe Thatſachen ereignet , muß durch einen Auszug aus

dem von der kompetenten Behörde in der vorgeſchriebenen

Form geführten Regiſter des Perſonenftandes des Orts

geführt werden , wo das Ereigniß ſtatt hatte , oder auf

eine förmliche Weiſe eingeſchrieben werden.

Kann der Betheiligte den Beweis der Geburt , der Ebe

oder des Todes einer Perſon nicht durch das ordentliche

Beweismittel führen , ſo iſt ihm geſtattet, jene Thatſachen

a ufferordentlicherweiſe durch andere Beweismittel

darzuthun .

1
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V i e r ter Titel.

Von der Ehe.

Erſtes Kapitel.

Allgemeine Beſtimmungen.

1

Gerichts .

barfeit.

S. 40.

Ehefachen ſind der geiſtlichen Gerichtsbarkeit übers

tragen , jedoch in dem Sinne, daß dieſelbe nur über

Beſtand oder Nichtbeſtand der Ehe urtheilt , hingegen

die Beſtimmung aller bürgerlichen Folgen der bürgers

lichen Gerichtsbarkeit anheim fáut.

Ebe ift die in gefeßlicher Form eingegangene Per.

bindung zweier Perſonen verſchiedenen Geſchlechts zur

treuen und ungetheilten Gemeinſchaft aller Lebensverhält.

niſle , gewöhnlich mit dem Zweck , Kinder zu erzeugen

und zu erziehen .

Die Ehe iſt unter dem Geſichtspunkte eines Safra .

ments und unter dem Geſichtspunkte eines Vertrags

aufzufafien .

Berbindung, als eine

Geſellſchaft zwiſchen zwei Perſonen , iſt ein Bertrag.
jur wechſelſeiti

gen
froma Eberente eine beſondere Gnade

guten Erziehung ihrer Kinder erlangen können , iſt die

Ehe - von Chriſtus zur Würde eines Safr a mento erbo

ben worden , wie das tridentiniſche Konzilium *) definirt

bat.

* ) Sess. XXIV . Can. 1. de Sacram , matrim.
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A18 Sakrament gehört die Ehe in das Gebiet

der Kirchengewalt. Es ſteht der Kirche zu , die Lehre

und Anordnung Jeſu Chriſti in Rüdeficht des Sakraments

der Ehe zu erklären , und die Gläubigen anzuweiſen , wie

fie dafjelbe würdig empfangen ſollen . Die Kirche bat fer .

ner für das Gewiſſen zu erklären , wie die Ehe nach den

Vorſchriften der chriſtlichen Moral auf eine erlaubte Art

zu ſchließen , und welche chriſtliche Pflichten in Anſehung

derſelben zu beobachten reyen .

Als Vertrag oder in rechtlicher Hinſicht fällt

die Ebe in das Gebiet der Staatsgewalt. Da es

der teßtern zukommt, Rechtsgeſeße für die bürgerliche

Geſellſchaft zu geben , und die darauf fich beziehenden

Streitigkeiten zu entſcheiden , fo fann der Ehevertrag in

rechtlicher Hinſicht, der Eigenſchaft als Saframent

unbeſchadet , feine Beſtimmung nur von der Staatsgewalt

erhalten . Bon dieſer bängt es ab , unter welchen Bedin.

gungen der Vertrag in der bürgerlichen Geſellſchaft Gül.

tigkeit haben , und wer befugt ſeyn roll , einen Ehevertrag

einzugehen.

Die Ehe bat alſo kirchliche und bürgerliche Bezie.

hungen .

Daß die kirchlichen Beziehungen der Beurtheilung der

kirchlichen oder geiſtlichen Gerichte unterliegen , fließt aus

der Natur dieſer Beziehungen.

Aber eben ſo fließt aus der Natur. der bürgerlichen

Beziehungen , daß dieſelben den bürgerlichen oder weltli,

chen Gerichten unterliegen.

Inzwiſchen fallen in vielen Staaten die Eheſachen in

allen Beziehungen der geiftlichen Gerichtsbarkeit anbeim ,

indem die Regierung ihr die Ebe auch als Vertrag in

ihren bürgerlichen Beziehungen zu beurtheilen überlaſſen .

In dieſen Staaten befaffen fich die geiſtlichen Gerichte

Kraft cigenen Rechts ( proprio jure ) mit der Ebe in

ihren geiſtlichen oder kirchlichen Beziehungen , und in

Kraft Uebertragung von Seite der Staatsgewalt (jure

delegato ) in ibren weltlichen oder bürgerlichen Beztehun.
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gen. In dieſen Staaten gelangt alles vor die geiſtlichen

Gerichte , was auf Schließung , Aufhebuug oder perſön .

liche Pflichten , die aus der Ebe entſpringen , Bezug hat.

Mehrere neuere Gefeßgebungen aber haben die bürger.

lichen Beziehungen der Ehe von den kirchlichen getrennt ,

lettere den geiſtlichen Gerichten , wobin fie ihrer Natur

nach gehören , überlaſſen , erſtere aber den bürgerlichen

Gerichten , wohin ſie ihrer Natur nach ebenfalls gehören ,

und denen ſie nur zufällig entzogen würden , wieder über.

tragen

Man fann nicht etwa einwenden , das gebe in fatholi.

ſchen Staaten nicht an , denn gerade in katholiſchen Staa.

ten ( die Proteſtanten legen der Ehe die Eigenſchaft eines

Saframents nicht bei ) wurde in jüngſter Zeit jene Tren

nung der verſchiedenen Beziehungen der Ehe ars Safra.

in ent, and als Vertrag vorgenommen. So unterwirft

das Gefeßbuch des fatholiſchen Deſtreichs *) die Ehefachen

der bürgerlichen Gerichtsbarkeit. Daſſelbe ſtellt die Ebe.

hinderniſſe feſt , beſtimmt die Form der Schließung der

Ebe **) und enthält die Vorſchriften über Aufhebung der

Ebe , ſowohl in Folge von Nichtig feit derſelben , als einer

Scheidungsklage. Die Nichtigkeit und Eheſcheidung wird

von den bürgerlichen Gerichten verhandelt und beur.

theilt ***) . Daß in Frankreich dieſem Staate , deffen

*) S. allgemeines bürgerliches Geſetzbuch für die geſammten

deutſchen Erbländer der öffreichiſchen Monarchie S. 44 -136 .

**) In Uebereinſtimmung mit dem kanoniſchen Recht wird dieſe

Form dahin vorgeſchrieben , daß die feierliche Erklärung

der Einwilligung von dem ordentlichen Seelſorger der

Brautleute in Gegenwart zweier Zeugen geſchehen muß.

S. 75.

***) Der $. 104 und 105 verfügt hinſichtlich der Scheidung:

,, den Ehegatten liegt zuerft ob , ihren Entſchluß zur Schei

dung fammt den Bewegungsgründen ihrem Pfarrer zu ers

,, öffnen. Des Bfarrers Pflicht iſt , die Ehegatten an das

» wechſelſeitig bei der Trauung gemachte feierliche Verſpres

,, chen zu erinnern , und ihnen die nachtheiligen Folgen der

,, Scheidung mit Dachdrud an das Berg zu legen . Dieſe
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König den Titel der Aderchriſtlichſte führt , Ebeſachen von

den bürgerlichen Gerichten bebandelt werden , iſt bekannt* ) .

Blicken wir näher um uns im fchweizeriſchen Vater

land ſelbſt, fo finden wir die Beſtimmnngen des öſtreichi.

Ichen Gefeßbuches auch im fatholiſchen Freienamt , das mit

dem Kanton Luzern in der gleichen biſchöflichen Diogöre

fich befindet, ſeit dem Sabr 1828 eingeführt ** ).

„ Vorſtellungen müſſen zu drei verſchiedenen Malen wieder

holt werden . Sind ſie ohne Wirkung , ſo muß der Bfar

„ rer den Bartheien ein ſchriftliches Zeugniß ausfiellen ,

„ daß fie der dreimal geſchehenen Vorſtellungen ungeachtet

„, bei dem Verlangen ſich zu ſcheiden verharren. Beide

„ Ehegatten haben mit Beilegung dieſes Zeugniffes das

„ Scheidungsgeſuch bei ihrem ordentlichen Gerichte anzus

, bringen. Der S. 111 beſtimmt ſodann in Heberein

ftimmung mit dem kanoniſchen Recht : „ Das Band einer

ngültigen Ehe karın zwiſchen katholiſchen Perſonen nur

„ durch den Tod des einen Ehegatten getrennt werden .

Dieſe Beſtimmung kommt von daher , weil nach der fas

tholiſchen Lehre die Ehe unauflösbar iſt, und weil ders

jenige , der ſich öffentlich gur katholiſchen &ehre bekennt,

feine derſelben zuwiderlaufende bandlung unternehmen und

hiegu den öffentlichen Schuß anzuſprechen haben ſoll .

* ) S. bürgerliches Gefeßbuch der Franzoſen $. 144 bis 311.

**) S. allgemeines bürgerliches Gefeßbuch für den Stanton
Aargau . Erfter Theil. S. 56 153. Der S. 57 ſagt :

Das Rechtsverhältniß der Ehe , als bürgerlicher Vertrag

n ſoll einzig nach dem gegenwärtigen Geſep beurtheilt wer.

, den. Was die Ehe als Sakrament der katholiſchen Glau

bensgenoffen betrifft , ſo bleiben die darauf bezüglichen

„ Rechte der Kirche vorbehalten. Die Ausübung derſelben

„ wird jedoch durch ein Konkordat mit der geiſtlichen Bes

börde beftimmt " .

In Folge deffen beftimmen dann die S. 117 und 118 : ,, durch

„ gerichtliches Urtheil wird bei den reformirten Glaubens

genoſſen die Trennung der Ebe ausgeſprochen . Bei den

, katholiſchen Glaubensgenoffen wird durch das gerichtliche

„ Urtheil die Scheidung von Tiſch und Bett erkennt. ”

5
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Auch hier werden die Vorſchriften üder Schließung

und Aufhebung der Ehe aufgeſtellt und der Beurtheilung

der bürgerlichen Gerichten anbeim geſtellt *) .

Im Kanton Luzern wurde im Laufe der Zeit in Ebe.

fachen der geiſtlichen Gerichtsbarkeit bald mehr bald weni.

ger eingeräumt **) . Wie in den übrigen Staaten waren

die Eheſachen im allgemeinen der geiſtlichen Gerichtsbar .

feit übergeben. Jedoch wurde immer darauf gehalten , daß ,

was das Vermögen und die Suſtentation betraf , folches

der bürgerlichen Gerichtsbarkeit zur Beurtheilung anbeim

diente.

79

"

-

*) Der S. 104 lautet : „ Die Verhandlung über die Ungültig

keit einer Ehe fteht nur dem Gericht des Bezirks zu , in

welchem der Ehemann ſein Ortsbürgerrecht beſißt , ” und

der $. 108 : „ bevor die Klage auf ungültigkeit geführt

„ wird , ſoll aber der ordentliche Pfarrer bei ſeiner dazu

„ nothwendigen Vermittlung trachten , die Hebung des Hin

„ derniſſes durch das Einverſtändniß der Partheien zu be

,,wirken ; iſt dieſe unmöglich , ſo wird der Streit an das

Necht verwieſen und von dem Gericht ſodann über die

Gültigkeit der Ehe erkennt.”

**) Es finden fich in den Rathsbüchern des XV . und XVI.

Fahrhunderts viele und verſchiedene Ehefreithändel, wobei die

weltliche Obrigkeit , ohne einiges zuthun des geiſtlichen

Hichters , handelte. Gemeine Eheverſprechen wurden

von Rath aus annullirt. Hier ein Beiſpiel.

1562 Dienſtag vor Corpor. Chri. - als etlich Berſonen

„ die älteſte Tochter Sr. Sakob Feeren , ſo unter den Fahren

geweſen , vermählen wollten , ihr ein Ketten hinterruds

,, den Freunden uf die Ehe geben ſoll ſelbes ufgehoben

„ und mag und ſoll keine Ehe ſeyn. "

Es war auch das Necht und die Gewohnheit , wenn ein Mann

von ſeinem entlaufenen oder ſonſt abweſenden Weib . ſieben

Fahre lang nichts mehr vernommen , und es mit dem Eid

behauptete, daß ihm vom Nath aus zu einer andern Ehe

zu ſchreiten erlaubt wurde. Sier Beiſpiele.

1559 Rathsprotokoll bei Barfuſſen Fol. 364 : erkennt :

„, weil die Necht vermögen , ſo ein Ehegemachel vom andern

„ſieben ganze Fahre nüt weiß und erfahrt, ſich dann wieder

, vermählen mögend , und Benedikt Schindler an Eids ftatt

, mag reden von ſeiner Gemachel , Anna Schwarz , fieben

92

19



67

In dem vorliegenden neuen bürgerlichen Gefeßbuche

bat die Staatsgewalt zwar das eine und andere , wie bei

den folgenden Paragraphen erhellen wird , wieder vindi.

zirt , aber iſt bei weitem nicht ſo weit geſchritten , wie das

öſtreichiſche oder franzöſiſche oder aargauiſche Gefeßbuch .

Als Grundfaß wurde beibehalten , daß die Eheſachen

was die . Schließung und völlige Aufhebung der Ebe be.

trifft der geiſtlichen Gerichtsbarkeit übertragen ſeyen ,

hingegen was die bürgerlichen Folgen der Ebe belangt ,

fou die Beſtimmung der bürgerlichen Gerichtsbarkeit zu..

fteben .

Da alſo die gerichtliche Gerichtsbarkeit in Eberachen ,

was den Beſtand oder Nichtbeſtand der Ehe antrifft , bei

uns anerkannt ſich befindet , ſo iſt an dieſer Stelle noch

etwas weniges über die Einrichtung dieſer Gerichtsbarkeit

fu bemerfen.

Die erſte Saftan ; bildet der Biſchof oder an ſeiner Stelle

und von ihm bevollmächtiget, der biſchöfliche Kommiſſarius.

Die zweite Inſtanz bildet der Erzbiſchof. Die Diözöre

Baſel, zu welcher der Kanton Luzern gehört , iſt aber der

malen noch feinem Erzbiſchof unterſtellt. Man pflegt die

n Fahre nüt vernommen zu haben , ſo mag er fin dermalige

Sushälterin nehmen . "

1573. Fol. 58. Mittwoch vor der Auffahrt von Näth und

þundert : „ Hans Näß von Kriens zeigt an , daß ſeine Ehe

frau.Anna Malerin vor neun Jahren von ihm geloffen ,

„ den teuferiſchen Glauben angenommen und zu den Teufern

„ ( Wiedertäufer ) in Mähren fich begeben , mit Bitt , ihme ,

w zu erlauben , weil die ſieben fahr verſtrichen , ſich wieder

vfu verheurathen , und ihre Mittel von 240 Gl. ihm gefolgen

o fu laſſen , und haben Mine Gnädigen øerren ihm die Wie

,,derverheurathung , weil die Zeit verſchienen , bewilligt;

„ das Gut aber indeffen zu ihren øanden genommen , rolul

„ fich ferner melden . ”

Freilich erklärte die geiſtliche Behörde dieſes als einen Mif

brauch , und ein jeweiliger biſchöflicher Kommiffarius ift in

ſeiner Inſtruktion auf denſelben aufmerkſam gemacht. In

gwiſchen iſt doch die Gebung durch rechtliche Sprüche bes

wieſen.
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Appellationen an die päbfliche Nuntiatur, als zweite In.

ftanz, zu bringen. Ob aber dieſes der eigentliche Pfad

Rechtens fey , und die Nuntiatur eine Gerichtsbarfeit be.

fiße, dieſe Frage bedürfte einer nähern Unterſuchung, deren

Erörterung hier zu weit führen würde .

Die dritte Inſtanz iſt der Pabſt , der aber nicht ſelbſt

entſcheidet, ſondern die Entſcheidung einem von ihm dele.

girten Gerichte im Lande überläßt.

Ebeverlöbniſſe.

S. 41 .

Hinſichtlich der Eheverlåbniſſe dient die biſchöfliche

Verordnung vom 10. Chriſtmonat 1804 , welche im

Einverſtåndniß mit der Regierung des Kantons Luzern

erlaſſen , und durch ein Dekret des Großen Raths

vom 28. Chriſtmonat 1804 genehmigt wurde ; als

Richtſchnur.

Der Ehe relbſt geht das Ebeverlöbniß als vorläufiger

Bertrag vor. Das Eheverlöbniß ( sponsalia ) ift das ge

genſeitige Verſprechen zweier Perſonen , einander zu beu.

rathen . Damit es bindend fey , müſſen die Kontrahenten

theils überhaupt ſich verpflichten fönnen , theils muß ins.

beſondere zwiſchen ihnen eine Ehe möglich ſeyn . Eine be

ſondere Form iſt nach gemeinem Recht für ein Eheverlöb.

niß nicht vorgeſchrieben. Allein da die Erfahrung lehrte ,

daß ſo lange die Eingebung von Eheverſprechen ohne alle

weitere Förmlichkeit zuläßig war , folche Verſprechen mit

Leichtfinn und Uebereilung gethan wurden und dann dar.

aus eine Menge Prozeſſe täglich erwuchſen , fo wurde ge.

trachtet, dieſem Uebelſtand zu ſteuren . Die Regierung bei

Kantons Luzern tratt mit dem Viſchof in Rückſprache, und

im Jahr 1804 erſchien eine Verordnung über die Ehever.

töbniſſe *) . Dieſelbe beſtimmt hauptſächlich

*) Die Verordnung in ihrem gangen Inhalte lautet folgens

dermafien :
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1. Daf fein Ebeverſprechen mehr Rechtsgültigkeit bat ,

als dasjenige , welches unmittelbar vor der Verebelichung

vor dem Pfarrer und Zcugen gemacht wird.

Birch ó fli die Verordnung

vom 10. Chriftmonat 1804.

ueber die Ebeverlöbniſſe.

Des Sochwürdigften Fürften , und Herrn øerrn Karl Theodor ,

Erzbiſchofen des Beil. Stuhls zu Mainz , des Beil. Röm. Reichs

Erzkanzlers durch Germanien , und Churfürſten , Biſchofen zu

Worms und Konſtanz, des Heil. Röm. Neichs Fürſten 2c .

Wir zu den Geiftlichen Sachen verordneter

Vikarius Generalis 2c.

Die vielfältige Erfahrung hat längſt ermiefert , daß die , ohne

geſebliche Formalitäten und ohne Zeugen , eingegangenen Ehe.

verlöbniffe ſehr oft die Spuren der Webereilung tragen , die Bar

theien ſehr leicht in verwiđelte Prozeſſe ſtürzen , und manchers

lei Nachtheile für das fittliche Wohl , für die häusliche Ords

nung und für das Glüď der Ehen Beranlaſſen .

Das Biſchöfliche Ordinariat ſieht ſich daher , im Einverſtänds

niß mit der hohen Regierung des Kantons Luzern , durch heilige

Pflichten aufgefordert , der Wilführ und Leichtſinnigkeit in Ab

ſchlieſſung der Eheverſprechen , durch Feftſtellung gewifier Erfors

derniſſe zu ihrer rechtlichen Gültigkeit , beſtimmte und heilſame

Schranken zu feßen , und in dieſer Abſicht für die Bisthums-Un

gehörigen des Kantons Luzern Nachftehendes zu verordnen :

Erft ens. In Zukunft wird fein gemachtes Eheverſprechen

als bindend anerkannt , als welches bei den feierlichen Sponſalien

vor der Verheurathung im Pfarrhauſe, in Gegenwart des recht

mäßigen Bfarrers und der gewöhnlichen Beugen , deren wenigs

ftens zwei ſein ſollen , gemacht worden iſt. Jedes Eheverſpre

chen , bei welchem eines dieſer Erforderniſſe nicht beobachtet wor

den iſt , bleibt fünftig ohne verbindliche Kraft , und wird vor

Gericht für nicht geſchloſſen angeſehen.

zweitens. ' Weil nur ſolche feierliche Sponſalien die Ver

bindlichkeit zur Ehe nach ſich ziehen ; To foll eine , auf vorherige

Zuficherung der Ehe , geſchehene Schwächung oder Schwangerung

kein Recht und keine Verbindlichkeit zur künftigen Ehe begründen.

Drittens. Eben deswegen ſoll auch , wenn , in Folge eines

vor oder auſſer den Sponfalien gemachten Eheverſprechens , eine

Parthei der zu verlobenden Perſonen durch Ausgaben mit Eſſen

und Trinken , oder durch Einkaufung von Kleidungsſtüden und
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2. Daß die Kinder , welche ein Eheverlöfniß ſchlier

fen wollen , die Einwilligung der Heltern nachſuchen mür.

andern Effekten , die auf die bochzeit Bezug haben , oder durch

Vorbereitungen auf die Hochzeitfeier in Schaden kommt , die

ſelbe den Schaden felbji tragen , und es fod weder bei geiſtlichen

noch weltlichen Gerichten hierüber eine Klage Statt haben .

Viertens. Kinder , die ein förmliches Eheverſprechen ein

gehen wollen , fie mögen noch unter der älterlichen oder vors

mundfchaftlichen Gewalt ſtehen oder nicht , ſind verbunden :

ihre Aeltern vorher deſhalb zu begrüßen .

Wenn die Aeltern nicht ſelbſt zum Pfarrer kommen , und ihm

die geſchehene Begrüßung anzeigen , oder wenn der Pfarrer nicht

aus andern Umſtänden auf die Zufriedenheit der Ueltern mit völ

liger Sicherheit ſchließen fann ; fo follen die Kinder einen Schein

von den Aeltern mit ſich bringen : daß ſie dieſe begrüßt haben.

Widrigenfalls foll der Pfarrer fie abweiſen , wenn ſie vor ihm

ein Eheverſprechen ſchließen wollen .

Fünftens. Wenn die Aeltern ihren mündigen oder große

1a brigen Kindern förmlich die Einwilligung zur Verheurathung

pcrweigern würden , und der Ortspfarrer durch angemeſſene Vor

ftellungen ſie nicht zum fawort bereden könnte ; ſo würde , auf

geſchehene Anzeige : das Biſchöfliche Kommiſſariat die verweis

garnden Aeltern vorberufen , und ſie zur Einwilligung zu vermös

gen ſuchen .

Bei andauernder Verweigerung ſolcher Aeltern foll die ehes

liche Einſegnung , ungeachtet aller Einwendungen , dennoch ihrer

Fortgang haben ; aber erft in Monatsfrift nach geſchehener Bors

ladung der Aeltern an das Biſchöfliche Kommiſſariats. von wel

chem auch ein ſolcher beharrlicher Weigerungsfall dem kleinen

Rathe foll angezeigt werden.

Sechstens. Bu der Gültigkeit eines Eheperſprechens mins

derjähriger Perſonen , nämlich : der Jünglinge, die das

zwanzigſte , und der Mädchen , die das achtzehente fahr ihres

Alters noch nicht zurüdgelegt haben , wird erfordert: daß fie

die Einwilligung der Aeltern oder der Vormünder einholen , und

fich darüber bei ihrem Pfarrer ausweiſen ſollen .

In dem Falle , daß die Heltern oder die Vormünder ihre Eine

willigung verweigern , der Sohn oder die Tochter aber ſich durch

dieſe Berweigerung gefränkt glaubt , iſt ihnen geſtattet : fich durch

den Ortspfarrer an das Biſchöfliche Kommiſſariat zu wenden ,

und die Unterſuchung der Sache zu verlangen.

Findet das Biſchöfliche Kommiſſariat, nach geſchehenet Ein

pernehmung der Aeltern oder Vormünder , daß ihrer Weigerung

Eigennut , abſucht, Vorurtheile , blinder Eigenſinn oder an.
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fen. Sit ein Kind volljährig und verweigern die Nel.

tern die Einwilligung , fo hat dieſe Verweigerung nur die

dere unlautere Triebfedern und nichtige Bewegurſachen zum

Grunde liegen ; ſo wird daſſelbe die Aeltern oder Vormünder zur

Ertheilung der verweigerten Einwilligung auffordern , und durch

ernſtliche Vorſtellungen ſie zu erreichen ſuchen .

Bei dennoch fortgefeßter Weigerung wird das Biſchöfliche

Kommiſſariat die Sache dem kleinen Rathe vortragen , welcher

darüber , als eine bürgerliche Sache , rechtlich entſcheiden wird.

In dem Falle , wenn minderjährige Kinder oder Pflegkinder

von ihren Aeltern oder Vormündern , ſey es durch Ueberredung

oder durch Zwang , Drohungen und dergleichen , zu einer beus

rath genöthiget werden wollten , und ſie ſich widerſeßen zu müſſen

glaubten , ſollen fie ebenfalls durch den Ortspfarrer mit gezien

menden Vorſtellungen ſich an das Biſchöfliche Kommiſſariat wen

den fönnen , welches die Sache, wenn es die Aeltern oder Vor

münder nicht durch Vorſtellungen von ihrem Verlangen abzubrin

gen vermag , dem kleinen Nathe zum Schuß ſolcher Kinder oder

Pflegkinder vorlegen ſoll.

Siebentes. Nur , wenn nach gemachten Sponſalien beim

Pfarrer , ein Theil zurü&gehen will , kann eine Klage über ein

Eheverlőbniß bei dem Biſchöflichen Kommiſſariate Statt haben.

Wenn dieſe Stelle ein ſolches Eheverſprechen , aus Biſchöflis

cher Vollmacht, wieder aufhebt ; ro foll in einem , mit den Grün

den verſehenen Nezeſſe an die Partheien beſtimmt werden , wel

chem Theile eine Genugthuung . oder Entſchädigung gebühre ,

welche ſodann die Civilbehörde , der es zufömmt , den Zuſtand

der zeitlichen Mittel der verurtheilten Parthei zu unterſuchen ,

begründet auf das geiftliche Urtheil und mit gänglicher Rückſicht

darauf, der befränkten zuſprechen und verſchaffen wird.

A ch tens. Das Eheverſprechen und die priefterliche Einſegs

nung dürfen niemal an einem und demſelben Tage geſchehen ,

ausgenommen in höchſt wichtigen und dringenden Fällen , mit

Erlaubniß des biſchöft. Kommiſſariats ; und es ſoll das Ehever

ſprechen der dreimaligen Verkündigung jedesmal vorangehen.

Für den Fall , daß beide Theile, oder auch nur ein Theil die

fahre der Mündigkeit noch nicht erreicht haben , wird eine Bes

denfzeit von acht Tagen feſtgeſeßt , binnen welcher Friſt jeder

von beiden Theilen wieder zurü&gehen kann.

Erſt nach Verfluß dieſer Bedenkzeit gewinnt das Eheverſpre

chen vollkommen verbindliche Kraft.

Neuntens. Dieſe Verfügung über die Eheverlöbniſſe , wels

cher der Große Rath des Kantons Luzern ſeine gefeßliche Beſtä

tigung ertheilt hat , ſoll mit dem Oſchermittwoch des Fahres 1805
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Kraft, daß die Ehe um einen Monat aufgeſchoben wird ,

und dann dennoch erfolgt. Sit hingegen ein Kind mine

derjährig , und verweigern die Heltern oder der Vormund

die Einwilligung , ſo hat der Kleine Rath zu unterſuchen

und zu entſcheiden , ob die Ehe vor fich geben ſolle oder nicht.

Was die Wirkungen eines gültigen Eheverlöbniffes

betrifft, fo findet nach dem kanoniſchen Recht, aus Rück .

ficht auf die Folgen ein abſoluter Zwang zu Eingebung

der Ebe nicht Statt , wobl aber ſind beide Theile dem Ge

wiffen nach zu Erfüllung ihres Verſprechend verpflichtet.

Wenn aber ein Theil ohne hinlänglichen Grund das Ver .

ſprechen nicht balten will , ſo fann er zu einer Entſchädi.

gung angehalten werden, Gründe , um ein gültiges Ebe.

verſprechen , befugt aufheben zu können ſind nach dem fa .

noniſchen Recht, namentlich Krankheit und förperliche

Verſtümmelung , Berleßung weſentlicher Pflichten , wie

3. B. der Treue , ferner Verzögerung der Ebe obne Grund *).

Die angeführte biſchöfliche Verordnung für den Kan .

ton Luzern beſtimmt , daß wo es ſich um Aufhebung eines

Ebeverlöbniſſes bandelt , die geiſtliche Behörde die Aufbe.

bung ausſpricht und zugleich beſtimmt, welcher Theil dem

andern eine Entſchädigung zu leiſten babe. Das Maß

in Kraft erwachſen , vorher aber überall durch die Serren Bfars

rer verkündet , und in einer Predigt oder Chriſtenlehre faßlich

erklärt werden.

Beides , das Verkünden der Verordnung und die Erklärung

darüber , fol in Sukunft jährlich zweimal , und zwar in der

Advents- und in der Faffenzeit wiederholt werden.

( L. S.) . 391af þeinrich Freyherr von Wefienberg ,

geiftlicher Regierungspräſident und Generalvikar.

Vorftehender Verordnung bat der Große Rath des Kantons

Luzern unterm 28. Chriftmonat 1804 reine landesherrliche Ges

nehmigung ertheilt.

*) C. 25 X. de jurejur. ( 2. 24. ) C. 3 X. de conjug. lepros.

( 4. 6. ) C. ? X. de divort. ( 1. 19. ) C. 5. 31. X. de

spons. ( 4. 1. ) C. 22. X. de spons. ( 4. 1. ).
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folcher Entſchädigung aber beſtimmen die bürgerlichen

Gerichte.

o

..

S. 42 .

Es wird in Eheſcheidungsſachen von der geiſtlichen Ehefdheidung.

Behörde , mit Beifeßung der Gründe , nur über die

Frage geurtheilt , ob Scheidung ftatt habe , oder nicht,

und die Beſtimmung aller und jeder übrigen rechtlichen

Verhältniſſe der Eheleute in Bezug auf Vermogen ,

Suſtentation , Erziehung der Kinder u. ſ. w. fåüt der

bürgerlichen Gerichtsbarkeit anheim.

3

Dieſer Paragraph hat ſeine Erläuterung bereits oben

erhalten .

S. 43.

Eine gegen die Geſeße des Staats geſchloſſene Ehe Einwirtſamkeit

hat keine bürgerlichen Wirkungen.
ungefeßlicher

Eben.

Obwohl die Ebefachen der geiſtlichen Gerichtsbarkeit

übertragen ſind , ſo ſchreiben dennoch die bürgerlichen Ge.

feße gewiſſe Bedingungen vor , unter denen man zur Ehe .

ſchreiten darf , und obne deren Verbandenſeyn die geiſtliche

Behörde die Ehe nicht zuſammengeben ſoll *).

Im Kanton Luzérir verfügt ein Gefeß , daß derjenige ,

der ſich verehelichen will , eine gewiſſe Abgabe leiſten , und

fid ausweiſen muß , daß er im Stande fey , eine Familie

zu erhalten .

*) Walter in ſeinem Lehrbuch des Kirchenrechts §. 246

ſagt in dieſer Beziehung : „ das Eherecht greift tief in die

bürgerliche Ordnung ein ; daher iſt der Staat ſeinerſeits

ebenfalls berechtiget , gewiſſe poſitive und negative Bedins

gungen ſelbſt unter Strafe der bürgerlichen Nichtigkeit der

Ehe feſtzuſeßen , und auch den Kirchenbeamte ift , unter

ſchwerer Verantwortlichkeit , dieſe zu berüdſichtigen vers

bunden,
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Daß einer, die vorgeſchriebenen Bedingungen erfüut

habe , dafür muß er ein Zeugniß der Ortsbehörde ſeiner

Heimathsgemeinde dem betreffenden Pfarrer vorweiſen , ebe

dieſer die Ehe zuſammengeben darf.

In wirklichen Kriegsdienſten ſtehende Militärs dürfen

nicht zur Ehe ſchreiten , ohne beſondere Bewilligung des

Kleinen Raths. Es fand der Unfug ſtatt , daß Heuraths.

luftige, welche von den bürgerlichen Behörden die nöthi.

gen Zeugniſſe und Bewilligungen nicht erhalten konnten

auſſer Landes , oft ſogar nach Rom fich begaben , um ſich da

fopuliren zu laſſen .

Dieſem Unfug fteurt der vorliegende Paragraph in fo

weit , daß eine ſolche Ebe , welche mit Umgebung der Ge.

feße des Staats , und gegen dieſelbe geſchloſſen wird, feine

bürgerlichen Wirkungen hat. Die EheftDie Ehefrau erwirbt nicht

das Heimathrecht und den Stand des Mannes , die Kinder

baben kein Erbrecht anzuſprechen, folgen der Mutter u . f. w.

Es iſt Sache der Staats , zu beſtimmen , was für bür.

gerliche Rechte ein Ehegatte erwerbe , und welche Ge .

nüſſe und Vortheile den Kindern zufommen ſollen .

Die gleiche Beſtimmung iſt bereits in mehrern fatholi.

ſchen Staaten aufgeſtellt worden *).

as,

*) 3. B. die hierſeitige Gemeinde Weggis erhielt aus dem

Königreich Bayern , betreffend eine Angehörige , folgendes

Urtheil :

Geſchehen Nothenfels am 28. þornung 1826.

Præs.

þerrſchaftsrichter øäder. Die Verehelichung des Joſeph

j . Köhler. Geſell auſſer Landes betreffend.

Erfenntni 6 :

Die von foſeph Geſell mit Katharina Wald is , von

Weggis , fchweizeriſchen Kantons Euzern , am 27. April 1824 in

Nom geſchloſſene Ehe wird hiemit für ungültig erkennt.

Beide haben getrennt von einander zu leben , und foſeph Ge

fell wird in eine Gefängnißftrafe von acht Tagen , abwechslend

mit Waſſer und Brodt geſtraft.

Die Fortſchaffung der Katharina Waldis mit ihren Kindern ,

welche hiemit als uneheliche erklärt werden , beruht auf der Bea

fimmung ihrer þeimath .
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Ueber die

Eingehung oder Schließung der Ebe.

Der vierte Titel des bürgerlichen Gefeßbuchs handelt

von der Ebe. Das erſte Kapitel , welches wir fo eben

erörtert , beſchäftigte ſich mit den allgemeinen Be.

ftimmungen. Das zweite Kapitel , zu dem wir nun

gelangen , ftellt die bürgerlichen Wirkungen der

Ebedar. Allein ebe von den Wirkungen der Ebe ge.

handelt wird , ſollte von der Schließung der Ebe ge .

ſprochen werden. Es geſchieht dieſes in dem bürgerlichen

Gefeßbuche für den Kanton Luzern darum nicht , weil was

den Beſtand , fomit auch die Schließung der Ehe betrifft,

der geiſtlichen Gerichtsbarkeit übertragen ſich befindet,

die geiſtlichen Gerichte aber das kanoniſche Recht zur

Richtichnur nebmen.

Zur Vervollſtändigung und Belehrung ſollen hier aus

dem fanoniſchen Rechte die weſentlichften Grundfäße und

Vorſchriften über die Eingebung der Ehe angeführt werden.

Damit eine Ebe vollkommen rechtmäßig eingegangen

werde , find theils gewiſſe Eigenſchaften und Verhältniſſe

Entſcheidungs - Gründe.

1. Die Ehe , welche nach dem vorgelegten Zeugniſſe gefchloro

ſen worden iſt , war ohne Genehmigung der Polizeibehörde ,

auſſer Landes eingegangen , ift daher nach königlich bayeriſchen

Gefeßen ungültig.

2. Dieſe ungültigkeit hat zur nothwendigen Folge , daß nicht

nur das fernere bürgerliche Beiſamenleben , getrennt bleiben

müſſe , ſondern auch , daß sie bisher erzeugten Kinder im Bes

juge auf ihr bürgerliches Verhältniß nur als uneheliche erkannt

werden können.

3. Wegen dieſer anbefugten Berehelichung war Joſeph Geſell

nach dem Gefeße polizeilich zu beftrafen.

4. Wegen der Fortſchaffung der Katharina Waldis ift das

weitere in den polifenlichen Akten enthalten.

Gegenwärtige Erkanntniß wurde den Unterzeichneten ſogleich

eröffnet , mit Erklärung der 14 tägigen Berufungsfrift in Bezug

auf die Strafe laut u.

Folgen die unterſchriften,
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vorgeſchrieben ( Eheerforderniſſe ) theils andere verboten ,

( Ehehinderniſſe ).

Poſitive Erforderniſſe ſind :

1. Ein gewiſſes Ulter. Das kanoniſche Recht, beſtimmt

bei Männern 14 Jahre , bei den Mädchen 12 Jaöre *).

2. Die beiderſeitige Einwilligung , weil obne dieſe eine

Ebe gar nicht gedenkbar iſt. Doch fann dieſe auch durch

Zeichen , und unter Abweſenden auch durch einen Stell .

vertreter erklärt werden .

3. Die Einwilligung der Heltern . Das ältere fano .

niſche Recht chreibt zwar wegen des findlichen Gehorſams

die Einwilligung beider Aeltern vor , und legt ihnen ſelbſt

eine groſſe Willführ über die Verebelichung ihrer Kinder

bei allein es finden ſich doch ſchon Zeugniſſe aus einer

frühen Zeit , daß die gegen den Willen der Veltern einge.

gangenen Ebe nicht wieder getrennt werden konnten. Auch

das Konzilium von Trient hat dieſe Meinung beſtätigt **) .

Was die Form der Schließung der Ehe betrifft , ſo war

diere Form zu verſchiedenen Zeiten verſchieden . Das Kon.

zilium von Trient erließ zuleßt folgende Beſtimmungen :

1. Der Ebe fod ein dreimaliges Aufgebot ( bannus

nuptialis ) vorbergeben , wodurch dritte Perſonen aufge.

fordert werden , ihre etwaige Einſprüche geltend zu ma

chen . Haben ſie diefes dann verſäumt, ' To iſt ihr Recht

verloren , inſofern es nur auf einem Privathinderniß be.

rubt. Der Biſchof kann von dieſer Förmlichkeit diſpenſia

ren ; auch hat die eigenmächtige Unterlaſſung nicht Nuli.

tät der Ehe , ſondern nur eine Beſtrafung des Geiſtlichen

und des Ehepaars zur Folge.

2. Die beiden Perſonen müſſen ihre Einwilligung von

ihrem eigenen Pfarrer ***) und wenigſtens zwei Zeugen er.

klären. Dieſe Form iſt ſo weſentlich , daß ohne ſie keine

*) C. 10. X. de despons. impub ( 4. 2. ).

** ) Conc . Trid . Sess. XXIV. Cap. 1. de reform . patrim .

***) Der eigene Pfarrer ( parochus proprius ) der Brautleute

ift derjenige , in deffen Pfarrbezirke die Eheverlobten oder
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Ehe beſteht. Da aber die Vorſchrift nur den Zweck hat ,

einen fichern Beweis über die Abſicht der Kontrahenten zu

erlangen , ſo brauchen die genannten Perſonen nicht ei .

gends dazu geladen zu feyn. Man behauptet , daß ſogar

die Weigerung des Pfarrers gleichgültig iſt , ſobald er die

Erklärung nur gehört hat *).

3. Die ſo geſchloſſene Ehe wird durch die Trauung

oder die prieſterliche Einſegnung ( hierologia ) beſtätigt.

In der Regel muß fie in der Kirche und durch den Pfar .

rer geſchehen. Sie gehört nach der Meinung der Mehrheit

den Kirchenrechtslehrer , aber nicht nothwendig zur Gül.

tigkeit der Eber, ebenſo wenig , als ſie an ſich nichtige

Eben gültig macht **).

Der Eingehung einer Ehe fann ein Hinderniß im Wege

ſtehen. Ein Ehehinderniß iſt eine Urſache, weßhalb die

Abſchließung der Ehe gefeßlich verboten iſt. Wirft das

Verbot ſo vollkommen , daß es ſelbſt die eingegangene Ehe

ein Theil derſelben zur Zeit der Trauung ihr Domigilium

haben . Nach den beſondern Vorſchriften hat häufig bei

Brautleuten , welche an verſchiedenen Orten wohnen , der

Pfarrer des Wohnorts der Braut den Vorzug . Die Stelle

des Pfarres kann auch ein anderer Prieſter vertretten , der

von dem Pfarrer den Auftrag oder Erlaubniß dazu hat.

*) Es erzählt wiefe im Sandbuch des deutſchen Kirchen

rechts II . Ehl. S. 666. S. 286 , einen merkwürdigen Fall ,

der ſich zur Zeit in Wien zugetragen haben roll , da ein

Graf Aspremont und eine Gräfin Tekely , welche Teştere

man , um ſie zu trennen , in ein dortiges Kloſter gebracht,

bei einer zufälligen Anweſenheit des Erzbiſchofs von Wien

im Klofter , in deſſen und der Zeugen Gegenwart ihre ge

genſeitige eheliche Einwilligung erklärten, und die Ehe

ungeachtet aller Broteftation des Erzbiſchofs und der Ers

klärung , daß es gegen Shro kaiſerl. Majeftat Willen fer

doch von Beftand blieb . - Die Ehe Napoleons mit ſeiner

erffen Gattin foſephine hingegen wurde ungeachtet der

dabei beobachteten firchlichen Förmlichkeit als ungültig er

klärt, weil dieſelbe nur vor dem Kardinal Fäſch und nicht

nach Vorſchrift des Konziliums von Trient vor dem eiges

nen Pfarrer geſchloſſen worden ivar.

**) Bei denProteſtanten wird die Einſegnung durch den Bfar

als eine weſentliche Form betrachteti ſo daß obnerer
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vernichtet, po nennt man es ein trennendes Hinderniß ,

( impedimentum dipimens ) ; bat ſeine Uebertretung zwar

eine Strafe , nicht aber die Richtigkeit der Ebe zur Folge ,

ſo beißt es ein aufſchiebendes oder einfaches Hinderniß

( impedimentum impediens ) . Beruht das Verbot auf

Grundfäßen der öffentlichen Ordnung (öffentliches Hinder.

niß ) ſo muß es von dem Pfarrer von Amtswegen berück .

ſichtiget werden , und ſelbſt jeder Dritte iſt zum Einſpruch

berechtigt. Iſt es bloß zu Gunſten einer einzelnen Perſon

eingeführt ( Privathinderniß ) , ſo kann , wenn dieſe fich

beruhigt , fein Anderer daraus klagen . Endlich unterſchei.

det man die relativen und abſoluten Hinderniſſe, je nach .

dem dadurch die Ebe blos zwiſchen zwei beſtimmten Perſo .

nen in Beziehung auf einander , oder zwiſchen einer Per

fon und allen Anderen ohne Unterſchied verboten wird.

Die einfachen Hinderniſſe des ießigen fanoniſchen Rechts

find.folgende. 1 ) Die geſchloſſenen Zeiten , welche ſonſt

nach den Provinzen verſchieden beſtimmt waren . Nach dem

neuern Recht ſoll nur während der Udvent- und Faſtenzei.

ten feine feierliche Abſchließung der Ebe Stattfinden .

Auch bei den Proteftanten wird dieſes Hinderniß beobach .

tet . 2) Das Gebot des geiſtlichen Richters mit der Ab .

ſchließung der Ebe einftweilen zu warten . Dieſes fommt

fie feine Ehe befteht. Frei in ſeinem Kommentar über

das Kirchenrecht Theil III . S. 270 ſagt: „ Ueber ihren

„ ( der Einſegnung ) Werth in Bezug auf die Gültigkeit

der Ehe iſt man zwar unter den Katholiken ſelbſt nicht

n ganz einig , indem diejenigen , die den Prieſter als M is

, miſter dieſes Sakraments anſehen , die Einſegnung als

„ weſentlich betrachten , andere die Kontrahenten in der

Erklärung ihrer wechſelſeitigen Einwilligung als die Mi

„ niſter anſehen , daher dieſe die Einwilligung nur als eine

gottesdienſtliche Ceremonie halten , welche leķter e Mei

„ nung deswegen der Vorzug hat , weil die Kirche nic ,

„ felbft der Kirchenrath von Trient nicht , die Hierologie

„ als weſentlich erklärt hat. Anzwiſchen wird dieſe von

„, feinem katholiſchen Theil fo leicht vernachläßiget werden ,

„ der mit chriſtlicher Vorbereitung dieſen Stand antritt. "

Siehe auch Walter's Kirchenrecht §. 234 .

19

95
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jedesmal vor , wenn Einſprüche gemacht worden ſind , da.

mit dieſe zuvor beſeitiget werden. 3) Ein unfeierliches

Gelübde der Keuſchheit. 4) Ein beſtehendes gültiges Ver.

Töbniß mit einer andern Perfon . Alle dieſe Hinderniſſe

find inſofern öffentliche , als ſie vom Pfarrer auch von

Amtswegen berückfichtiget werden ; daber geht der Trauung

immer die Frage vorher , ob man durch ein geiſtliches Ge.

lübde oder ein Vertöbniß gebundeu ſey .

Trennende Hinderniſſe , und zwar zunächſt folche,

welche nur von dem Betheiligten verfolgt werden fönnen ,

find : 1) Alles was die freie Einwilligung aufbebt , weil

ohne dieſe feine Ehe vorbanden iſt ; alſo wahre Gewalt und

Zwang durch ungerechte Antrobung eines wirklichen Uebels,

wobei auch der Eid des Gezwungenen die Nulität nicht rer.

beſſert. Nach der Form , die das Konzilium von Trient

jur Abſchließung der Ehe vorſchreibt, wird dieſes faum

mehr vorkommen . Ferner gehört dahin ein weſentlicher Irr.

thum , wiewohl es im Einzelnen fehr beſtritten iſt , wel.

cher Irrthum als ſolcher gilt. Endlich fann auch die Ehe

wegen Betrug und Argliſt vernichtet werden , wenn dadurch

ihre Eingehung veranlaßt wurde. 2) Das Unvermögen

zur ehelichen Beiwohnung, vorausgeſeßt, daß dieſes ſchon

vor der Ehe vorhanden und dem andern Theil unbekannt

war , auch nicht blos vorübergebend ift. Blofie Unfrucht.

barkeit bebt aber die Ebe nicht auf. Auch wird über das

Unvermögen der Ehegatten nicht unbedingt geglaubt , ſon .

dern es wird erſt eine ärzliche Beſichtigung angeordnet. Sit

deren Erfolg zweifelhaft, ſo müſſen die Ehegatten noch

drei Fabre beiſammen wohnen , und dann ihre Behaup.

tung durch einen Eid mit Eideshelfern ( cum septima

propinquorum manu ) beſchwören . Der unvermögende

Theil darf nicht wieder beurathen ; thut er es dennoch und

er weißt fich jeßt als vermögend aus , ſo muß er zur er

ften Ehe zurückehren . Den Kaſtraten iſt aus beſondern

Gründen die Ehe durch eine Bule des Pabſtes Sixtus V.

vom Jahr 1587 ſchlechthin verboten . 3) Die Entführung

( raptus ) . Es wird die Entführung nach den Grundſä.

Ben des Zwangs beurtheilt , ſo daß, wenn die Entführte
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nach ihrer Befreiung einwidigt , die Ebe möglich ift. Nur

muß fie erſt von dem Entführer getrennt , und an einen

fichern Ort gebracht werden , damit ſie hier ihre Einwilli .

gung frei erflären kann .

Die treunenden Hinderniſſe , welche nicht nur von dem

Betheiligten verfolgt werden können , ſondern von Aints .

wegen berücfichtigt werden müſſen , ſind : 1 ) eine ſchon

beſtehende Ebe , da die Polygamie ſowohl nach kirchlichen

als bürgerlichen Rechten verboten iſt. Hat man fich wie.

der verbeurathet , weil man den andern Ehegatten irrig

für tod bielt , ſo gilt nur die erſte Ebe. 2) Ein feierliches

Gelübde der Keuſchheit. Dieſes trennt nicht blod jede ſpä .

tere , ſondern ſelbſt die frühere abgeſchloſſene aber noch

nicht konſumirte Ehe. Iſt die Ehe gang vollzogen , ſo kann

der eine nicht mehr ohne Zuſtimmung des andern , der

aber auch unverebelicht bleiben muß , die Gelübde ablegen.

3) Die böbern Weiben . Dieſe machen aber nur die ſpä .

tere Ebe nichtig , nicht die früher abgeſchloſſene , wenn

gleich noch nicht fonſumirte Ebe. 4) Gänzliche Verſchie ,

denheit des Glaubens. Die Even zwiſchen einem Chriften

und Nichtchriften wurden ſchon in der älteſten Zeit leb.

baft unterſagt, jedoch lag es noch nicht in der Macht der

Kirche, folche Verbindungen auch äußerlich zu trennen .

Später aber wurden dieſe Eben auch bürgerlich für nich

tig erflärt. Die Eben zwiſchen Katholiken und Akatholi.

ken ſind zwar gültig , werden aber von der Kirche mißbilligt.

5) Der Ehebruch , wenn er unter dem Verſprechen der

Ebe nach des unſchuldigen Ehegatten Tode verübt , oder

wenn dieſem zugleich nach dem Leben getrachtet wurde.

6) Die Verwandtſchaft und Schwägerſchaft. Wegen Ver .

wandtſchaft iſt nach fanoniſchem Recht die Ehe verboten zwi.

fchen Dedjendenten und Adjendenten bis ins unendliche, und

zwiſchen Seitenverwandten bis in den vierten Grad dieſen

mitgerechnet. Nach dem ältern fanoniſchen Recht erſtreckte

fich das Verbot der Ebe wegen Verwandtſchaft in der Sei.

tenlinie noch weiter. Wegen geiſtlicher Verwandſchaft iſt

die Ehe unterſagt zwiſchen dem Pathen und dem Zäufling ,

und deſſen Seltern . Eben ros bei der Firmung. Wegen
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Schwägerſchaft iſt die Ehe wie bei der Verwandſchaft bis

in den vierten Grad kanoniſcher Berechnungsart verboten ,

iſt aber die Schwägerſchaft eine außereheliche nur bis in

den zweiten Grad. Als nachgebildete Schwägerſchaft wird

betrachtet das Verhältniß zwiſchen einem Sohn und der

Braut des Vaters , ſo wie zwiſchen der Braut und dem

Vater des Bräutigams. Die Ehe unter dieſen Perſonen

iſt ebenfalls verboten.

Die Befugniß , von Ehehinderniſſen zu difpenfiren , iſt

nach der beſtehenden Praxis auf folgende Weiſe vertheilt *),

von allen bloß aufſchiebenden Hinderniſſen diſpenfirt der

Biſchof, die Hinderniſſe aus einem Verlöbniß und aus

einem unfeierlichen Gelübde der Keuſchheit ausgenommen ,

wovon der Pabſt diſpenfirt. Von den trennenden Ehehin.

derniſſen diſpenſirt nur der Pabſt , ausnahmsweiſe aber

auch der Biſchof, wenn der Verkehr mit dem päbſtlichen

Stuhle unmöglich iſt , auf dem Todbett und in andern

Noth fäden . Wird eine Diſpenſation bei dem Pabſte nach .

geſucht , ſo geſchieht dieſes entweder wegen eines allgemein

befannten ( pro foro externo ) oder wegen eines geheimen

Hinderniſſes ( pro foro interno ). Im erſten Falle wird

die Suplick an den Pabſt ſelbſt gerichtet , welcher ſie der

Datarie zur Erledigung übergiebt. Hat dieſe die Diſpen .

ſation ertheilt , ſo wird ſie mittelbar durch den Biſchof

des Bittſtellers ( in forma commissaria ) wobei der Biſchof

der Braut vorgeht , erequirt , nachdem fich dieſer von allen

Umſtänden überzeugt hat. War ein trennendes Ehehinder

niß vorhanden , und die Ehe bereits abgeſchloſſen , ſo muß

fie von neuem feierlich eingegangen werden. An die Da.

tarie werden gewiſſe Sebühren bezahlt , die nach dem Ber .

mögen der Suplifanten ſehr verſchieden ſind. Bei gebei.

men Hinderniſſen wendet man ſich an den Kardinal Pöni.

tentiar , welcher die etwaige Diſpenſation durch einen Dof .

tor der Theologie oder des kanoniſchen Rechts , den fich der

Bittſteller als Beichtvater erwählt hat , durchaus unentgeld.

* ) Siehe Walter. & chrbuch des Kirchenrechts $. 247.

6
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lich vollführen läßt. Eine neue Abſchlieſſung der Ehe ift

hier nicht nothwendig . Diſpenſationen ſollen aber über.

baupt nur ſparſam und aus beſtimmten Gründen ertheilt

werden *) . Wie weit namentlich bei Verwandtſchaftsver.

bältniſſen Diſpenſen möglich ſind, iſt nicht genau geſagt.

Bei der Verwandtſchaft in gerader Linie wird keine Di.

ſpenſation ertheilt und eben ſo wenig in dem erſten Grade

der Seitenlinie ( Geſchwiſter ). Im zweiten Grade hinge.

gen ( Geſchwiſterkinder ) iſt eine Diſpenſation erhältlich .

Die Ehe zwiſchen der Tante und dem Neffen , ſo wie zwiſchen

dem Oheim und der Nichte pflegt nicht zugegeben zu werden .

Bei der Schwägerſchaft der Seitenlinie wird in allen Graden ,

auch im erſten ( 8. B. daß einer ſeiner verſtorbenen Ehefrau

Schweſter beuratben darf ) ertheilt , doch bält dieſes ſehr

ſchwer. Die Biſchöfe fönnen : in Kraft Vollmacht von dem

Pabſt ( behaupten die Kurialiſten ) in dem dritten und vierten

Grade der Blutsverwandtſchaft und Schwägerſchaft diſpenſi.

ren . Die Haupturfache **) , aus welcher bei der Verwandt

fchaft und Schwägerſchaft Diſpenſen ertheilt werden , iſt die

genaue Bekanntſchaft , die ſich zwiſchen den Bittſtellern be.

reits entſponnen hat , und wovon traurige Folgen für ihre

Moralität und ihr Seelenheil in der Zukunft zu befürchten

reyn möchten , oder die bereits ſichtbar in fleiſchliche Ver.

gehung eingetreten find. Eine andere Haupturſache iſt die

Gefahr von dem katholiſchen Glauben abzufallen. Der

dritte Hauptgrund zur Erhaltung einer Diſpenſe liegt im

Frieden , der durch eine eheliche Verbindung in den Fa.

milien erhalten oder bergeſtellt werden kann. A16 Neben.

gründe erſcheinen , das Alter der Braut , feine

hinlängliche Ausſtattung, ubgang der Gele .

genheit ſich ſonſt anſtändig verbeuratben zu

können , die Erhaltung der Güter in der Fa .

milie , beſondere Verdienſte gegen die Kirche,

der bürgerliche Stand der Perſonen.

*) Conc. Trid . Sess. XXIV, Cap. 5. de ref. mat. Sess. XXV.

C. 18. de ref.

**) S. Frei. Kommentar des Kirchenrechts. Dhr. III . S. 268 .
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Wenn eine Ebe obne die vorbeſchriebenen Erforderniſie

oder bei vorhandenen trennenden Hinderniſſen einge.

gangen wird , ſo iſt dieſelbe ungültig. Man muß aber die

nicht exiſtirende Ehe von den nichtigen unterſcheiden . Da

nämlich das äuſſerliche Daſeon einer Ehe für Kirche und

Staat von der Trauung abhängt , fo iſt , wo dieſe fehlt,

eine Ehe gar nicht vorhanden , wo ſie hingegen vorkam ,

fann die darin liegende Erflärung nur durch eine entge.

gengeſeßte Erflärung aufgeboben werden. In Folge deſſen

iſt eine äuſſerlich abgeſchloſſene Ehe niemals obne weiters

nichtig , ſondern ſie muß auf eine feierliche Weiſe nach er .

bobener Klage durch richterlichen Spruch für nichtig erflärt

werden. Dadurch wird ſie aber rücwärts mit allen Wir .

fungen aufgehoben , wenn ſie nicht eine vermeintlich gül.

tige Ehe ( matrimonium putativum ) war , in welchem

Falle ſie für den unſchuldigen Theil und für die Kinder

alle rechtlichen Wirkungen einer Ebe bervorbringt. Eine

putative Ebe nennt man nemlich eine folche , wo ein tren .

nendes Hinderniß vorbanden iſt , obne daß beide Ebegatten

oder wenigſtens einer derſelben es wiſſen .

( Siehe weiter unten ſ . 52 ).

Was wir hier über die Eingebung der Ehe angeführt

baben , find die Vorſchriften des fanoniſchen Rechts. Da

wo die Gerichtsbarkeit in Ebefachen nicht mehr den geift.

lichen Behörden fich übertragen befindet , find viele abwei.

chende Beſtimmungen aufgeſtellt , beſonders was die Ebe.

binderniſſe, und deren Diſpenſation betrifft * ). Nachdem

wir nun , was die Eingebung der Ebe betrifft , das

nöthige eingeſchaltet haben , ſo fahren wir in dem bürgerli

chen Gefeßbuche felbft weiter fort.

*) Das öffreichiſche Kirchenrecht ( S. Rechbergers Handbuch

derſelben Shetl II . pag. 159 und 160 ) enthält folgende Bes

ſtimmungen : Ehehinderniſſe beziehen ſich entweder auf die

rechtliche Gültigkeit des Ehevertrags oder auf das Safras

ment der Ehe und deſſen Wirkung. Sene , welche den Eb es

vertrag rechtlich ungültig machen ſollen , alſo eigentlich

die trennenden Ebehinderniffe geboren in das Gebiet der
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z weites Kapitel.

Bürgerliche Wirkungen der Ehe. '

A. In Anſehung der Perſonen der Ehegatten.

Das eheliche Verhältniß begründet für die Ehegatten

ſowohl moraliſche als rechtliche Verpflichtungen. In

der Erfüllung der erſtern dürfen ſie allein durch den

Selbſtzwang des Gewiſſens beſtimmt werden , der allenfalls

durch Vorſtellungen von Seite der Behörden oder des Re.

ligionslehrers rege zu machen iſt ; zu der Erfüllung der

leßtern kann ſie die kompetente Behörde auch durch äuſſere

Zwangsmittel anhalten , wenn die Antriebe des Gewiſſens

nicht hinreichen , fie dazu zu beſtimmen .

Die gegenſeitigen Rechte und Rechtspflichten der Ehe.

gatten fließen entweder aus der Natur des ebelichen Ver.

Staatsgewalt , weil der Ehevertrag in rechtlicher þinſicht

blos vom Staate ſeine Beſtimmung erhält. fene Hinder

nife hingegen , die ſich auf das Saframent beziehen , ges

hören in das Gebiet der Kirchengewalt , können aber , da

hiebei der Ehevertrag rechtliche Gültigkeit behielte , auch

in Abſicht auf das Sakrament keine trennenden Ehehinders

niffe feynt , weil nach der Einfeßung Chrifti jeder rechtlich

gültige Ehevertrag eine gültige Materie des Sakraments

ausmacht, und es in der Macht der Kirche nicht ſteht , die

von Chriſto eingeſepte Materie der Sakramente zu ändern ;

fie können alſo nur hindernde Ehehinderniſſe ſeyn , d . h .

die Kirche kann beſtimmen , was zum würdigen Empfang

des Sakraments erfordert werde , dergeſtalt , daß man bei

Verſäumung dieſer kirchlichen Vorſchriften das Sakrament

nicht auf eine erlaubte Art empfangen kann. Das Recht ,

in den Ehehinderniſſen zu diſpenſiren ſteht ſodann jener

Macht zu , welche ſie geſekt hat. Das Konzilium von

Trient (Sess. 24. can . 4. de Sacram . matr. ) enthält zwar

einen Ausſpruch , der lautet : Wenn jemand ſagt, die

„ Kirche habe nicht Macht gehabt , trennende Ehehinder

niffe zu verordnen , oder habe in Verordnung derſelben

geirrt , der ſer im Banne . Allein Van Eſpen ( P. II .

Sec. I. Tit. XIII , Cap . II . S. 12 ) beinerkt hierüber : Die

Kirche babe allerdings die Macht , folche Ebehinderniſe

feſtzuſehen , aber das Konsilium habe nicht entſchieden ,

>
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bältniſſes an und für ſid , oder werden durch poſitive Nor.

men ( Gereße oder Verträge ) begründet , und beziehen ſich

theils auf ihre Perſonen , theils auf ihr Vermögen. In

dem Perſonenrechte werden die Rechtsverhältniſſe der Ebe.

gatten vorzüglich in Beziehung auf ihre Perſonen , und

von denen , die ſich auf ihr Vermögen beziehen , nur dieje.

nigen abgebandelt , welche von ihnen durch Verträge nicht

abgeändert werden ſollen .

S. 44.

Die Ehegatten haben die gegenſeitige Verbindlichs Gegenſeitige

kett zur ehelichen Pflicht, Treue und anſtåndigen Bez Rechte

und Pflichten .

gegnung.

Die Perſonenrechte der Ehegatten beißen gegenſei .

tige , wenn ſie Handlungen oder Unterlaſſungen zum Ge.

ob die Kirche dieſe Gewalt von der Anordnung Chrifti

oder aber von der ausdrüdlichen oder ſtillſchweigenden Nach ,

ſicht der Landesfürften her habe. Und der katholiſche Kirs

chenrechtslehrer Behem ( Vorleſungen über das Kits

chenrecht Band II . S. 458 ) fagt : Ich glaube nicht , daß

jemand es in Abrede ftellen werde , daß man dieſen Kanon

des Konziliums aus der Geſchichte und dem Zwede eben

dieſes Konziliums erflaren müſſe. Hieraus aber erſehen

wir , daß das angeführte Anathema nur jene treffe , welche

die Macht trennende Ehehinderniſſe feſtzuſeßen , der Kirche

darum nicht zugeſtehen wollen , damit ſie die Ehe aus der

Zahl der Sakramente ausſtreichen könnten , und welche be

haupteten , man müſſe den Chriſten eine vollkommene Freis

heit, ſich zu verehelichen eingeſtehen , ohne daß irgend eine

Macht ſie beſchränken fönne. Endlich werden in dem ge

gemeldten Sanon jene mit dem Anathema belegt , welche

fagten , die Kirche habe ſich widerrechtlich einer fremden

Macht Angemaſſet und ſie übel angewendet , nicht aber

diejenigen , welche anerkennen , daß die Kirche die Macht

aus Vergünſtigung der Landesfürften erhalten habent . -

Wir laſſen alles dieſes dahin geftellt ſeyn , da gegenwärtig,

was die Schließung der Ehe betrifft , im Kanton Luzern

im weſentlichen die Vorſchriften des kanoniſchen Rechts

beibehalten ſind , jedoch immerhin mit der Beſchränkung ,

daß die bisherige Hebung und die im ehemaligen Bisthum

Konſtanz feſtgeſtellten Rechtsverhältniſſe beobachtet werden

müſſen .
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genſtande baben , zu welchen jeder derfelben gegen den an .

dern gleichmäßig verbunden iſt , und einſeitige , wenn

der Grund dazu in den beſondern Geſchlechtseigenſchaften

des einen oder des andern liegt.

Zu den gegenſeitigen Rechten und Verpflichtungen geo

bören die ebeliche Liebe und Treue. Unter der er .

fter n verſteht man die Befriedigung des Geſchlechtstriebs

auf eine dem Zwecke der Ehe angemeſſene Weiſe. Diere

Pflicht darf nicht ſchlechthin erzwungen werden ; allein

der Gatte , welcher von dem andern anbaltend vernachläf

figt wird , fann darüber Klage führen . Die Freundſchaft

iſt eine moraliſche Berpflichtung der Ehegatten gegen ein

ander , die weder unter den Begriff der Geſchlechtsliebe

fädt, noch erzwungen werden kann. Die eheliche Treue

im weitern Sinne beſteht in der Erfüllung des Ehegelüb.

des , die bösliche Verlaſſung , die verweigerung des Bei.

ftandes , die Mifbandlung des Ehegatten find eben ſo rebe

Verleßungen derſelben als der Ehebruch ; im engern Sinne

wird die Vermeidung des unerlaubten Umgangs mit Per.

fonen des andern Geldlechts darunter verſtanden .

Unter der anſtändigen Begegnung verſteht man

die Vermeidung eines die Ehre oder zugleich die före

perliche Sicherheit des Ebegatten verleßenden äuſſern Bea

tragens.

S. 45.

Der Ehemann tft das Haupt der Familte. In

diefer Eigenſchaft ſteht ihm das Recht zu , das Hauss

weſen zu leiten ; es liegt ihm aber auch die Verbind

lichkeit ob , der Ehegattin nach ſeinem Vermögen den

anſtändigen Unterhalt zu verſchaffen , und ſie in ihren

rechtlichen Angelegenheiten gegen andere zu vertreten.

bemanns.

Der Wide der Ehegatten fout nur ein Bille ſeyn :

da aber die Anſichten , felbft folcher Ebegatten , die in

dem beften Verbättniffe fteben , in Nebendingen von ein

ander abweichen fönnen , und feine Geſellſchaft ohne Wil.
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Lenseindett möglich iſt , ſo befolgte das Gefeß den Finger

feig der Natur , welche dem Manne die Ueberlegenheit ge.

geben , indem es ihn zum Haupte der Familie gemacht und

ihm die entſcheidende Stimme ertheilt bat. Dagegen legt

es demſelben die Perpflichtung auf , 1) die Frau zu fich

in feinen Wobnfiß aufzunehmen ; 2 ) ſie gegen alle Uebel

und ungerechtigkeiten zu ſchüßen , die er von ihr abzuwen.

den vermag ; 3) ihr eine ſeinem Stande und ſeinem Ver.

mögen gemäße Verſorgung zu gewähren , worunter Nab .

rung , Kleidung, Verpflegung in Kranfbeiten und Dar

reichung der Mittel zu den Annehmlichkeiten des Lebens

zu verſtehen iſt , ohne Hinſicht auf den Stand , in welcheni

fie geboren worden , und das Vermögen , welches ſie ihm

jugebracht, weit fie durch die Heurath in ſeinen Stand ein .

getreten , der Genuß ihres Vermögens auf ihn übergegana

gen , und ſie des Genuſſes des reinigen theilhaftig gewor.

den iſt ; und 4 ) fie in ihren rechtlichen Angelegenheiten

gegen Andere zu vertreten , wozu er ſich durch ſeine Ei.

genſchaft als Ehemann hinlänglich legitimirt ohne einer

andern Bollmacht zu bedürfen .

S. 46.

Die Ehefrau erhålt den Geſchlechtsnamen und das Der Ehefrau

Gemeindebürgerrecht des Mannes. Sie iſt verbun

den , dem Manne in ſeinen Wohnſit zu folgen , ihm

nach ihren Kräften in ſeinem Berufe beizuſtehen ,

und ſeine häuslichen Anordnungen zu vollziehen und

vollziehen zu machen .

Die Ehefrau tritt in den Stand des Ehemanno , in

fein Bürgerrecht, in ſeine Familienverbältniſſe 2c . ein ,

und nimit ſeinen Namen an , den ſie nach anfgelöster

Ehe erſt durch eine fernere Heurath verändert . Es iſt die

Frau verpflichtet, dem Manne nach ihren Kräften in ſeinem

Berufe beizuſtehen , und ſich nicht allein zu häuslichen ,

fondern auch zu Berufsgeſchäften gebrauchen gilt laſſen ;

inſofern ſie im Stande ift , dieſe Textern zu verrichten .
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Ihr beſonderes Geſchäft beſteht in der Auflicht über das

Gefinde und der Führung des Hausweſens, in Hinſicht

auf welches fie die Anordnungen des Ehemanns vollziehen

und vollziehen machen fott. -

Die Frau iſt verbunden , ihrem Mai:ne in feinen Wohn .

fiß ( ordentlichen Aufenthaltsort ) zu folgen , infoweit es

böbern Pflichten z . B. der Erhaltung des Lebens oder der

Geſundheit nicht widerſtreitet. Derweigert fie die Erfüt.

tung diefer Pflicht, ſo kann ihr von dem Manne der Urt.

terhalt vorenthalten , oder fie kann zu ihrer Pflicht durch

gerichtliche Zwangsmittel angehalten werden .

Da die in den vorbergehenden Paragraphen ( 44 bis 46)

enthaltenen Beſtimmungen fich auf das Weſen der Ebe

bezieben , ſo dürfen diefelben nicht willführlich durch Ver

träge abgeändert werden. Die öffentliche Ordnung erfor

dert , daß jede Verzichtleiſtung eines Ehegatten auf ein

Recht, welches ihm durch jene Paragraphen zugeſichert iſt,

als ungültig angeſehen werde.

B. Jo Anſebung des Vermögens.

S. 47.

Vermögen der Das fåmmtliche Vermogen der Ehefrau , mit allet

Ehefraut.

niger Ausnahme ihres vorbehaltenen Guts , hat der

Ehemann zu nußnießen .

Dasjenige Vermögen , welches der Ehefrau in dem

Zeitpunkte der Verebelichung als eigenes Gut oder erhal.

tene Ausfeuer angehört , fo wie dasjenige , welches ihr

während der Ebe anfällt, bat der Mann zu benußen und

zu verwalten , ihm geboren die jährlichen Zinſen dieſes

Vermögens. Jedoch kann ſich die Ehefrau gewife Bermö.

gensſtücke zur freien Verfügung vorbehalten . Das dem

Manne zur Benußung überlaſſene Vermögen heißt fuglo

brachtes Gut , und das der Frau aufällig zur Verfü .

gung bleibende Bermögen vorbehaltenes Gut. Der



89

Ehemann wird nicht, wie diefes an vielen Orten Rechtens

ift , Eigenthümer des zugebrachten Guts während der

Ehe , ſondern das Eigenthum verbleibt der Frau , ſo lange

die Vermögenstücke vorhanden ſind. Beräußert aber der

Ehemannn Vermögensſtücke, ſo erhält die Ehefrau für

den Werth derſelben eine perſönliche Anſprache an dem

Ehemann. Die gefeßlichen Vorſchriften , wie das Bermo.

gen einer Ehefrau zu ſichern ift, folgen weiter unten ( 182).

S. 48.

Zu dem vorbehaltenen Sut der Ehefrau gehören : Borbehaltenes

1. die Kleider , Zierrathen und Beweglichkeiten ,
Sut.

welche für ihren perſönlichen Gebrauch aus:

ſchließend beſtimmt find ;

2. der Gehalt , den ihr der Ehemann zu ihrem

wiltührlichen Gebrauche ausgelegt hat ;

3. das Vermogen , welches ſich die Ehefrau alfål

lig in dem Ehekontrakt zur perſönlichen Benus

kung vorbehalten hat.

Damit die Frau für ihre perſönlichen Bedürfniffe und

erlaubte Genüſſe nicht ganz von der Wilführ des Mannes

abbange , geſtattet das Gefeß der Frau den Befiß eines

verhältnißmäßigen Sonderguts , das ſie auf jene Bedürfe

niſſe und Genüſſe wilführlich verwenden darf , und uimmt

daſſelbe von der allgemeinen Regel aus , nach welcher das

Bermögen der Ebefrau dem Ehemann zur Benußung zu .

fteht.

Es iſt rathram , daß die Ehefrau die Vermögensſtücke ,

welche fie ihrem Manne zubringt , in ein Verzeichniß

bringen und den Werth beſtimmen laſſe , weil bei der Tren.

nung der Ebe oder bei dem Ausbruche eines Geldtags

über den Ehemann die Frau , welche das ibrige zurüd .

begehrt , nachweiſen und zeigen muß , was fic fu dem

Manne gebracht hat , ein ſolcher Beweis aber erleichtert
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wird , wenn ein Verzeichniß errichtet und von dem Ebe.

mann auf demſelben der Empfang beſcheinigt iſt. Freilich :

fou eine folche Beſcheinigung , damit ſie einen vollkom

menen Beweis bilden , von einem Beamten legaliſirt und

mit dem Datum verfehen feyn , indem ſonſt reicht ein Be.

trug zum Nachtheit der Gläubiger des Ehemanns ftatt

finden könnte.

S. 49.

Das während einer Ehe errungene Vermogen ges

Hört dem Ehemann , mit Ausnahme der aus dem

vorbehaltenen Gute der Ehefrau hervorgehenden Er:

ſparniß oder Erwerbung.

Errungenes

Qut.

Drittes Itapitel.

Von der Trennung der Ehe.

Ehefcheidung

vom Bande.

S. 50.

Die förmliche Eheſcheidung wird nach bisheriger

Uebung von der geiſtlichen Behörde ausgeſprochen.

Eine gültige Ehe wird aufgelöst entweder durch den

Tod oder durch eine Scheidung. Sie iſt entweder eine

Ebeſcheidung im cigentlichen Sinn ( divortium ) , wenn

dadurch die Ebe felbſt dem Bande nach , oder eine blofie

Scheidung von Tiſch und Bett ( Separatio quoad torum

et mensam ) , wenn dadurch nur die Berbindlichkeit zum

gemeinſchaftlichen Leben aufgehoben wird. Die katholiſche

Kirche erklärt jede Scheidung einer einmal gültig einge.

gangenen Ebe dem Bande nach für unzuläßig , und ge

fattet nur eine Sönderung von Tiſch und Bett , und dieſe

auch nur aus beftimmten Gründen , dann aber ſowohl vor.

übergebend als auf die ganze Rebendzeit. Ausnahmsweiſe

findet aber doch eine Scheidung auch dem Bande nach in

folgendem Falle Statt : wenn nach der Abſchließung aber



91

von oer Konſummation der Ebe ein Theil in einen Ore

densſtand tritt.

Mau pflegt auch im gemeinen Leben die Ungültigkeitsa

erklärung einer Ehe Ebefcheidung zu nennen , aber unci.

gentlich .

Fine Ungültigkeitserklärung , von der bereits oben eta

was erwähnt wurde , erfolgt , wenn die Ehe bei Vorban.

denſeyn eines trennenden Hinderniſles geſchloſſen wurde ,

und zwar euf zweierlei Art , nemlich in Folge ,einer Klage

des einen oder andern Ebetheils oder von Amtswegen.

Steht der Ebe ein Privathinderniß entgegen , lo fann

nur der dabei benachtheiligte Theil Klage führen ; iſt es

aber um ein öffentliches Hinderniß zu thun , ſo ſteht es

nicht nur beiden Eheleuten frei, die Ungültigkeitserklärung

zu verlangen , fondern es fann auch die Behörde von

Amtswegen einſchreiten .

Was dann die Scheidung zu Dirch und Bett

betrifft , ſo läßt das fatholiſche Kirchenrecht eine ſolche

aus mannigfaltigen Urſachen zu . Sie ſind entweder ſolche,

die eine Scheidung auf immer , oder nur auf gewiſſe

Zeit begründen. Zu den erſten gehören a. der Ehe .

bruch . Zum Beweis deſſelben find fart verdächtige

Thatſachen hinreichend. So oft nämlich ſolche Umſtände

und Thatfachen vorkommen , die auf einen von dem Ehe.

gatten vorgehabten oder vollbrachten Ehebruch fchließen

laſſen , ſo oft liegt ein Grund zu lebenslänglicher Schei.

dung vom Tiſche und Bette vor. Doch iſt es fein Ehea

bruch , wenn die Beiwohnung durch Zwang oder durch zu

rechtfertigenden Irrthum veranlaßt war. Auch fann der

Kläger abgewieſen werden , wenn er ſelbſt eine ähnliche

Untreue begieng , oder den andern ſelbſt dazu verleitete ,

oder ihm feitdem fchon einmal ausdrüdlich oder filſchwei.

gend verzieben hat. Neben dem fleifchlichen Ehe.

bruch nimmt das Kirchenrecht auch noch einen geiſtli.

ch en an , der vorhanden iſt, wenn ein Theil von dem wab.

ren Glauben entweder durch Annahme einer Grrlebre oder

durch Austritt aus der Kirche abweichen würde. Die

fideite Urſache zur Scheidung von Tiſch und Bett auf ima
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mer ift b. die bösliche Verlaffung. Die Billigfeit

fordert bei dieſer Verleßung der ebelichen Treue , welche

dem Ehebruch gleich gilt , auch hier dem unſchuldigen Theile

zu helfen . In Anſehung der Zeit der Entweichung, ſo

iſt nichts beſtimmtes feſtgelegt, ſondern ſolches dem Ermeſ.

ſen des Richters überlaſſen .

Was dann die temporäre Scheidung betrifft, fo geſtattet

fie das katholiſche Kirchearecht: a . wegen grober Miß

bandlungen und dadurch verurſachter Gefabr des Les

bens oder ſtarker lebensgefährlicher Drohungen ; b. wegen

Gefahr feine Gefundbeit zu verlieren, 7. B. der

Mann oder das Weib hat eine anſtecende Krankheit. 418

weitere Urſachen werden angeführt, bosbafte Verweis

gerung der Leiſtung der ehelichen Pflicht, le.

bensgefährliche Nachſtellungen , unverföhnli .

cher Haß eines Ehegatten gegen den andern ,

infamirendes Verbrechen und darauf erfolgte

infamirende Strafe.

Die temporäre Scheidung wird auf eine beſtimmte oder

unbeſtimmte Zeit ausgeſprochen.

Der vorliegende Geſebesparagraph beſtimmt nun , daß

die förmliche Eheſcheidung nach bisheriger Uebung von der

geiſtlichen Behörde ausgeſprochen werde. Darunter ift

ſowohl die Ungültigkeitserklärung der Ehe , als die eigento

liche Scheidung, und zwar ſowohl diejenige auf eine ber

ſtimmte , als diejenige auf eine unbeſtimmte Zeit verſtanden .

S. 51 .

Einfache Ab- Eine einfache Abſonderung der Ehegatten kann

fönderung oder

wegen Mißhandlung oder andern erheblichen Urſachen
Eheſcheidung

ju Tiſch und auch durch die bürgerlichen Gerichte, nachdem die
Bett .

Ehegatten vor dem Ortspfarrer erſchienen ſind , und

keine gåtliche Ausmittelung Statt fand , erkennt wer

den ; hingegen iſt den Ehegatten nicht erlaubt , fidhi

eigenmächtig abzuſòndern.
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So wie in dem vorhergehenden Paragraph der geiſtlichen Be.

börde die Befugniß eingeräumt iſt , Eheſcheidungsangele.

genheiten zu verhandeln , ſo iſt hier den bürgerlichen Se.

richten eine ähnliche Befugniß eingeräumt , und das luzer.

neriſche Geſeß unterſcheidet ſich von den weiter oben ange

führten neuern Gefeßgebungen darin , daß leßtere die Ehe.

ſcheidungen den bürgerlichen Gerichten ganz übertrugen,

während das luzerneriſche Gefeß nur eine Konkurrenz der

geiſtlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit aufſtellt.

Den bürgerlichen Gerichten muß das Recht zuſtehen ,

wo im Staate die bürgerli che Ordnung durch Mißhandlung

zwiſchen Ehegatten geſtört wird , ſolche Störung zu vers

hindern . So weit überhaupt die Ehe ein Vertrag iſt ,

unterliegt dieſelbe der Staatsgewalt. Es iſt hier blos an

das zu erinnern , was bereits oben in dieſer Beziehung ge.

ſagt wurde.

Bevor das bürgerliche Gericht eine Abfönderung er.

fennt , follen die Ehegatten vor dem Ortspfarrer erſchienen

und dort eine gütliche Ausmittlung verſucht worden

reyn *) . Der Gefeßgeber vermuthet mit Recht, daß ein

würdiger Seelſorger , vor dem die Gatten ſich ewige Treue

und wechſelſeitige Unterſtüßung gelobt haben , vermöge rei.

*) Man hat dieſes Beiziehen des Pfarres als etwas auffallen

des anſehen wollen . Das öftreichiſche Gefeßbuch $ . 104

ſagt : „ Den Ehegatten liegt zuerft ob , ihren Entſchluß zur

„Scheidung fammt den Bewegungsgründen ihrem Pfarrer

„ zu eröffnen . Des Pfarrers Pflicht iſt , die Ehegatten an

„ das wechſelſeitig bei der Trauung gemachte feierliche Ver

„ ſprechen zu erinnern und ihnen die nachtheiligen Folgen

„ der Scheidung mit Nachdru « an das Herz zu legen. Dieſe

Vorſtellungen müſſen zu drei verſchiedenen Malen wie

ederholt werden. Sind ſie ohne Wirkung , ſo muß der

„ Pfarrer den Partheien ein ſchriftliches Zeugniß ausſtellen ,

,, daß fie der dreimal geſchehenen Vorſtellungen ungeachtet,

bei dem Verlangen , ſich zu ſcheiden verharren .” Der fol

gende S. 105 ſagt ſodann : „ beide Ehegatten haben mit Bei

„ legung dieſes Zeugniſſes , das Eheſcheidungsgeſuch bei ihs

„ rem ordentlichen Gerichte anzubringen. "

19
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nes Anſebens und Zutrauens , welches er in der Gemeinde

genießen foll , durch vernünftige Vorſtellungen uneinige

Gatten Vereinigen und von einer grundloſen Scheidung

abhalten werde.

Ehegatten iſt nicht erlaubt , ſich eigenmächtig abzuſon .

dern. Die Abſonderung darf nemlich weder von einem ,

noch einverſtändlich von beiden Gatten , eigenmächtig,

ohne Dazwiſchenfunft der öffentlichen gerichtlichen Autho

rität vorgenommen werden . Einen Gatten, der ſich eigen.

mächtig fondert , fann der andere Gatte zur Beobachtung

der Pflicht richterlich anhalten. Eigenmächtige Scheidun .

gen beider Ehegatten nicht zu geftatten , iſt ein Gegen.

ftand (der Polizei.

S. 52.,

Folgen der Beruht die Eheſcheidung auf einer Ungültigkeit

Eheſcheidung der Ehe , ſo ift die Verbindung ohne alle rechtliche
vom Bande.

Wirkung , wenn ſich erzeigt, daß beiden Theilen das

Shehinderniß vorher bekannt war , und daß ſie es

vorjáßlich verſchwiegen haben .

If hingegen ein Theil ſchuldlos, ſo bleibt es

ihm anheim geſtellt, von dem andern Theil Entſchås

digung zu fordern .

Sind beide Theile , oder auch nur ein Theil ,

fchuldlos , und von ihnen Kinder erzeugt worden ,

ſo rollen dieſelben als eheliche Kinder betrachtet , und

ihnen alle Rechte der ehelichen Stinder zuge ſtanden

werden .

Wird eine gleich anfänglich gereßwidrig geſchloſſene

Ebe nach Entdeckung des Hinderniſſes als ungültig er.

flärt , ſo beſtand nie eine wahre eheliche Verbindung ,

und fann alſo nicht aufgelöst werden , nur die bishin geo

pflogene äuſſere Gemeinrc aft wird aufgehoben .
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Daß eine , wenigſtens dem äußern Scheine nach förm .

lich abgeſchloſſene Ehe , eines verborgenen Mangels wegen,

ungültig ſey , iſt ein Faktum , das , ungeachtet es von den

Partheien felbft vorgegeben oder zugeftanden würde , erft

gerichtlich erhoben werden muß , weil es ſonſt von Will.

führ der Partheien abhienge unter dieſem Vorwande die ge.

feßlich untrennbare Geſellſchaft eigenmächtig zu trennen *) .

Ein öffentliches Hinderniß , wo die Fortreßung

der Ehe der bürgerlichen Ordnung und öffentlichen Sitt.

lichkeit widerſtreiten würde , zieht eine Unterſuchung von

Amtswegen herbei , während bei einem Privathinder

niſſe nicht amtlich eingeſchritten wird , ſondern das rechts

liche Begehren der beeinträchtigten Parthei abgewartet,

werden muß.

Wird die Ehe als ungültig erklärt , ſo iſt es gerade ,

als wenn ſie nie geſchloſſen worden wäre. Jeder fähige

Theil fann zu einer weitern Ehe ſchreiten . Die in einer

forchen Ehe erzeugten Kinder werden als uneheliche be.

trachtet,

Wenn jedoch beide Ehegatten ſchuldlos ſind , indem

fie zur Zeit der Eingehung der Ehe feine Kenntniß von

dem Hinderniß hatten , was man eine vermeintliche

( putative ) Ehe nennt , ſo werden die Kinder als recht.

mäßige betrachtet , und genießen alle Rechte ſolcher. Es

iſt dieſes der Fall , wenn auch nur einer von beiden Ebe.

gatten unſchuldig iſt.

Der ſchuldloſe Theil iſt auch befugt , den Erfaß des

Schadens , welchen er durch die Nichtigkeitserklärung aus

Vorſchulden des andern Theils erlitten hat, im ordentlichen

Rechtswege zu ſuchen .

Eine eigentliche Eheſcheidung vom Bande , außer der

Nichtigkeitserklärung, giebt es nach katholiſchem Kirchen .

recht nicht. Nach dem proteſtantiſchen Kirchenrechte wird

*) Insbeſondere , wo es ſich um die Richtigkeitserklärung wes

gen vorhergegangenem und immerwährenden Unvermögens

handelt , find beſondere Vorſchriften , wie der Beweis ers

hoben werden ſoll , aufgeſtellt.
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durch die Eheſcheidung vom Bande , welche aus den

Gründen , die bei den Katholifen zu einer beſtändigen

Trennung von Dilich und Bett führen ausgeſprochen

zu werden pflegt, das Band der ehelichen Verbindung

völlig zerriſſen , und alle gegenſeitigen Rechte und Pflich .

ten der beiden Ehegatten , ſowohl in Rückſicht ihrer

Perſon , als ihrer Güter , werden völlig aufgehoben .

S. 53.

Folgen der Beruht hingegen die Eheſcheidung nicht auf einer

Ehefdheidung ungültigkeit der Ehe , ſondern iſt fie bloß eine eins

Bett. fache Abſonderung , ſo hört nur das Beiſammenleben

der Ehegatten auf; im Uebrigen hingegen beſteht die

Ehe fort

Bei einer Eheſcheidung von Diſch und Bett fönnen

die Eheleute zwar getrennt leben , aber fein Theil darf

zu einer andern Ebe ſchreiten . Es beſteht alſo , das Bei.

ſammenleben der Ehegatten ausgenommen , die Ehe fort.

Das gilt ſowohl von der durch die geiſtliche Behörde

ausgeſprochenen Ebeſcheidung, als die durch das bür.

gerliche Gericht erkannte Abfönderung. Wie es fich mit

dem Vermögen geſchiedener Eheleute verbalte , davon

ſpricht der folgende Paragraph .

S. 54.

Folgen beider Betreffend das Vermögen und die fünftige Unter:

Arten der haltung getrennter Ehegatten , ſo finden , wenn dieſel

a. In Bezies ben fich hierüber nicht vergleichen können , folgende

bung auf das Vorſchriften Statt :
Vermögen .

a. ſoll der Ehemann zur Herausgabe des zuges

brachten Guts der Ehefrau angehalten , und je

der Theil in den Genuß ſeines eigenthümlichen

Vermögens eingefeßt werden ;
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b. ſoll, auf ſich ergebenden Zobfall, tein Theil an

dem andern aus einem Ehetontrakt , oder in

Abgang eines ſolchen ab intestato ( ſogenanntes

Eherecht) erhswetſe etwas zu fordern haben ;

c. wird das Gericht erkennen , ob ein Theil dem

andern eine Entſchådigung und einen Beitrag

an die fünftige Unterhaltung zu leiſten habe

oder nicht.

Dieſer Paragraph ift für fich fiar . Nur was den Litt. c

betrifft , ift Nachfolgendes zu bemerken . Bei Beurtheilung

der Frage, ob ein Theil dem andern eine Entſchädigung zu

leiſten ſchuldig ren oder nicht , wird ſich der Richter durch

die Betrachtung feiten laſſen , auf welcher Seite die Schuld,

und wenn feiner von beiden Theilen ſchuldios ift , auf

welcher Seite die größere Schuld liege. Auch iſt , before

ders was den Beitrag an die fünftige Unterhaltung be.

trifft , der Vermögensſtand der Ebegatten zu berückſichtigen .

Geht die Eheſcheidung von der geiſtlichen Behörde aus ,

ſo hat dieſelbe in ihrem Urtheil Bebuff der Ausmittlung

der Entſchädigung und des künftigen Unterhalts anzuzeigen,

auf welchem Theil die Schuld ruhe.

S. 55 .

Die Kinder ſollen dem unſchuldigen Theil überlaſ- b. In Bezte.

fen werden , ſofern fich die Ehegatten nicht anders bung auf die
.

darüber verſtehen , oder es nicht von dem Gericht

aus erheblichen Urſachen für die Kinder ſelbft vors

theilhafter erachtet wird , fie dem andern Thell oder

einer dritten Perſon anzuvertrauen.

Das Gericht entſcheidet über die Koſten des Un

terhalts und der Erziehung der Kinder. Dteſe Laft

7
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roll dem ſchuldigen Theil , wenn ſein Vermogen dazu

hinreicht, auferlegt, fonft aber beiden Ehegatten im

Verhältniß ihres Vermögens obliegen , oder , bei der

Mittelloſigkeit des Sduldigen , von dem andern Theil

beſtritten werden.

Was die Verſorgung der Kinder betrifft, po muß fich

das Gericht vorzüglich durch die Rückſicht auf dasjenige lei .

ten laſſen , was für die Kinder am erſpriedlichſten iſt. Es

trägt ſich zuweilen zu , daß der Satte , welcher durch einen

einzigen Fehler den Grund zu der Eheſcheidung gegeben ,

dennoch beſſer geeignet iſt , die Kinder gut zu erziehen , als

der andere , gegen den fein ſolcher Fehler hat erwieſen wer .

den fönnen , deſſen Aufführung aber deßwegen nichts weni.

ger als tadellos iſt.

S. 56.

Vereinigung Getrennte Ehegatten , deren Trennung nicht auf

geſchiedener einer Ungültigkeit der eingegangenen Ehe beruht , wenn
Ehegatten .

fie fich wieder vereinigen wollen , find bloß gehalten

die Behörde , welche die Scheidung ausgeſprochen hat,

von threr Wiedervereinigung förmlich in Kenntniß zu

feßen.

1

Eine durch richterlichen Spruch getrennte Ebe fann

wieder hergeſtellt werden . Bei der Scheidung von Diſch

und Bett fteht es den Eheleuten frei , fich freiwillig wieder

zu vereinigen , ohne daß es einer andern Förmlichkeit be.

darf , als der Behörde , welche die Scheidung ausſprach ,

Kenntniß zu geben , und zwar deßwegen , damit die Be.

börde Kenntniß babe von der Beränderung der ehelichen

Berbältniffe.

Eine ungültig erklärte Ebe kann auch wieder hergeſtellt

werden , wenn in der Folge das Hinderniß , wegen welchem

fie ungültig erklärt wurde , wegfädt. Hier müſſen dann
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aber alle zur Eingehung einer Ehe vorgeſchriebenen Förm

lichkeiten wiederholt werden *).

*) Die hier vorgeſtellten Vorſchriften find , wie bereits bes

merkt worden , die Vorſchriften des kanontfchen Nechts ,

und insbeſonders des Konziliums von Trident. Was aber

die Verfügungen dieſes Konziliums betrifft, ſo ſind diejes

nigen , welche fich auf Glaubensſachen beziehen , von

denjenigen zu unterſcheiden , welche blofie Disziplinſas

chen betreffen . Die erſtern Verfügungen wurden bei uns

immer unbedingt anerkannt , nicht ſo die zweiten , ſondern

bei allen Anläffen die Behauptung aufgeſtellt, man er

kenne das Konzilium von Trident nur in Glaubensſachen,

(quoad dogmata et sacramentalia ) nicht aber in Disziplinjas

den ( quoad disciplinaria ) als verbindlich .

Was die Diſpenſationen bei Ehehinderniſſen betrifft, lo

wurde bis jekt im Kanton Luzern das kanoniſche Recht be

folgt, und die Diſpenſationen bei geiftlicher Behörde eints

geholt.

Nach dem öftreichiſchen Stirchenrecht haben die blos kanos

niſchen trennenden Ehehinderniſſe , die nämlich in dem

gemeinen kanoniſchen Rechte enthalten , in die Staatsgeſeße

aber nicht aufgenommen worden ſind , ſelbſt in Abſicht

auf die Materie des Sakraments , keine Wirkung mehr.

Daher wurde unterm 6. Merz 1783 verordnet , daß wenn

Perſonen eines zarten Gewiſſens in einem durch das Ehe

patent nicht verbotenen Orade die kirchliche Diſpens anſu

chen , folche von den Biſchöfent allezeit , ohne fie je abzus

ſchlagen , und unentgeldlich ertheilt werden fodle; ferner in

einer Verordnung vom 4. Şerbſtmonat 1783 wurde die

Meinung , als ob die durch das Ehepatent aufgehobenen

Disziplinarfaßungen des geiftlichen Rechts blos in Rüd .

ſicht auf die Gültigkeit des Kontrakts aufgehoben wären ,

hingegen in Beziehung auf das Saframent noch immer

beffünden , ausdrüdlich als ein frrthum erklärt. Endlich

in einem für Ofitgalizien erlaffenen şofdekret vom 16. DE

tober 1800 wird angezeigt , daß in Rüdricht jener Şinders

niffe , die blos kirchlich , und in das bürgerliche Recht nicht

aufgenommen ſind , die Partheien feiner Diſpenſation bes

dürfen . Rechberger. Sandbuch des öffreichiſchen Kirs

chenrechts Band ' II. S. 160.
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fünfter Titel.

Von der Vater rc a ft und der

Kind rc a ft.

Da die Geltern durch die Zeugung ein mit Anlagen zur

Moralität ausgeſtattetes Weſen in das Daſeyn rufen , ſo

verpflichten fie fich durch dieſe Thatſache , daſſelbe zu erzie.

hen , und es während der Zeit , die dazu erforderlich iſt ,

zu ernähren und zu verpflegen ; und der Staat , der alle

rechtsfähigen Weren , die ſich nicht felbft ihrer Rechte

theilhaftig machen fönnen , unter ſeinen beſondern Schuß

nimmt , ſorgt dafür , daß die Geltern ihre Verpflichtung

gegen ihre unmündigen Kinder erfüllen , und ſichert ihnen,

um fie in den Stand zu feßen dieſes zu thun ,, diejenigen

Perſonen- und Sachenrechte zu , deren Inbegriff die älter .

lidhe Gewalt ( 26 a ) ausmacht. Das durch die Natur

gegründete Nechtsverhältniß zwiſchen Aeltern und Kindern

muß demnach durch das Gefeß näher beſtimmt und gefi.

chert werden , damit weder die Kinder fid der Gewalt

der Heltern entziehen , noch die Geltern ihre Gewalt gegen

die Kinder mißbrauchen .

Dieres Rechtsverhältniß entſteht in der Ehe auf eine

gereßmäßige , und außerhalb derſelben auf eine gereßwid.

rige Weiſe , und da die Verſchiedenbeit der Entſtehungs .

art in dem erhältniſſe ſelbſt wichtige Modifikationen bet .

vorbringt , ſo zerfällt dieſer Titel in zwei Kapitel , von

denen das erſtere das Rechtsverhältniß zwiſchen den del.

tern und den ebelichen , und das zweite dasjenige zwiſchen

den deltern und den unehelichen Kindern zum Gegenſtande

bat.

Erſtes Kapitel.

Von den ehelichen Kindern.

S. 57.

Diejenigen Kinder , welche während der Ehe ,

oder während drethundert Tagen nach Aufhebung der

Beftimmung

der ehelichert

Ceburt.
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Ehe , von der Ehefrau geboren werden , haben drett

Ehemann zum Bater.

Für jedes von einer Gattin geborne Kind ftreitet die

rechtliche Vermuthung , daß es von dem Manne in der

Ebe erzeugt worden ren. Die Wermuthung füßt fich auf

die gewöhnlichen Ereignungen , auf das Recht der Unbe.

fcholtenheit der Frau , auf die Betrachtung , daß ohne Bee

weis des Gegentheils angenommen werden müſſe, fie babe

die eheliche Treue nicht verleßt , und endlich auf die Be.

trachtung , daß wie Montesquieu fagt, der Mann zum

Hütber ſeiner Frau beſtellt ift.

Doch fann dieſe Bermuthung nur in foweit Statt ha.

ben , als ſie dem ordentlichen Laufe der Natur nicht wider.

ſpricht. Wach den Beobachtungen der Naturforſcher bat

die Zeugung am frübeften nach vollendeten fechs Mo.

naten , und am fpäteſten vor Eintritt des eilften Mo.

nats die Geburt zur Folge. Da man im Rechten dreißig

Lage für einen Monat rechnet , ſo werden 180 Lage für

den fürzeſten und 300 Lage für den längſten Zeitraum

von der Zeugung bis zu der Geburt angenommen. Alſo

bört die rechtliche Bermuthung der ehelichen Geburt auf ,

wenn das Kind von einer Gattin entweder ſchon vor dem

Zeitraum von ſechs Monaten oder 180 Tagen ſeit der Ber.

ebelichung geboren worden iſt , oder erſt nach zehn Mona .

ten oder 300 Tagen feit der Zeit als der Mann verſtorben

oder ihr ebelich beizuwohnen aufler Stand war.

S. 58.

Dieſer kann jedoch die eheliche Geburt des Kin

des anſtreiten , wenn er beweist , daß er von dem

dreihundertſten bis zum hundert und achzigſten Tag

vor der Geburt dieſes Kindes in der phyſiſchen Un

möglichkeit war , ſeiner Frau ehelich beizuwohnen.

Dieſer Einſpruch gegen die eheliche Geburt muß aber

långſtens inner einem Monat , nach erhaltener Kennts

niß derſelben , erhoben werden.
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Es wird dem Ebemann geſtattet, die rechtlich ver

muthete eheliche Abſtammung eines inner dem ge

feßlichen Zeitraum zur Welt gekommenen Kindes zu be.

ftreiten.

Zu dieſem Behuf reicht aber weder das Vorgeben des

Mannes zu , daß er ſeiner Frau nie oder wenigſtens in

keinem ſolchen Zeitpunfte beigewohnt habe , daß das Kind

für das reinige gebalten werden könnte , noch auch das

Zugeſtändniß der Frau , daß das Kind einen Undern als

den Ehemann zum Vater habe. Denn der Mann , dem

das ausſchließende Recht und die Pflicht ſeiner Frau bei.

zuwohnen, zuſteht, hat die gegründete Vermuthung wider

fich , und weder feiner partheiiſchen Ausſage , noch dem

chändlichen , in mehrfacher Rückſicht verdächtigen Se.

ſtändniſſe des Weibes , aus einem Ehebruch en.pfangen zu

haben , fann Glaube beigemeſſen werden . Darum fordert

das Gefeß , daß der Mann die Unmöglichkeit , daß das

Kind , ( nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur ) von

ihm erzeugt worden ſeye , beweiſe . Dieſer Beweis fann

entweder aus der förperlichen Beſchaffenbeit des

Mannes , vermöge welcher er ſeiner Frau in dem zur

Rechtmäßigfeit der Geburt erforderlichen Zeitraume nach

Ausſage der Kunſtverſtändigen nicht beigewohnt haben

konnte , geführt werden , oder aus einer , mittelſt unzwei.

felhafter Zeugenſchaften bewährten , ununterbrochen ſo

lange Zeit fortgeſeßten Abweſenheit des Mannes , daß er ,

( vorzüglich im Falle einer durch glaubwürdige Zeugniſſe

beſtätigten weiten Entfernung oder gefänglichen Anhal.

tung ) in dem erwähnten Zeitraume mit ſeiner Frau fei .

nen Beiſchlaf pflegen konnte : Eine ſolche Beſtreitung iſt

auf eine Friſt von einem Monat beſchränkt. Dieſe Frift

fängt vom Tage der Wiſſenſchaft der Geburt , die der

Mann im Falle einer Abweſenheit oder Verhehlung erft

ſpäter erlangt baben fann , zu laufen an . Unterläßt

der Ehemann die Beſtreitung, ſo liegt darin ein Beweis

ſeiner Anerkennung , daß er ſelbſt das Kind erzeugt

habe.
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S. 59 .

Das vor dem hundert und achtzigſten Tag , von

der Heirath an gerechnet, geborne Kind kann von

dem Ehemann nicht verläugnet werden , wenn er

vor der Heirath von der Schwangerſchaft Kenntniß

hatte.

Wenn ein Kind vor dem 180 Lage nach Schließung

der Ebe geboren wird , ſo fann laut dem in der Erflärung

zum ſ. 57 Geſagten , der Ehemann die Rechtmäßigkeit der

Geburt anſtreiten . Wenn ihm aber vor der Heirath die

Schwangerſchaft ſeiner Braut bekannt war , fo verliert er

dieſes Recht, indem angenommen wird , durch Schließung

der Ebe babe er anerkannt , daß er ſchon vor der Berebe.

lichung Erzeuger des Kindes war , und weder er noch minder

ein Dritter fann die Rechtmäßigkeit des Kindes beſtreiten.

Bei den Beſtimmungen über die eheliche Geburt be.

günftigen die Sereße immer die Kinder , indem man die

Ehe auch darum eingeführt anſieht, um den Stand der

Kinder , welche eine Gattin erzeugten , ficher zu ſtellen ,

und ihnen in der Perſon des Mannes einen fichern Bea

ſchüßer zu geben . Von daher auch der Grundſaß : pater

est , quem nuptiæ demonstrant.

Bildten

der Eltern .

S. 60 .

Die Aeltern ſind verflichtet, ihre Kinder zu ers

ziehen , d . i .: für ihr Leben , ihre Geſundheit und

ihre Ehre zu ſorgen , ihre körperlichen und Seiſtess

fråfte zu entwideln , und durch Unterricht in der Re

ligion und in nůßlichen Kenntniffen den Grund zu

ihrer fünftigen Wohlfahrt zu legen , und ihnen wah

rend dieſer Zeit den anſtåndigen Unterhalt zu ver

ſchaffen.



104

Die Verpflichtung der Aeltern ihre Kinder zu erziehen

fließt aus der Thatſache der Zeugung und aus dem In.

balte des Ehegelübdes. Die Erziehung zerfäüt in die mo.

raliſche und in die pragmatiſche; die erſtere hat die Ent.

widlung der moraliſchen Anlagen des Zöglings zum Se

genſtande, und ſoll ibn zu der Erkenntniß ſeiner Pflichten

und ſeines Endyweds als eines moraliſchen Werens füb .

ren , und die leßtere ſoll ihn geſchidt machen , Andern

nüßlich zu werden , und ſich ſelbſt durch die Welt zu brin..

gen . Da das Kind während der langen Dauer feiner

Erziehung unfähig iſt für ſich ſelbſt zu ſorgen , ſo muß es

während derſelben von ſeinen Veltern verpflegt werden.

Die Pflege begreift alles unter fich , was es zu ſeinem Un.

terhalt im weiteſten Sinne des Wortes bedarf , Nabrung,

Kleidung , Wohnung , Beſorgung in geſunden und fran.

ken Tagen ac . Ebeliche Kinder haben das Recht auf eine

anſtändige, das heißt dem Vermögen und dem Stande

der Heltern angemeſſene, uneheliche hingegen blog auf eine

nothdürftige Verpflegung. Dbſchon der Unterhalt der

Kinder hauptſächlich dem Pater obliegt , ſo hat doch auch

die Mutter , wenn der Vater mittellos ift , den Unterhalt

zu übernehmen .

S. 61 .

Die Vormundſchaftsbehörde ſoll darüber wachen ,

daß die Heltern ihre Pflichten gegen ihre Kinder ers

füllen , und pflichtvergeſſene Heltern , die vergeblich

von ihr dazu ermahnt worden ſind , der obervormunds

ſchaftlichen Behörde anzeigen , welche nach unterſu

chung der Sache die nothwendigen Verfügungen zu

treffen hat.

Da die Kinder weder im Stand noch in der Lage find,

ihr Recht auf die Erziebung und Verpflegung gegen ihre

Aeltern ſelbſt geltend zu machen , ſo ſorgt dieſe Sagung

für die , freilich ſeltenen Fälle, wo pflichtvergeſſene Ael.

tern die Ergiebung oder Verpflegung ihrer Kinder ver.
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nachläßigen. Die öffentliche Behörde , welche am rdido

lichſten mit der unmittelbaren Aufſicht über die häusliche

Erziehung beauftragt werden kann , iſt die Vormundſchafts .

behörde ; weil ſie die genaueſte Kenntniß von den Fami.

lienverhältniſſen hat , und am nächſten bei der Hand ift ,

um ohne großes Aufſehen zu erweden , was in dergleichen

Fäden immer zu vermeiden iſt , die Weltern zu der Erfül.

lung ihrer Pflichten zu ermahnen. Erreichen ihre Ermab

nungen ihren Zweck nicht , ſo ſollen ihr die obervormund.

fchaftlichen Behörden , die zunächſt die Kommiſſion des In.

nern und dann der Kleine Rath find , an die Hand gehen,

und wenn ſie von ihr dafür angegangen werden , nach un.

terſuchung der Sache die erforderlichen Verfügungen treffen .

Als eine ſolche Verfügung kann insbeſonders angewen.

det werden , die Kinder der Gewalt der Aeltern zu entzie.

ben , denſelben einen Bogt zu verordnen , der von nun an

für ſie ſorgt, und die Summe zu beſtimmen , welche die

Aeltern für die Erziehung und Unterhaltung ihrer Kinder

demſelben zu beſtimmten Zielen bezahlen fouen.

S. 62 .

Die Heltern ſind berechtigt, Kinder , die ihnen Nechte

muthwillig entweichen , oder von andern vorenthalten der Ueltern

werden , mit obrigkeitlichem Beiſtande wieder in ihre

Sewalt zu bringen ; ſie ſind auch befugt, unſittliche ,

ungehorſame, oder die häusliche Ordnung und Ruhe

ſtörende Kinder auf eine mäßige , und ihrer Seſunds

heit unſchädliche Art zu züchtigen .

Das Gefeß muß die Aeltern in den Stand feßen die

Kinder inſoweit zum Gehorſam anzuhalten , als dieſes zur

Erfüllung ihrer Pflichten nothwendig iſt. Der Inbegriff

der Rechte , die das Gefeß den Heltern zu dieſem Zwecke

einräumt , macht die älterliche Gewalt aus , die in der

Regel von dem Vater als dem Haupte der Familie ausge.

übt wird. Die in dem Paragraph angeführten Befugnifie

ergeben fich als nothwendige Mittel aus dem Rechte der
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Aeltern , die Kinder zu erziehen und zu leiten , folglich fie

unter genauer Aufſicht zu halten , und ibren Anord .

nungen die nöthige , wirkſame Kraft zu geben .

Wenn ein Kind ſeinen Heltern entlauft oder ihnen von

andern entführt oder vorenthalten wird , ſo können ſie daf

felbe mit Hülfe der Polizei wieder in ihre Gewalt bringen ,

und diejenigen , welche Kinder ihren Seltern entziehen ,

machen ſich ſtraffällig. Sollte ſich jedoch ein Kind aus

Furcht einer grauſamen Behandlung von ſeinen Ueltern

entfernt und bei einer fremden Perſon Schuß geſucht

baben , fo macht ſich dieſe nicht verantwortlich , wenn fie

demſelben einen kurzen Aufenthalt in ihrem Hauſe geftat.

tet , ſobald ſie den Vorfal ſogleich der Polizei anzeigt ,

und die weitere Anweiſung derſelben befolgt. Das Recht

der Züchtigung ſodann kann nur ſo weit gehen , als es

nothwendig iſt , um die Familienordnung herzuſtellen. Die

Ueberſchreitung der rechtlichen Grenze iſt , nach Verhältniß

der Sache, als ein die perſönliche Sicherheit des Kindes

verleßendes Polizeivergeben , oder als ein der öffentlichen

Sicherheit und Strafgewalt widerſtreitendes Verbrechen

ſtrafbar.

S. 63.

Der auf die Erziehung der Kinder gemachte Auf

wand giebt den Aeltern keinen Anſpruch auf das von

den Kindern nachher erworbene Vermogen.

1. So beträchtlich auch insgemein der Aufwand , ſo

groß die Mühe und Sorgfalt iſt, welche die Keltern für

die Erziehung ihrer Kinder tragen , ſo ſind ſie doch nicht

zu einem rechtlichen Anſpruche auf einen fünftigen , aus .

gleichenden Erfaß geeignet . Denn in dem Falle , daß das

Kind fein eigenes Bermögen befißt, woraus der Unterhalt

beſtritten werden kann , iſt der Aufwand zur Erziehung der

Siinder für die Erzeuger , welche das Kind in den hülfloſen

Zuſtand verſeßt haben , eine Rechtspflicht ( s . 137 ) , für

deren Erfüllung fein Erſaß begehrt werden kann . Die be
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fondere zärtliche Sorgfalt der Aeltern aber , fann man

mit Grunde fagen , gehört zu den unſchäßbaren Sachen ,

die feiner Ausgleichung im Gelde fähig ſind.

2) Eine gerichtliche Klage auf den Erfaß des Erzie .

hungsaufwandes läßt fich auch bei einer natürlichen Ge.

müthsbeſchaffenheit der Altern und Kinder nicht beſorgen ,

und kann nur durch die unnatürliche Sinnesart eines

Kindes , ſeine Weltern in Dürftigkeit ſchmachten zu laſſen ,

veranlaßt werden. Dafür aber hat das Gefeß in dem

nachfolgenden Paragraphen geſorgt.

S. 64 .

BAichten

der Kinder.

Die Kinder ſind ihren Altern in jedem Alter Ach :

tung und Ehrfurcht ſchuldig.

Sie ſind verbunden , dieſelben im Unglúd nach

Kråften zu unterſtüßen , und ſie im Verarmungsfalle

nach ihrem Vermögen anſtåndig zu unterhalten .

Ob der anſtändige Unterhalt in einer Naturalverpfle.

gung oder in einem jährlichen Beitrage beſtehen ſoll , und

in welchem Betrage er auszumeffen fer, bängt von den auf

eine billige Weiſe zu beurtheilenden Umſtänden ab . So

wie dieſe Umſtände fich verändern , fann eine Erhöhung

oder Verminderung eintreten . Sind mehrere Kinder vor.

handen , po liegt ihnen die Erfüllung dieſer Pflicht insge.

fammt, wenn aber einige darunter mittellos find , dett

Vermögenden insbeſondere ob . Aufällige Anſtände zu ent.

cheiden iſt Sache des Civilrichters.

S. 65 .

Die Kinder erlangen den Geſchlechtsnamen ihres Nechte

Vaters , fein Ortsbürgerrecht und alle übrigen nicht der Kinder .

blos perſönlichen Rechte ſeiner Familie.
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1 ) Bei Schließung der Ehe hat der Mann die Abſicht,

daß rein Name und fein Stamm fortgepflanzt werden

fou, und die öffentliche Verwaltung hat mehrere politiſche

Gründe , dieſen Wunſch zum Gefeße zu erbeben . Das

e beliche Kind erbält alſo den Familiennamen des Vaters ;

e8 wird ein Mitglied der Familie des Baters , ſomit aller

derfelben verliebenen Rechte theilhaft. Daber bat es

Anſpruch auf das Recht eines Staatsbürgers ( $. 19)

auf die übertragbaren Standesrechte , auf die Rechte des

obnfißes , wobin es dem Pater folgen muß , auf den

Gerichtsſtand , auf die Familienfideifommiffe , oder Fami.

lienſtiftungen u. f. w.

2) Auf die nicht übertragbaren Standesrechte des Va.

ters , d. i . jene, die ihrer Natur oder den gereßlichen vor.

ſchriften nach bloß der Perſon ankleben , wie z. B. Se .

nioratsrechte , und auf die mit öffentlichen Aemtern ver.

bundenen Vorzüge baben die Kinder feinen Anſpruch .

3) An den Familienrechten der Mutter , wie . B. an ,

Stiftungen ihrer Familie nebmen ibre Kinder keinen

Theil ; wohl aber ſtehen ſie mit der Mutter und den Ver.

wandten derſelben in dem Verbältniſſe der natürlichen

Verwandtſchaft ( S. 15 , ) und genießen die davon abhängi.

gen Sachenrechte.

S. 66 .

Die Rechte, welche vorzüglich dem Vater als Haupt

der Familie über die Kinder zuſtehen , machen die

våterliche Sewalt aus.

Väterliche

Gewalt .

Der Grund , auf welchem der Ehemann überhaupt als

das Haupt der Familie betrachtet werden muß , beweiſet

auch , daß ihm in Rüdlicht des Erziehungsgeſchäftes größere

Rechte zufteben . Denn obſchon die Hertern in der Erziehung

einverſtändlich zu Werke geben ſollen , ſo muß doch im

Falle eines Widerſtreites ein entſcheidender Wille eintres

ten, und dieſer fommt dem Manne zu ( 5. 45). Der Inbegriff

der dem Vater als Haupt der Familie vorzüglich gebüh.
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a. Sucht.

renden Rechte über die Kinder macht die väterliche Se.

walt aus. Sie iſt kein Eigenthumsrecht * ) , die Kinder

als Mittel zu beliebigen Zweden zu verwenden , ſondern

eine auf den Zweck der Erziehung , auf das wahre (nicht

eingebildete) Wohl der Kinder eingeſchränkte Gewalt ,

und begreift, nebſt den bereits angeführten , zugleich der

Mutter (obgleich auf eine dem entſcheidenden Anſehen des

Vaters untergeordnete Wetre ) zukommenden Rechten , noch

insbeſondere nachſtehende Rechte in fich .

S. 67.

Wenn der Vater ein ungehorſames Kind nicht in

Zucht und Ordnung zu halten vermag , und die Auf

führung deſſelben ihm wichtige Gründe zur Klage giebt,

ſo kann das Gericht auf ſein Begehren und auf ſeine

Koffen die Einſperrung des Kindes in einer öffentlichen

Anſtalt bewilligen .

Dieſe Einſperrung kann auf eine beſtimmte oder

auf eine unbeſtimmte Zeit , die jedoch nie länger als

ein Jahr dauern und fich nicht über das Alter der

Volljährigkeit erftreden darf , verhängt werden .

Sobald der Vater oder, nach deſſen Abſterben, der

Vormund mit der Reue oder Beſſerung des Kindes

zufrieden iſt, ſo kann er von dem Gericht die Freis

laffung deſſelben verlangen, welche ſogleich ohne weitere

Unterſuchung bewilligt werden ſoll.

S. 68.

Der Båter tann rein Kind zu dem Beruf, welcher b.Berufswabl.

er für daſſelbe angemeſſen findet , erziehen.

*) Mach dem römiſchen Rechte war ſie es. Der Vater durfte

anfänglich ſeine Kinder ſogar tödten , oder als Sklaven

Verkaufen . In ſpätern Seiten wurden dieſe Rechte beſchränkt,

und die neuern Gefeßgebungen verbannten dieſen , die Menſch

beit entehrenden Begriff gang.
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Fedoch kann das Kind , wenn es ſein Berlangen

nach einer andern , feiner Neigung und ſeinen Fähigkeiten

mehr angemeſſenen Berufsart dem Vater fruchtlos vorge

tragen hat , fein Geſuch vor die vormundſchaftliche Be

hörde bringen , welche mit Rüdſicht auf das Vermogen

und die Einwendungen des Vaters darüber zu erkennen hat .

1. Feder Stand, jede für immer oder doch für eine lange

Dauer vorgereßte Beſchäftigung fordert, um ihr mit gutem

Erfolge obzuliegen , eine Vorbereitung, wozu der Grund oft

frühe gelegt, und ſchon die erſte Ausbildung der förperlichen

oder geiſtigen Kräfte dazu eingerichtet werden muß. Die

Momente, worauf es bei dieſer für die gange Lebenszeit

wichtigen Wahl anfömmt , ſind die förperlichen Kräfte ,

die Geiſtesgaben, die Neigung, das äußere Vermögen, die Fa.

milienverhältniſſe, und die ſowohl von dieſen Momenten als

von mannigfaltigen äußern Umſtänden abbängende größere

oder mindere Wahrſcheinlichkeit eines guten nüßlichen Fort

ganges auf der gewählten Laufbahn. Da man dieſe Beur.

theilung dem unreifen , unmündigen Alter nicht zutrauen

fann , ſo muß man ſie der Sorgfalt der Aeltern und vorzüg.

lich des Vaters , der im Augemeinen jene Momente am

ſicherſten würdigen kann , überlaſſen. Nur wenn die Be.

ftimmung des Vaters den förperlichen Kräften des Kindes ,

oder dem Vermögen und Stande der Aeltern offenbar wider

ſpräche , würde die amtliche Vorſorge gegen den Mißbrauch

der Scwalt eintreten . ( §. 79 Ziffer 5. )

Nach erreichter Mündigkeit kann dem Kinde eine minder

veränderliche , fortdauernde Neigung , worauf es bei einer

gedeihlichen Standeswahl vorzüglich anfömmt., zugetraut ,

und es fönnen auch ſeine Talente aus zuverläßigern Merf.

malen beurtheilet werden . Darum geſtattet das Gereß , daß

ein mündiges Kind ſein Berlangen nach einer andern Stan .

deswahl dem Vater , und , wenn dieſer wiederholt auf feinem

Entſchluſſe beharret , der vormundſchaftlichen Behörde ( mit.

telft ſeiner Berwandten oder allenfalls unmittelbar ſelbſt )

portragen dürfe. Wenn die Bebörde die Bitte nicht offenbar
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ungegründet , und daher das Kind auf den gerechten und
billigen Entſchluß des Vaters zu verweiſen gut findet , ſo

wird es vor allem die Einwendungen des Vaters , die aus

den obigen , andern oft urbekannten Verhältniſſen der Bitte

entgegen ſtehen fönnen , vernehmen ; wenn dieſe nicht be.

friedigend find , den Umſtänden , allenfalls mit Beiziehung

einiger Verwandten oder Lehrer des Kindes , genauer nach

forſchen , und den Vater zur biligen Abänderung ſeines

Vorfaßes zu bewegen ſuchen , oder mit Rüdficht aufdie oben

angedeuteten Verhältniſſe die angemeſſene Verfügung treffen.

Daß in zweifelhaften Fällen überhaupt die Wahl des Vaters

vorgezogen , daß insbeſondere der Vater , wenn er von ber

ſchränktem Vermögen iſt , auf eigene Koſten feinen Sohn

ftudiren laſſen , oder daß ein Kind gegen ſeine anbaltende

Neigung zur litterariſchen Laufbahn nicht angehalten , da.

gegen die bloße Verwechslung eines Gewerbes gegen ein

anderes nicht leicht verſagt werden ſoll , find Betrachtungen ,

die von felbft auffallen .

S. 69 .

Während der Minderjährigkeit darf kein Kind ,

ohne Einwilligung des Vaters , das väterliche Haus

verlaſſen .

Hlevon iſt bloß der Fall ausgenommen , wo ein

Sohn zum Dienſte des Vaterlandes aufgerufen würde

oder wo ein Kind in beſondern Fåden die Bewilligung

hiezu , ungeachtet der Einſprüche des Vaters von der

obervormundſchaftlichen Behörde , nachdem die Waiſen

behörde ein Gutachten eingereicht haben wird , erhalten

båtte.

. 70.

Solange die Kinder in der våterlichen Gewalt fich e. Vermögert

befinden , kommt dem Vater die Verwaltung und die

Nußnießung des allfälligen Vermögens derſelben zu .

1
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alles , was die Kinder durch Erbſchaft oder auf andere

Weiſe erhalten , iſt ihr Eigenthum. Weil aber die unter

väterlicher Gewalt ſtehenden Kinder aus Unreife der Einſicht

über ihr Vermögen nicht Sorge tragen können , ſo iſt die

Verwaltung deſſelben dem Vater anvertraut , dem daber

alle Pflichten eines Vormundes Obliegen.

Nach dem Vorbilde des römiſchen Rechts verwilliget das

Gereß des Kantons Luzern , gleich andern neuern Gefeß .

gebungen dem Vater die Nußniefung des Vermögens

der unter ſeiner Gewalt ftebenden Kinder. Es ift dieſes

ein Recht, das nur dem Vater nicht aber der Mutter

juſtebt. Der Vater , da ibm die Benußung des Vermögens

gufommt, hat keine Rechnung über die Zinſen abzulegen,

wohl aber über das Kapital zur Zeit , als die väterliche

Gewalt aufhört , inſoweit es in ſeinen Handen liegt.

S. 71 .

Die Nußnießung erſtređt ſich nicht auf dasjenige

Vermogen , welches den Kindern unter der ausdrůd

lichen Bedingung geſchenkt oder vermacht worden ift,

daß der Vater feinen Senuß davon haben ſou.

Ueber ſolches Vermögen hat der Vater ebenfalls die

Berwaltung , iſt aber gebalten über Ertrag und Ver .

waltung deſſelben gleich einem Vormund Rechnung abzu.

legen.

S. 72.

Bei der Nußnießung werden die Rechte , welche

dem Eigenthümer gegen den Nußnießer zuſtehen , am

Plaß der Kinder von der Waiſenbehörde ausgeübt.

Dem Eigentümer eines Vermögens ſtehen gegen

den Nugnießer deſſelben gewiſſe Rechte zu , welche im

Sachenrecht da , wo von der Nußnießung überhaupt

wird gebandelt werden , nåber ju entwiceIn find . Da die
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Kinder dieſe Rechte eines Eigenthümers nicht ſelbſt aus.

üben fönnen , fo find die Waiſenbebörden angewieſen , es

an ihrer Statt zu thun .

S. 73.

Die Watſenbehörde hat ebenfalls dafür zu ſorgen ,

daß , ſo wie der Vater den Beſitz des Vermögens

Teiner Kinder erlangt , ein Verzeichniß darüber auf

genommen , und angemeſſene Sicherheit dafür geleiſtet

werde , in welcher Hinſicht er von ihr zu Einlegung

des Kapitalguts in die Depoſitalkaffa angehalten wer

den kann.

Das Recht des Vaters Vormund , Verwalter und Nuß.

nießer über das Vermögen zu ſeyn , welches ſeine Kinder

befißen , iſt ein Ausfluß der väterlichen Gewalt , ſo daß er

daſſelbe nicht aus einem Auftrage der Behörde abzuleiten

hat. Er iſt aber in der Ausübung dieſes Rechts gleich

den verordneten Vormündern der Aufſicht der Vormund.

ſchaftsbehörde unterworfen. Dieſe hat daher Kenntniß zu

nehmen , wann ein Vater den Befiß des Vermögens feiner

Kinder erhält , dafür zu ſorgen , daß ein Verzeichniß oder

Inventarium darüber errichtet, und der Vater das Kapital.

gut entweder in die Depoſitalkaſſe einlege , oder daſſelbe

fonft fichere. Zu dieſem Endzweck ſind die Wäter anzu.

weiſen , wenn einem Kinde aus irgend einem Grunde Ver

mögen anfällt , der Vormundſchaftsbehörde des Heimaths.

orts die Anzeige davon zu machen. Als Zwangsmittel

dürfte dienen , daß wenn die Anzeige unterrafen oder ver .

ſpätet wird , ohne daß eine genügliche Entſchuldigung bei.

gebracht werden kann , die Vormundſchaftsbehörde über

das Vermögen des Kindes einen außerordentlichen Bei.

ſtand reßt.

$. 74.

Uteber das , was ein , obgleich minderjähriges , je:

doch außer der Verpflegung der Heltern ſtehendes Kind

8
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durch feinen Fleiß erwirbt, ſo wie auch åber die Sachen ,

die einem Kind nach erreichtem fünfzehnten Jahre zum

Gebrauch übergeben worden ſind , kann es frei ver

fügen.

Was hingegen die Kinder , fo lange fie unter der

våterlichen Obforge ſtehen , mittelft Handarbeit im Hauſe

des Vaters verdienen , gehört dem lettern.

Kinder , die mechaniſchen Geſchäften , einem Gewerbe

oder einer Handlung gewidmet ſind , fönnen fich icon

in der Minderjährigfeit durch eigenen Fleiß etwas erwer.

ben. Empfangen ſie noch den Unterhalt von dem Vater,

ſo gebört ihm auch der Erwerb , weil zu vermutben iſt ,

daß ſelber den Aufwand auf die Erziehung nicht über

ſteigen . Die Aeltern können auch begehren , daß die Kinder

ihnen in ihren eigenen Berufsgeſchäften , bäuslichen Ar

beiten und Verrichtungen unentgeltlich beiſteben .

Wann das Kind fich außer der Verpflegung des Vaters

befindet, fo geftattet ihm das Gefeß die freie Verwaltung

feines eigenen Erwerbes , theils zur Ermunterung des

Fleißes , theils aus der Vermuthung , daß der Erwerb den

Aufwand faum beträchtlich überſteigen werde.

Von der Vermögensverwaltung des Vaters iſt auch das.

jenige ausgenommen , was einem Kinde nach erreichtern

fünfzehnten fahre zum Gebrauche überlaſſen worden iſt.

Mit verbrauchbaren Sachen , worunter auch das Geld ge

hört , iſt die freie Verfügung unzertrennbar verbunden.

Aber auch in den übrigen wird durch die freie Ueber.

Taffung von Seite des Vaters zugleich die unbeſchränkte

Verfügung zugeſtanden , und dieſe kann zum Nachtheile

derjenigen , die in dieſem Zutrauen dergleichen Sachen an

ſich gebracht haben , nicht mehr widerrufen werden. Doch

beſchränkt das Gefeß dieſes auf diejenigen , welche das

fünfzehnte Jahr erreicht haben , von den Unmündigen zu

kaufen oder einzutauſchen , iſt verboten .
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S. 75.

Die unter der våterlichen Gewalt ſtehenden Kinder a. Verbindlich.

können ohne Einwilligung des Vaters keine gültigen feiten der
Sinder.

Verbindlichkeiten eingehen. Solche Verbindlichkeiten

find ſowohl für den Augenbliæ , in dem ſie geſchloſſen

wurden , als für alle Zukunft ohne Kraft, und es iſt

auf ſie überhaupt dasjenige anzuwenden , was über die

verbindlichen Handlungen der unter der Vormund

ſchaft ftehenden Pflegbefohlenen ( S. 111 und 112 )

beſtimmt wird , jedoch unter Vorbehalt der in den

zwei nachſtehenden Paragraphen bezeichneten Fällen.

So lange die Kinder unter väterlicher Gewalt ftehen ,

find fie, wie aus dem bisherigen erbellet , ſowohl in Rück

ficht ihrer Perſon als auch in Rücklicht ihres Vermögens,

dem Willen des Vaters untergeordnet ; fie fönnen weder

über ihre Perſon (durch Berdingung zu perſönlichen Dienft.

leiſtungen ) , noch über ihre äußern Güter und Rechte frei

verfügen , folglich ohne Einwilligung des Vaters darüber

feine gültige Verbindlichkeit ( durch Verträge ) eingehen.

Allein aus dieſem Saße , der als eine wichtige Folge

der nächſt vorber gegangenen Vorſchriften hier aufgenom .

men ward , fließt nicht, daß die der väterlichen Gewalt

untergeordneten Kinder . überhaupt für ſich keine gültige

Berbindlichkeit (bloß zu ihren Gunſten ) abſchließen , noch

auch , daß fie ſich nicht andere Verbindlichkeiten ( 3. B.

durch Verſchulden ) aufladen fönuen. Da fie fich aber

hierin in einer gleichen Lage mit den unter Vormund,

ſchaft ſtehenden Pflegbefohlenen befinden , ſo wird dieſer

Gegenſtand vollſtändiger weiter unten vorgetragen.

S. 76 .

Ein unter der våterlichen Sewalt ftehender Sohn,

der mit Zuſtimmung des Vaters eine Stelle verwaltet,

oder einen Beruf ausübt , macht fich durch die Hand
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lungen , die er in Folge jener Stelle oder dieſes Be

rufes vornimmt , perſönlich verbindlich.

Gleichermaßen iſt ein Sohn für geſchloſſene Verträge

verbindlich , wenn er das Alter der Volljährigkeit er :

langt hat , und er mit Wiſſen des Vaters für ſich ſchal

tet und waltet, mit Ausnahme von Bürgſchaften , Seld

anleihen , Kauf und Verkauf von Liegenſchaften.

Da es in manchen Fällen einem Sohne, der noch un

ter der väterlichen Gewalt fteht , vortheilhaft feyn fann,

ſich noch vor erlangter Mehrjährigkeit durch die ueber

nahme von Militär. oder Civilſtellen , oder Eingebung von

Verträgen verbindlich machen zu können, ſo geſtattet dieſer

Paragraph dem Vater , ihn in gewisſen Hinſichten

( zu der Verwaltung einer Stelle oder der Ausübung eines

Berufs ) derſelben zu entlaſſen ( relative Emanzipation. )

Dieſe Entlaſſung erfordert keine andere Förmlichkeit als

die Zuſtimmung des Vaters , welche auch ſtillſchweigend

Statt finden kann. Der Sohn , der durch die Erlaubniß

eine Stelle zu übernehmen , oder einen Beruf auf eigene

Nechnung auszuüben, in Hinſicht auf dieſe der väterlichen

Gewalt entlaſſen iſt , wird dadurch nicht berechtiget , fich

überhaupt durch Verträge zu verpflichten , ſondern reine

Fähigkeit iſt auf diejenigen eingeſchränkt , welche er in

Folge ſeiner Stelle oder feines Berufs eingeht ; in allen

übrigen Beziehungen bleibt er der väterlichen Sewalt

unterworfen. Die Verpflichtungen , welche er in Hinſicht

auf jene Stelle oder dieſen Beruf eingeht , haften auf

feiner Perſon : denn ſo wie er berechtiget iſt , fich den Er.

werb zuzueignen , den die eine oder der andere abwirft,

iſt er auch verpflichtet , ſeine in Hinſicht auf dieſelben

eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen , ohne daß der

Water dafür belangt werden kann.

Schaltet ein Sohn mit Wifen des Baters überhaupt

für ſich, ſo macht er ſich für geſchloſſene Verträge überhaupt

verbindlich , doch muß ein folcher Sohn volljährig ſeyn , und

es befinden ſich folgende Verträge ausgenommen , nämlich
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Geldanleiben Kauf und Verkauf von Liegenſchaften und

der Bürgſchafts.Vertrag. Zu dieſen Geſchäften , damit ſie

gültig find , muß der Vater feine Einwilligung ertheilen .

Dieſelben befinden ſich in der Ausnahme theils wegen

ihrer Wichtigkeit , was beſonders bei den Verträgen um

Liegenſchaften der Fall iſt, theils weil namentlich die

Bürgſchaften oft leichtſinnig eingegangen zu werden pflegen .

S. 77.

Wenn ein unter der våterlichen Sewalt ſtehender

Sohn notoriſch im Namen ſeines Vaters ſchaltet und

waltet , und deſſen Geſchäfte beſorgt, ſo haftet der

Vater für die von demſelben eingegangenen Vertrage ,

ausgenommen Bürgſchaften , Geldanleihen , Kauf und

Verkauf von Liegenſchaften , als wofür eine ſpezielle

Autoriſation des Vaters nothwendig ift.

Wenn überhaupt der Vater aus einem von dem

Sohn geſchloſſenen Vertrage Nußen gezogen hat , ſo

haftet er , ſoweit dieſer Nußen reicht.

Der vorhergehende Paragraph bezeichnete die Fälle ,

wo der unter richterlicher Gewalt befindliche Sohn fich

für ſeine Perſon verbindlich macht , der gegenwärtige

Paragraph hingegen alle Fälle , wo der Sohn durch ſeine

Handlungen den water verbindlich macht.

S. 78 .

Dem Vater liegt die Verbindlichkeit ob , feine min

derjährigen Kinder zu vertreten .

Wenn aber der Vater in Fall kommt , mit einem

unter ſeiner Gewalt ſtehenden Kinde ein Rechtsgeſchårt

zu ſchließen , oder wo ſonſt das Intereſſc des Vaters

mit jenem des Kindes in Kolliſion geråth , muß dem

lettern ein außerordentlicher Beiſtand beigegeben wer:

den ( S. 186. )

}
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Aufhören der

väterlichen

Gewalt.

Es iſt eine natürliche Folge der väterlichen Gewalt ,

daß der Vater die Rechte feiner Kinder bewahren , auf

gefeßliche Art ihre rechtlichen Forderungen ficher ftellen ,

und durchreßen , dagegen ihre gefränkten Rechte gegen

widerrechtliche Anmaffungen vertheidigen , das ift, fie ver .

treten müſſe. Da aber niemand mit fich felbft einen

Vertrag ſchließen fann , ſo muß einem Kinde , welches

unter der väterlichen Gewalt ſteht, wenn es in Fal kommt

mit ſeinem Vater einen Vertrag zu ſchlieſſen , zu diefer

Handlung ein außerordentlicher Beiſtand gegeben werden,

der das Intereſſe des Kindes gegenüber dem Vater wahra

nimmt.

S. 79.

Die våterliche Gewalt hört auf:

1. Mit dem Tode oder der Bevogtung des Vaters.

oder des Kindes.

2. Mit der Volljährigkeit und der Herausnahme

des Bermögens; wenn nåmlich das Kind , nach :

dem es das zwanzigſte Jahr feines Alters erfüllt

hat , ſich mit ſeinem Vermogen von dem Vater

trennt , oder von ihm eine Ausſteuer empfängt,

oder ſonſt für ſich zu haushalten anfångt, und

auf dieſe Weiſe in den Zuſtand des eigenen Rechts

eintritt.

3. Durch die Emanzipation. Wenn der Vater fein

Kind vor zurüdgelegtem zwanzigſten Jahre vor

dem Gemeinderath, und mit Genehmhaltuug deſs

felben der våterlichen Gewalt entlaſſen erklärt.

4. Durch die Verehelichung des Kindes. In dieſem

Falle tritt der Sohn in den Zuſtand des eigenen

Rechts , und die Tochter tommt unter die Gea

walt ihres Ehemanns.

5. Durch Mißbrauch der våterlichen Sewalt. Gegen

dieſen Mißbrauch oder gegen die vernachläſſigung
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von Pflichten des Vaters , wodurch das Kind in

feinen Rechten getränkt wird , kann nicht nur

das Kind ſelbſt , ſondern jedermann , der davon

Kenntniß hat , und beſonders können die Vers

wandten den Beiftand der vormundſchaftlichen

Behörde anrufen. Dieſe Behörde hat den Gegen.

ſtand der Beſchwerde zu unterſuchen , die den Ums

ftånden angemeſſenen Verfügungen zu treffen, und

nöthigenfaus dem Kinde einen Vormund , unter

Beobachtung der hinſichtlich der Beſtellung eines

ſolchen vorgeſchriebenen Form ( S. 113 u . f.) , zu

beſtellen , wo dann die våterliche Gewalt anfhört.

3. 1. Wird der Vater bevogtet , ſo ift er auch nicht

mehr fähig , das Vermögen ſeiner Kinder zu verwalten

und ihre Angelegenheiten zu beſorgen , ſondern der Vogt

des Vaters muß diefe Beſorgung ebenfalls übernehmen ,

oder es wird dem Kind ein eigener Vogt gefeßt.

Zu 2. Wenn ein Kind , nachdem es das Alter der

Volljährigkeit erreicht , fich nicht durch die Herausnahme

ſeines eigenen Vermögens oder die Errichtung einer eigenen

Haushaltung von dem Vater fich trennt , ſo bleibt daſſelbe,

ſeines Alters ungeachtet unter der Gewalt des Familien

baupts. Durch die Trennung von dem Vater tritt der

Sohn in den Zuſtand des eigenen Rechts und die Tochter

in denjenigen, wo ſie mit Hülfe eines Geſchlechtsbeiſtandes

ihre Sachen felbft verwalten kann. ( f. 176).

Zu 3. Die Erklärung , Kraft welcher ein Vater den

Sohn vor Behörde als reiner Gewalt entlaſſen erklärt ,

nennt man Emanzipation. Sit der Sohn volljährig,

To fann er ſich in den Zuſtand.des eigenen Rechts durch

Trennung von dem Vater verfeßen , ift er hingegen nicht

vodjährig , ſo bedarf er der Emanzipation .

Zu 4 iſt keine Erläuterung nothwendig .

Zu 5. Die vernachläſſigung der Verpflegung und

Erziehung ergiebt ſich theils aus dem an Lag gelegten
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böſen Vorſake , ſich der Vorſorge für das Kind zu begla

ben, theils aus einer durch längere Zeit im Verborgenen

oder ungeachtet wiederholter Ermahnungen, die als gelin .

dere Mittel vorausgehen müſſen , fortgeſekten Verwahrto.

ſung der Paterspflichten .

Der Mißbrauch der väterlichen Gewalt im Gegen.

Taße der Vernachläſſigung beſteht in pofitiven Hand.

lungen , wodurch die förperliche Sicherheit des Kindes ,

die ihm zuſtehende Freiheit, die Ehre, Reinheit der Sitten,

das Vermögen oder andere demſelben gegen den Bater ge

bührende Rechte verlegt werden. Dabin gehören : der

verſuchte Kindesmord , die Anleitung zu böfen , unſittlichen

Handlungen, Ueberſchreitung der zugeſtandenen Züchtigung ,

Zwang zur Ebe oder zu einem Stande u. f. w.

Die Anzeige eines ſolchen Mißbrauchs oder der Vernaci

läffigung gehört nicht nur zur Pflicht der Mütter und der

Lehrer oder Erzieher , fondern ſteht auch dem Kinde felbft,

den Verwandten , Hausgenoſſen , Nachbarn , überhaupt

allen zu , die davon Kenntniß haben. Sie geſchieht bei

der vormundrchaftlichen Behörde , kann aber , je nach Bee

fchaffenheit der Sache auch an die Polizei- oder Krimi.

nalbehörde erfolgen .
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3 weites sta pitel.

Von den uneheliden Kindern.
}

S. 80.

Uneheliche Kinder ſind diejenigen , welche außer Beſtimmung
d. unehelichen

der Ehe erzeugt , und von einer unverehelichten Weibs.
Geburt.

perſon geboren worden .

Auch die wåhrend einer Ehe gebornen Kinder wer:

den als uneheliche betrachtet , wenn die Rechtmäßigkeit

threr Geburt ( S. 58 ) angeſtritten , und durch das

richterliche Urtheil nicht anerkannt worden iſt.

Ein Kind , welches außer der Ebe erzeugt , aber

in der Ehe geboren iſt , wird als unehelich nur dann.

zumal betrachtet , wenn ſeine Rechtmäßigkeit angeſtritten

und die Unrechtmäßigkeit durch richterliches Urtheil aus.

geſprochen wird.

Was dann überhaupt die unehelichen Kinder und die

Beſtimmung ihres bürgerlichen Zuſtandes betrifft , ſo wal.

ten zwei fich entgegengeſeşte Anſichten . Die einen wollen ,

daß das Kind dem Vater ( Paternitäts . Grundfaß ) , die

andern aber , daß es der Mutter (Maternitäts - Grundfaß )

folgen ſoll .

Wäre jeweilen der Vater eines Kindes mit juridiſcher

Gewißheit auszumitteln , ſo dürfte dem Paternitäts- Grund.

faße in voller Ausdehnung gehuldiget werden , indem der

Erzeuger eines Kindes billig auch für daſſelbe zu ſorgen

angehalten werden kann .

Allein gerade in der Beweisführung liegt die Schwierig .

feit in den Fällen , wo der Beklagte der Vaterſchaft nicht

kanntlich iſt.

Gegen den paternitats-Grundſaß in dieſer Beziehung

ſpricht vorzüglich , daß man den Beklagten in einer ſeine

Ehre und oft ſein häusliches Glück ſo nabe beſchlagenden

Sache für überwieſen annimmt , ohne daß ein förmlicher

rechtsgenüglicher Beweis geleiſtet iſt.
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Die Vertheidiger des Paternitäts -Grundraßes führen au,

daß der weibliche Theil der ſchwächere fey , und daß daber

billig derſelbe begünftiget werden müfſe; daß bei Verlaſſung

des Paternitäts- Grundraßes der Verführung und der Zügel.

loſigkeit auf Seite des männlichen Geſchlechts Vorſchub

geleiſtet , die Kindermorde befördert und die Gemeinden

beläſtiget werden.

Die Vertheidiger des Maternitäts-Grundraßes hingegen

führen an : die Natur habe die Mütter in ein weit näheres

Verhältniß zu dem Kinde gefeßt als den Pater , der unter

den günſtigſten Umſtänden nur eine moraliſche Ueberzeugung

von ſeiner Paterſchaft hat. Das Bewußtſeyn dieſes Ver .

hältniſſes und das ſeinem Geſchlecht angeborene Scham .

haftigkeits - Gefühl giebt dem Weibe einen hinlänglichen

Beſtimmungsgrund und Kraft, fich des Geſchlechts . Um.

gangs ſo lange zu enthalten , als es nicht ſicher iſt , in

dem Manne , dem es denſelben geſtattet , einen Gehülfen

zu finden , welcher es während der Schwangerſchaft nicht

verläßt , und ihm die Folgen derſelben ertragen bilft.

Da das Weib dieſen Gebülfen blos in einem Ehegatten

findet , ſo wird ein Gefeß , welches ihm die Ueberzeugung

beibringt , es müffe für die läſtigen Folgen ſeines Se.

ſchlechts -Umgangs feinen Glauben da wieder ſuchen , wo

e$ ihn gelaſſen , daſſelbe enthaltſamer und verneinender

machen , als ein anderes , welches den Mangel der Ent.

haltſamkeit in Schuß nimmt , indem es dem gefeßwidrigen

Geſchlechts - Umgange zum Theil die gleichen rechtlichen

Folgen zuſichert , wie dem gerekmäßigen , und in dem

nämlichen Verbältniſſe die Strafe aufhebt , mit welcher

die Natur das Weib bedroht , das unerlaubten Genüſſen

nachſtrebt. Die Furcht, die Aufhebung des Paternitäts.

Grundſaßes vermehre das Verbrechen des Kindermordes ,

wird durch die Thatſache widerlegt, daß in den Staaten,

wo feine Paternitätsflage zugelaſſen wird % . B. in Frank.

reich , das Verbrechen nicht mehr , ſondern eher weniger

Statt findet, als da , wo die Mutter die ganze Laſt auf

den Vater werfen fann. Su Betreff der Laft , welche der

unehelichen Kinder wegen auf die Gemeinden fält, wird
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durch die Aenderung des Grundraßes nichts verändert.

Nach dem einen ( dem Paternitäts -Grundfaß ) müſſen die

Gemeinden die unehelichen Kinder ihrer mittelloſen Män

ner , und nach dem andern ( dem Maternitäts- Srundfaße )

diejenigen ihrer mittellofen Weiber erhalten .

Das Luzerneriſche Sereßbuch fellt den Grundraß der

Paternität auf , jedoch mit großer Beſchränkung, indem in

vielen Fällen das Kind der Mutter folgt, und insbeſonders

in dem Falle , wenn eine Weibsperſon zum zweiten Mahle

unehelich gebiert , rofern der Schwängerer die Vaterſchaft

nicht freiwillig anerkennt .

Die folgenden Paragraphe bezeichnen den modus pro

cedendi in außerebelichen Baterſchaftsfällen.

S. 81 .

Fede unverehelichte Weibsperſon fold ihre Schwans Ausmittlung.

gerſchaft , ſobald ſie von derſelben Kenntniß hat , dem
a. Anzeige.

Bråſident des Gerichts , welchem laut S. 87 die Bes

urtheilung der Vaterſchaftsklage zuſteht, anzeigen .

Derſelbe verhört die ſchwangere Perſon über den

Urheber , die Zeit und den Ort der Schwangerung, fo

wie über alle mit derſelben in Verbindung ſtehenden

Verhåltniſſe, und giebt ihr den Befehl, bei ihrer Nieders

kunft, neben der Hebamme , einen Ortsvorgefeßten und

zwei glaubwürdige Zeugen herbeirufen zu laſſen.

S. 82.

Der Gerichtspråfident ladet ſodann den angeblichen b. Verhör.

Vater vor fidh, verhört ihn über die gegen ihn geſcher

hene Angabe , und ſtellt im Falle des Widerſpruchs

eine Konfrontation an.

S. 83,

Der Präſident giebt von der Schwangerſchaft und c. Kenntnifer

deren erfolgten Anzeige ſowohl dem Gemeinderath der
gabe .
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Heimathsgemeinde des Angegebenen, als demjenigen der

Weibsperſon Kenntniß , welcher leßtere ſogleich einen

Belſtand zu beſtellen hat .

d . Beſtellung

eines

Beiftandes .

S. 84,

Dieſer Beiftand hat für die Sicherheit der Geburt

zu ſorgen , und insbeſondere nach derſelben den ge

richtlichen Zuſpruch des Kindes zu bewirken.

S. 85 .

e . Formali. Hat die Geſchwächte bis zu ihrer Niederkunft von

täten bei der demjenigen , den fie als Thåter ihrer Schwangerſchaft
Niederkunft.

angiebt, noch nicht hinlängliche Sicherheit erhalten

daß er ſich zu ihrer Schwangerſchaft als Vater bekennt,

ſo hat dieſelbe bei der Niederkunft , und zwar vor , in

und nach der Geburt , in Gegenwart der Hebamme,

oder in Abgang derſelben , einer andern Weibsperſon

und zwei glaubwürdiger Zeugen förmlich zu erklären ,

wer der Vater des Kindes ſen.

Zu einer ſolchen Niederkunft iſt gleichzeitig der

Semeindeammann oder nachſte Richter herbei zu rufen,

damit obige Erklärung in deſſen Beiſenn , oder bei

allfällig früher erfolgter Entbindung aufs mindeſte ihre

Beſtätigung unter Eidesverbindlichkeit geſchehe.

Der Gemeindeammann hat dieſe Erklärung ſogleich

in Sdhrift zu verfaſſen , nebſt der Hebamme und den

Zeugen zu unterzeichnen , und dann dem betreffenden

Gerichtspråſidenten einzugeben.

Beſtimmung

Des

S. 86.

Der bürgerliche Stand eines unehelichen Kindes

wird in jedem Falle von den Gerichten beſtimmt ,
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idem dieſelben das Kind dem Vater oder der Mutter bürgerlichen
Standes.

juerkennen. Von dieſem Urtheil wird ſogleich duth

die Gerichtskanzlei den betreffenden Beamten ( S. 30 )

zur Eintragung in die Geburts - und Taufregiſter

Kenntniß gegeben.

Es muß in jedem Falle einer außerebelichen Geburt ,

auch wenn der Vater kanntlich iſt , ein gerichtliches Urtheil

erfolgen , damit eine Urkunde vorbanden ſey , die dem

Kind als Titel gegen die Aeltern und die betreffende Se.

meinde dient.

So lange dieſe Zuerkennungs-Urtheile nicht vorgeſchrie.

ben waren, war in denjenigen Fäden , wo der Schwängerer

zur Vaterſchaft fich von Anfang an bekannte , fein förm .

licher Aft vorhanden, durch den in vorfommenden Anläfen

der bürgerliche Stand des Kindes bewieſen werden konnte.

S. 87.

Die Beurtheilung der Vaterſchaftsklage ſteht in der Gerichtsſtand .

Regel dem Gerichte des Bezirks zu , in welchem der

beklagte Vater ſeinen Wohnſiß hat. Beſchlägt die Klage

einen Kantonsbürger , der ſich in einer andern als rei

ner Heimathsgemeinde , aber nicht auf ordentlichen

Heimathsſchein hin , aufhålt, oder der außer dem Kan

ton wohnhaft ift, ſo ſteht die Beurtheilung der Klage

dem Gerichte des Bezirks zu , wo der Beklagte ſein

Ortsbürgerrecht beſitzt.

S. 88 .

In Fållen , wo keine Vaterſchaftsklage erhoben

wird , erfolgt die gerichtliche Zuerkennung des Kindes

durch das Sericht des Heimathsorts der Mutter.
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Beftrafung.

$. 89.

Das Gericht , welches den bürgerlichen Stand des

unehelichen Kindes beſtimmt , belegt gleichzeitig die

Geſchwächte und den erkannten Vater mit einer

Strafe nach den Beſtimmungen des Polizeiftrafgeſeßes.

S. 90.

Suerkennung.

a . dem Vater.

Das Kind wird dem Beklagten in folgenden Fällen

zugeſprochen :

a. Wenn er ſelbft die Schwängerung und Vaterſchaft

anerkennt; oder

b. Wenn die Anzeige der Schwangerſchaft wenigſtens

zwei Monate vor der Niederkunft von der Se

ſchwangerten bei dem betreffenden Gerichtspråfi

denten gemacht wurde , die Geſchwångerte bei

der Niederkunft nach den vorgeſchriebenen For:

men ( S. 85 ) — auf dem angegebenen Vater be

harrt , und nachhin vor Gericht ihre Klage mit

einem Eide behårtet.

1

S. 91 .

b . der Mutter. Der Klägerin wird aber nicht geſtattet , den vor:

gedachten Beweiseid zu ſchwören , und wird ſonach ihr

das Kind zugeſprochen :

a. Wenn die Anzeige der Schwangerſchaft nicht

wenigſtens zwei Monate vor der Niederkunft

von der Geſchwächten bei dem betreffenden Se

richtspråfidenten gemacht wurde, oder

b. Bei der Niederkunft die vorgeſchriebenen Formen

( S. 85 ) nicht beobachtet wurden.

c. Wenn der Beklagte ſeine Unfähigkeit , Kinder zu

erzeugen , beweist.
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d . Wenn derſelbe feine Abweſenheit von dem Orte

der Schwangerung zur Zeit , als dieſelbe vor .

gegangen ſeyn ſoll, (das Alibi ) darthut.

e. Wenn das Kind von der angegebenen Schwånges

rung bis zum 300ſten Tage nicht , oder vor

dem 180ſten Tage geboren wird.

f. Wenn die Reife des Kindes mit der angegebenen

Schwängerung im Widerſpruche fteht.

Jederzeit ftreitet die Vermuthung dafür, daß

das Kind ſeine ordentliche Reife erlangt habe.

Nimmt die einer unehelichen Geburt beiwohnende

Hebamme an dem Kinde Merkmale einer Früh.

oder Spåtgeburt wahr , ſo hat der zur Nieder

kunft herbeigerufene Gemeindeammann dafür zu

ſorgen , daß das Kind durch den Bezirksarzt

unterſucht, und von demſelben über deſſen Reife

ein Befundſchein ausgeſtellt werde , welcher dem

betreffenden Gerichtspråſidenten einzureichen iſt.

g. Wenn die Geſchwächte in ihren Angaben über den

Urheber ihrer Schwangerſchaft fich widerſpricht.

h. Wenn die Seſchwächte einen unfittlichen Lebens

wandel geführt hat , welches fich unter anderm

daraus ergiebt, wenn ſie ſchon früher bereits

außerehelich geboren hat , oder geſtåndig oder

überwieſen iſt, mehrern Mannsperſonen den außer

ehelichen Betſchlaf geſtattet zu haben .

i . Wenn die Geſchwächte mit einer Kriminalftrafe

belegt worden ift.

S. 92.

In Folge der vorhergehenden Beſtimmungen iſt bei Vorfrage.

Paternitåtsprozeſſen die Vorfrage zu beurtheilen , ob
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der Klägerin geſtattet Tey , den Beweiseid zu leiſten ,

oder nicht.

Eidesformel.

وو

S. 93.

Der von der Weibsperſon nach abgeleſener Aus

legung des Eidfchwurs , – unter Beobachtung der

úblichen Feierlichkeit - abzuſchwörende Eid foul lauten :

„Ich N. N. betheure und fchwöre bei Gott dem Au

,,mächtigen , daß meine gegen N. N. geſtellte Vater

ſchaftsklage wahr und aufrichtig ſey ; daß ich mit

keiner andern Mannsperſon in einer Zeit einen Bel

„ ſchlaf gepflogen habe, nach welcher dieſelbe möglichers

„weiſe Vater des befraglichen Kindes ſeyn könnte ; und

„ daß ſomit N. N. der wahre Dater des von mir un

term (Datum) zur Welt gebornen Kindes rer . Das

„ betheure und ſchwöre ich , ſo wahr mir Sott helfe

„und die lieben Heiligen ! “

Vielleicht hätte in dem Gefeße zweckmäßig auch beſtimmt

werden dürfen , daß da , wo der Erfüllungseid der Weibs.

perſon nicht anvertraut wird , der Beklagte einen Reini.

gungseid dahin zu ſchwören babe: daß er mit der Klägerin

feinen Beiſchlaf gepflogen habe in einer Zeit, nach welcher

er möglicherweiſe Pater des befraglichen Kindes ſeyn könnte.

$ . 94.

Klage gegen Gegen einen Abgeftorbenen findet keine Paterſchafts

inen

Abgeftorbenen. Flage Statt , es wåre denn Sache, daß durch ein von

ihm eigenhåndig geſchriebenes und unterſchriebenes oder

vor einer öffentlichen Behörde , oder vor Notar und

Zeugen abgelegtes Geſtändniß die Vaterſchaft bewieſen

wurde.
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S. 05.

Weibsperſonen , welche nicht hieſige Angehörige ſind, Klage fremder

haben in Vaterſchaftsſachen blos inſofern ein Klage
Weibss

recht , als die Gefeße ihres Heimathorts den hieſigen

perſonen.

Angehörigen ein ſolches ertheilen , wofür der Beweis

geleiſtet werden muß.

S. 96 .

Den betreffenden Ortsbürgergemeinden iſt das Intervention
der

Recht der Intervention unbenommen , ſobald ſie wegen
Gemeinde .

Einverſtändniß der Barteten eine Verkürzung thres

Rechts beſorgen.

S. 97.

Das uneheliche Kind , welches dem Vater zugeſpro- Ortsbürger

chen ift , erhålt den Geſchlechtsnamen und das Orts- recht des

unehelichen

bürgerrecht des Baters. Kindes .

$. 98 .

Wenn jedoch der Vater ein Fremder ift, in deſſen

Heimathort das Kind nicht aufgenommen wird , ſo ift

bem Kind das Ortsbürgerrecht der Mutter zu ertheilen.

In dieſem Fall iſt aber der Vater gehalten , an das

Armengut der Ortsbürgerſchaft der Mutter für die

Aufnahme ſeines Kindes ein gerichtlich zu beſtimmendes

Einkaufsgeld , ſo wie der Mutter einen jährlichen Bei

trag an die Unterhaltung des Kindes, welcher ebenfalls

von dem Gericht zu beſtimmen iſt, zu entrichten.

Für dieſe Anſprüche fann , bis dieſelben geſichert

ſind , das im Lande liegende Vermögen des Fremden

mit Arreſt belegt werden.

9
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S. 99.

Die Mutter foll ein dem Vater zugeſprochenes Kind

von der Geburt an ein Jahr auf ihre Koſten erhalten

und beſorgen .

1

S. 100 .

Das uneheliche Kind , welches der Mutter zuge

ſprochen ift , erhält den Geſchlechtsnamen und das

Ortsbürgerrecht der Mutter.

S. 101 .

Verpflegung

und

Erziehung.

Uneheliche Kinder ſollen von derjenigen Perſon

welcher fie zugeſprochen worden , die gehörige Verpfle

gung und eine Erziehung erhalten , die fie in den

Stand reßt , fich ſelbſt durch die Welt zu helfen.

Iſt der Vater des unehelichen Kindes , dem daſſelbe

zuerkannt wurde , unvermögend , die Mutter des Kin

des aber beſitzt Vermogen, ſo iſt dieſe zur Verpflegung

und Erziehung deſſelben gehalten .

Die Waiſenbehörden der Gemeinden , welchen fie

angehören, ſollen darauf achten , daß die Perſon, welche

für die Verpflegung und Erziehung eines ſolchen zu

ſorgen hat , ihre Verpflichtung getreu erfülle.

S. 102

Die Verbindlichkeit, uneheliche Kinder zu verpfle

gen und zu erziehen geht gleich einer andern Schuld

auf die Erben der verpflichteten Perſon über.

Hat aber die verpflichtete Perſon eheliche Kinder

als Erben , ſo fteht denſelben frei, entweder die Ers

ziehung des unehelichen Kindes zu übernehmen , oder
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daſſelbe mit ihnen nach gleichem Recht in die Erbſchaft

eintreten zu laſſen .

Die Verpflegung und Verſorgung eines unebelichen

Kindes muß aus dem Vermögen des Vaters und aus.

hilfsweiſe aus jenem der Mutter beſtritten werden . Da

nun die Erben das Vermögen übernehmen , ſo übernehmen

fie auch die damit verknüpfte Verbindlichkeit.

S. 103.

Dem Stande eines unehelichen Kindes hångt gar Bürgerliche

fein Schandfled an. Daſſelbe genießt alle bürgerlichen Rechte

unehelicher

und politiſchen Rechte, die jedem andern Bürger zus Kinder.

kommen.

Es gehört jedoch weder zur Familie ſeines Vaters,

noch zu derjenigen ſeiner Mutter , und iſt in Hinſicht

auf dieſe Familien von den Rechten ausgeſchloſſen ,

welche in der Verwandtſchaft ihren Grund haben ;

hingegen kann ein uneheliches Kind durch die Heirath

eine eigene Familie und verwandtſchaftliche Verhålt

niſſe ſtiften , welche das Gefeß anerkennt.

Der uneheliche Sohn eines Korporationsbürgers

wird nicht Antheilhaber und Nußnießer des Korpora

tionsguts.

Ehemals waren die unebelichen Kinder wegen dem

ihnen anhängenden Schandfleck der Geburt , von allen

Ehrenſtellen , Zünften , Gilden und geiſtlichen Orden aus.

geſchloſſen , und waren ſchlechterdings erbſchaftsunfähig,

alles dieſes, bis ſie legitimirt waren . Im Jahr 1798 ward

durch ein dazumal erlaſſenes Gereß der Zuſtand ( Status)

der unebelichen Kinder dermaſſen verbeſſert, daß fie fich

von ehelichen nur noch dadurch unterſcheiden , daß fie un.

fähig find ab intestato zu erben , hingegen Teſtamentserben

können ſie ſeyn. Jede Madel der Geburt iſt von ihnen
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weggenommen, und ſie fähig erflärt , alle bürgerlichen und

politiſchen Rechte auszuüben . Das Gleiche iſt in den

meiſten kultivirten Staaten eingeführt worden.

Was dann die Familienrechte betrifft , von denen in

dieſem Artikel geſprochen wird , ſo ift zu bemerken :

Das verwandtſchaftliche Verhältniß beſteht in der Ge.

meinſchaft der Stammältern ( 15.) (natürliche Verwandt.

rchaft im weitern Sinne). Diejenigen Perſonen , welche

ihre Verbindung mit dieſen auf die gereßmäßige Weiſe

( durch eheliche Zeugung ) ableiten , machen eine Familie

aus ( rechtliche Verwandtſchaft) und find beſonderer Rechte

theilhaftig, die man Familienrechte im engern Sinne

des Worts beißt , wie % . B. das Recht auf die gefeßliche

Erbfotge , auf den Genuß von Familienſtiftungen u . f. w.;

die andern bingegen, deren Verbindungen mit den Stamm

ältern nicht auf die geſeßmäßige Weiſe Statt gefunden :

( natürliche Verwandtſchaft im engern Sinne ) gehören

nicht zu der Familie , und haben an den Familien.

rechten der Nachkommen ihrer Stammältern feinen An.

theil. Unebeliche Perſonen fönnen durch Heurath eine

Familie ſtiften , deren Glieder unter fich aller Rechte

tbeilbaftig find , welche in der rechtlichen Verwandtſchaft

ihren Grund haben .

.. 104.

Kinder, welche außer der Ehe geboren ſind, treten,

Tobald ihre Heltern ſich mit einander verehelichen , in

die Familie ein , und werden unter die ehelich Erzeug

ten gerechnet.

Legitimation

a . durch

nachfolgende

Ebe.

Diejenige rechtliche Handlung , wodurch uneheliche

Kinder den ehelichen gleich geftellt werden , nennt man

Legitimation.

Sonſt unterſchied man zwiſchen der vollkommenen

(plena ) und unvollkommenen ( minus plena ) Legiti.

mation.

Die Wirkung der bloß unvollkommenen Legitima.

tion beſtund darin , daß der auf den unehelichen Kindern
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haftende Madel der Geburt , weswegen fie unfähig waren,

in Zünfte aufgenommen zu werden und zu Ehrenſtellen zu

gelangen , aufgehoben ward , ohne daß das Kind dadurch

in Beziehung auf die Geltern die Rechte und Pflichten

eines ehelichen Kindes erlangte .

Dieſe Art der Legitimation findet beut zu Tage bei

uns nicht mehr Statt , weil , wie oben gezeigt wurde,

fchon durch das Gefeß der Mackel der unehelichen Geburt

aufgehoben ift.

Die vollkommene legitimation aber befteht

darinj, daß das uneheliche Kind alle Rechte eines ehelichen

in Hinſicht der Beerbung und ſonſt erlangt.

Dieſe vollkommene Legitimation fann auf zwei ver.

ſchiedenen Wegen bewerkſtelligt werden , nämlich : durch

die nachfolgende Ehe zwiſchen den Aeltern des unehelichen

Kindes , und durch ein Defret des Großen Raths. Von

der erſtern Art der vollſtändigen Legitimation wird in

dieſem Paragraph und von der andern Art in dem folgen .

den gebandelt .

Sobald der Vater eines unehelichen Kindes die

nämliche Perſon ebeli chet , mit welcher er das

Kind erzeuget bat , ſo iſt daſſelbe legitimirt.

S. 105.

Hat unter den Seltern keine Ehe Statt gefunden , b. durch

ſo kann der Vater um die Legitimation ſeines unehelich Deftetdes
Großen Raths .

erzeugten Kindes anſuchen , welche der Große Rath

nach Beſchaffenheit der Umſtände durch ein Dekret

ertheilt .

Die zweite Art der Legitimation iſt jene durch ein

Defretides Großen Raths.

Der) günftige Erfolg der von den Aeltern , oder wenig.

ftens dem Vater an die böchſte Landesbehörde geſtellten

Bitte, wird bauptſächlich von den Umſtänden abhängen , ob

zwiſchen den Heltern ein Ehehinderniß obwalte , oder fob
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Wirkungen

der

Legitimation .

ſie nicht vielmehr zur Legitimation des Kindes durch die

Ehe verwieſen werden ſollen . Ferner ob das Verhältniß

der Aeltern etwa ſo beſchaffen , daß das Kind nicht ohne

öffentliches Aergerniß als ihr ebeliches erklärt werden

fönnte ( z . B. das Kind eines Geiftlichen ) oder ob die

deltern nicht bereits ebeliche Kinder haben, denen biedurch

ein Abbruch geſchäbe. Unter dieſen Umſtänden iſt zwar

die Legitimation mittelft Dekret nicht ſchlechthin unterſagt,

wird aber nicht leicht Statt finden.

Iſt das Kind volljährig , fo wird ſeine eigene ; ift es

minderjährig , ſo wird mit Rückricht, ob und in wiefern die

Legitimation demſelben vortheilhaft rey , die Einwilligung

des Vormunds und der vormundſchaftlichen Behörde er.

fordert.

S. 106.

Die Kinder, welche durch die nachherige Ehe, oder

durch ein Dekret des Großen Raths legitimirt worden

find , treten unter die våterliche Gewalt, und erlangen

die Rechte der ehelichen Geburt. Jedoch können ſie

den in einer inzwiſchen beſtandenen Ehe erzeugten ehea

lichen Kindern andere bereits erworbene Rechte nicht

ftreitig machen .

Das Kind tritt in alle Rechte eines ehelichen Kindes,

jedoch erſt vom Tage der zwiſchen feinen Aeltern

geſchloffenen Ebe , oder von dem Tage des

Defrets des Großen Rath 8 , ein. Daher kann es

Kindern , die ſchon früber ein Recht erworben , daſſelbe

nicht ftreitig machen . Wenn 4. B. der Befißer eines

Fideikomiſes , das jeweilen dem älteſten ehelichen Sohne

anheimfällt , ein uneheliches Kind erzeugt , dann eine

andere Perſon (als jene , mit der er das Kind erzeugte),

geebelichet, und von ihr einen Sohn erhalten hat , ſo

gelangt dieſer zum Beſiße des Fideikomiſſes , obgleich der

Vater ſpäter , nach dem Tode der Gattin, das früher geborene

uneheliche sind durch die nachfolgende Ehe mit der Mutter,

legitimirte.
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S. 107.

Bei der Legitimation durch den Großen Rath find

die dadurch erworbenen Rechte auf des Kindes Vater,

deſſen Aszendenten und Deszendenten beſchränkt, und

die Legitimation bleibt in Rütlicht auf die übrigen

Familienglieder ohne Wirkung .

Wird ein uneheliches Kind nicht durch die nachfolgende

Ebe , ſondern bloß durch ein Defret des Großen Raths

legitimirt , ſo erhält daſſelbe nur Rechte und Anſprüche

in Beziehung auf diejenige Perſon der beiden Seltern ,

welche die Legitimation begehrte , ſo wie ihre Adjendenten

und Deszendenten, nicht aber in Beziehung anf die übrigen

Verwandten. Es kann % . B. dieſelben nicht beerben .

Das Gefeß , wo es von der Legitimation mittelft Defret

des Großen Raths handelt , ſpricht zwar immer nur vom

Water, weil dieſer gewöhnlich die Legitimation nachſucht.

Inzwiſchen iſt nicht abzuſeben , warum nicht beide dela

tern gemeinſchaftlich oder aufällig auch die Mutter

allein , die Legitimation anbegehren könnten.
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Sechster Titel

Von der Vorm und ich af t.

Erſtes Kapitel.

Allgemeine Beftimmungen .

$. 108 .

Perſonen , denen die Sorge eines Vaters nicht

zu flatten kommt , und die aus irgend einem geſeks

lichen Grunde ihre Angelegenheiten felbft zu beſorgen

unfähig ſind, ſtehen unter der Obſorge und dem

beſondern Schuße des Staats.

Beſtimmung

der Vor

mundſchaft.

Wie die öffentliche Verwaltung im Staate überhaupt

unaufgefordert für die Sicherheit der Bürger haupt

fächlich in jenen Fällen forgt, wo ſie felbſt die Gefahren

abzuwenden nicht im Stande find , ſo nimmt ſie auch die .

jenigen Sürger in beſondern Schuß , die fich ſelbſt zu

ſchüßen unvermögend find. Sie beſtellt ihnen Vertreter

der Rechte und hält dieſelben durch ſtrenge Aufſicht zur

Erfüllung ihrer Pflichten an.

Als eines beſondern Schußes von Seite des Staats

bedürftig , erſcheinen ſolche Perſonen , denen die Borſorge

eines Baters nicht zu ftatten kommt, und die wegen ihrer

Jugend oder aus andern Urſachen nicht fähig find , ihr

Vermögen zu verwalten und ihre rechtlichen Geſchäfte zu

beſorgen .

S. 109 .

Die Obſorge des Staats für ſeine Pflegbefohle

nen wird unter Aufſicht der dazu verordneten Vor:

mundſchaftsbehördert ( S. 112 ) einem Vormund übers

tragen , und dieſer ift entweder ein Vogt oder ein

Geſchlechtsbeiſtand.

Vogtei. Beis

ftandſchaft.
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Die Obſorge, welche der Staat oberwähnten fchußbe.

dürftigen Perſonen zukommen läßt , nennt man vor .

mundfchaft. Der Staat übt aber die Vorſorge über

jede einzelne ſchußbedürftige Perſon nicht unmittelbar aus,

ſondern er überträgt die Ausübung derſelben unter ſeiner

Aufſicht einem Privatmann und dieſer beißt dann vor.

mund.

Dergeſtalt ſchußbedürftige Perſonen laſſen ſich nach dem

Grade, in welchem fie des Schußes bedürfen , in ver .

Ichiedene Klaſſen eintheilen .

Es laſſen ſich nach der Natur der Sache vorzüglich zwei

ſolche Klaſſen aufſtellen .

In die erſte Klaſſe fallen ſolche Schußbedürftige, die

als ganz unfähig zur Vornahme rechtlicher Geſchäfte ange.

ſehen werden , und die alſo in allen ihren rechtlichen Ans

gelegenheiten vertretten werden müſſen , und unter einer

beſondern Aufſicht ſtehen müſſen. Dahin gehören Kinder,

Bahnſinnige u. 1. w.

In die zweite Klaſſe gehören diejenigen Perſonen ,

welche zwar nicht ganz unfähig ſind , rechtliche Geſchäfte

zu ſchließen , denen man aber doch wegen Mangel an Kennt.

niß und ihnen anklebender Schwäche die Beſorgung ihrer

wichtigern Angelegenheiten nicht anvertrauen zu können

glaubt. In dieſe Klaſſe gehören die volljährigen , weder

in der Ebe noch unter väterlicher Gewalt lebenden Weibs.

perſonen .

Auf dieſe Eintheilung iſt der Unterſchied zwiſchen einem

Bogt und Beiftand gegründet,

Die Vormünder, die man der erſtern Klaſſe giebt, nennt

man nämlich Vögte, diejenigen , welche man der zweiten

giebt , Beiftände.

In der jüngſten Zeit wurde bei uns dieſer Unterſchied

nicht mehr gehörig feſtgehalten . Man betrachtete jede

Weibsperſon gleichſam als bevogtet , und die Ausdrüde

Vogt und Beiftand als gleichbedeutend. Durch das

vorliegende Gefeß iſt nun der weſentliche Unterſchied be.

ftimmt berausgehoben. Eine Weibsperſon fann mi wich .

tigern Geſchäften , ohne Mitwirkung eines Beiſtandes, nicht
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handeln , hingegen aber iſt ſie in der Beſorgung ihrer An.

gelegenheiten nicht ſo beſchränkt, daß fie gar nichts vor.

nehmen kann , wie dieſes bei einer bevogteten Perſon der

Fall iſt.

Man nennt die Vormundſchaft, unter welcher die

Weibsperſonen , auch wenn ſie volljährig ſind , wegen der

ihrem Geſchlecht anhängenden Schwäche und Geſchäftsun .

fenntniß ſtehen , Geſchlechtstutel. Suzwiſchen giebt

es auch Staaten , wo Weibsperſonen einer Vormundſchaft

nicht unterworfen ſind.

Die den Weibsperſonen zugegebenen oder Geſchlechts .

beiſtände nennt man auch ordentliche im Gegenſaß von

außerordentlichen , welche über das Vermögen von

Abweſenden gefeßt , oder Perſonen verordnet werden , die

wirklich einen Vormund baben , um ein Geſchäft zu.be.

ſorgen , in welchem ſie dieſer nicht vertreten fann .

S. 110.

Fälle der

Vogtei.

Ein Vogt wird geordnet :

a) Den Minderjährigen , ſobald die våterliche Se

walt durch den Tod des Vaters erloſcht, oder

durch eingetretene Hinderniſſe außer Wirkſam

keit kommt.

b) Denjenigen Volljährigen, welche wegen geiſtigen

oder tørperlichen Gebrechen zur Verwaltung

ihres Vermögens unfähig ſind , und nicht unter

der Aufſicht eines Vaters oder eines Ehemanns

ſtehen . Um aber wegen geiſtigen oder körper

lichen Gebrechen jemand unter Vormundſchaft

zu ſtellen , muß , je nach den Umſtänden , die

eigene Erklårung der Perſon , die es betrifft,

oder ein Zeugniß zweier patentirter Aerzte,

Jurch welches der Grad des Gebrechens be

ſcheinigt wird , vorliegen.
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Bei vorübergehenden Krankheitszufällen einer

Perſon hat die vormundſchaftliche Behörde inſo

fern aufällig nöthige Vorſorgen einſtweilen bis

zur Geneſung zu treffen , als der Kranke außer

Stand ift , felbft einen Sachwalter zu beſtellen.

c ) Denjenigen , denen wegen ihrer Verſchwendung,

welche einen künftigen Nothſtand befürchten låßt,

die Verwaltung ihres Vermögens nicht mehr

anzuvertrauen iff.

d) Den Verurtheilten , die in obrigkeitlichen Straf:

anſtalten fich befinden.

Gemäß dieſem Paragraph iſt ein Vogt zu beſtellen :

a ) Zuvörderſt allen Minderjährigen , ſowohl männ.

lichen als weiblichen Geſchlechts , wenn die väter.

liche Obſorge ihnen nicht mehr zu ſtarten kommt.

Die Minderjährigkeit bört auf mit dem erfülten

zwanzigſten Fabresalter ( S. 79 , 170 ).

b ) Dann den volljährigen , und zwar ſowohl den

Mannsperſonen , welche den Zuſtand des eigenen

Rechts befißen , oder durch ihr Alter geeignet ſind,

in denſelben einzutreten , als Weibsperſonen , die in

dem Genuſſe derjenigen Freibeit find , welche ihnen

die Geſchlechtsbeiſtandſchaft zuläßt ( S. 176 ) , wenn

fie nämlich wegen geiſtiger oder phyſiſcher Schwäche

von andern abhängig oder unfähig ſind , ihre Sachen

ſelbſt zu verwalten . Dieß iſt der Fall 1 ) bei Raſen .

den , Wahn - oder Blödſinnigen *) , 2) bei Perſonen ,

*) Wahnſinnift diejenige Störung des Gemüths, bei welcher

man aus allenfalls richtigen Erfahrnngen falſche Folgerungen

ableitet. Der Wahnſinn artet in Rarerei aus, wenn bei der

Perſon , die damit behaftet iſt, Ser Zorn vorherrſcht und ſie zu

heftigen pandlungen beſtimmt. Der Blödſinn beſteht in einer

großen Schwäche des Gedächtniſſes, der Vernunft, und gewöhn

lich des Empfindungsvermögens. Dieſe Seelenfrankheit kann
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die an förperlichen Gebrechen leiden , welche fie ver .

hindern , ihre Geſchäfte ſelbſt zu beaufſichtigen . Der

Grad , in welchem ein körperliches Gebrechen vor .

handen ſeyn muß , um deßwegen Semanden die Ver.

waltung eines Vermögens einzuſtellen , kann nicht

im Allgemeinen angegeben werden : Perſonen , welche

blind oder taub geworden ſind, fönnen ihre Geſchäfte

oft rehr gut beſorgen , ſo lange ihnen treue Haus.

genoſſen oder Verwandte darin beiſtehen ; ſobald ſie

aber dieſe verlieren , kann ihre eigene Sicherheit es

nothwendig machen , fie unter Vormundſchaft zu

feßen ; in dergleichen Fällen müſſen die Umſtände

berücfichtiget werden. Die geiſtigen und körperlichen

Gebrechen der zu bevogtenden Perſon fönnen durch

ihre eigene Erklärung beſcheiniget werden. Wo aber

dieſe fehlt , muß der Befund zweier Aerzte zur Hand

gebracht werden , welche die Perſon unterſucht haben.

Ohne hinlänglichen Beweis darf man einen Menſchen

nicht als wahnſinnig oder blödſinnig erklären , indem

die Folgen zu wichtig find. Läßt der ärztliche Bes

richt den Richter unbefriedigt, ſo hängt es von

ſeinem Ermeffen ab , die Meinung mehrerer Sachver .

ſtändigen einzuholen .

Perſonen , die ordentlicher Weiſe ihre Geſchäfte

felbſt zu beſorgen fäbig find , und nur durch kurz vor .

übergehende oder vorauszuſehende Urſachen ganz oder

zum , Sheil verhindert werden , fönnen ſich ſelbſt

M actbaber beſtellen , und bedürfen feiner öffento

lichen Vorſorge.

aber verſchiedene Grade haben. Viele Blödſinnige verrichten

ihre täglichen , zumal mechaniſchen Geſchäfte, in der genaueſten

Ordnung ; aber aus Mangel der erforderlichen Aufmerkſams ·

feit , wo fie ihnen nicht ſchon zur Gewohnheit geworden iſt ,

ſind ſie unvermögend , über Gegenſtände, die ihnen neu oder

felten vorkommen , ein richtiges Urtheil zu fallen , ſos

mit die Wirkungen derſelben einzuſchen. Und ſolche Gegens

ftände ſind für ſie (außer den täglichen Verkehrbandlungen)

faft alle Rechtsgeſchäfte.
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c ) Den Verſchwendern. Ein Berſchwender in der

gemeinen Bedeutung , beißt derjenige, welcher in der

Anwendung ſeines Vermögens das gehörige Maaß

des Bedürfniffes weit überſchreitet. Ueber die Frage,

ob man einem Verſchwender die freie Verwaltung

feines Vermögens abnehmen und einem Vormund

übertragen foul , find weder die Schriftſteller noch

die Gereßgeber *) unter fich einig . Das Urtheil

(über die wahren oder fünftlichen Bedürfniſſe, und

den Vermögensſtand anderer , fagen die Gegner der

Prodigalitäts-Erklärung , iſt höchſt unſicher , und die

Pflicht mit ſeinem Vermögen zu Rathe zu gehen,

liegt nur inner dem Gebiete der Moral und Klug .

beitslehre , nicht inner dem Rechtsgebiete. Tauſende

der Bürger gebren ihren täglichen Erwerb auf, ohne

daß der Staat fich darum fümmert. Nach dem vor.

liegenden Geſeß iſt die Bevogtung aus dem Grunde

der Verſchwendung dahin beſchränkt , wenn die.

ſelbe ein'en fünftigen Nothſtand befürch .

ten läßt. Iſt dieſes nicht der Fall, ſo begründet

die Verſchwendung keine Bevogtung . Da der Er.

armte von den Verwandten und der Heimathsge.

meinde nach unſern Inſtitutionen unterhalten werden

muß , ſo ift es billig , daß vom Staate aus folcher

Erarmung , die dem Drittmann zum Schaden ge.

gereicht , vorgebogen werde. Inzwiſchen um der

bürgerlichen Freiheit nicht zu nahe zu treten , muß

der Verſchwender offenbar Sefahr laufen in den

Notbſtand zu gerathen, und es müſſen , aus Geſuchen

und Vorſtellungen der Familienglieder , oder aus

amtlichen Verhandlungen , über Schuldklagen , Wu.

cherfälle u . drgl . bereits gegründete Anzeigungen

einer ſolchen durch unbeſonnenen Aufwand herbeige.

führten Sefabr , bervorgeben , nicht etwa bloße Ver.

*) So wurde die Bevormundung wegen Verſdywendung in das

franzöfiſche Geſetbuch ( Art. 513), nur nach einem lebhaften

Widerftreite aufgenommen .
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muthungen vorhanden ſeyn, und auffolche Vermuthun.

gen amtliche Unterſuchungen vorgenommen werden.

Dem Verſchwender gleichzuſeßen iſt hinſichtlich der

Folgen derjenige , der durch unverſtändige Hand.

lungen ſein Vermögen in Gefabr bringt. Dabin

gehören insbeſonders unbeſonnene Bürgſchaften, oder

dergleiche Darlebn , unüberlegte Käufe , Verfäufe

und Projefie.

d ) Det Sträflingen in obrigkeitlichen Anſtalten ,

indem dieſe ihr Vermögen ſelbſt zu verwalten außer

Stande find . Freilich könnten ſie ſelbſt einen Sach .

walter beſtellen , allein das Gefeß entzieht ihnen

dieſe Befugniß.

S. 111 .

Beiſtandſchaft.
Einen Geſchlechtsbeiſtand ( S. 173 und f. ) erhalten

die volljährigen unverheuratheten Wetbsperſonen ; die

Ehefrauen in allen Fällen , in welcher fie nicht durch

ihren Ehemann vertreten ſind ( S. 181 und 182 ), und

die Wittwen.

Da Weibsperſonen in der Regel nicht ſo viele Ge.

ſchäftsfenntniſe baben , wie die Männer , und deſhalb bei

Verhandlungen von Wichtigkeit eher übervortheilt werden

können , To roll ihnen , wenn ſie weder unter der väterlichen

noch unter der ehelichen Gewalt ſtehen , ein Geſchlechts .

beiſtand verordnet werden , um über ihr Kapitalvermögen

zu wachen , ſie zu den wichtigern Verhandlungen in Ben

treff deſſelben zu ermächtigen und ihnen überhaupt mit

Nath und Hülfe beizuſtehen.

Befindet ſich aber eine nicht unter väterlicher oder

ebelicher Gewalt ftebende Weibsperſon in einem in dem

vorhergehenden Paragraph beſchriebenen Falle, d. b . iſt ſie

minderjährig, in eine obrigkeitliche Strafanſtalt verurtheilt,

oder wahnſinnig , blödſinnig u . f. w. , ſo wird ihr nicht

ein Beiftand, ſondern ein Vogt gefeßt.
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Der Unterſchied zwiſchen einer bloß verbeift ände.

ten und einer bevogteten Weibsperſon darf nicht außer

Acht geſeßt werden . Die bevogtete Weibsperſon fann gar

feine Rechtshandlungen , die bloß verbeiſtändete nur

nicht die wichtigern gültig vornehmen , wie weiter

unten näber beſchrieben werden wird.

S. 112.

Die vormundſchaftlichen Behörden des Staats find : Vormunda
ſchaftliche

a. die Gemeinderåthe , Behörden.

b. die Amtsråthe.

c. der Kleine Rath.

Derjenige Zweig der Polizeigewalt, der den Schutz

der Rechte folcher Perſonen zum Gegenſtande hat , die

nicht im Stande find , für ſich ſelbſt zu ſorgen , beißt die

Vormundſchaftspolizei. Der Kleine Rath übt die

Polizeigewalt aus. Er iſt demnach die oberſte Polizei.

Bebörde in Vormundſchaftsſachen , oder der Obervor.

mund. Derſelbe forgt in dieſer Eigenſchaft von Amts.

wegen dafür, daß alle Perſonen , welche nicht im Stande

ſind , ihre Angelegenheiten ſelbſt zu verwalten , des noth.

wendigen Beiſtands theilhaftig werden.

Dic Amtsräthe bilden , jeder in ſeinem Bezirke die

zweithöchſte vormundſchaftliche Behörde. Sie müſſen von

Amtswegen dafür ſorgen , daß ſowohl die untern Vor.

mundſchaftsbehörden , nämlich die Gemeinderäthe, in der

Beſtellung der Vormünder * ), die Leitung der Verwaltung

derſelben , und der Prüfung ihrer Rechnungen , als die

Vormünder in ihrer Verwaltung die obhabenden Pflichten

vollſtändig erfüllen .

* ) Vormun d ift der Gattungsbegriff, Vogt und Beiftand

find die Arten , die unter dieſem Begriffe ftehen . Der erſtere

ſorgt für die Perſon und die Sachen. ( S. 135 ) , der

lektere mehr für die Sachen ( S. 177. 186. 190 ) der Pfleg

befohlnen .
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Der Gemeinderath endlich iſt in jeder Gemeinde die

eigentliche Vormundſchaftsbehörde, und ſteht unmittelbar

unter dem Amtsrath *). — Da die Gemeinden verpflichtet

find , ihre bedürftigen Angehörigen zu unterhalten , ſo ſind

fie am meiſten intereſirt, dafür zu ſorgen , daß ihre be.

mittelten Angehörigen ihr Vermögen behalten und die

übrigen in den Stand gereßt werden, ihren Unterhalt durch

eine nüßliche Thätigkeit zu erwerben , daber iſt der Ge.

meinderath die ichidlichſte mit der Verwaltung der

Dormundſchaftsſachen zu beauftragende Behörde.

Der Gemeinderath als Vormundſchaftsbehörde ift für

aten Schaden verantwortlich , der durch ſeine Nachläffig

feit , 2. B. in Veranſtaltung der Bevogtung , zwecwidri.

gen Weiſungen u. f. w . , einer unter ſeiner Aufficht ſteben .

den Perſon zuwächst. Es folgt dieſes aus dem Grundraß,

daß jeder für den Schaden verantwortlich fey , welchen er

einem Andern durch ſeine Nachläſſigkeit zufügt . Das

Necht des Beſchädigten geht gegen die Vormundſchafts

behörde in ihrer amtlichen Eigenſchaft , und der

Schade muß aus der Gemeindskaſſe erfeßt werden. Die

Gemeinde hat aber den Rückgriff auf diejenigen Vorſteher,

welchen die Nachläſſigkeit zur Laſt fält, in ihrer Eigen.

fchaft als Privatperſonen .

S. 113.

8uzichung der

Die nächſten Anverwandten, welchen laut beſtehenden
nächften An.

verwandten od. Gefeßen die Pflicht obliegt , im Falle der Armuth oder

Präſumtiv. Unvermögenheit des Vogtsbedürftigen oder Bevogteten
erben.

in einem erhöhten Grade an dieſen zu ſteuern , oder ,

im Abgange ſolcher , die Präſumtiverben des Leßtern

werden bei den in den nachfolgenden Kapiteln feſtges

*) In der Stadt Luzern iſt gemäß einer beſondern von dem

Großen Hathe ratifizirten Organiſation ein Armen- und Wais

ſenrath aufgeſtellt, der nicht unter dem Amtsrath , ſondern

unmittelbar unter dem kleinen Rathe fteht.
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feßten Fällen von der vormundſchaftlichen Behörde zu

gezogen.

Sie werden aber nur inſofern einberufen , als ſie

in der Gemeinde , wo der zu Bevogtende oder Bevogs

tete anheimiſch iſt , oder in einer an dieſelbe angren

zenden Gemeinde haushablich ſind.

Es liegt in der Wiltür eines ſolchen eingeladenen

Verwandten , bei der ihm angezeigten Verhandlung ſich

einzufinden , oder nicht, und das Uusbleiben eines oder

felbft aller eingeladenen Verwandten kann daher die

Behörde nicht hindern , in ihren Verhandlungen fort:

zufahren .

Kein Verwandter erhält aber für die Beiwohnung

bei ſolchen Verhandlungen die mindeſte Entſchädigung.

Ein Gefeß vom 23. Brachmonat 1819 beſtimmt, welche

Verwandte zur Unterſtüßung armer oder unvermögender

Unverwandten verpflichtet ſind. Gemäß dieſem Geſeß find

in größerem oder geringerem Maaße verpflichtet , Väter ,

Großväter väterlicherſeits , Mütter, Söhne, ledige Töchter,

Großfinder und Geſchwiſter.

Dieſe unterſtüßungspflichtigen Anverwandten find bei

vormundſchaftlichen Verhandlungen vorzugsweiſe beizu .

ziehen .

S. 114.

Verſonen , welche einen Vogt oder einen Beiffand ungültigkeit

haben , müſſen in ihren rechtlichen Handlungen durch der rechtlichen
Sandlungen

dieſen vertreten werden ; insbeſondere iſt jeder Vertrag, d. Bevormun

den ſie ohne Mitwirkung deſſelben ſchließen , für ſie , deten.

ſowohl für den Augenblid , als in Zukunft unverbindlich .

Dieſelben ſind zwar berechtigt, durch erlaubte Hand

lungen , ohne Mitwirkung thres Vormund 8, etwas für

fich zu erwerben , allein fie können , ohne Genehmhal

10
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tung deſſelben, weder etwas veräußern, noch irgend eine

Verpflichtung über fich nehmen.

1. Die Perſonen, welche einen Vogt oder einen ordent

lichen Beiſtand haben , müſſen ſich ſowohl bei Veräuſſe .

rungen als bei der Eingehung von Verpflichtungen durch

rechtlich erlaubte Geſchäfte von denſelben vertreten laſſen .

Dieſe Regel leidet einige Ausnahme , wo das Gefeß der

gleichen Perſonen eine beſchränfte Verfügungs - Befugniß

im Allgemeinen oder in Betreff beſtimmter Gegenſtände

einräumt , f. B. den unter Geſchlechtsbeiſtand ſtehenden

Weibsperſonen ( $$ . 176, 178, 179, ) , den Ehefrauen, in

Betreff ihres vorbebaltenen Guts ( S. 48 ). Ade Beräuſ.

ferungen einer bevormundeten Perſon , die ſich nicht im

Falle einer dieſer Ausnahmen befindet , und alle Verpflich .

tungen, welche eine ſolche in Folge eines erlaubten Rechts

geſchäfts obne Ermächtigung ihres Vormunds eingegangen,

find rechtlich ungültig . Hieraus folgt auch , daß der

Vormund die veräuſſerte Sache zurückfordern fann , ohne

verpflichtet zu feyn , ſich über die Zurückgabe desjenigen

einzulaſſen, was der Pflegbefohlene als Gegenwerth empfan .

gen , mit Ausnahme des im folgenden ſ . 112 beſtimmten

Faus ; ferner kann ſich der Vormund gegen denjenigen ,

der ihn zu der Erfüllung eines Vertrags anhalten will ,

welchen er mit dem Pflegbefohlenen abgeſchloſſen, auf die in

gegenwärtigem Paragraph enthaltene Beſtanmung berufen .

Defien ungeachtet verpflichtet ſich eine unter Vormund.

ſchaft ftehende Perſon , die das Alter der Zurechnungs .

fähigkeit erreicht hat , durch unerlaubte bandlungen zu

dem Erfaße des Schadens , welchen ſie andern verurſacht,

ro daß der Vogt denſelben aus ihren Mitteln bezahlen

muß. Wenn 3. B. ein Bevogteter fiehlt , ſo muß der

Schaden erfellt werden.

Auf gleiche Weiſe fann ein Bevormundeter weder als

Kläger noch als Beklagter vor Gericht erſcheinen , es inuß

ihn der Vormund entweder ſelbſt vertreten oder durch einen

andern vertreten lafen .
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2. Um den Zweck der Vormundfchaft zu erreichen , ift

ef nothwendig, alle eigenmächtigen Veräuſſerun.

gen und Berpflichtungen des Bevormundeten ohne

das Hinzufommen der Einwilligung der Vormundſchaft,

d . i . des Vormundes , und in wichtigern Fällen auch jene

des vormundſchaftlichen Gerichts () . 144, 145 , 146) zu

verbietben . Aus dieſer bloß zum Beſten des Bevormundeten

aufgeſtellten Beſtimmung kann aber nicht gefolgert werden,

daß derſelbe ohne Genehmhaltung des Vormunds auch

nichts erwerben und feinen Vortheil erlangen könne ;

indem eine rolche Ausdehnung eine der wohlthätigen Ab.

ficht des Gefeßes entgegengeſeßte Wirkung bervorbringen

würde. Daber fann ein Bevormundeter auch ohne Wifen

des Vormunds ſowohl durch unmittelbare , rechtliche Er.

werbungsarten , wie z . B. Oftupation , als auch durch

mittelbare, wie z . B. ein Vermächtniß, Schenkung u. 1.1 .,

ein Eigentbum erlangen.

S. 115.

Wenn eine volljährige, bevogtete Perſon eine andere,

der ihre Bevogtung nicht bekannt iſt, einführt, mit ihr

einen Vertrag zu ſchließen, und leştere Perſon hiedurch

in Schaden geråth , oder håtte gerathen können , fo foll

der Bevogtete als Betrüger, nach den dießfalls beſtehen :

den Geſetzen mit einer Leibesſtrafe belegt werden.

Derjenige , welcher mit einer Perſon , die unter vor .

mundſchaftlicher oder väterlicher Gewalt ſteht , über ein

ſie oder ihr Vermögen betreffendes Intereffe einen Vertrag

geſchloffen , weil er ihre Bevogtung nicht gekannt, und

dem äußern anſcheine nach von ihr vorauszuſeßen war,

daß fie den Zuftand des eigenen Rechts babe , wird ange.

reben , von derſelben auf eine betrügeriſche Weiſe einge.

führt worden zu ſeyn , weil der Bevogtete die vollkommene

Verpflichtung auf fich hatte , den Mitfontrabenten mit

ſeinem Berhältniffe bekannt zu machen . Aus dieſem Grunde,

und damit fich Bevogtete nicht beigeben laſſen , Perſonen ,
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denen ihre Bevogtung unbekannt iſt, einzuführen , mit

ihnen rechtliche Geſchäfte zu verhandeln, ſollen fie in jedem

ſolchen Falle mit einer Leibesſtrafe nach dem Polizei

ſtrafgeſeßbuche belegt werden .

Der Vertrag iſt zwar nicht gültig , aber doch fann der

Mitkontrabent gegen die Zurückgabe des Empfangenen auch

dasjenige zurückfordern , was er dem Bevogteten dagegeu

gegeben .
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Zweite s Kapitel.

Von der Vogtei.

Erſter A vrchnitt.

Von Entſtehung der Vogtei.

. 116.

Den Gemeinderåthen liegt die Pflicht ob , jeden Beſtellung
cines Bogts.

Angehörigen ihrer Gemeinde oder ihres Steuerbriefs,

der in den Fall kommt , nach den im S. 110 des gegen

wärtigen Gefeßes enthaltenen Beſtimmungen bevogtet

zu werden, unter vormundſchaftliche Obſorge und Auf

ſicht zu ſtellen.

Zu dieſem Ende iſt der betreffende Gemeinderath

gehalten , ſobald ein ſolcher Fall eintritt , die nächſten

Anverwandten (s. 113 ) des Vogtbedürftigen zu fich

zu berufen , und ſich mit ihnen über die anzuordneude

Bevogtung in Rúdſprache zu leben.

Die nächſten Anverwandten ſind verpflichtet, wo

ein ſolcher Fall eintritt, inſonders wo ein Vater ſtirbt,

der minderjährige Kinder hinterläßt , davon dem Ge

meinderarh Anzeige zu machen , ſo wie hinwieder leß

terer auch von ſich aus wachen ſoll, daß ſolche Fålle

zu feiner Kenntniß gelangen.

Die Vormundſchaftsbehörde fout darauf achten , daß

alle in ihrem Bereich ſtehenden Perſonen, welche zu bevog

ten ſind , ohne Säumniß mit einem Vogte verſehen wer .

den ; ſie macht fich verantwortlich , wenn fie aus Nachläf

ſigkeit es unterläßt. Der Gemeinderath roll dießfalls theils

ſelb # wachſam reyn , theils find die Anverwandten ver

pflichtet , ibm Anzeige zu machen .

Unſere Gefeßgebung geht mit mehrern andern Kanto

nen in Abweichung von dem gemeinen Rechte von dem
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Grundfaße aus , daß die Vormundſchaftspolizei von der

Behörde des Heimathorts, und nicht von der Behörde

des Wohnorts ausgeübt wird. Von daher wird es noth.

wendig , daß , wenn ſolche, die in einer Gemeinde blos

angeſeſſen ſind, in den Fall fommen , daß fie mit einem

Vogt zu verſehen ſind , f . B. e$ ftirbt ein Hausvater und

hinterläßt unmündige Kinder , von der Ortspolizei dem

Gemeinderath der Gemeinde, wo dieſe Perſonen anheimiſch

find , in Kenntniß zu feßen .

S. 117.

Iſt es um die Beſtellung eines Vormunds zu thun,

und befindet fich der Gemeinderath nicht in unbefanges

ner Stellung , ſo geſchieht die Beſtellung durch den

Amtsrath.

S. 118.

Perſönliche Diejenigen Individuen , die laut $. 110 Litt. b

Vorberufung und c wegen körperlichen oder geiſtigen Gebrechen

Bevogtenden .
oder wegen Verſchwendung unter Bevogtung zu ſtellen

find, ſollen , wo möglich , perſönlich vorberufen , und

ihre allfälligen Einwendungen angehört werden, worauf

ſodann die Waiſenbehörde eine Schlußnahme ſchriftlich

abfaßt , und der betreffenden Perſon eröffnet.

S. 119 .

Unterzieht fich die betreffende Perſon der Schlußs

nahme freiwillig, ſo ſoll ſie dieſelbe eigenhåndig unters

zeichnen , oder falls ſie nicht ſchreiben kann , ihren

Willen vor zwei herbeigerufenen Zeugen erklären .

der zu

Bevogtungs

prozeß..

S. 120.

Widerſeßt fich hingegen die betreffende Perſon der

Schlußnahme, ſo hat der Gemeinderath dieſelbe auf

die nächſte Sißung des Gerichts vorzuladen , welches

dann den Entſcheid über die Zuláßigkeit oder Unzu: .
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låßigkeit der Bevogtung ertheilt. Der Gemeinderath

kann , je nach Umſtänden , die Abhaltung einer außers

ordentlichen Sißung des Gerichts anverlangen .

Der zu Bevogtende fowohl, als der Gemeinderath

können den Entſcheid des Gerichts an das Appellations

gericht appelliren , jedoch muß binnen zehn Tagen ,

von eröffnetem Urtheil an gerechnet , die Appellation

eingelegt, und der endliche Abſpruch auf die nächſts

folgende Sigung deſſelben angeregt werden.

Der Gemeinderath bezahlt bei ſolchen gerichtlichen

Vorſtånden in keinem Falle Gerichtsgebühren und Kos

ften , ausgenommen , wenn derſelbe auffallend leiden

fchaftlich ſich zeigen ſollte , in welchem Falle er dann

aber nicht befugt iſt , ſolche Koſten in Rechnung zu

bringen .

S. 121.

Wenn der Semeinderath , der über ein notoriſch

tüderliches oder verſchwenderiſches Individuum die Bes

vogtung unter Vornahme eines Schuldenrufs zu vera

hången im Falle eft , mit Grund beſorgen würde ,

daß ein folches die Zwiſchenzeit, die bis zur Abhaltung

dieſer letztern Verhandlung verfließt, zu Mißbrauchung

feiner Freiheit und zu Vereitlung des Zwedes feiner

Bevogtung verwenden dürfte , ſo kann der Gemeindes

rath , -- es mag, das Individuum fich ſeiner Bevogs

tungsſchlußnahme unterziehen oder nicht , bei dem

Amtsſtatthalter das Anſuchen ſtellen , daß daſſelbe einss

weilen , bis nach abgehaltenem Schuldenruf in Arreft

verſetzt werde , über welches Unſuchen der Amtsſtatts

halter nach den obwaltenden Umſtånden entſcheidet,

der Schuldenruf aber , ſobald er erkannt iſt, in für:

zeſter Zeitfriſt zu erfolgen hat.
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Diere vorſtehenden fünf Paragraphen , den Gang des

Verfahrens bei einer Bevogtung vorſchreibend, find für

ſich flar , und bedürfen keiner weitern Erläuterung.

1

Publikation.

S. 122 .

Die Bevogtung eines Volljährigen roll durch das

Amtsblatt publizirt werden .

Die öffentliche Kundmachung geſchieht zur allgemeinen

Warnung , ſich mit dem Bevogteten in keine Rechtsger

fchäfte einzulaſſen . Dem Minderjährigen feine Minder.

jährigkeit, und daß er fomit nicht eigenen Rechtens iſt,

anzuſehen, iſt leicht. Hingegen hinſichtlich eines Volljäh .

rigen zu wiſſen , daß er bevogtet, iſt beinahe unmöglich .

Die öffentliche Kundmachung giebt das Mittel an die

Hand , es zu wiſſen .

S. 123.

S @ uldenruf.
Wenn eine Bevogtung erkannt iſt, ſo iſt dem Ges

meinderath überlaſſen , je nach Umſtånden , die Vor

nahme eines Schuldenrufs zu begehren , welcher ſo:

dann nach geſeßlicher Vorſdrift Statt finden ſoll.

Ein ſolcher Schuldenruf findet darum Statt , um in

Erfahrung zu bringen , wie viel ein zu Bevogtender im

Augenblicke der Bevogtung ſchuldig ſey , und vorzüglich

um zu verhindern , daß nach verhängter Bevogtung der

Bevogtete nicht Schuldtitel ausſtelle , und dieſelbe ante

datire , wodurch der Zweck der Bevogtung gänzlich ver.

eitelt würde .

S. 124.

Die Pflicht und das Recht , Vogt zu ſeyn , ruhet

a. Zunächſt auf demjenigen oder denjenigen , die

allfällig ein Vater vor ſeinem Abſterben zum

Vogt oder zu Végten ſeiner Kinder beſtimint hat.

Pflicht

und Recht

zu einer

Vogtsfelle.
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b . Dann auf den nådhſten Anverwandten , unter

welchen diejenigen den Vorzüg haben, die bei

Unterſtüßung des zu Bevogtenden im Falle der

Armuth nach dießfalls beſtehenden Gefeßen in

erhöhtem Maße kontribuiren müffen .

c . Endlich auf jedem Bürger der Gemeinde oder des

Steuerbriefs, in dem der zu Bevogtende heimath

rechtig iſt, oder , je nach Umſtänden , auf den

Bürgern der Gemeinde , wo der zu Bevogtende

wohnt.

Immerhin muß der zu beſtellende Vogt zu dieſer

Stelle tauglich ſeyn.

Ad a . Es iſt ein Ausfluß der väterlichen Gewalt , daß

ein Bater in ſeinem Teſtament den Kindern einen Vogt

verordnen kann. Ein ſolcher Vogt muß die Vogtei über.

nehmen, es wäre dann Sache , daß er volgültige Gründe,

dieſelbe auszuſchlagen hätte. Immerhin aber muß ihm

die Vogtei von dem Gemeinderath übertragen werden ,

weſſen ſich jedoch dieſer nicht weigeru kann, ausgenommen

derſelbe hätte triftige Einwendungen dagegen zu machen

( S. 130 ),

Ad b. In Ermanglung eines vom Bater bezeichneten

Vormundes ſind die Verwandten nicht nur berechtiget,

die Vormundſchaft zu verlangen , ſondern ſie ſind auch

verbunden , dieſelbe zu übernehmen . Die Erziehung, der

fittliche Zuſtand , die Erhaltung und gute Verwaltung

des Vermögens, das Wohl des Pupillen überhaupt liegt

ibnen in mehrfacher Rückſicht näher , als fremden Per.

ſonen. Unter den Verwandten ſelbft haben dann diejenigen

den Vorzug , die bei Unterſtüßung des zu Bevogtenden im

Falle der Armuth in erhöhtem Maaße beiſteuren müſſen .

ES find dieſes zuweilen die nächſten Verwandten vom

männlichen Stamme ( §. 113 ).
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Ad c. Der Staat bat das Recht, ſowohl das Vermögen

als die perſönlidhen Kräfte reiner Untergebenen in dem

gefeßlichen Verhältniſſe in Anſpruch zu nehmen , ſobald

dieſes zu Erreichung des Staatszwedes nothwendig iſt.

Die Berpflichtung der Untergebenen , die jenem Rechte

entſpricht, iſt eine Bürgerpflicht. Da jeder Bürger in den

Fall fommen fann , eines Vormunds für fich oder ſeine

Familie zu bedürfen , ſo muß er ſich auch fo lange zum

Bormunde von Andern gebrauchen laſſen , als er dazu

fähig iſt , und keine geſeßlichen Entſchuldigungsgründe

anzuführen hat. Deſſen ungeachtet ſtehen die Vormund.

ſchaftsbehörden in der Verpflichtung, die Vormundſchaften

auf eine gerechte Weiſe unter die in ihrem Bereiche fteben .

den tauglichen Perſonen zu vertheilen .

In der Wahl des Vormunds fou die Behörde nebit

der Rücficht auf die gefeßliche Eauglichkeit , auf die be.

ſondere Fähigkeit zur Erziebung der Perſon und zur Ver.

waltung des Vermögens feben . Um eine beſtimmte Vor .

mundſchaft gut zu führen , iſt es nicht immer genug, daß

man ein Mann von geſundem Menſchenverſtande , untadel.

baften Sitten und ſein eigenes Bermögen zu verwalten

fähig fen. Der Bormund , ob er gleich die Erziehung der

Perſon , oder die Verwaltung des Vermögens nicht un.

mittelbar felbft oder allein zu beſorgen hat , ſollte , wenn

der Pupil einer böbern Ausbildung oder der Anleitung

zu beſtimmten Berufsgeſchäften bedarf , oder wenn die Er.

baltung und Vermehrung ſeines Vermögens ökonomiſche,

merkantiliſche oder techniſche Kenntniſſe fordert , doch

wenigſtens ſo viel davon verſtehen , daß er eine vernünf.

tige Auswahl der Perſonen zur unmittelbaren Erziehung

und Geſchäftsbeſorgung zu treffen und die Oberaufſicht

zu führen fähig ſey.

S. 125 .

Untauglichkeit

zu einer

- Vogtsftelle.

Untauglich , die Stelle eines Vogts zu bekleiden ,

ſind diejenigen :
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a . Welche wegen Leibes- oder Geiſtesgebrechen , oder

aus andern Gründen ihren eigenen Geſchäften

nicht vorſtehen können.

b . Welche eines Kriminalverbrechens ſchuldig erkannt

worden ſind , oder von denen eine anſtändige Er.

ziehung des Pflegbefohlenen , oder nůßliche Ver.

waltung des Vermögens nicht zu erwarten iſt.

c . Weibsperſonen und diejenigen , welche ſich außer

dem Kantone aufhalten .

d. Perſonen , welche mit dem Bevogteten in einer

Gemeinſchaft oder in einem Rechtsſtreite ftehen .

Dieſer Paragraph enthält die Gründe , welche eine

Perſon unfähig machen, entweder überhauptDogteien

zu verwalten ( abſolute Unfähigkeit ) oder einer beſtimmten

Perſon zum Vogt gegeben zu werden (relative Unfähigkeit).

Perſonen , welchen der Zuſtand des eigenen Rechts feblt.

und die ihre eigenen Geſchäfte nicht verwalten fönnen ,

find abſolut , und forche , welche mit dem Bevogteten

in einer Gemeinſchaft oder in einem Prozeſſe ſtehen , rlo

lativ unfähig.

Mit den Perſonen , welche unfähig ſind , Vogteien zu

verwalten , ſind diejenigen nicht zu verwechſeln , welche

eine ihnen aufgetragene Vogtei aus gefeßlichen Gründen

( Entſchuldigungsgründen ) ablehnen dürfen , und von wel.

chen im nachfolgenden Paragraph gehandelt wird.

S. 126 ,

Zur Uebernahme einer Vogtei wider ihren Willen Refuſations

können nicht angehalten werden :
Oründe.

a. Diejenigen , welche ſiebenzig Jahr alt ſind.

b . Diejenigen , welche ſchon mehrere beſchwerliche

Vogteien oder Beiſtandſchaften zu beſorgen haben.
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S. 127.

Die Mitglieder von Vormundſchaftsbehörden ſollen

nicht zu Végten ernannt werden, ſo lange andere taug

liche Perſonen vorhanden ſind, wenn ſie nicht beſonders

dafür angeſprochen werden .

Die in dieſem Paragraph benannten Perſonen haben

allerdings die Fähigkeit , Vogteien zu verwalten , und

fönnen fich nicht weigern , eine folche zu übernehmen.

Hingegen ſollen ſie ihrer amtlichen Verhältniſſe wegen

nicht mit der Vormundſchaft von Perſonen beauftragt

werden , die in ihrem amtlichen Bereich ſtehen , wenn an

dere taugliche Perſonen dazu vorhanden ſind.

$ . 128.

Dem ernannten Vogt wird von dem Gemeinderath

ein ſchriftlicher Ernennungsakt zugeſtellt.

Der Beſtellungsurkunden bedarf der Vormund baupt.

fächlich , um zur Erbebung der Zinſen und anderer Ein

künfte des Bögtlingo , oder bei Führung eines Prozeſſes,

und überhaupt bei einem mit einem Dritten im Namen

des Pflegbefohlenen vorzunehmenden Geſchäfte ſich als

Vertreter deſſelben ausweiſen zu fönnen .

S. 129.

Wenn jemand eine ihm übertragene Vogtei ableh:

nen will, ſo kann er ſich , wenn ſeine Vorſtellungen bei

dem betreffenden Gemeinderath keinen Eingang finden ,

an den Amtsrath wenden , deſſen Ausſpruch ſowohl

von ihm , als dem Gemeinderath an den Kleinen Rath

refurrirt werden kann.
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Wenn die Perſon , die zum Vogt ernannt worden,

aus einem geſeßlichen Grunde die Vogtei abzulehnen ge.

denkt, ſo hat fie, nachdem ſie den Ernennungsaft erhalten,

ihre Entſchuldigungsgründe und erweilt dem Gemeinde .

rath vorzutragen ; von da kann ſie an den Amtsrath, und

zuleßt an den Kleinen Rath refurriren .

Sollte ein ernannter Vogt aber durch alle Inſtangen

nicht entlaſſen werden , und dennoch ſich bartnädig wei .

gern , die Vogtei zu übernehmen , ſo iſt er durch angemeſ.

fene Zwangsmittel dazu anzuhalten . Ein zweckmäßiges

Zwangsmittel iſt, wenn ein Stellvertreter beſtellt wird ,

den er zu bezahlen und für ihn gut zu ftehen bat , auch

dürfte ein ſolcher , weil er eine Bürgerpflicht zu erfüllen

fich weigert , in ſeinem Aktivbürgerrechte einzuſtellen ſeyn .

Wo andere fähige Perſonen zur Uebernehmung der Vor.

mundſchaft bereit ſind, oder der Berufene aus wahrſchein .

lichen billigen Gründen einen andern tauglichen Vormund

in Vorſchlag bringt , iſt eher auf ſtrenge Maaßregeln zu

verzichten , als wo dieſes nicht der Fall iſt.

S. 130 .

Da , wo nach der Beſtimmung des S. 124 Litt. a

ein Vater vor ſeinem Abſterben ſeinen minderjährigen

Kindern insgeſammt; oder einem jeden Einzeln von

ihnen , einen Vogt beſtellt, ſou der Angeſprochene dieſe

Vogtei zu übernehmen , und der betreffende Gemeinde

rath ihm ſolche zu übertragen pflichtig ſeyn , es wäre

dann Sache , daß aus vollgültigen Gründen jener dieſe

Vogtei zu übernehmen , odeč lekterer ihm ſolche zu.

übertragen fich weigerte , wo dann der Entſcheið nach

Vorſchrift des S. 129 dem Amtsrath und dem Kleinen

Rathe zuſteht.

Vergl. S. 124. Anmerkung.
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Güters

Verzeichnis .

3 weiter a brch nitt.

Von dem Antritte der Vogtei.

S. 131 .

Sobald der Bogt feine Ernennung erhalten hat,

foll er ſich von dem Gemeinderath das von ihm zu ver

waltende Vermögen zuſtellen laſſen.

Hat er keinen Vorgänger in der Vogtei gehabt ,

und iſt nicht unmittelbar vor dem Antritte derſelben

ein amtliches Güterverzeichniß aufgenommen worden,

fo muß über das zu verwaltende Vermogen , in Gegen

wart eines Abgeordneten des Gemeinderaths und des

Bogts , durch den Gemeinderathsſchreiber ein umſtånd

liches Verzeichniß aufgenommen werden . Hat er hins

gegen einen Vorgånger gehabt , ſo ſoll er , in Gegen

wart eines Abgeordneten des Gemeinderaths, die Rich

tigkeit des leßten Vermögensverzeichniſſes unterſuchen,

welches von jenem gemacht worden.

So wie der Bogt feine Ernennung erhalten hat , fou

ſeine erſte Sorge darin befteben , ſich von der Vormund.

Ichaftsbehörde das Vermögen des Pflegbefohlenen zuſtellen

zu laſſen. Er ſoll nicht erwarten , von ihr zu der Ueber

nahme deſſelben aufgefordert zu werden , ſondern ſich bei

ibr dafür anmelden . Sit bereits ein zuverläßiges Verzeich.

niß dieſes Bermögens vorhanden , wie z . B. dasjenige des

Vorgängers in der Vogtei , oder ein bei dem Tode des

Hausvaters aufgenommenes amtliches Güterverzeichnis, fo

muß die Richtigkeit deſſelben von demjenigen Abgeordneten

der Bormundſchaftsbehörde, der von dieſer mit der Ueber.

gabe des Vermögens beauftragt worden , und dem Vogte

unterſucht werden. Iſt aber kein Güterverzeichniß vor.

banden , ſo iſt ein ſolches durch den Geineinderathsſchreiber

oder aufällig eines öffentlichen Notars in Gegenwart des

!
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Abgeordneten als des Uebergebers , und des Bogts , als

des Uebernebmers aufzunehmen.

S. 132.

Das Vermögensverzeichniß oder die Anerkennung

der Richtigkeit des Vermögensverzeichniffes des Vors

gångers in der Vogtei foll von dem Vogt und allen

Perſonen , welche der Aufnahme deſſelben beiwohnen,

unterſchrieben , in das Vogtrechnungsprotokoll eingetra

gen , und von dem Vogt in Verwahrung genommen

werden.

Das in gehöriger Form aufgenommene oder anerkannte

Güterverzeichnis (Saventarium) giebt die Gegenſtände an,

für deren Verwaltung der Vogt verantwortlich iſt , und

dient ſeiner fünftigen Rechnung zur Grundlage (f. 152).

Das Inventarium felbft , oder wenn bloß die Richtigkeit

eines vorhandenen Güterverzeichniſſes anerkannt worden,

die Anerkennung mit der Hinweiſung , wo die anerkannte

Schrift aufzufinden ſey , fou in das Vogtrechnungspro .

tokoll eingetragen werden , damit es zu allen Zeiten nach .

geſchlagen werden könne. Die Urſchrift des Güterverzeich .

niſſes bleibt in der Berwahrung des Vogts.

von dem Zeitpunkt hinweg , wo dem Vogt durch den

Abgeordneten der Vormundſchaftsbehörde das Vermögen

des Pflegebefohlenen übertragen worden , haftet er für die

getreue und ſorgfältige Verwaltung deſſelben ( S. 139 ).

Er ſoll ein wachſames Auge darauf haben , daß der Pfleg .

befobine die Fabrhabe , die ihm zu ſeinem Gebrauche über.

geben wird , nicht veräuſſern , die liegenden Güter deffetben

beſorgen ; feine Anforderungen bei Konkurſen eingeben ,

feine Projefe führen u. i. w. Die Verantwortlichkeit des

Vogts wird dadurch erleichtert, daß es ihni seſtattet iſt,

für alle nicht ganz einfachen Verwaltungshandlungen

bei der Bormundſchaftsbehörde um Weiſung einzukommen

( f. 144 ).
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$ . 133.

Betziehung Ein anweſender Pflegbefohlener, der das vierzehnte

des Pflegeber Jahr erfüllt hat, und die dieſem Alter angemeſſene
fohlenett.

Verſtandesfähigkeiten beſitzt , ſoll ſowohl zu der Auf

nahme oder Anerkennung des Vermögensverzeichniſſes,

als zu allen wichtigen Berathungen über ſeine Angelegen

heiten zugezogen , und ſeine Anſicht darüber vernommen

werden.

1

Dieſe Beſtimmung hat zum Zweck a. den minderjährigen

Pflegbefohlenen zeitig mit dem Zuſtande ſeines Vermögens

und der Art , daſſelbe zu verwalten , bekannt zu machen ,

was nothwendig zu ſeiner Erziehung gehört , die ihn in

den Stand reßen ſoll , nach erlangter Mchrjährigkeit rei.

nen Sachen ſelbſt gehörig vorſtehen zu fönnen ; b. ' ſowohl

die Kenntniſſe , die ein mehrjähriger Pflegbefohiner von

ſeinem Vermögen haben kann , zu benüßen , als die ver.

nünftigen Wünſche deſſelben anzuhören , um fie, ſoweit

es thunlich iſt, zu erfüllen.

S. 134.

Einlage in die
Die dem Pflegbefohlenen zugehörigen Kapitalbriefe

Depofitalkaſſe.
und wichtigen Urkunden, ſo wie allfällige Koſtbarkeiten,

welche ihm nicht zum eigenen Gebrauch überlaſſen wer:

den , ſollen in die Depoſitalkaſſe eingelegt werden.

Gemäß dieſem Paragraph hat der Gemeinderath die

Kapitalbriefe , wichtige Urkunden , und Koſtbarkeiten in

eigene Verwahrung fu nehmen , da die Depoſitalkaſſe oder

Gemeindelade das unter Aufſicht undSchlüſſel des Gemein

deraths ſtebende öffentliche Aufbewahrungsort ift.

Daß dieſes geſchehe , dafür iſt die Vormundſchafts .

börde verantwortlich . Sie muß fich wohl vorſehen , die

Kapitalbriefe dem Bogt nur mit beſonderer Vorſicht au.

zuvertrauen .
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Hier iſt noch Folgendes zu bemerken .

Wenn das Vermögen eines Hausvaters nach dem Hin.

( cheiden oder der Bevogtung deſſelben unmittelbar an den

Vogt gelangt , fo find die Kapitalbriefe und die übrigen

Forderungen des Pflegbefohlnen weder der Vormundſchafts

behörde re noch dem Vogt bekannt. Das erſte , was dem.

nach vorgefehrt werden muß, iſt eine genaue Unterſuchung

dieſer Forderungstittel , wobei vorzüglich die Sicherheit

und die Bortheilbaftigkeit der Ausſtände zu berückſichtigen

ift. Sit der Vogt nicht im Stande , dieſe Sache felbft zu

beſorgen , ſo muß ihm ein Mitglied der Behörde oder ein

Sachverſtändiger dazu beigeordnet werden . Nach beendig.

ter Unterſuchung hat er das Ergebniß derſelben der Bor .

mundſchaftsbehörde zur weitern Verfügung vorzulegen .

Es fließt aus allgemeinen Grundfäßen , daß , wenn die

Vormundſchaftsbehörde bei dieſer Verfügung mit der er.

forderlichen Umficht zu Werfe geht , ſie für die vorgefun .

denen Forderungstitel nicht in dem Grade verantwortlich

eft , in welchem ſie es für diejenigen wird , die mit ihrer

Ermächtigung angeſchafft werden. Auch wird fie durch

die Weiſung , einen dergleichen Ausſtand , der nicht ganz

ficher iſt, ſogleich einzuflagen , nicht verantwortlich, ſobald

fie zeigen kann , daß ſie ſich durch zureichende Gründe babe

beſtimmen laſſen , wie z . B. daß zu befahren geweſen , eine

übereilte Betreibung würde den Konkurs des Schuldners

berbeiführen , in welchem die Anforderung wahrſcheinlich

verloren gegangen wäre ; da hingegen bei einer Friſtge.

ſtattung mit Wahrſcheinlichkeit Bezahlung erwartet werden

fönnte ; denn jeder ordentliche Hauswirth würde ſich durch

Dergleichen Gründe zu einer Friſtgeſtattung haben beſtimmen

laſſen , und mehr als ein ſolcher von ſich ſelbſt fordert,

fou weder von einer Vormundſchaftsbehörde , noch von

einem Vormünder gefordert werden.

Die Verwaltung einer Vormundſchaft wird ungemein

erſchwert , wenn der Pflegebefobine mit andern in einer

Gemeinſchaft von Rechten ſteht.

11
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Sobald alſo dieſes der Fall iſt, ſo iſt es am rathſamſten ,

bei dem Antritt der Vogtei eine Theilung zu veranſtalten ,

infofern dieres obne Nachtheil geſchehen fann , und eben fo

iſt es am zweckmäßigften , die bei dem Antritt vorfindliche

Baarſchaft zunächſt zu Abtragung aufädiger Schulden zu

verwenden , und den Ueberreft ficher anzulegen .

Was die Fahrbabe betrifft, ſo iſt es am gerathenften ,

die vor der Hand überflüſſige Fahrhabe zu verkaufen und

den Erlös an Zins zu legen . Der Verkauf fou an einer

öffentlichen Steigerung geſchehen , ſowohl um alle Begün.

ſtigungen dabei auszuſchließen , als den höchſten Preis

dafür zu erhalten .

Dritter Abfchnitt.

Von der Verwaltung der Vogtei.

S. 135.

Pflichten
Der Vogt ſoll in jeder Hinſicht für die Perſon des

des Vogts. Pflegbefohlenen ſorgen . Bei Minderjährigen vertritt

er die Stelle des Vaters , und leitet unter Aufſicht der

Vormundſchaftsbehörde die Erziehung derſelben ; bei

gebrechlichen Perſonenen ſorgt er für ihre anſtåndige

Verpflegung, und Verſchwender ſucht er zu einer regel

måßigen Lebensart anzuhalten.

Immerhin hat der Vogt bei der Vermögensverwal

tung lediglich die Perſon und das Intereſſe ſeines Pfleg

Hefohlenen , und nicht dasjenige deſſen Anverwandten

oder Bråſumtiverben im Auge zu halten.

Da der Vogt für die Perſon des Pflegbefoblenen in

ieder Hinſicht ſorgt, jede Perſon aber , die für fich

felbft zu forgen außer Stande ift , wenn fie auch kein

Vermögen befißt, und in dieſer Hinſicht keine Vor
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forge bedarf , doch in andern Hinſichten Vorſorge

nöthig iſt, ſo ſollte eigentlich jeder Perſon, die für ſich ſelbſt

zu forgen unfähig iſt, benanntlich jeder Unmündige , einen

Vogt haben , der für ſeine Erziehung und die Bewahrung

ſeiner aufädigen Rechte ſorgt.

Der Vogt tritt Kraft eines öffentlichen Auftrags in

die Stelle des Vaters ; er übernimmt die Erziehung

der Perſon des Minderjährigen , und die Beſorgung

des Vermögens. Bei den Bögten von Volljährigen

ift das leştere , nämlich Beſorgung des Vermögens , die

Hauptaufgabe.

Inzwiſchen kann man nicht behaupten , daß dem Vor.

mund eines Minderjährigen durchaus gleiche Pflichten ,

und noch minder , daß ihm ganz gleiche Rechte mit dem

Vater in Hinſicht auf die Perſon des Minderjährigen zu.

fommen. Den Vater verbindet mit dem Kinde fchon die

Natur , und die frohe Erwartung , daß es ihn im Alter

unterſtüßen , und ſeinen Namen auf die Nachwelt fort.

pflanzen werde. Das Gefeß fann dem Vater unbedenklich

eine ausgedehntere Macht einräumen , weil ſie durch die

väterliche Liebe und Sorgfalt gemäßiget wird . Von dem

Vormunde fann weder eine ſo große Sorgfalt , wie von

dem Vater , gefordert, noch kann ihm eine ſo erweiterte

Gewalt , als die väterliche iſt , anvertraut werden . Aber

alle Rechte und Verbindlichkeiten , die zum Zwecke der

Erziehung , um den Minderjährigen zu einem tugendhaften

und nüßlichen Staatsbürger auszubilden , Tchlechterdings

nothwendig find , gehen auch auf den Wormund über.

Hat ſchon der Vater ausdrücklich, oder durch ſeine Hand

lungsweiſe ftillſchweigend über die Erziehung verfügt , ſo

iſt es gerecht , daß der Vormund ohne dringende Urſache

nicht davon abweiche. Hat aber der dem Kinde frühe

entriſſene Vater über die Erziehungsart nichts angeordnet,

ſo iſt es natürlich , daß ſie von dem Vormunde, den Fähig.

feiten und übrigen Verhältniſſen des Pflegbefoblenen gemäß,

feftgereßt und fortgeführt werde , zu welchem Ende auch

dem Vormunde das Recht zuſteht, über den Pupillen genaue

Aufſicht zu haben , und ihn zu Erfüllung ſeiner Pflichten
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anzuhalten . Inderſen hat der Vormund , vorzüglich wenn

es auf die Standeswahl eines Mündels ankommt , billig

theils die eigene Neigung derſelben zu prüfen, theils bier

über mit den Verwandten des Kindes zu Rath zu geben .

Weil aber bei uns der Mißbrauch einzuſchleichen an.

fieng , daß wenn es um Angelegenheiten von bevormund.

fchafteten Perſonen ſich handelte , mehr das Interefie der

Anverwandten und Präſumtiverben , als die Perſon des

Mündels ins Auge gefaßt wurde , ſo verbietet dieſes der

vorliegende Gerekes - Paragraph am Ende geradezu.

Nechte des

Bogts.

S. - 136.

Die Pflegbefohlenen find dem Vogte Achtung und

Sehorfam ſchuldig.

Wenn der Vogt , durch die ihm zur Erziehung ein

geråumte Gewalt, den Vergehungen der Minderjährigen

nicht ſelbſt Einhalt zu thun vermag , ſo hat er ſich an

den Gemeinderath zu wenden . In dieſer Beziehung

ftehen dem Gemeinderath fodann diejenigen Rechte zu ,

welche mit der våterlichen Gewalt verbunden ſind

( S. 67 ).

Die Pflicht des Vögtlings , beſonders des Minderjäh.

rigen , dem Vormunde Folge zu leiſten , und ſeine Ab.

bängigkeit auch durch das äußere angemeſſene Betragen

an Tag zu legen , fließt aus dem Rechtsverhältniffe

zu dem Vormunde ( f . 135 ). Zu dem Ende find dem

Vormund eines Minderjährigen ebenfalls die mit gewöhn.

lichen kleinern Fehltritten im Berhältniß ftebenden Ber.

ſerungsmittel zugeftanden ; vermag er aber durch dieſe

Mittel den Vögtling nicht in Zucht und Ordnung zu

halten , fo hat er dieſes der vormundſchaftlichen Behörde

anzuzeigen , und dieſe kann dann vorkehren , was ſonſt

das Gefeß einem Vater vorzukehren erlaubt , nämlich ſich

an das Gericht wenden und begehren , daß der Vögtling

in eine öffentliche Anſtalt eingeſperrt werde ( S. 67 ).
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$. 137.

Wenn der Vogt ſeine Gewalt auf was immer für Mißbrauch der

eine Art mißbrauchen , oder die Pflichten der nöthigen
vögtlichen

Gewalt.

Obſorge und Verpflegung vernachláſſigen würde , ſo ift

nicht nur der Pflegbefohlene ſelbſt, ſondern jedermann,

der davon Kenntniß hat, berechtigt, und die Verwandten

find insbeſonders verpflichtet, fich darüber bei der vors

mundſchaftlichen Behörde zu befchweren.

Gegen übertriebene Strenge, Mißbrauch der Gewalt,

oder Hintanſeßung der vormundſchaftlichen Pflichten (8. B.

durch Zwang eines Münders zu einer beſtimmten Standesto

art , oder durch farge Ausmeſſung des Unterhalts und

Erziehungsbetrags u . f. w . ) fou dem Pflegbefohlenen der

Schuß der vormundſchaftlichen Behörde zu Statten fom.

men , welche er unmittelbar felbft oder mittelft feiner

Verwandten angehen kann , und welche ihn auch ohne

Aufforderung von Amtswegen zu ſchüßen verpflichtet iſt.

$ . 138 .

Der minderjährige Pflegbeſohlene roll für ſeine Anvertrauen

Perſon vorzüglich der Mutter anvertraut werden , es
Mutter.

wåre denn , daß das Beſte des Kindes eine andere Vera

fügung erforderte.

der

Diefe Vorſchrift fließt aus den natürlichen Berhältniſſen ,

dem wahrſcheinlichen Willen des Vaters und der Anhäng.

lichkeit des Kindes an die Mutter. Dadurch wird aber

die Aufſicht des Vormunds nicht ausgeſchloſſen , welche

insbeſondere zu wachen , und die Mutter mit ſeinem Rathe

zu unterſtüßen bat, daß das Kind ordentlich erzogen werde.

Nur beſondere Umſtände , wie die körperliche oder Ge.

müthsbeſchaffenheit der Mutter , oder die Lage ihres Haus.

weſens , ihr Betragen , oder die fünftige Beſtimmung des
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Kindet u . dgl. , fönnen eine Abweichung von der Bor .

ſchrift dieſes Paragraphs nothwendig machen , die aber

der Vormund ihrer Wichtigkeit wegen der vormundſchaft.

lichen Behörde vorzulegen , und worüber dieſe gegen die

Oberbehörde fich zu rechtfertigen hat.

S. 139 .

Vermögens. Der Vogt ſoll auf das Vermögen des Pflegbes

Verwaltung. fohlenen denjenigen Grad von Aufmerkſamkeit verwens

den , den ein ordentlicher Hausvater auf ſein eigenes

Vermogen verwendet , und demſelben jeden Schaden

erſeßen , der ihm aus ſeiner Gefährde oder Nachläffig

keit zuwächst.

Insbeſondere haftet derſelbe für alle während ſeiner

Vogteiverwaltung von ihm angeſchafften Kapitalbriefe

oder Schuldinftrumente, wenn dieſe während ihrer laus

fenden erſten Ausdienung werthlos werden ſollten .

Fals ein ſolches Inſtrument während einem Jahre,

von der Abgabe deſſelben durch den Vogt an die Des

poſitaika fe angerechnet, ſchon ſeine nächſte Ausdienung

erreichte, hat der Vogt für dieſe ſowohl als für den

gangen nächſten Termin der Ausdienung zu haften.

Bei dieſer Garantie bleiben jedoch immerhin außer:

ordentlicheZeitumſtånde und Naturereigniſſe vorbehalten .

Seder , welcher in Folge eines Vertrags oder eines

von der kompetenten Behörde erhaltenen Auftrags fremde

Geſchäfte verwaltet , iſt verpflichtet, denjenigen Grad von

Fleiß auf dieſe Verwaltung zu verwenden, den ein ordent.

licher Hauswirth von gewöhnlichen Fähigkeiten auf die

Verwaltung ſeiner eigenen Geſchäfte zu verwenden gewohnt

ift , und den Schaden zu erſegen , welchen " er durch ein

Nachlaſſen dieſes Fleißes (Nachläſſigkeit) dem Eigenthümer

des Geſchäfts verurſacht. Dieſer allgemeine Grundſaß wird

bier auf die Verwaltung der Vogtei angewendet. Denn,
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da die Nachläſſigkeit in der Verwaltung eigener Geſchäfte

ein Grund iſt, aus welchem Mehrjährige bevogtet werden ,

fo fann man von einem Vogt nicht wohl weniger verlan.

gen , als daß er ſich in der Verwaltung der Vogtei als ein

ordentlicher Hausvater benehme. Der Umſtand , daß der

Vogt für die Verwaltung der Vogtei nicht bezahlt wird ,

indem der Lohn , welchen der Vogt erhält ( . 141 ) in

der Regel unbedeutend , und nicht als eine wirkliche Ent.

fchädigung anzuſehen iſt , kann ſeine Verpflichtung nicht

vermindern ; weil er die Vergütung ſeiner Mühe in der

Zuſicherung findet, die ihm das Gefeß giebt , daß auch

ſeine Familie mit einem Vogt verſehen werden müſſe,

wenn ſie in den Fall fömmt , in welchem ſich ſein Pfleg .

befohlener befindet , der gegen dieſelbe in die gleichen

Verbindlichkeiten zu ſtehen komme , in welchen er nun

gegen ſeinen Pflegbefohlenen ſteht.

Der Vogt hat bei ſeiner Verwaltung beſonders folgende

Punkte zu beobachten, die wir bier zuſammenſtellen wollen :

1. Der erſte Zweck der Vormundſchaft iſt die Aufo

bewahrung des Vermögens des Pflegbefohinen , damit

er daſſelbe bei reiner Entlaſſung aus der Vormundſchaft

noch unvermindert vorfinde, um es durch ſeine Betrieb.

ſamkeit vermehren zu fönnen. Nur dann fou der Vormund

oder die Vormundſchaftsbehörde daran denken , jenes Ver

mögen zu vermehren, wenn dieſes ohne Gefahr geſchehen

kann . Der Vormund ſou verwalten und nicht ſpekuliren ,

und wird blos dann dafür verantwortlich, das unter ſeiner

Verwaltung liegende Vermögen nicht vermehrt zu haben

wenn dieſe Vermehrung eine natürliche Folge einer ordent

lichen Verwaltung hätte feyn müffen. Daß, was die Auf

bewahrung betrifft, ein Inventarium gezogen, die Kapital.

briefe , wichtige Urkunden und Koſtbarkeiten in die Depo

fitalfarſe gelegt , und Gemeinſchaften , in denen allfällig

der Vögtling mit andern Perſonen ſteht, aufgeboben werden

ſollen , iſt bereits oben ( . 134 ) dargeſtellt worden.

2. Die Gelder des Pflegbefohlenen folder Vogt gut

antegen . Für die von ihm angeſchaften Kapitalbriefe haftet

er auf, die in dem Paragraph angegebene Weiſe.
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Kein Vogt fou die Gelder feines Vögtlings mit den

reinigen vermiſchen , ſondern diefelben abgeſondert aufbe

wabren , ſo daß fie in feinem aufälligen Geldstage von der

Mafe getrennt werden können . Ein Vogt , welcher fei.

nen Schulden nicht zu begegnen weiß , und die in ſeiner

Verwahrung liegenden Gelder des Vögtlings angreift ,

um dieſelben zu bezahlen , fann in den meiſten Fällen

überführt werden , einen Geldaufbruch zu einer Zeit ge .

macht zu haben , wo ibm fein Vermögensverfall bereits

bekannt geweſen , und alſo ein Berbrechen begangen zu

haben .

3. Der Vogt roll die Zinſen der Kapitalien fleißig

beitreiben , und fäumige Zinsleute wenigſtens zur Verzin.

fung anhalten , ehe der dritte zins verfallen iſt , weil

nur drei Zinſe das Hypothekrecht zu genießen haben.

4. Zu Geldaufbrüchen , Kauf und Verkauf von Lieg

ſchaften , Eingebung von Bürgſchaften und dergleichen

wichtigen Handlungen bedarf der Vogt der Ermächtigung

der vormundſchaftlichen Behörden , wie unten näher er

läutert werden wird ( S. 144 , 145 , 146 , 147 , 148 ).

4

Vorrecht im

Konkurs.

S. 140..

Für jede Vergütung und Schadenerſaß , den ein

Vormund zu leiſten hat , kann , im Falle deſſen Unzahl

barkeit eintreten würde , das im Konkursgeret für

Vogtgut beſtimmte Vorrecht in Anſpruch genommen

werden.

S. 141 .

Bogtlobn. Dem Vogt gebührt des Jahres als Lohn eins

vom Tauſend des Kapitals , ſo er zu verwalten hat.

In außerordentlichen Fällen können jedoch auch

beſondere Taggelder , allein immerhin mit Beſcheidens

heit , gefordert werden. Die Vogtrechnungsabnehmer

beſtimmen folche Taggelder.
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$ . 142 .

Der Gemeinderath ift befugt und verpflichtet, den Aufficht des
Gemeindera

Vogt unter beſtändiger Aufſicht zu halten , und ihm raths.

alle zu Führung der Vogtei erforderlichen Vorſchriften

ju ertheilen .

S. 143 .

Wenn ſich ein Vogt durch eine Verordnung des

Semeinderaths beſchwert erachtet, ſo ſoll er ſeine

Beſchwerde darüber zuerſt bei der nämlichen Behörde,

und wenn ſie fruchtlos ift , bei dem Amtsrathe , und,

wenn auch hier keine Abhülfe geſchieht , bei dem Klets

nen Rathe anbringen.

$ . 144.

In allen wichtigen und bedenklichen Angelegen

heiten ſoll der Vogt der Vormundſchaftsbehörde Ans

zeige davon machen , und ſich eine Weiſung ertheilen

laſſen .

S. 145.

Insſonders darf der Bogt ohne Ermächtigung

teine Liegenſchaften kaufen , verkaufen oder vertauſchen,

keine Gültverſchreibungen errichten und Bürgſchaften

eingehen , überhaupt kein Geſchäft vornehmen, wodurch

das Kapitalvermogen des Pflegbefohlenen ganz oder

zum Theil benachtheiligt werden könnte.

S. 146.

In den , im vorhergehenden Artikel beſchriebenen

Fåden muß fich der Vormund an den Gemeinderath

wenden.

Dieſer hat ſodann den Pflegbefohlenen und ſeine

Verwandten ( S. 113 ) zuzuziehen , und mit ihnen

Rúdſprache zu nehmen.
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Betrifft der Gegenſtand, um den es ſich handelt,

mehr nicht , als 200 Franken , ſo kann der Gemeindes

rath die Ermächtigung ertheilen , ohne daß eine Weis

tersziehung Statt findet. Ein Abſchlag der Ermách:

tigung aber kann an den Amtsrath , und von da an den

Kleinen Rath rekurrirt werden.

Betrifft der Gegenſtand mehr als 200 Franken,

ſo ſtellt der Gemeinderath ein Gutachten aus , das

dem Amtsrathe vorzulegen iſt.

Der Amtsrath ertheilt oder verweigert , nach ge

nauem Unterſuch der Sache , dem Gutachten die Rati:

fikation.

Falls das Gutachten des Gemeinderaths und der

Ausſpruch des Amtsraths nicht übereinſtimmend aus:

fallen , oder wenn der Mündel , oder der Vogt , oder

die einberufenen Verwandten , oder einzelne aus ihnen

Einſprüche dagegen erheben würden , ſo ſoll die Sache

an den Kleinen Rath zur endlichen Verfügung gebracht

werden.

Wenn ein Vogt ohne Ermächtigung eine der oben

beſchriebenen Handlungen vornimmt , und dem Pflege

befohlenen daraus ein Nachtheil erweislich zuwächst, ſo

kann die Handlung zu Gunſten des Pflegbefohlenen als

nichtig angefochten werden. Der Vogt aber haftet

gegen den Mitkontrahenten für den Schadenerſaß.

S. 147.

Für Gelder , welche ein Vogt für den Pflegebe

fohlenen , ohne die im vorigen Paragraph bezeichnete

Ermächtigung , aufbricht, haftet er allein ; es fey

denn , der Glåubiger könne genügend zeigen , daß das

gelehnte Geld in den Nußen und zum Vortheil des

Pflegbefohlenen verwendet worden .
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S. 148.

Im Falle der Veräußerung von Liegenſchaften , die ttegenſchafts
veräußerung

ſolchen , welche unter Vormundſchaft ftehen , zugehören, von Bes

bedarf es ſtets einer öffentlichen Steigerung , ausges vormundeten.

nommen der Amtsrath , auf ein Gutachten hin des

Gemeinderaths , bewillige die Unterlaſſung der Steis

gerung. Gegen eine ſolche Bewilligung können inner

gehn Tagen Einſprüche bei dem Kleinen Rathe einges

geben werden , der in dieſem Falle endlich verfügt.

Die Verſteigerung von Grundſtüden, deren Kauf

preis die Summe von 800 Franken überſteigt, muß

ſtets durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden,

inſofern dieſe Bekanntmachung nicht nachgelaſſen wird,

welche Nachlaſſung auf gleiche Weiſe wie die Nach

laſſung der öffentlichen Steigerung zu erfolgen hat.

Da , wo der Kaufspreis dieſe Summe nicht erſteigt,

bedarf es nur der öffentlichen Bekanntmachung an dem

Ort , wo das Grundſtück liegt , und wo es ſonſt noch

der Gemeinderath für gut und zweckmåßig findet.

Da , wo es ſich in Erbsfällen um Liegenſchaftss

auskaufe handelt , bedarf es keiner öffentlichen Verffeis

gerung .

Ebenſo , wenn eine Liegenſchaft mehrern Perſonen

angehört , von denen einige unter Vormundſchaft ſtehen ,

ſoll bei Veräußerung derſelben eine öffentliche Steiges

rung nur dannzumal eintreten , wenn die Mehrzahl der

Antheilhaber unter Vormundſchaft ſich befindet.

S. 149.

Wenn die Einkünfte zur Erziehung oder Unters

haltung des Pflegebefohlenen nicht hinreichen , ſo bes
griffe.

ſtimmt der Gemeinderath , an welchen der Vogt ſich

du wenden hat , nach genommener Rúdſprache mit den
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nächſten Anverwandten , wie weit das Kapitalver,

mögen angegriffen werden dürfe , wobei jedoch immer

mit möglichſter Beſcheidenheit und Sorgfalt zu Werke

gegangen werden ſoll.

Fallen gegen eine ſolche Beſtimmung Einſprüche,

To fertigt der Gemeinderath ein Gutachten , und der

im S. 146 bezeichnete Pfad wird befolgt.

Hinſichtlich aller obigen Paragraphen dient als Er.

läuterung :

Der Vormund ift als ein vom Staate , und zwar zu.

nächſt von der vormundſchaftlichen Behörde zur ordent.

lichen Verwaltung des Pupillenguts ernannter Macht.

baber zu betrachten . So wie aber jeder Bevollmächtigte

in wichtigen und außerordentlichen Angelegenheiten einer

beſondern Vollmacht oder Genehmigung feines Machtgebers

bedarf , ſo muß auch der Bormund zu allen jenen Hand.

lungen , die nicht zur ordentlichen Verwaltung gehören ,

und das Bermögen einem offenbaren Verluſte , oder doch

einer Gefahr des Schadens ausſeßen , die Einwilligung

der vormundſchaftlichen Behörde einholen. Zu rolchen

Handlungen gebören :

a. Der Verkauf von Liegenſchaften . Liegenſchaften find

in der Regel ein ficheres Kapital , das , wenn es

einem Bevormundeten angehört , nie ohne erhebliche

Gründe , wie g . B. um Schulden abzubezahlen , um

den Erlös auf eine für den Bevogteten nüßlichere

und eben To fichere Weife anjuregen ze . , veräußert

werden ſoll . Die öffentliche Verſteigerung von Lie.

genſchaften , welche einer bevogteten Perſon zuſtehen ,

hat den Zweck , jede Begünſtigung bei dem Verkaufe

auszuſchließen , und den höchſten Preis dafür zu

bekommen . Kann dieſer Zwed durch einen Privat.

fauf erreicht werden , ſo darf die Verſteigerung mit

Bewilligung des Amtsraths unterlaſſen werden.

b. Der Anfauf oder Bertauſch von Liegenſchaften .



173

c . Die Verpfändung einer Liegenſchaft vermittelft Er.

richtung einer Gültverſchreibung ;

d. Geldaufbrüche ;

e. Die Eingebung von Bürgſchaften ;

f. Die Ausſchlagung einer Erbſchaft und Entſagung

von Rechten im Allgemeinen , wohin daher auch Ab.

ſchließung von Vergleichen gehören ;

g . Ueberbaupt alle wichtigen Rechtsgeſchäfte, welche be.

deutenden Einfluß auf das Bermögen haben fönnen.

Ed laſſen ſich dieſe Geſchäfte nicht namentlich

auf erſchöpfende Weiſe darſtellen . Der Vormund muß

reine Beſtimmung, die Beſchaffenheit des Vermögens,

die Grundfäße einer guten Verwaltung , die Erfab

rung, die Zeit- und Ortsverhältnifie im Auge baben.

Wo er zweifelt , iſt es gerathener , die Weiſung der

vormundſchaftlichen Behörde einzuholen . Was

insbeſondere die Führung von Prozeſſen betrifft , ſo

iſt forgendes zu bemerken . Daß ein Vormund ohne

ſpezielle Bevollmächtigung der vormundſchaftlichen

Behörde rich in gar keinen Prozeß einlaſſen ſoll, iſt

nicht anzunehmen : denn eine Klage zu ſtellen , ift

oft dringend , und den Pflegbefobinen gegen eine

Klage zu vertreten , des Vormundes Pflicht (S. 35) .

Bei beſonders bedenflichen und wichtigen Fällen fann

die Vorſicht erbeiſchen , da , wo es um einen Prozeß

ſich handelt , bei der vormundſchaftlichen Behörde

zuerſt einzufommen. Immerhin hat er ſich mit

Rechtsverſtändigen zu berathen.

S. 150.

Der Gemeinderath iſt verantwortlich : Verantwort

a ) Wenn dem Vogt . von dem Kapitalgut aus der lichkeit des Ge.
meinderaths.

Depoſitalkaſſe mehr anvertraut wurde , als un

umgånglich nothwendig war.

b) Wenn dem Vogt Kapitalbriefe abgenommen und

in die Depoſitalkaſſe niedergelegt würden , die

einen offenbar gefährdeten Werth haben , wåh:
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rend ſtatt ihrer werthvolle Inftrumente håtten

deponirt werden können.

Ein Inſtrument, welches nicht wenigſtens mit

Berechnung von drei Zinſen und dem Marchzinſe

bei allen ihm vorgehenden Kapitalien in die

Würdigungsſumme zu ſtehen kommt , iſt jedens

falls als von gefährdetem Werthe zu betrachten.

Vierter a brch nitt.

Von der Rechnungsablage des Vogts.

S. 151 .

Seit der Reche Jeder Vogt fou der Regel nach alle vier Jahre

nungsablage. über ſeine geführte Verwaltung Rechnung ablegen.

Bei bedeutenden Vogteien und beſonders, wenn

der Mündel Liegenſchaften oder ſonſt Gewerbe befißt,

oder der Vogt Kapitalzahlungen zu beziehen , oder an

Nußen zu legen hat , ſoll die Rechnung alle zwei Jahre

abgelegt werden .

Der Gemeinderath oder der Amtsrath find befugt

und ſelbſt verpflichtet, wenn ſie es nöthig finden, auch

zwiſchen dieſer ordentlichen Rechnungsablegung einen

Vogt zur Vorlegung ſeiner Rechnung aufzufordern .

Die Vormundſchaftsbehörde iſt verpflichtet , die Vögte

anzuhalten , zur beſtimmten Zeit Rechnung zu legen

( S. 162 ) . Der Vogtsrodel ( . 169 ) zeigt ihr die Zeit

an , zu welcher ein Vogt , der ſeine Rechnung nicht aus

eigenem Antriebe zu der gehörigen Zeit legt , dazu aufge.

fordert werden ſoll. Wenn aus ihrer Säumniß , dieſe

Pflicht zu erfüllen, dem Bevormundeten Schaden zuwächst

ſo muß fie denſelben erreßen .
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S. 152 .

Das aufgenommene Verzeichniß, oder der Zuſtand Grundlage der

des Vermögens , wie derſelbe in der leßten Rechnung Rechnung.

beſtimmt worden, dient dieſer Rechnung zur Grundlage.

S. 153.

Die Vogtrechnung ſoll die vollftändige Angabe der Inhalt dere

Einnahmen und der Ausgaben des Vogts wåhrend den
ſelben .

Rechnungsjahren und ſodann den Verzeig des Guthas

bens enthalten, und von dem Vogt unterſchrieben werden .

Jeder Poſten in den Ausgaben, der den Betrag von

ſechs Franken überſteigt, ſoll ſpezifizirt, und , ſoviel

möglich , belegt angeſeßt werden.

Die Rechnung fou den Empfang , die Ausgaben , und

als Reſultat den Ueberſchuß , d . i . den gegenwärtigen

Stand des Vermögens deutlich ausweiſen. Die Grundlage

des Empfangs in der erſten Rechnung iſt das urſprüng.

liche Inventarium , wozu ſich der allfällige Zuwachs ge.

felt ; jene der fernern Rechnungen aber der zuleßt aus.

gewieſene und von der Vormundſchaftsbehörde anerkannte

Vorrath , dann die weitern Zufüfie. Mit dieſen Auswei.

ſungen alſo , ſo wie,mit den Urkunden über die nachge.

folgten Erwerbungen iſt der Empfang zu belegen . Bei

den Ausgaben muß theils die Befugniß , dafern ſie nicht

in der Natur der Sache oder in einer allgemeinen Be.

willigung liegt , durch die beſondern Bewilligungen der

vormundſchaftlichen Behörde , theils müſſen die Beträge,

wenn ſie nicht unbedeutend find , durch Quittungen oder

andere angemeſſene Beſcheinigungen dargethan werden .

Eine beſondere Vorſicht iſt bei Vormundſchaftsrech.

nungen über eine Handlung nothwendig , damit man

ſich nicht durch eine oberflächliche Bilanz täuſchen

und die Handlung zum Nachtheil des Mündels fortſeßen

raſſe.
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Rechnungsabe

nabme .

S. 154,

Die Vogtrechnungen werden von dem Gemeinderath

mit Zuzug eines Mitglieds des Amtsraths am Haupt

orte der Semeinde oder des Steuerbriefs abgenommen.

Der Vogt hat ſeine Rechnung in Schrift verfaßt

und ausgefertiget vorzulegen .

Gemäß dieſem Paragraph fou die Bogtrechnung nicht

erſt vor der Behörde gebildet , ſondern derſelben bereits

ausgefertiget vorgelegt werden. Iſt ein Vogt nicht

im Stande eine Rechnung auszufertigen , fo mag er

dieſelbe durch jemand , dem er das Material dazu vor..

legt , verfertigen laſſen.

S. 155.

Die Vogtrechnungsabnehmer follen ſowohl dem

Pflegbefohlenen, wenn derſelbe anweſend iſt, das vier

zehnte Jahr erfüllt hat , und die dieſem Alter ange

meſſenen Verſtandesfähigkeiten befißt, als ſeinen nåchſten

Verwandten ( S. 113 ) den Tag bekannt machen , wel

chen ſie zur Abnahme der Rechnung beſtimmt haben,

damit dieſelben ſich dabei einfinden können.

Die Zuziehung des Pflegbefohinen und ſeiner Ver .

wandten hat den doppelten Zwecf , den erſtern mit ſeinem

Vermögenszuſtande und der Verwaltungsart bekannt zu

machen , und den einen und die andern in die Möglich .

keit zu feßen , ihre Bemerkungen ſowohl über die Verwal.

tung überhaupt , als über die einzelnen Artikel der Mech ..

nung anzubringen. Die Anzeige des Tags , welcher zur

Prüfung der Rechnung beſtimmt ift , enthält aber blos

eine Einladung an den Bevormundeten und die Verwandten

derſelben , der Prüfung beizuwohnen , die ſie unbefolgt

Taflen können , wenn fie nichts anzubringen haben.
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S. 156 .

Die Vogtrechnungsbehörde prüft die Rechnung fos Prüfung der
Rechnung.

wohl in Hinſicht der in den Ss. 139 und 153 ange

gebenen Erforderniſſe, als der Zwedmåßigkeit der darin

vorkommenden Verhandlungen und der Richtigkeit der

Berechnung. Inſonders richtet ſie ihr Augenmerk

darauf, ob die Ausgaben den in dem Abſchnitt über

die Verwaltung der Vogtei enthaltenen Vorſchriften

gemäß reyen , und verwirft die aufälligen , gegen dieſe

Vorſchriften laufenden Ausgaben .

Das Ergebniß der Prüfung , bei welcher übrigens

auf die Bemerkungen des Pflegebefohlenen und ſeiner

Verwandten billige Rüdſicht genommen werden ſoll ,

iſt durch den Gemeinderathsſchreiber in die Rechnungs

ſchrift einzutragen.

Gleichfalls ſollen die Entſchließungen und Berfüguns

gen der Vogtrechnungsabnehmer, hinſichtlich der abge

legten Rechnung ſowohl, als der künftigen Verwaltung,

der Vogtrechnung nachgetragen werden.

S. 157.

Anſtånde, die bei einer Vogtrechnungsabnahme fich Srledigung

erheben, und das M ein und Dein betreffen, müſſen, Anfänden .

inſofern ſie nicht beſchwichtigt werden können , auf

zivilrichterlichem Wege ausgetragen werden.

Hleher gehört insbeſondere der Fall, wo dem Vogt

eine Ausgabe nicht anerkannt werden will, derſelbe

aber auf der Anerkennung beharrt , in welchem Falle

die Rechnung nach der Beſtimmung der Vogtrechnungs

abnehmer abzuſchließen , dem Vogt dann aber über

laſſen iſt, gegen den neu zu beſtellenden Vogt des Mün

12



178

dels feine beſtrittene Forderung einzuklagen und geltend

zu machen.

S. 158,

Das Mitglied des Amtsraths hat bei den Vogtrech

nungsabnahmen vorzüglich zu wachen , ob Vernachläßi

gungen oder andere Pflichtvergeſſenheiten in Vorſchein

treten , und wenn ſolches der Fall ſeyn ſollte , es dem

Amtsrathe anzuzeigen , der je nach Umſtånden ſelbſt die

nöthigen Maßnahmen trifft, oder einen Bericht dem

Kleinen Rathe , oder derjenigen Abtheilung deſſelben

erſtattet , die über das Vormundſchaftsweſen geſeßt iſt.

S. 159.

Wenn der Pflegbefohlene , ſeine Verwandten oder

der Vogt ſich über eine Vogtrechnungsverhandlung zu

beſchweren haben , ſo können ſie ihre Beſchwerden dem

Amtsrathe einreichen , von wo der Rekurs an den

Kleinen Rath geht.

Beſchwerden .

Die Rechnungs- Paſſation oder Genehmigung dient dem

Vogt zur Entladniß , und ertheilt den darin anerfannten

Forderungen des Vogts an dem Pflegbefohinen, oder des

leßtern an jenem Kraft. Die Genehmigung erſtredt fich

blos auf die in der Rechnung angeführten Verhandlungen

des Vormunds , die ausgelaſſenen fallen nicht darunter .

Wegen Unrichtigkeiten , d . h . irrig dargeſtellten oder über.

gangenen Thatfachen und Kalkuls-frrthümern , fann wenig.

ftens bis zum Verlauf der Verjährungogeit eine Reme.

dur oder Reviſion anverlangt werden , bei welcher dann

das gleiche Verfahren Statt findet , wie bei der Rech .

nungsablage.

S. 160.

Einlage der Die Vogtrechnungsabnehmer ſind verpflichtet , den

Kapitalien. Vormund zur Einlegung jener Kapitalien in die Depos
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fitalfaffe anzuhalten , die etwa feit der lebten Rech

nungsablage ſich in ſeinen Händen befinden möchten.

Die Gemeinderåthe haben bei ihrer Verantwort:

lichkeit hiefür Sorge zu tragen , und das der Rech

nungsabnahme beiwohnende Mitglied des Amtsraths

iſt ebenfalls bei Verantwortlichkeit gehalten, ſich jedes

mal vier Wochen nach der erfolgten Rechnungsabnahme

den Empfangſchein , den die Depoſitatkaffeverwaltung

dem Vormunde für das eingelegte Sut ausgeſtellt hat,

vorweiſen zu laſſen und , zu Urkunde deſſen , mit ſei

nem Viſa , jedoch unentgeldlich , zu verſehen.

Dieſe Vorſchrift ift beſonders genau zu beobachten , in

dem wenn dem Vormund die Kapitalien in der Hand be.

lafſen werden , die Bogtrechnungsabnehmer , wenn er die.

ſelben verbrauchen , und den Erfaß zu leiſten nicht mehr

im Stande ſeyn foute , dieſen Erfaß leiſten müſſen .

S. 161 .

Der Semeinderathsſchreiber hat die Vogtrechnung Brotokollirung

ungeſäumt ordentlich zu protokolliren , und dem neu der Vogts

rechnungen .
eintretenden Vogt eine Abſchrift derſelben zuzuſtellen.

Die Vogtrechnung wird bloß einfach ausgefertiget

( $. 154 ) , in das Protokoll nebſt den Entſchließungen

und Verfügungen der Vogtrechnungsabnehmer eingetragen,

und nachber dem Vogt , der die Rechnung ablegte, wieder

zugeſtellt. Iſt aber ein neuer Vogt beſtellt worden , ſo

wird dieſem eine Abſchrift der Rechnung gegeben.

S. 162.

Der Gemeinderath for bei Verantwortlichkeit einen Verfahren

Vogt , welcher zu gehöriger Zeit nicht Rechnung ab- gegen ſäumige

Vögte .legt , auffordern , binnen einem Monat Rechnung ab.

zulegen.
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S. 163.

fåßt der Vogt dieſe Friſt verſtreichen , ohne der

Aufforderung zu entſprechen , ſo ſoll der Gemeinderath

den Fall dem Amtsſtatthalter anzeigen , welcher dem

Vogt von ſich aus den Befehl ertheilt , binnen acht

Tagen Rechnung abzulegen .

S. 164.

Låßt er dieſe Friſt abermals fruchtlos verſtreichen,

ſo ſoll der Gemeinderath dem Amtsſtatthalter wieder

Anzeige machen , welcher hierauf die Verhaftung des

Vogts befiehlt, und ſein Vermogen in Beſchlag nehmen

låßt.

S. 165.

Der Vogt ſou des Verhafts nicht entlaſſen , und

der Beſchlag, welcher auf ſein Vermogen gelegt worden ,

nicht aufgehoben werden , bis er ſeine Rechnung abge

legt hat.

Die vorſtehenden Paragraphen enthalten die exekutori .

rchen Vorſchriften , um einen Vogt zur Ablegung ſeiner

Rechnung zu zwingen , ſo wie dann der folgende Para.

graph die Mittel , um den Vogt nach abgelegter Rech .

nung, zur Uushändigung des Vermögens anzuhalten . Früher

wußte man ſich , in Abgang von gefeßlichen Vorſchriften ,

nicht zu belfen . Ein Vogt wurde etwa durch ein Rechts .

both belangt , was dann freilich ein langweiliger Gang

war , beſonders , wenn der Vogt auf das Both noch etwa

Necht darſchlug.

S. 166 .

Einem Vogt , der die Gelder des Pflegbefohlenen

oder den demſelben gebliebenen Rüæftand nicht auf

die erſte Aufforderung von Seite des Gemeinderaths
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ausltefert, fou durch den Amtsſtatthalter eine Zeitfriſt

von vierzehn Tagen zur Auslieferung feſtgeſeßt werden.

Erfolgt die Auslieferung nicht , ſo ſoll der Gemeinde

rath bei Verantwortlichkeit dem Amtsſtatthalter An:

zeige machen .

Der Amtsſtatthalter wird hierauf den Befehl zur

Verhaftung des Vogts 'ertheilen , das Vermögen der

felben in Beſchlag nehmen laſſen , und ihn dem lom:

petenten Gerichte überweiſen , um je nach den Umſtån

den als ein nachläſſiger oder ungetreuer Verwalter

beſtraft zu werden.

Der Vogt rol die Gelder ſeines Pflegbefohinen nic

mit ſeinen eigenen vermiſchen , damit diefelben zu jeder

Zeit von ſeinem Vermögen abgeſondert werden fönnen.

Wenn fich bei dem Konkurſe oder Geldstage des Vogts

die Gelder des Pflegbefohlnen in einem beſondern , hinläng.

lich bezeichnetem , Sehalte vorfinden , ſo gehören dieſelben

ſo wenig zu der Maße, als Sachen , welche dem Konfur.

fiten blos zur Aufbewahrung , und nicht in Folge eines

Titels übergeben worden , der ihn zu dem Verbrauche

derſelben berechtigte. Ein Vogt , welcher das ihm einge

gangene baare Geld des Vögtlings nicht zu allen Zeiten

auf die erſte Einforderung auszuliefern im Stande iſt,

bandelt durchaus pflichtwidrig , und verdient eben ſo gut

geſtraft zu werden., als ein ungetreuer Verwalter oder

ein Dieb. Die Entſchuldigungsgründe , welche man ge.

wöhnlich für dergleichen Eingriffe in fremdes Eigenthum

anführt, z. B. Geldmangel, gute Gelegenheit, guter Wille

zur Wiedererſtattung u . f. w. können auch für die meiſten

Diebe und Fälſcher von Schuldſchriften angeführt werden .

$ . 167.

Ein Vogt iſt bei Anlaß der von ihm abgelegten Entlaſſung des
Vogts .

Rechnung berechtigt , von dem Gemeinderathe ſeine
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Entlaſſung zu begehren, fo wie hinwieder der Gemeinde

rath berechtigt iſt, auch ohne Begehren ihm dieſelbe

zu ertheilen.

In beiden Fällen muß ſogleich ein anderer Vogt

nach den beſtehenden Vorſchriften ernannt werden.

S. 168.

Einſtweilige Wenn der neuerwählte Vormund die ihm übers

Bogteis

führung tragene Vogtei nicht annehmen wollte, und ſich ſomit

zum Rekurs an die betreffenden Behörden erklärte, ſo

hat der abtretende Vormund ſeine Verrichtungen einfts

weilen noch fortzuſeßen .

In außerordentlichen Fällen iſt dasjenige Mitglied

des Gemeinderaths , welches die Stelle eines Verwal,

ters bekleidet , gehalten , die einſtweilige Beſorgung

von Vogteien zu übernehmen.

In jedem diefer beiden Fälle gehören die Einnahmen

und Ausgaben , die während dieſer Zwiſchenzeit ges

fchehen , in die Rechnung des neuen Vormundes , der

über dieſelben mit dem einſtweiligen Adminiſtrator

Abrechnung zu pflegen hat.

$ . · 169.

Verrichtungen

Das Mitglied des Gemeinderaths , welches die
des

Verwalters, Stelle des Verwalters bekleidet , führt die Depoſital,

kaffabücher ; hält die Verzeichniſſe über die ernannten

Vormünder, wobei genau das Datum threr Anſtellung

und der jedesmaligen Rechnungsablage angemerkt fenn

foll; Teßt im Einverſtåndniß mit dem Gemeinderathe

und dem Amtsrathe oder dem betreffenden Mitgliede

deſſelben die Tage an , an welchen Rechnungen abge

nommen werden ſollen ; beruft hierzu den Vormund

und die Anverwandten des Bevogteten, und ſorgt end
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lich dafür , daß die Uebergaben an die Vormunder

geſchehen .

Die Vormundſchaftsbehörde und benanntlich das Mit.

glied , welches die Stelle des Verwalters bekleidet , fou

beſonders einen Vogtsrodel führen , in welchem jeder

Pflegbefohlene eine eigene Nubrik hat , wo die Ernen.

nung des Vogts , die Rechnungslegungen und die in der

Rechnungspaſſation ſtehenden Weiſungen anzumerken ſind.

In dieſen Vogtsroder ſind alle Vormünder , die ordent.

lichen , wie die außerordentlichen einzutragen ; den leßtern

fann eine beſondere Abtheilung des Bogtrodels gewidmet

werden. Denn da fie in der Regel keine Rechnung zu

legen haben , ſo iſt es genug , wenn ihre Ernennung nebſt

der Anzeige des Geſchäfts , zu welchem und den Tag ,

an welchem ihnen die Beſtellung zugeſtellt worden , darin

angegeben und regiſtrirt wird.

Es iſt intereſſant , wenn gleich nicht nothwendig , in

dem Vogtsrodel auch den Vermögensbelauf anzugeben,

um die Zu- oder Abnahme deſſelben während einer Reibe

von Jahren zu bemerken. Derſelbe roll ein gebundenes

Buch und mit einem Regiſter verſehen ſeyn , in welches

die Namen der Pflegbefohlenen eingetragen werden. Sede

Seite wird in verſchiedene Kolumnen abgetheilt und kann

mehrere Rubriken enthalten .
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Fünfter Abſchnitt.

Von dem Aufhören der Vogte i.

S. 170 ,

Die Bevogtung von Minderjährigen hört auf : Beendigung

1. Wenn die pflegbefohlene Perſon das zwanzigſte a.von Mindere
einer Vogtei.

Jahr erfüllt hat. jährigen .

2. Wenn ſich die pflegbefohlene Perſon vers

heirathet.

Jedoch kann der Gemeinderath beim Heran

nahen des Alters der Volljährigkeit, ſo wie

bei dem Falle der Verehelichung, auf Anſuchen

oder nach Vernehmen des Vormunds und der

nåchften Verwandten , wegen Leibes- oder Ges

müthsgebrechen des Pflegbefohlenen , oder wes

gen Hang zur Verſchwendung , die Fortdauer

der Vormundſchaft auf eine långere oder uns

beſtimmte Zeit anordnen . In einem ſolchen

Falle ſollen aber die Vorſchriften der Sø. 113,

115 , 116 , 117 und f. beobachtet und die Ans

ordnung vor dem Eintritt der Volljährigkeit

öffentlich bekannt gemacht werden.

Durch die mit erfülltem zwanzigſten Sabre erreichte

Bolljährigkeit bört die Vormundſchaft von Rechtswe.

gen ( ipso jure ) auf, ohne daß es einer amtlichen Erflä.

rung bedarf. Indeſſen kann dieſe Erklärung entweder von

dem Vormunde , um ordentlich von der Vormundſchaft ent

boben zu werden , oder von dem Pflegebefohlenen , um die

ordentliche Uebergabe ſeines Vermögens und einen Beweis,

daß er nun die freie Verwaltung ſeines Vermögens babe ,

zu erbalten, nachgeſucht werden. Aus gerechten Urſachen

kann die Dauer der Vormundſchaft verlängert werden ,

auch über das Alter der Bolljährigkeit binaus.

.
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S. 171 .

b . von Voll. Die Bevogtung von Volljährigen hört auf , wenn

jährigen . die Gründe wegfallen , wegen welchen dieſelbe ift

verhångt worden. Der Bevogtete hat ſich um die

Aufhebung bei dem Gemeinderathe zu bewerben . Findet

dieſer , nach genommener Rúdſprache mit dem Vogt

und den nåchſten Unverwandten , das Begehren zu

låffig , ſo läßt er ihm einen Aft über ſeine Entlaſ

ſung von der Vormundſchaft ausfertigen . Im Falle

er hingegen das Begehren nicht zuläffig findet, ſtellt

er einen motivirten . Abſchlag aus , wo es dann dem

in ſeinem Begehren Abgewieſenen frei ſteht, an den

Amtsrath zu gelangen , und von dort im Falle des

Nichtentſpruchs an den Kleinen Rath zu returriren .

Die Aufhebung der Bevogtung eines Volljährigen

Toll, auf Verlangen deſſelben auf die gleiche Weiſe

öffentich bekannt gemacht werden , wie die Bevogtung.

S. 172.

c. von Berur.
Die Bevogtung eines in die obrigkeitlichen Straf

theiltenin anſtalten Verurtheilten hört auf mit der Entlaſſung
Strafan

ftalten , aus denſelben.

1
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Drittes Kapitel.

Von der Geſchlechtsbeiſtandſchaft, oder der Ver .

beiftändung der Weibsperſonen.

N. 173.

Alle volljährigen Weibsperſonen , welche nicht uns Geſchlechtsbei
ftand.

ter der våterlichen Gewalt ſtehen , und einiges Vers

mogen beſißen , ſollen einen Beiſtand haben.

Da Weibsperſonen in der Regel nicht ſo viele Geo

Ichäftsfenntniſſe haben , wie die Männer, und daber bet

Verhandlungen von Wichtigkeit eher übervortheilt werden

fönnen , fo roll ihnen ein Geſchlechtsbeiſtand verordnet

werden , um über ihr Kapitalvermögen zu wachen , fie

zu den wichtigern Verhandlungen in Betreff deſſelben zu

ermächtigen ( S. 178 ) und ihnen überhaupt mit Rath

und Hülfe beizuſtehen .

Steht eine volljährige Weibsperſon noch unter väter .

licher Gewalt , fo bedarf fie feines Beiſtandes , indem

der Vater für ſie ſorgt.

Befindet ſich eine Weibsperſon in einem der bei $. 110

Litt. b c oder d bezeichneten Fälle , d. h. iſt je blödfin .

nig , verſchwenderiſch u. f. w. , ſo wird ihr ein Vogt

gegeben . Eine bloß verbe iſtändete Weibsperſon tang

nämlich gewiſſe minder wichtige Geſchäfte ſelbſt vornehmen ;

eine bevogtete Weibsperſon hingegen iſt unfähig zu

allen Rechtshandlungen.

Eine minderjährige Weibsperſon hat ſtets gleich einer

minderjährigen Mannsperſon einen Vogt , ſofern ſie

nämlich nicht unter väterlicher Gewalt ſteht.

Verehelichte Weibsperſonen baben den Ebemann zum

Beiſtand ($. 182 ).

S. 174,

Der Beiſtand wird auf den Vorſchlag der betrefs Ernennung.

fenden Weibsperſon von dem Gemeinderath , und uns
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ter den gleichen Bedingungen (SS. 124 , 125 , 126

und f.) , wie ein Vogt ernannt.

S. 175 .

Sicherung des Das Vermögen der Weibsperſonen ſoll durch ein

von Weibsper. förmliches Verzeichniß ( S. 131) ficher geſtellt, und

fanen . die Kapitalbriefe und wichtige Urkunden derſelben in

der Depoſitalkaffe der Heimathsgemeinde aufbewahrt

werden.

Die Anverwandten einer ſolchen Weibsperſon , oder

die Vormůnder dieſer Anverwandten , oder endlich die

einer Erbtheilung beiwohnenden Beamten find, bei Folge

der Vergütung, gehalten : das Gut derſelben niemand

anderm auszuhånd igen , als dem Gemeinderathe der :

jenigen Gemeinde , wo die Weibsperſon Heimathrechtig

ift , welche dann daſſelbe in die Depofitaltaſſe nieder:

zulegen hat.

Der Gemeinderath iſt aber ſchuldig , hiefür eine

ordentliche, von fåmmtlichen Mitgliedern deſſelben eigen

håndig unterzeichnete, ſpezifizirte Quittung auszuſtellen ,

welcher das Siegel des Gemeinderaths beigedrůdt

ſeyn ſou.

In jedem Falle haftet für allfällig verzeigte Heima

ſteuer auf dem Gemeinderathe keine Verantwortlichkeit.

S. 176.

Nechte unbe Eine Weibsperſon , die nicht bevogtet iſt, kann ,

vogteter

Weibspere ohne Mitwirkung ihres Beiſtands , ihre Einkünfte felbft

fonen . beziehen , gültige Quittungen dafür ausſtellen , und

fret darüber verfügen.

Wenn eine Weibsperſon aus ihren Einkünften Er

fparniſſe macht, und ſelbe kapitaliſirt, ſo kann ſie auch

über dieſe Kapitalien , ohne Mitwirkung ihres Bei

fandes , frei verfügen.
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In Betreff ſowohl der Beziehung als des Berbrauchs

der Einfünfte ihres Vermögens bat eine Weibsperſon den

Zuſtand des eigenen Rechts. Sie fann in Folge woble

thätiger und beläſtigter Verträge gültig darüber verfügen.

S. 177.

Der Belſtand ſoll darüber wachen , daß fich das Pflichten des
Beiftandes.

Kapitalvermögen, welches aufdem Verzeichniſſe (S. 175)

ſtehet, nicht vermindere, und ſich zu allen Handlungen,

durch welche das Kapitalvermogen vermindert , oder in

ſeinen weſentlichen Beſtandtheilen verändert werden

könnte, von den vormundſchaftlichen Behörden ermäch

tigen laſſen , und überhaupt in dieſer Beziehung fidh

benehmen, wie ein Vogt, und nebſt dem ſollen die ganz

gleichen Vorſchriften beobachtet werden ( S. 144 u. f .).

Der Beiſtand roll darüber machen . daß das auf dem

Vermögensverzeichniß ſtehende Kapitalvermögen nicht durch

Zufälle vermindert, und wenn daſſelbe durch einen ſolchen ,

% . B. den Verluſt einer Schuldforderung 2c. , vermindert

wird , dafür ſorgen , daß der Verluſt aus den Einfünf.

ten wieder gut gemacht werde ; wenn dieſes geſchehen

kann , ohne dem anſtändigen Unterhalte der Pflegbefohle.

nen Eintrag zu thun. Denn es liegt nicht im Sinne des

Gereged , eine wohlhabende Weibsperſon zum Vortheile

lachender Erben in ihren erlaubten Genüſſen einzuſchrän .

fen . Sieht ſich der Beiſtand genöthiget, das Kapitalver.

mögen anzugreifen , um den nöthigen Aufwand der Pfleg .

befohinen zu beſtreiten , ſo muß er ſich jedesmal dazu von

der Vormundſchaftsbehörde ermächtigen laſſen (f. 149) .

Er bedarf auch zu jeder Handlung einer Ermächtigung,

durch welche die Subſtanz des unter ſeiner Aufſicht ſtehen .

den Vermögens verändert wird , oder verändert werden

könnte , f . B. zu Käufen und Verkäufen , Bauten , Pro

zefien, und muß fich überhaupt in auen dergleichen Dingen

durchaus ſo benehmen , wie ein Vogt.
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S. 178.

Eingehung Eine Weibsperſon , welche ohne Mitwirkung ihres

von Vertrags.

verbindlichtet. Beiftandes eine Vertragsverbindlichkeit übernimmt, ver

ten von Seite pflichtet ſich dadurch blos in ſo weit , als das ihrer

der Weibs Verfügungsbefugniß unterworfene Vermögen ausreicht,

dieſelbe zu erfüllen . Die Veräußerungen , die ſie ohne

Mitwirkung ihres Beiſtandes von ihren auf dem Vers

mögensverzeichniſſe ſtehenden Habſchaften macht , find

ungültig ; die veräußerten Gegenſtände können von dem

Beiftande zurüdgefordert werden .

$. 179 .

Sewerbe- Der Gemeinderath , mit Genehmigung des Amts
Führung.

raths , kann einer Weibsperſon geſtatten , ein Gewerbe

zu führen , und in Hinſicht auf dieſes Gewerbe ſich zu

verpflichten .

Dieſer Paragravb geſtattet eine relative Emanzipation

für Weibsperſonen , welche Handel und Gewerbe führen.

Nochenſchaft

des. Beiſtands.

S. 180.

Der Beiftand einer mehrjährigen Weihsperſon foll

dem Gemeinderathe alle vier Jahre einen Bericht über

den jeweiligen Zuſtand des auf dem Verzeichniſſe (S. 131

und 175) ſtehenden Kapitalvermogens eingeben .

In dieſem Berichte hat der Beiſtand alle Verhand.

(ungen anzuzeigen, die er in Betreff des Kapitalvermögens

vorgenommen.

S. 181 .

Die Belſtånde und Gemeinderåthe tragen hinſichtlich

der Beiſtandſchaften die gleiche Verantwortlichkeit auf

fich , wie hinſichtlich der Vogteien , inſoweit durch die
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Vorſchriften über die Beiſtandſchaften nicht beſondere

Modifikationen eintreten.

S. 182.

Der natürliche Beiſtand einer verheiratheten Weibs

perſon iſt der Ehemann derſelben . Ift der Ehemann

nicht ſeines eigenen Rechts , oder iſt ihm aus andern

Gründen die Beſorgung der Intereſſen ſeiner Ehefrau

nicht zu überlaſſen , ſo ſoll ihr ein anderer Beiſtand ,

nach Anleitung des S. 174 , beigegeben werden.

Der Ehemann kann zur Einlage des Kapitalver

mögens ſeiner Ehefrau in die Depoſitaltaſſe angehalten

werden.

Beſonders iſt da , wo der Ebemann in den Konkurs

geräth , der Fall vorhanden , wo ihm die Verwaltung des

Vermögens ſeiner Ehefrau entzogen wird .

tent

S. 183.

Will der Ehemann von dem Kapitalvermogen Mittelbinaus.

ſeiner Ehefrau etwas beziehen , und in ſeinen Nußen
ſprüche.

verwenden , ſo muß die Ehefrau mit einem außerors

dentlichen Beiſtande von dem betreffenden Semeinderath

verſehen werden , und dieſer , nach genommener Rüd

ſprache mit dem Beiſtande und densnächſten Verwand

ſo wie nach eigener genauer Prüfung der Sache,

kann von fich aus auf einmal oder nach und nach

200 Franken hinausſprechen .

Ueberſteigt der Hinausſpruch dieſe Summe , ſo fer

tiget der Gemeinderath ein Gutachten , welches dann

dem Amtsrathe vorgelegt wird.

Der Amtsrath kann daraufhin auf einmal oder

nach und nach , mit Inbegriff desjenigen , was bereits

alfågig von dem Gemeinderathe hinausgeſprochen wors
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den iff , bis auf 500 Franken von fich aus hinaus

ſprechen.

Eben ſo kann der Amtsrath bis auf die Summe

von 1000 Franken auf einmal oder nach und nach

hinausſprechen , inſofern der Gemeinderath , der Bei

ſtand , die betreffenden Eheleute und die nächſten Ans

verwandten deſſen durchaus einſtimmig zufrieden ſind.

Kann dieſe Einſtimmigkeit nicht erzielt werden , ſo

unterliegt die Sache der Verfügung des Kleinen Raths.

Wenn mehr als 1000 Franken auf einmal oder nach

und nach einer Weibsperſon hinausgeſprochen werden

rollen , ſo bedarf eine ſolche Hinausſprechung immer

der Ratifikation des Kleinen Raths.

S. 184.

Der ganz gleiche Pfad und die gleichen Vorſchriften

find zu beobachten , wenn eine Mutter zu Gunſten

ihrer Kinder von dem Kapitalvermogen etwas hin

geben will.

S. 185.

Verſicherung Das zu Gunſten des Ehemanns oder der Kinder

des þinausge, auf ſolche Weiſe hinausgeſprochene Gut ſoll, ſo viel
ſprochenen.

möglich , verſichert werden .

Wo genügliche Sicherheit geleiſtet werden kann ,

ſollen die vormundſchaftlichen Behörden das Verlangte

hinauszuſprechen , keinen Anſtand nehmen.

Wo hingegen keine , oder nicht genügliche Sicher

heit geleiſter werden kann , iſt es den vormundſchaft

lichen Behörden überlaſſen , je nach obwaltenden um

ſtånden den Hinausſpruch zu bewilligen , oder zu vers

weigern .
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Biertes Kapitel.

Von den außerordentlichen Beiftandſchaften .

$. 186.

Außerordentliche Belftånde find den wirklich unter Außerordent

der ehelichen , våterlichen oder geordneten Vormunds licheBeiſtände
a, überbaupt.

ſchaft ftehenden Perſonen in ſolchen Fåten zu geben ,

wo ſie durch den ordentlichen Vogt oder Beiſtand

nicht vertreten werden können (S$ . 78 und 183).

Die außerordentlichen Beiftånde werden ernannt ,

wie die Vögte oder ordentlichen Beiſtånde.

Eines außerordentlichen Beiſtandes bedarf % . B. eine

Ehefrau , welche mit ihrem Manne , ein der väterlichen

Gewalt unterworfenes Kind , das mit ſeinem Vater, oder

ein Bevormundeter , der mit ſeinem Vormunde einen Ver.

trag fchließen will , oder einen Prozeß führen muß , weil

dieſe Perſonen bei dergleichen Geſchäften nicht durch ihre

ordentlichen Vormünder verbeiftändet werden können , in .

dem fein Vormund mit ſich felbft fontrahiren oder proger

firen darf.

Fallen zwiſchen zwei oder mehrern Bevormundeten ,

welche einen und denſelben Bormund haben , Rechtsſtret

tigkeiten vor , ſo darf dieſer Vormund feinen derſelben

vertreten , ſondern er muß die vormundſchaftliche Behörde

angeben , daß fie für jeden insbeſondere einen außeror.

dentlichen Beiſtand ernenne.

Einen ſolchen außerordentlichen Beiſtand nennt man

auch Kurator.

Ein Kurator pflegt insbeſondere für Landes abwe.

fende und ungeborne in gewiſſen Fällen beſtellt

zu werden. Von der Kurater der Landesabweſenden wird

unten (f. 190 u . f. ) geſprochen . Wir bemerken hier nur

noch einiges hinſichtlid der Kuratel für ungeborne.

13
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Ungeborne , aber bereits erzeugte Kinder find rechts.

fähige Beſen ; ſie werden, in ſo weit es ſich um ihr Rechte

bandeit, Gebornen gleich geachtet (f. 10 ) , und bedürfen

daber , obgleich noch feines bleibenden Bormundo,

doch bei Ereignungen , wo ihre Rechte außer Acht gelaſſen

werden könnten , eines zeitlichen Vertreters oder Kura

tors. Das iſt z. B. der Fall , wenn ein Ehemann ſtirbt,

und ſeine Frau ſchwanger hinterläßt. Hier muß ein

Kurator beſtellt werden , der das Intereſſe der Leibesfrucht

bei der vorzunehmenden Erbstheilung beſorgt, und zwar

werden in einem ſolchen Falle drei Erbsportionen zur

Seite gelegt , indem man annimmt , die Ehefrau fönnte

mit Drillingen niederkommen. Jedoch iſt es einfacher, mit

der Theilung zuzuwarten bis nach erfolgter Niederkunft.

Von Nachtommen , die noch gar nicht erzeugt worden ,

und höchſtens nur wahrſcheinlich folgen dürften , läßt

fich feine Rechtsfähigkeit behaupten. Allein es gehört zum

Schuße des Eigenthums und der darüber getroffenen Ver .

fügungen , daß der Staat Güter und Rechte, welche für

eine Nachkommenſchaft ( bei Fideikommiffen , Stipendien

26. , ſo lange man dieſe Inſtitutionen anerkennt) beſtimmt

ſind , vermittelſt aufgeſtellter Kuratoren bewahren laſſe.

In Rücficht auf ungeborne alſo, wird ein Sachwalter,

entweder für die Nachkommenſchaft überhaupt oder für

eine bereits vorhandene Leibesfrucht aufgeſtellt. Im erſten

Falle hat der Sachwalter dafür zu ſorgen , daß die Nach.

kommenſchaft bei einem ihr beſtimmten Nachlafſe nicht ver.

fürzt werde , im zweiten Fadle aber , daß die Rechte des

noch ungebornen Kindes erhalten werden.

S. 187.

Auf gleiche Weiſe kann ein außerordentlicher Bei

ſtand einer Weibsperſon , die wegen Abgang des Vers

mogens keinen ordentlichen Beiſtand hat , in einem bes

ſondern Falle beſtellt werden.

1

1
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Lab chb

belé

$. 188 .

Die außerordentliche Belftandſchaft hört auf , ſo

bald das Geſchäft , wegen welchem der Belſtand beſtellt

wurde , beendigt ift.Et geld

56

CB

In der Ernennungsakte des außerordentlichen Bei.

ftandes muß beſtimmt angegeben ſeyn , zu welcher Hand.

lung er verordnet wurde , damit zwiſchen ihm und dem

aufädigen ordentlichen Beiſtande feine Geſchäftsverwick.

Cungen entſtehen . Iſt die Handlung , zu welcher der

außerordentliche Beiſtand beſtellt wurde , volbracht, ſo iſt

auch die Beiſtandſchaft beendiget.

S. 189 .

Der außerordentliche Beiſtand iſt der Vormund

ſchaftsbehörde , von der er beſtellt wurde , über die

Führung des ihm übertragenen Geſchäfts Rechenſchaft

fchuldig.

valu

ti

SIM

Ift der außerordentliche Beiſtand einer Perſon nur

deswegen zugegeben worden , weil die Förmlichkeit des

Geſchäfts erforderte , daß ſie bei der Verhandlung deſſel.

ben mit einem Beiftande verreben ſey , ſo hat er in der

Regel keine Rechenſchaft abzulegen , und kann nur in dem

Falle zur Verantwortung gezogen werden , wenn er ſeinem

Auftrage nicht gehörig Genüge gethan . Hat der außer .

ordentliche Beiſtand Gelder verwaltet, oder Auslagen für

den Pflegbefohinen gemacht, wie f . B. der Beiſtand , der

zu Führung eines Rechtsſtreits verordnet worden , fo muß

er der Bormundſchaftsbebörde Rechaung ablegen .

S. 190.

Für diejenigen , welche feit einem Fahr abweſend b . von Landes

find , ohne daß man ihren Aufenthalt kennt , roll, in
abweſenden .

ſofern ſie vermogen bei Hauſe zurüdgelaſſen haben ,

oder ihnen während ihrer Abweſenheit Vermögen zu.

M
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1

fågt, zur Verwaltung ihres Vermögens ein außer

ordentlicher Belſtand beſtellt werden.

S. 191 .

Hat der Abweſende einen Bevollmächtigten beſtellt,

ſo wird ihm ein Beiſtand erſt dann geordnet , wenn

die ertheilte Vollmacht erloſchen , oder in den Fällen,

auf welche dieſelbe nicht gerichtet ift. Ferner , wenn

der Bevollmächtigte innerhalb dreier Jahre keine Nach:

richt von ſeinem Bollmachtgeber erhalten hat, oder

wenn er das Vermögen übel verwaltet, oder für ſeine

eigene Perſon in Umſtånde geråth , die den Abweſenden ,

wenn ihm dieſelben bekannt wåren , wahrſcheinlich zur

Zurůdnahme der Vollmacht veranlaſſen würden.

Da jede Mannsperſon , die den Zuſtand des eigenen

Rechts hat , felbft Semand mit der Beſorgung ihrer An

gelegenheiten während ihrer Abweſenheit beauftragen fanar

fo wird von der Vormundſchaftsbehörde ein Kurator nur

dann beſtellt , wenn der Abweſende feinen Bevollmächtigten

hinterlaſſen hat. Iſt ein Bevollmächtigter beſtellt , ſo hat

die Beſtellung eines Kurators jedoch in gewiſſen Fällen

dennoch Statt. Dieſe Fälle ſind im 5. 191 deutlich bezeichnet.

S. 192 .

Der Beiſtand des Abweſenden hat die Angelegen

heiten deſſelben , wie ein Vogt diejenigen eines Pflegs

befohlenen , zu beſorgen , und es gelten alſo ſowohl

hinſichtlich der Beſtellung, als der Verwaltungsführung

und Rechnungsablegung des Vogts alle über die Vogtet

aufgeſtellten Vorſchriften.

S. 193.

Wenn jemand aus einem der im S. 13 enthaltenen

(Hründe die Zodeserklärung eines Abweſenden nachſuchen

Codipredung
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will , ſo hat er fich an den Gemeinderath jener Ses

meinde, inner deren Umkreiſe der Abweſende anheimiſch

ift, zu wenden , welcher , nach genommener Rüdſprache

mit der Verwandtſchaft, ein Gutachten abfaßt, und

daſſelbe dem Amtsrathe überſendet.

Dieſer ertheilt fein Befinden über ein ſolches Sut

achten , und läßt dann beide an den Kleinen Rath

gelangen.

Findet der Kleine Rath , daß der Fall der Toda

fprechung vorhanden ſer ; ſo hat er eine wenigſtens auf

ein halbes Jahr geſtellte Ediktalzitation mit dem Bet

faß ergehen zu laſſen : daß, wenn der Abweſende oder

deffen aufällige , rechtmåßige Abkommlinge inner dem

anberaumten , fatalen Termin nicht erſcheinen , oder

auf eine andere Art Kenntniß von ihrem Leben an die

mit der Leitung und Beaufſichtigung des Vormund

ſchaftsweſens beauftragte Abtheilung des Kleinen Raths

geben , zur Todeserklärung deſſelben werde geſchritten ,

und in Folge deffen, feine Hinterlaſſenſchaft unter die

rechtmäßigen Erben werde vertheilt werden .

Eine ſolche Ediktalladung ſoll die Perſon das Vors

geladenen , unter Angabe ſeines Alters , ſeiner Neltern ,

feines Heimathorts , Berufs und der Umſtände , unter

welchen er das Vaterland verließ, möglichſt genau be

zeichnen , und die Vorladung ſowohl in das Amtsblatt,

als auch in die vom Kleinen Rathe zu beſtimmenden

inländiſchen und ausländiſchen , öffentlichen Blåtter ein

bis dreimal eingerůdt werden.

Beſondere Vorſichten beſtimmt hier das Gefeß für den

in " Rücklicht ſeiner Folgen ſehr wichtigen Fall , daß ein

Abwefender vermöge der längern , die Wahrſcheinlichkeit

feines Lodes begründenden , Abweſenheit für todt er.

klärt werden fou.
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1. Das erſte Erfordernih ift, daß von folchen Berſonen ,

deren Rechte dabei verflochten find , ein Anſuchen geſtellt,

folglich die Unterſuchung und Erklärung nicht von Amts.

wegen eröffnet werde. Dergleichen Perſonen find Erben

oder Miterben eines Vermißten , oder Schuldners , deren

Verbindlichkeit mit dem blog perſönlichen Rechte des Ver .

mißten , alſo mit deſſen Tode erliſcht u. f. .

2. Sodann müſſen in dem Geſuche, die im §. 13 des

gegenwärtigen Sefeßbuches vorgeſchriebenen Beding u 11

gen der geſeßlichen Todesvermuthung , nämlich nach Ber

Ichaffenheit der Fälle , entweder der lange Zeitraum der

Abweſenheit von dreißig Jahren , oder bei dem kürzern

Zeitraume von fünf Jahren , der Verlauf von 80 Jahren,

ſeit der Geburt des Abweſenden , und bei einem noch für.

gern Zeitraume der Abw : ſenheit von drei Jahren die nabe

Lodesgefahr des Vermißten bewieſen werden. Einen Be

weis des verneinenden Saßet , daß feit dem gefeßlichen

Zeitraume die Exiſtenz des Abweſenden nicht bekannt fer ,

kann man zwar von dem Geſuchsſteller nicht verlangen ,

aber zur Unterſtüßung des Geſuchs und zur Entbehrlicha

keit amtlicher Nachforſchungen wird es allerdings beitra .

gen , wenn er auch hierüber , ſo wie über die Veranlar

fungen der Abweſenheit, über den wabrſcheinlichen leßten

Aufenthaltsort des Abweſenden , und andere zur Aufflärung

der Sache dienliche Umſtände , Zeugniſſe von Perſonen,

mit denen der Abweſende in näberer Verbindung ſtand ,

beibringt.

3. Hiernach wird die Vorladung durch ein Edift

erlaſſen , welches der üblichen Form nach ein bis dreimal

im Verlauf eines balben Fabrs den öffentlichen Blättern

des In- und Auslandes einzurüden iſt. Der Kleine Rath

beſtimmt, in welche Blätter die Worladung eingerückt

werden ſoll . Dabei iſt vorzüglich auf die Blätter derjenigen

Länder Rückficht zu nehmen , wo der Vermißte den vor.

kommenden Umſtänden nach ſich befinden könnte.

4. Der Kurator des Abweſenden iſt der Natur der

Sache gemäß ebenfalls einzuvernehmen , und ſollte der
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Abweſende noch teinen Kurator babeni, ihm ein folcher

zu beſtellen , der den Verhältniſſen deſſelben und den Mit.

teln , von deſſen Leben oder Tod fichere Nachricht zu er .

halten , genauer nachforſche, und ſeine Entdeckung dem

Gerichte , um die weitern Vorladungen oder die Todesere

klärung überflüßig zu machen , mittheile , oder fich doch

zur Widerlegung der Gründe des Geſuchs bereit balte.

5. Nach Ablauf des Termins der Worladung hängt es

von dem Geſuchſteller ab , die Erledigung feines Ge.

ſuch $ allenfalls mit Anführung neuer Gründe zu ver.

langen , oder davon abzuſtehen. Im erſtern Falle iſt der

Kurator mit ſeinen Einwendungen zu vernehmen , und nach

Prüfung der Sache darüber zu erkennen.

$. 194.

Melden fich der Vorgeladene oder alfällige Dess

gendenten deſſelben inner dem anberaumten , fatalen

Termin nicht, ſo ſpricht der Kleine Rath die Todes

erklärung förmlich aus , und diejenigen , die ſich als

Erben des Verſchollenen ausweiſen , können zur Theta

lung der Verlaſſenſchaft eines folchen ſchreiten.

Ein aufälliger Streit über die Erbfolge in die Bere

Tafſenſchaft des Verſchollenen ift bei dem Sivilgericht an.

bängig zu machen. Während dieſes Streits bleibt die

Verlaſſenſchaft in der Verwahrung der Vormundſchafts

behörde.

Unſer Gefeß beſtimmt nicht, wie einige andere Gefeß

gebungen , daß die Erben für das berauszunehmende Ver.

mögen eine Sicherheit zu leiſten haben.

S. 195 .

Eine Zodeserklårung ſchließt den Beweis nicht aus,

daß der Abweſende früher oder ſpåter geftorben , oder

daß er noch am Leben rey. Kommt ein ſolcher Bes

weis zu Stande , ſo iſt derjenige , welcher auf den
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Grund der Todeserklärung ein Vermogen oder einen

Theil deſſelben in Befiß genommen hat , gehalten , das

Empfangene, jedoch ohne Zins , wieder zu erſtatten.

Die rechtlichen Wermutvungen geſtatten den Beweis

des Gegentheilt. Daber fteht a. dem Geſuchſteller oder

andern Theilnehmern auch in der Folge noch der etwa

ſpäter erſt entdeckte Beweis , daß der Abweſende früber

verſtorben ; b. den Erben des Bermißten zu ihren Gun.

ften , Ø . B. gegen Bermächtniknebmer , der Beweis , daß

er ſpäter verftorben , oder endlich c . den Abweſenden

ſelbſt , deffen Kurator oder andern Stellvertretern der

Beweis zu , daß er noch am Leben ſey. Nach hergeſtell.

tem Beweiſe muß die Zutheilung der Rechte der anzu.

wendenden Rechtsvorſchriften gemäß geſchehen. Wer in.

zwiſchen durch die Todeserklärung zum Beſiß des ganzen

oder eines Theiles des Vermögens der Abweſenden gelangt

iſt , wird gleich einem redlichen Befißer behandelt,

daher die Beſtimmung , daß er nur das Empfangene, ohne

zins , wieder erſtatten ſodi.

Ein ſolcher iſt auch für den Zufall nicht verantwortlich

der einzelne von ihm bezogene Vermögensſtücke zu Grunde

gerichtet , oder dem Werthe nach vermindert baben mag ;

und er hat diejenigen Sachen , welche er veräuſſert oder

verändert, bros in dem Schaßungswertbe zu erregen. Eben

ſo wenig ift ihm das Recht zu beſtreiten , von demjenigen,

welcher ihn entwährt, den Erſaß des nothwendigen und nüß

lichen Aufwandes * ), den er während feines redlichen Befi.

Bes auf die Erbſchaftsfachen verwendet, nach dem damaligen

Werth deſſelben zu verlangen, und die allenfalls von ihm

angebrachten Berzierungen wegzunehmen ; inſofern ihm

*) Der Aufwand , der zum Behuf einer Sache gemacht wird,

heißt nothwendiger , wenn er die Erhaltung der Sache ;

nüßlicher , wenn er die Vermehrung des Ertrags ; und

fierender , wenn er blos die Erhöhung der Annehmlich

keit zum Zwede bat.
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diefes Vortheil gewährt , und der Subſtanz *) der Sache

unſchädlich iſt.

Der Fall der Herausgabe des Vermögens kann auch

eintreten , wenn ſpäter ein Anderer , der von der Ediftal.

ladung keine Kunde erhalten , oder zu der Zeit ihrer Er.

Tafſung die Chatſache nicht gekannt , die rein Erbrecht be.

gründet , ein beſſeres Recht auf das in Beſitz genommene

Vermögen beweiſen kann.

S. 196.

Belangend die Erbſchaften , welche einem Abweſens Erbſchaften ,

den , von deſſen Exiſtenz man teine Kunde hat , und die Verſcholle
nen zufallen .

der noch nicht toðt erklärt ift, anfallen , ſo ſoll es

damit folgendermaßen gehalten werden.

Die betreffenden Erbtheile ſollen für den Abweſena

den auf den Fall, daß ſeine Eriſtenz fich ergeben würde,

zur Seite gelegt, und jeder derſelben von dem Beiftande

des Abweſenden abgeſondert aðminiſtrirt werden.

Ergiebt ſich in der Folge die Exiſtenz des Abweſen ,

den zur Zeit , als die Erbſchaft eröffnet wurde , nicht,

To fått bei erfolgter Todeserklårung , jeder betreffende

Erbtheil ſammt den angeſchwollenen Zinſen denjenigen

oder ihren Nachkommen zu , die zur Zeit der eröffneten

Erbſchaft denſelben erhalten håtten, wenn er nicht vors

ſorglich für den Abweſenden auf die Seite gelegt wor:

den wåre.

*) Diejenigen materiellen und formellen Beſtandtheile einer

Sache, die fie zu einer Sache einer beftimmten Art madsen ,

gehören zu ihrer Subftang.
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Fúnftes Itapitel.

Von dem Vormundſchaftsweſen in Betreff der

angeſeſſenen Fremden.

S. 197.

Bevormun

dung von

Fremden.

Hülfsbedürftige Fremde , die im Kanton angeſeſſen

find , múffen ſich in ihren Vormundſchaftsangelegen,

heiten unmittelbar an den Amtsrath thres Wohnorts

wenden .

Der Grund , auf welchem die Vormundſchaftsbehörde

einer Gemeinde für die Angehörigen derſelben zu ſorgen

bat , tritt in Betreff der in der Gemeinde angefefſenen

Fremden nicht ein . Da aber auch der Fremdling nicht

bülflos bleiben rol , dem man den Aufenthalt in der

Bothmäßigkeit geſtattet, ſo find die Amtsräthe beauftragt,

auch den Fremden , welche fich im Lande aufhalten , in

ihren Vormundſchaftsangelegenbeiten beizuſtehen , wenn fie

dieſelben dafür angeben.

$ . 198 .

Die Amtsråthe follen den fremden Vormundſchafts

behörden, welche fich mit den Angelegenheiten ihrer hier

angefeffenen Angehörigen ſelbſt befaſſen wollen , die nach

den Gefeßen zulåffige Hülfe leiſten.

S. 199.

Fremden . Perſonen , welche von den Vormunds

fchaftsbehörden threr Heimath weder Schuß noch Rath

erhalten können, ordnet der Amtsrath auf ihr Anſuchen

einen Vogt oder Beiſtand , der ſich bei ihm zu berathen

und ihm Rechnung abzulegen hat. Die gleiche Behörde

foll auch für die Sicherheit des Vermögens ſorgen ,

welches ein verſtorbener Fremder hinterläßt.
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Von einem ſolchen Todtfalle ſol dem Amtsſtatt.

halter daher unverwellt Kenntniß gegeben werden.

Der Amtsſtatthalter als Präſident des Amtsraths bat

durch den betreffenden Gerichtspräſident die Verlaſſenſchaft

unter Siegel legen zu laſſen , wenn ein fremder Hausvater

mit Dod abgebt , und die Vormundſchaftsbehörde ſeiner

Heimath mit dem Hinſcheide defelben befannt zu machen ,

oder je nach den Umſtänden feinen Tod den Erben durch

die öffentlichen Blätter anzuzeigen.
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In h a 1 t.

Seite

Einleitungstitel. Von den bürgerlichen Gefeßen

überhaupt

Erfter beil. Von dem Perſonenrecht. 23

Erfter Sitel. Von den Berfotten und ihren Rechten

überhaupt.
23

8weiter Titel. Von dem Genuffe der bürgerlichen Rechte. 46

Dritter Eitel. Von der Beurkundung des bürgerlichen

Standes.
55

Vierter Titel. Von der Ehe. 62

Erftes Kapitel. Allgemeine Beftimmungen. 62

3wettes Kapitel. Bürgerliche Wirkungen der Ehe. 84

A. In Anſehung der Perſon der Ehegatten. 81

B. In Anſehung des Bermögens der Ehegatten . 88

Drittes Kapitel. Von der Trennung der Ebe. 90

Fünfter Titel. Von der Vaterſchaft und der Kindſchaft. 100

Erftes Kapitel. Von den ehelichen scindern . 100

zweites Kapitel. Von den unehelichen Kindern. 121

Sechster Titel. Von der Vormundſchaft. .
136

Erftes Kapitel. Allgemeine Beſtimmungen. 136

8 weites Kapitel. Von der Vogtei.
149

Erfter abfchnitt. Entſtehung der Vogtet 149

8weiter abfchnitt. Von dem Antritte der

Vogtei. 158

Dritter Abſchnitt. Von der Verwaltung der

162

Bierter ubfchritt. Von der Rechnungsab.
lage des Vogts. 174

Fünfter abfchnitt. Bon dem Aufbören der

Vogtei. 185

Drittes Kapitel . Bon der Geſchlechtsbeiftandſchaft

oder der Verbeiftendung der Weibss

perſonen . 187

Biertes Kapitel. Bon den außerordentlichen Bet

ftandſchaften. 193

Fünftes avitel. Von dem Vormundſchaftsweſen

in Betreff der angeſeſſenen Fremden. 202

.

Viertes .
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Reg i ft e r .

( Die Zahlen zeigen die Blattſeite an. )

21.

Abgeſtorbene, Vaterſchaftsklagen gegen folche. 128.

Abſöndernng , eigenmächtige, der Ehegatten. 92. 94.

der Ehegatten zu Eiſch und Bett und ihre Folgen ,

90. 91. 92.

Abwefende , Beifländerei und Rechnungsablage. 195.

Ediktalzitation. 197.

Erbſchaftenbezug. 201.

Adoption , Begriff. 37.

Heltern , Anſpruch auf das Bermögen der Kinder für Erziehungs

foften . 109 .

Pflichtert. 103.

der Kinder gegen fie. 107.

Pflichtvernachläßigung. 116.

Nechte. 105.

Unterſtüßung und Unterhalt von ihren Kindern. 107 .

Agnaten , Begriff. 35.

Amtsräthe, Erwahrung der Pfarrbücher . 60.

Gewerbsbewilligung einer Weibsperſon. 190.

Unterzeichnung der Abſchriften der Pfarrbücher. 60.

Verrichtungen als vormundſchaftliche Behörde. 143 .

150. 156. 169. 170. 171. 174. 176. 178. 182. 186.

190. 191. 197. 202.

Amtsftatthalter , Angeige von Todfällen Frember. 203.

Arreftlegung von Bevogteten. 151 .

Verrichtungen in Vormundſchaftsfachen . 180.182.

Amtsrechte , Gefeßeskraft. 17 .

Anleihen von Geld , Verbindlichkeiten der Kinder. 115.

Anverwandte , fiehe Verwandte.

Arreftlegung von Bevogteten. 151 .

auf das Vermögen von Vögten. 180.

eines der Waterſchaft beklagten

Fremden. 129.
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1

B.

Beiftand , außerordentlicher. 193.

überhaupt. 193.

von Landesabweſenden. 195.

Beigebung den Kindern bei Rechts

geſchäften mit ihrem Vater. 117.

118.

Beigebung den Kindern bei Verzichts

leiftung der Aeltern auf das Bür

gerrecht. 49.

Beftellung. 143.

bei außerehelichen Geburten. 124.

für Fremde. 202.

der Ehefrauen . 191.

der Weibsperſonen. 187 191.

Ernennung. 187.

Pflichten . 189.

Nechenſchaft. 190 .

Verantwortlichkeit. 190.

natürlicher. 191 .

Beiftandſchaft. Unterſchied derſelben und der Vogtſchaft. 137.

Berufswahl der Kinder. 109. 110.

Bevogtete , fiebe: Vögtlinge.

Bevogtung , Publikation. 152.

Bevogtungsprozeß. 150.

Bevormündete, fiche : Vögtlinge.

Bezirksvogt , Unterſuch der Reife cines außerehelich gebornen

Kindes. 127.

Billigkeit. Begriff. 11 .

Bürgerlicher Stand , ſiehe : Stand.

Bürgerrecht, fiebe: Kantonsbürgerrecht, Gemeindebüro

gerrecht , Ortsbürgerrecht.

Bürgſchaften , Eingehung für Vögtlinge. 169.

Verbindlichkeiten der Kinder. 116.

D.

Depoſitalfaffen , Einlage der Abſchriften der Bfarrbücher. 60.

des Kapitalguts der Kinder. 113.

der Kapitalbriefe , Urkunden und soft

barkeiten der Vögtlinge. 160. 161.

der Kapitalbriefe der Ehefrauen. 191.

der Weibsperſonen 182.

Führung. 182.

Dispenſen , ſiehe: Ehedispenſen .
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E.

Ehe , Beſtimmungen allgemeine 62.

bürgerliche Wirkungen in Anſehung der Berſon der Ehe

gatten. 84.

des Vermögens. 88.

Gerichtsbarkeit. 62 .

ungeſekliche , Unwirkſamkeit. 73. 74.

Bücher , Abfchriften . 60 .

Führung. 55.

, Kontrolle. 58.

, Nebenbeweiſe. 60.

, Verantwortlichkeit für ihre Nichtigkeit. 60 .
Dispenſen . 81.

Erforderniſſe. 76.

Einſegnungen. 37 .

: Ehefrau Beiftand außerordentlicher . 193.

natürlicher ift thr Ehemann. 191 .

Erwerbung des Geſchlechtsnamens ihres Ehemanns. 87.

Erwerbung des Gemeindebürgerrechts ihres Ehemanns. 87.

Geſchlechtsbeiſtand. 142.

Mittelbezug vom Ehemann . 191 .

, Bierausſprechung. 191 .

, Einlegung in die Depoſitalkaſſe. 191 .

Nußnießung durch ihren Ehemann. 88.

vorbehaltene. 89.

zugebrachte , Auslieferung bei Ebeſchein

dungen. 96.

Rechte und Pflichten . 87.

Rechtliche Vertretung. 86.

Unterhalt. 86.

Ehegatten , Aufgebung des Kantonsbürgerrechts. 48.

, eigenmächtige Abſönderung. 92.

gegenſeitige Rechte und Pflichten . 85 .

1 geſchiedene, Erbrecht. 96.

, Suſtentation . 85.

Vereinigung. 96.

Vermögensverhältniffe. 78 .

, Vermögensverhältniſſe. 88.

Ehehinderniſſe. 77.

Ehemann , Einlage des Kapitalvermögens feiner Ehefran in die

Depofitalkaſſe. 191 .

Einſprache gegen die eheliche Geburt einesKindes. 103.

Gewalt unter dieſe gelangt eine Tochter durch ihre
Verehelichung. 118.

, ihm gehört das während d. Ehe errungene Vermögen 90 .
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Ehemann , ist natürlicher Beiftanb der Ebefrau . 191 .

, Nußnießung des Vermögens der Ehefrau. 88.

Rechte und Pflichten . 86.

Ebe , putative. 95.

Ebeſcheidung. 90. 100.

, Aufhebung. 98 .

, eigenmächtige. 92 .

, Entſchädigungen. 94.

, förmliche, vom Lande und ihren Folgen . 94.

Folgen in Bezug auf das Vermögen. 96 .

Folgen in Bezug auf die Kinder. 97.

, Gerichtsbarkeit. 73.

fu Tiſch und Bette und ihre Folgen . 92. 94.

Ehe, Ungültigkeitserklärung. 91 .

Eheverlöbniſſe. 63.

Eid bei Vaterſchaftsklagen . 128 .

Emanzipation der Kinder. 118.

Entſchädigung bei Eheſcheidungen . 94.

der Vögte für ihre Stelle. 168.

Erben , Suziehung von der vormundſchaftlichen Staatsbehörde.

144. 169. 176.

Erbrecht der geſchiedenen Eheleute. 96.

Erbſchaften , die Berſchollenen zufalen , wie es damit gehalten

werden ſoll . 201.

Erſparniſſe der unbevogteten Weibsperſonen , Verfügungsrecht bei

Stapitaliſirung. 188.

Erziehung der Kinder. 103. 104. 105. 106.

, Koftenanſprache der Aeltern auf das Ver

mögen dieſer. 106.

bei Eheſcheidungen. 73. 97.

der bevogteten minderjährigen Kinder. 162.

, der unehelichen Kinder. 130. 131 .

Findelfinder , Bürgerrechtserwerbung. 48.

Fremde, Anwendung des bürgerlichen Gefeßbuches auf fie. 51.53.

, Bevormundung. 202.

, bürgerliche Rechte. 49.

Gefeße , Anwendung. 20 .

Kantonsbürgerrecht , Erwerbung. 47.

Todfälle , Anzeige. 202. 203.

, Vaterſchaftsklagen gegen folche. 129.

; Verfiorbene, Vermögensſicherheit. 202.
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.

Geburt , eines Kindes , Angabe. 57.

Beweis neben den Laufbüchern . 60.

, eheliche , Beſtimmung. 100 .

Einſpruch . 101.

, uneheliche, Anzeige. 123.

→ Ausmittlung. 123. 124 .

, Beſtellung eines Belftandes. 124.

, Beſtimmung. 121 .

, Beſtrafung. 126.

Formalitäten. 124.

Verhör. 123.

Geburtsregiſter , fiehe Taufbü ch er .

Geiſtliche Gerichtsbarkeit bei Eheſachen und Eheſcheidungen. 62.

Geldanleihen , verbindlichkeiten der Kinder. 115 .

Gemeindeammann , Beiziehung zum Geniefverhör. 124.

berbeirufung eines Bezirksarztes bei aufer

ehelichen Frühgeburten. 126. 127.

Kontrollefährung über die Ebes , Tauf- und

Sterbebücher. 58.

Gemeindebürgerrecht, Erwerbung von fremden Weibsperſonen . 47.

Findelfindern. 48.

Ehefrauen. 47.

Gemeinden , Intervention bei Vaterſchaftsklagen. 129.

Miederlaſſung in folchen von Kantonsbürgert. 46 .

find moraliſche Perſonen. 41 .

Gemeinderath , Anzeigen bei dieſem v. außerehelichen Schwanger.

ſchaften. 122.

Beiftandsbeſtellung bei auferehelichen Schwanger

fchaften . 124.

Bewilligung einer Weibsperſon , ein Gewerbe zu

führen. 190.

Gerichtskoſten , Sragung und Verrechnung bei

Bevogtungsprozeſſen. 150.

Mitglieder , Berlebung der Bogtſtellen . 156.

Verantwortlichkeit in Vormundſchaftsſachen. 173.

Nichtverantwortlichkeit für verzetgte beimffeuer

der Weibsperſonen . 188.

Verrichtungen als vormundſchaftliche Behörde..
143 — 199.

Schreiber , Verfertigung von Vermögensverzeich

niffen der Vögtlinge. 158 .

.
1

-

14
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Gemeinderathsſchreiber , Verrichtungen bei der Vormundſchafts

behörde. 158. 179.

Gemeindeverwalter, einftweilige Hebernahme der Vogteifüb

tung. 182.

Verrichtungen deſſelben . 182 .

Gemeinheit. 42 .

Geniefverhöre. 124.

Gerichte , Beftrafung der außerehelichen Geburten. 126.

Beurtheilung der Vaterſchaftsflagen. 125.

Beſtimmung des bürgerlichen Standes der Unebe.

lichen. 125.

Beurtheilung in Bevogtungsprozeſſen. 150 .

Einſperrung zuchtloſer Kinder. 109.

Gerichtsbarkeit , bürgerliche und geiſtliche, Uebertragung der

Ehefachen . 62.

über Eheſcheidungen. 73.

Eheſachen. 73.

Gerichtskanzleie Kenntnißgabe von Zuerkennung unehelicher

Kinder. 124.

Gerichtspräfident, Schwangerſchaftsanzeigen bei demſelben. 123.

Schwangerſchaftsverhöre. 123.

Suffellung der Befundſcheine über die Reife

eines außerehelich gebornen Sindes. 126.

Sporteln bet Bevogtungsprozeſſen , Dragung

und Verrechnung vom Gemeinderath. 150.
151.

Gerichtsſtand bet Waterſchaftsklagen . 125 .

Seſchlechter , Rechtsgleichheit. 23.

Geſchlechtsbeiſtand , fiehe : Beifand.

Geſchlechtsnamen der unehelichen Kinder. 129. 130.

Gefeße, Anſchlag. 14.

Auslegung. 16.

Begriff. 5.

Bekanntmachung durch den Drud . 14.

bürgerliche , davon überhaupt. 18 .

einzelner Eandesbezirke , Statuten . 17 .

fremde , Anwendung. 20 .

Gegenſtand. 13.

geſchriebene. 8.

Kraftdauer. 15.

poſitive. 7.

Umfang. 18.

ungefchriebene. 9 .

}



211

Oefebe , Unwiffenheit. 17.

Urſprung. 7.

Berleſung. 14

Wirkſamkeit, Zeitpunkt. 15 .

Gerichtsgebrauch . 11.

Gewalt des Ehemanns , unter dieſe gelangt eine Tochter durch

ihre Verehelichung. 118.

väterliche. 108 - 111.

Aufhören. 118.

Mißbrauch . 118.

Gewerbe , Führung durch eine Weibsperſon. 190.

Treibung in den Gemeinden von Kantonsbürgern. 46.

Servohnbeitsrechte. 9 .

Grade , Berechnung bei der Verwandtſchaft und Schwägers

ſchaft. 37.

Gültverſchreibungen , Errichtung für Vögtlinge. 169.

Gut , fiche: Bermögen.

H.

þaus , väterliches , Verlaſſung von minderjährigen Kindern. 111.

Dausweſen , Leitung. 86.

Sebamme , Beiziehung bei außerehelichen Niederkunften . 123. 124.

»

75 7

K.

Stantonsbürgerrecht , Begriff. 46.

Erwerbung. 47.

Verſurft. 48.

Kapitalangriffe des Vermögens der Vögtlinge. 171.

Kapitalbriefe der Kinder , Niederlegung in die Depoſitalkaffe. 113 .

der Vögtlinge 160.

der Weibsperſonen
188.

Kauf und Verkauf von Liegenſd;aftert, Verbindlichkeiten der

Kinder. 115.

Kinder , aus einer ungültigen Ebe, Mechte. 94 .

Beiſtandsbeigebung , wenn Aeltern das Bürgerrecht auf

geben. 48.

bei Rechtsgeſchäfte
n
mit dem Water.

118.

Berufswahl. 109.

bevogtete , fiehe: Vögtlinge.

ehdliche Geburt, Beſtimmung. 100.

Einſprache. 100. 101 .

Einſperrung. 109.

1
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Kinder , Emanzipation . 118 .

Entweichung. 105 .

Erziehung. 103.

Koftenerſaķy Anſpruch der Weltern. 106.

bei Eheſcheidungen . 97.

geborne , Rechtsvermuthung für das & eben. 28.

Geburt , Angabe. 59.

Geſchlechtsname; Erwerbung. - 107.

Gewalt , väterliche , über ſie. 108.

Aufhören. 118.

Mißbrauch. 118 .

Mittelbezug von ihrer Mutter. 192.

Ortsbürgerrechtserwerbung. 107.

Pflichten . 107.

der Ueltern gegen dieſe. 103 .

Rechtsvertretung. 417 .

Rechte der Aeltern gegen dieſe. 105.

todtgeborne , Rechte. 24.

uneheliche. 121 .

Beſorgung. 130.

Beſtimmung. 121 .

bürgerliche Rechte. 124 .

bürgerlicher Stand. 124.

Einkauf in das Armengut der Ortsbürger

ſchaft der Mutter , wenn der Vater fremd

ift. 129.

Eintragung in die Laufbücher. 68.

Erbrecht. 130.

Erziehung. 130.

Geburt , Unzeige. 123.

Ausmittlung. 123.

Beſtellung eines Beiſtands. 124.

Formalitäten. 124.

Kenntnißgabe . 123.

Reife. 126.

Verhör. 123,

Seugen . 124.

gerichtliche Zuerkennung dem Bater.

der Mutter. 126.

Geſchlechtsnamen . 129.

haben keinen Antheil an dem Korporations.

gut. 131 .

Legitimation durch nachfolgende Ehe. 131 .

durch Dekret des Großen Naths. 132.

Wirkungen. 134.

|
1
1
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Kinder , uneheliche , Ortsbürgerrecht. 129.

politiſche Nechte. 131.

Unterhalt. 130.

ungeborne , Nechte. 24.

Unterhalt. 103.

Unterſtüßung und Erhaltung der Heltern . 407.

Verbindlichkeiteneingehung. 115.

Verehelichung , Folgen. 121 .

Berlaſſung des väterlichen þauſes . 114 .

Bermögen , Anſprache der Aeltern. 106.

Kapitalgut , Niederlegung in die Depofital

kaſſe. 113.

Verfügungsrecht. 113. 114.

Verwaltung u . Nußnießung vom Bater. 114 .

Verzeichniß und Sicherheit. 113.

Volljährigkeit. 118.

Vormundſchaftsbeftellung bei Mißbrauch der väterlichen

Gewalt. 118.

Zucht und Züchtigung. 109.

Kindfchaft. 100 — 135.

Kleider der Ehefrau ſind vorbehaltenes Gut. 89.

Konkursvorrechte bet Vergütung des Vermögens der Vögtlinge

durch den Vogt. 168.

Kontrolle der Ehe - r Tauf- und Sterbebücher. 59.

Kognaten . 35.

Korporationen als moraliſche Perſonen . 41.

Korporationsgut , Nichtantheilhaber und Musnießer find untebe

liche Söhne. 131 .

Koſtbarkeiten der Vögtlinge , Einlagen in die Depofitalfaffe. 160 .

Kriminalverbrecher dürfen nicht Vögte Tenn. 155 .

Kundmachung der Geſeße. 14.

tandesabweſende, fiehe: 4610 efende.

Lebensfähigkeit. 24 .

Legitimation unehelicher Kinder durch nachfolgende Ebe . 132 .

Defret d. Or. Naths. 183.

Wirkungen. 134 .

M.

Minderjährige , Bevogtung . 138,

Mißgeburt. 25.

Mittel , ſiehe: Vermögen.

Moraliſche Perſon , Begriff. 41.
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Mutter , Anvertrauung eines minderjährigen Bögtlings. 165.

eines unehelichen Kindes , Unterhaltungsbeitrag vom

Bater , 129,

Erziehung und Berpfle

gung. 130.

Muttermagen . 35.

Mutter , Mittelhinausgabe an ihre Kinder . 191.

N.

Maturrecht. 7.

Niederkunft , außereheliche , Beſtrafung. 126.

Eidleiſtung. 128 .

Formalitäten. 124.

Beugen . 124 ,

Miederlaſſung in Gemeinden von Kantonsbürgern. 46

Nußnießung des Bermögens der Ehefrau . 88.

Kinder. 111.

Ortsbürgerrechte der unehelichen Kinder. 129 .

Erwerbung. 47 .

der Kinder. 48

Verlurft. 48.

Ortsrechte , Gefebeskraft. 18.

P.

Baternität , S. Baterſchaft.

Berſon , Begriffe und Rechte. 22. 23.

eigenen Rechts , Begriff. 30. 31.

Todeserklärung. 28.

ungeborne , Nechte. 24.

Nechtsvermuthung für das Leben. 26,

Beweis des Todes. 37.

Pfarrbücher , übſchriften . 60.

Angaben hiefür. 59.

Einrichtung. 59 .

Erwahrung. 60.

Nebenbeweiſe. 60 .

Unterſchriften . 60..

Berantwortlichkeit für ihre Richtigkeit. 60 .

Pfarrgeiftliche, Beſorgung und Unterzeichnung von Abſchriften .

der Pfarrbücher. 60.
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Pfarrbücher , Führung von Ebe. Geburts und Sterberes

giftern. 55.

Präſident des Gerichts , fiche Gericht.

Privatrecht. 13 .

Bublikation der Bevogtung von Volljährigen. 152. 186 .

i

R.

Rath , Kleiner , als vormundſchaftliche Behörde. 143.

Rekurfe bei Ablehnung einer Vogtſtelle. 156.

Beſchwerden des Vogts gegen der

Gemeinderath. 169.

Vormundſchaftsfachent. 156 , 169, 170.

171. 178. 186. 192. 197.

Rechnungen des Beiftandes, des Vogts , fiehe : Beiftandi Bogta

Recht , bürgerliches , Begriff. 14.

Rechte , bürgerliche , Genuß. 46.

der Fremden. 49.

der unehelicher Kinder. 131 .

der Aeltern. 105.

der Kinder. 107.

aus ungültigen Ehen. 97.

die noch ungeboren find. 24 .

Eheleute. 86. 87.

Geſchlechter , Gleichheit. 23 .

Perſonen . 202.

politiſche , der unehelichen Kinder. 131.

Rechtshandlungen der Bevogteten oder Bevormundetent. 145 .

Nechtsvertretung der Ehefrauen. 87.

Kinder. 117.

Reife eines außerehelich gebornen Kindes. 126 .

Hetorſion . 20.

Richter , Beiziehung zu Geniefverhören . 124,

S.

Schuldenruf über Bevogtete. 151. 152.

Schwägerſchaft , Begriff Berechnung und Grade. 31,

Schwangerſchaften , außereheliche, Anzeigen und Verhör. 123.

Sohnt , gelangt durch die Verebelichung zu eigenem Aechte. 148.

Stand , bürgerlicher , Beurkundung. 55.

cines unehelichen Kindes. Beftimmung. 124.

Statuten einzelner Landesbezirke , Geſekeskraft. 17.

Steigerungen bei Liegenſchaftsveräußerungen v. Vögtlingen. 171.

Sterberegiſter , Abſchriften. 60.
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Sterberegifter , Führung. 55 .

Kontrolle. 58.

Richtigkeit , Verantwortlichkeit dafür. 60 .

Strafanſtalten , obrigkeitliche , Verurtheilte, Bevogtung. 138

T.

Caggelder der Vögte. 168.

Caufbücher , Abſchriften . 60 .

Eintragung der unehelichen Kinder. 67. 124,

Führung. 57.

Kontrolle. 58.

Richtigkeit , Verantwortlichkeit dafür. 60.

Laufe eines Kindes , Angabe. 57. 59.

Beweiſe neben den Pfarrbüchern. 60 .

Caufpathen , Aufnahme in die Taufbücher. 57.

Dochter , gelangt durch die Berehelichung unter die Gewalt des

Ehemanns. 118.

Cod eines Menſchen , Beweis derfelben. 27 .

Erklärung. 28.

Dodfälle von Fremden , Anzeige , 202,

Todtgeborne Kinder , Rechte. 24 .

Todſprechung Abweſender. 196.

Todtenbücher fiebe : Sterberegifter.

Trauungsbücher , ſiehe : E bebüch er.

u.

Unebeliche Stinder , fiehe: Kinder.

Ungeborne , Rechte. 24.

Unkenntniß der Geſeķe. 17.

Unterhalt der Aeltern von ihren Kindern. 107.

Ehefrau. 86.

finder . 103 ,

unehelichen Kinder. 130 .

getrennter Eheleute. 96.

Unterſtüßung der Aeltern von ihren Kindern. 107.

Kantonsbürger von den Gemeinden im Verar

mungsfall. 46.

Unwiſſenheit der Geſeke. 17.

Urkunden , wichtige , der Vögtlinge , Verwahrung. 159.

Weibsperſonen , Verwahrung. 188.

V.

Väterliche Gewalt. 108.

Aufhören. 118.
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Båterliche Gewalt , Mißbrauch. 118.

Bäterliches Haus Berlaffung von minderjährigen Kindern. 111 .

Vater , Anzeige der Taufe eines Kindes. 59.

eines unehelichen Kindes , Beftrafung. · 126.

Namensaufnahme in die Tauf

bücher. 58.

Unterhaltsbeitrag. 129 .

Verpflegung u .Erziehung. 130.

Zuerkennung. 126 .

Saftung für die von den Kindern eingegangenen Ver

träge. 117.

Rechtsvertretung der Kinder. 118.

Verwaltung und Nußnießung des Vermögens der Kinder.
111. 112.

ſiehe: 4 eltern .

Vatermagen. 35.

Vaterſchaft. 100, 121 .

Vaterſchaftsklagen , Eiðleiftung. 126.

gegen Abgeſtorbene. 128 .

Fremde. 129.

gerichtliche Urtheile. 125.

Gerichtsſtand. 125.

Intervention der Gemeinden. 129.

Strafen. 126.

Verhöre. 123.

von fremden Weibsperſonen. 129.

Beräußerung von Liegenſchaften der Vögtlinge. 169.

Berbindlichkeiten , Eingebung von Kindern. 115 .

Bevogteten oder Bevormun

deten. 145.

Weibsperſonen. 188. 190.

Verehelichung , Folgen in Bezug auf die väterliche Gewalt. 118 .

Bevormundung. 185.

Berhöre , bei außerehelichen Schwangerſchaften und Vaterſchafts

klagen. 123.

Niederkünften . 124 .

Verkauf, ſiehe Veräußerung.

Verleſung der . Gefeße. 14 .

Vermögen der Abweſenden , Verwaltung und Bezug. 195 , 196 .

Ehefrau , Nußnießung. 88 .

Bezug vom Ehemann. 191 .

Einlegung in die Depoſitalkaffe. 191 .

errungenes. 90 .

þinausſprechung. 191 ,

-
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Bermögen der Ehefrau , vorbebaltenes und daraus erſpartes oder

erworbenes . 89 .

zugebrachtes , Auslieferung bei Eheſchei.

dungen. 96 .

Kinder , Kapitalgut , Niederlegung in die Depo

fitatkaffe. 113.

Verfügungsrecht. 113 .

Verwaltung und Nußnießung. 112.

Verzeichniß . 113.

Mutter , berausgabe an ihre Kinder. 192.

von verſtorbenen Fremden , Sicherung. 202,

des Vögtling $, Auslieferung vom Vogt. 180 .

Einlage in die Depofitalkaffe. 160.

Kapitalangriffe. 171 .

Konkursvorrecht. 168.

Verwaltung. 166.

Berzeichnis. 159.

Buftellung dem Bogt. 159.

der Weibsperſonen , Aushändigung gegen Quittung.
188 .

þinausſprechung. 191.

Sicherung. 188.

Verwahrung. 188.

Verzeichniß. 188.

des Vogts , Beſchlagnahme. 180.

errungenes während der Ehe , gehört dem Ehemann. 90 .

Verhältniffe bei Eheſcheidungen . 73.

der Eheleute. 87. 88.

vorbehaltenes , der Ehefrau. 89.

Erſparniß oder Erwerbung .

90 .

zugebrachtes der Ehefrau , Auslieferung bei Eheſchei .

dungen. 96.

Berpflegung gebrechlicher Bögtlinge. 162 .

'unehelicher Kinder. ' 130 .

Berſchwender , Bevogtung. 138.

Berſteigerungen . 171.

Berurtheilte in obrigkeitliche Strafanſtalten , Bevogtung. 138 .

Verwalter der Gemeinden , ſiehe Gemeindeverwalter.

Verwandte , Angabe von Todfällen . 59.

Obliegenheiten bei Mißbrauch der väterlichen Ges

walt. 120.

Verpflichtungen bei Vogteien . 149.

Suziehung von der vormundſchaftlichen Behörde. 144 .

Verwandtſchaft, Begriff, Berechnung und Grade. 31 .
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92 »

Berwandtſchaft der unchlichen Kinder. 131 .

Verzichtleiſtung auf das Kantonsbürgerrecht. 48.

Bögte , Berzeichniſſe. 182.

Vögtlinge , Arreftbelegung. 150.

Beiwohnung der Aufnahme feines Vermögens. 160 .

Bürgſchaftseingehungen für ſolche. 169.

Erziehung. 162.

gebrechliche , Verpflegung. 162.

Geldaufbrüche vom Vogt ohne Ermächtigung. 170 .

Gültverſchreibungen . 169, 170.

Kapitalangriffe. 171 .

Kapitalbriefe , Einlage in die Depoſitalkaffe. 160.

Softbarkeiten 160 .

Liegenſchaftsfteigerungen. 171.

Liegenſchaftsveräußeru
ngen

. 174 .

minderjährige , Anvertrauung der Mutter. 165 .

perſönliche Vorberufung. 150.

Pflichten gegen den Vogt. 164.

rechtliche bandlungen. 145.

Schuldenruf. 151.

Urkunden , wichtige, Einlage in die Depofitalfaffe.
160.

verſchwenderiſche. 162 .

Dogt , abtretender , einffweilige Stellverſehung. 182.

Anordnung. 138 .

Beaufſichtigung. 169,

Beſchwerden gegen Verordnungen des Gemeinderaths. 169.

Beſtellung. 149.

Einholung von Weiſungen bei der Vormundſchaftsbe

hörde. 169.

Entlaſſung. 181 .

für Fremde. 202 .

Geldaufbruch für Vögtlinge ohne Ermächtigung. 170 .

Kapitalangriffe des Vermögens der Vögtlinge. 171."

Lohn. 168.

Mißbrauch ſeiner Gewalt. 165.

nachläfiger , Gerichtsüberweiſung zur Beftrafung. 180.

Pflichten . 162.

Nechnungsablage. 174.

Rechte. 164.

fäumiger , Verfahren gegen einen folchen. 179.

Verhaftung. 180.

Vermögen , Beſchlagnehmung. 180.

Zuſtellung dieſem des Vermögens feines Vögtlings. 158.

Vogtei ; Antritt. 158.
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Vogtei , Aufhebung , Publikation. 186.

Aufhören. 185.

Beendigung . 185 .

einftweilige Verſehung. 182.

Entlaſſungsakt. 185.

Entſtehung. 148.

Ernennungsaft. 156.

Fälle. 138.

Nichtannahme. 155.

Pflicht und Recht. 153.

Prozeß. 150.

Bublikation. 152.

Nekuſationsgründe. 155.

über Minderjährige. 138.

Verſchwender. 138.

Verurtheilte in Strafanſtalten . 138.

Volljährige. 138.

Uebertragung vom Vater beim Abfterben . 456.

Untauglichkeit. 154 .

Verantwortlichkeit des Gemeinderaths. 173.

Verſehuug durch Mitglieder der Vormundſchaftsbehör

iden. 156.

Verwaltung. 174 .

Bogtrechnungen , Ablage . 174.

Säumniſ , Verfahren dabei. 179.

Zeit. 182.

Abnahme. 176.

Anſtände , Erledigung. 177.

Grundlage. 175.

Inhalt. 175.

Protokoll, Eintragung. 179.

des Vermögensverzeicha

nifles d. Bögtlinge.

159.

Prüfung. 177.

Verfahren , Beſchwerden. 178 ..

Bogtſtelle , fiehe: Vogtei .

Volljährige , Bevogtung. 138.

Volljährigkeit der Kinder. 118.

Vormünder , Verzeichniſſe. 182 .

Vormund , Begriff und Artert. 136 .

Beftellung. 149.

einem Kinde bei Mißbrauch der väter

lichen Gewalt. 118 .

Vormundſchaft. 136 .
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)Bormundſchaft , Begriff. 136. 137,

Behörde 143,

Aufſicht über die Erfüllung d. Pflichter

der Aeltern gegen ihre Kinder. 104.

Befugniſſe und Verrichtungen. 104.

119. 164. 169. 170. 178. 195.

Obliegenheiten bei Mißbrauchung der

väterlichen Gewalt. 119. 120.

Uebernahme von Vogtſtellen . 155.

Buziehung der Anverwandten. 144. 149 .

169. 176. 183.

I
I

W.

Waiſenbebörde, Aufſicht auf die Erziehung und Verpflegung der

unehelichen Kinder. · 130.

Gutachten für Bewilligung , daß ein Kind rein .

väterliches baus verlaſſe. 111 .

Obliegenheiten wegen dem Vermögen der Stin

der. 112.

Verpflichtungen bei Bevogtungen. 150.

Weibsperſonen , Beiftänderei. 187.

Gewerbführung. 190.

Kapitalbriefe , Aufbewahrung in den Depoſital.

faſſen . 188.

unbevogtete , Rechte. 188 .

Einfünfte , Selbſtbezug. 188.

Verfügung über kapitaliſirte Er

ſparniſſe. 188.

Untauglichkeit zu Vogtſtellen. 154.

unverebelichte , Geſchlechtsbeiſtand. 142.

Niederkunft, Angabe des Vaters.

124.

Formalitäten. 124 .

Strafen. 126.

Zuerkennung des

Kindes. 126.

Zeugen. 124 .

Schwangerſchaften , Anzeigen u.

Verhör. 123.

Urkunden , wichtige , Aufbewahrung in den Der

poſitalfaſſen. 188.

Vermögen. 188.

Vertragsverbindlichkeitseingehungen. 190.

ittwen , Geſchlechtsbeiſtand. 142.
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sivilrecht. 13 .

Scugen bei d . Eheeinſegnungen , Aufnahme in die Ehebücher. 55 .

bei auferehelichen Niederkünften. 123.

Züchtigung der Kinder. 109.
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